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Beginn: 09.01 Uhr

Präsidentin Diezel:

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
neten, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unse-
rer heutigen Sitzung des Thüringer Landtags, die
ich hiermit eröffne.

Als Schriftführerin hat neben mir Platz genommen
die Frau Abgeordnete Hennig. Die Rednerliste führt
die Frau Abgeordnete Meißner.

Es haben sich entschuldigt: Herr Abgeordneter Ber-
gemann, Herr Abgeordneter Günther, Herr Abge-
ordneter Kalich, Herr Abgeordneter Metz, Frau Mi-
nisterpräsidentin Lieberknecht, Frau Ministerin
Walsmann, Herr Minister Geibert zeitweise, Herr
Minister Matschie zeitweise, Herr Minister Carius
zeitweise und Herr Minister Dr. Poppenhäger zeit-
weise.

Gibt es noch Anmerkungen zur Tagesordnung? Ich
sehe, das ist nicht der Fall. Dann treten wir in die
Tagesordnung ein und ich rufe auf Tagesord-
nungspunkt 4

Thüringer Gesetz zu dem
Staatsvertrag zwischen dem
Land Hessen und dem Frei-
staat Thüringen über die Er-
richtung und die gemeinsame
Nutzung einer Einrichtung zum
Vollzug der Sicherungsver-
wahrung
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 5/5817 -
ERSTE und ZWEITE BERA-
TUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung? Ja. Bitte schön, Herr Staatssekretär
Prof. Herz.

Prof. Dr. Herz, Staatssekretär:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am
20. November 2008 schlossen der Freistaat Sach-
sen, das Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat
Thüringen eine Verwaltungsvereinbarung über die
Unterbringung von männlichen Sicherungsverwahr-
ten aller drei Länder in der Justizvollzugsanstalt
Burg in Sachsen-Anhalt. Diese Vereinbarung kün-
digte das Land Sachsen-Anhalt mit Schreiben vom
21. Dezember 2011 mit Wirkung zum 31. Dezem-
ber 2012 mit der Begründung, dass die Entwicklung
der heute einschlägigen Rechtsprechung bei Ab-
schluss der Vereinbarung von keiner Seite vorher-
sehbar war. Daraufhin stellte sich für das Thüringer
Justizministerium die Frage nach der zukünftigen
Unterbringung der männlichen Sicherheitsverwahr-

ten ab dem 1. Januar 2013. Dabei zu berücksichti-
gen war vor allem die Umsetzung der Vorgaben
aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 4. Mai 2011.

Meine Damen und Herren, das Thüringer Justizmi-
nisterium wandte sich zunächst an sämtliche Bun-
desländer und bekundete sein Interesse an einer
Zusammenarbeit im Bereich der Sicherungsver-
wahrung. Fast alle Länder lehnten eine Zusammen-
arbeit ab, da sie in ihren Planungen und ihrem Zeit-
plan bereits so weit fortgeschritten waren, dass Än-
derungen nicht mehr möglich waren. Einzig unser
Nachbarland Hessen reagierte positiv auf die Anfra-
ge und signalisierte Interesse an einer Zusammen-
arbeit.

Am 14. März 2012 fand ein erstes Gespräch im
Justizministerium in Wiesbaden statt, dem weitere
Gespräche folgten. In diesen Gesprächen wurden
die Eckpunkte eines Staatsvertrags behandelt und
vereinbart, denn nach einer eingehenden Prüfung
hat sich das Justizministerium für eine zukünftige
gemeinsame Sicherungsverwahrung mit und in
Hessen entschieden. Bei dieser Entscheidung ha-
ben vor allem die Erfüllung der Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts und auch die Frage der Fi-
nanzierung eine Rolle gespielt.

Nachdem der Justiz- und Verfassungsausschuss in
seiner Sitzung am 5. Dezember 2012 darüber un-
terrichtet worden war, hat Minister Poppenhäger
den Staatsvertrag und die ihn ergänzenden Verwal-
tungsvereinbarungen am 20. Dezember 2012 in
Wiesbaden unterzeichnet. Der Staatsvertrag sieht
vor, dass durch den Umbau eines Gebäudes auf
dem Gelände der JVA Schwalmstadt 60 Plätze für
die Unterbringung von Sicherungsverwahrten ge-
schaffen werden, wovon Thüringen 15 Plätze zur
Verfügung stehen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Umbau-
maßnahmen in Schwalmstadt Ende dieses Jahres
abgeschlossen sein. Von den Kosten für den Um-
bau, die Hessen mit 12 Mio. € beziffert hat, trägt
Thüringen entsprechend seinem Anteil an der Ge-
samtkapazität der Einrichtung ein Viertel, also
3 Mio. €. Hinzu kommen weitere einmalige Kosten
in Höhe von 250.000 € für die Einrichtung und Aus-
stattung des Gebäudes sowie in Höhe von
400.000 € für die Ausbildung des zusätzlich einge-
stellten Personals. Lassen Sie mich hinzufügen,
dass Hessen für den Betrieb der neuen Einrichtung
46,5 neue Stellen geschaffen hat, um den zukünfti-
gen Anforderungen an den Vollzug der Sicherungs-
verwahrung Rechnung zu tragen. An den Kosten
für den laufenden Betrieb der neuen Einrichtung
beteiligt sich Thüringen mit jährlich 1.350.000 €,
was ebenfalls einem Viertel der Gesamtkosten ent-
spricht. Wesentliche weitere Regelungsinhalte des
Vertrags betreffen die Zuständigkeit der Einrich-
tung, das anzuwendende Landesrecht sowie die
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Planung, Errichtung und den Betrieb der gemein-
sam genutzten Einrichtung.

Bis zur Inbetriebnahme der neuen Einrichtung in
Schwalmstadt besteht für Thüringen die Möglich-
keit, bis zu sieben Sicherungsverwahrte in der JVA
Weiterstadt vorübergehend unterzubringen. Auch
ist Sachsen-Anhalt damit einverstanden, dass die
derzeit drei Thüringer Sicherungsverwahrten unge-
achtet der mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 er-
folgten Kündigung der Verwaltungsvereinbarungen
bis zum 31. Mai 2013 in der JVA Burg verbleiben
können. Die Überbrückung des Zeitraums bis zur
Inbetriebnahme der Einrichtung in Schwalmstadt ist
somit gewährleistet.

Für Thüringen liegt der Vorteil einer Zusammenar-
beit in Sachen Sicherungsverwahrung mit Hessen
vor allem darin, dass in Hessen neben der Erfah-
rung im Umgang mit Sicherungsverwahrten auch
ein breites und qualifiziertes Behandlungs- und
Therapieangebot zur Verfügung stehen wird. Die
Bereitstellung des vom Bundesverfassungsgericht
geforderten Betreuungs- und Therapieangebots
und des dazu erforderlichen Fachpersonals hätte
Thüringen vor neue und nicht zu unterschätzende
Aufgaben gestellt.

Meine Damen und Herren, nach der Unterzeich-
nung des Staatsvertrags bedarf es nunmehr nach
Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats
Thüringen der Zustimmung des Parlaments zum
Staatsvertrag und zu den diesen ergänzenden Ver-
waltungsvereinbarungen, worum ich Sie hiermit bit-
te. Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich eröffne die
Aussprache und zu Wort gemeldet hat sich Frau
Abgeordnete Berninger von der Fraktion DIE LIN-
KE.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Schönen guten Morgen, Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren, der heute in der Tagesordnung
später vorliegende Gesetzentwurf zur Schaffung
und Änderung von Thüringer Vollzugsgesetzen hat
Neuregelungen zur Durchführung der Sicherungs-
verwahrung zum Inhalt. Bei der ersten Lesung ei-
nes solchen Gesetzentwurfs ist es eigentlich üblich,
dass die politische Grundsatzdebatte im Vorder-
grund steht, nicht aber die Diskussion um Rege-
lungsdetails oder Formalien. Heute aber hier im
Thüringer Landtag mit der uns vorliegenden Tages-
ordnung ist das anders, wir debattieren und be-
schließen in erster und zweiter Lesung erst einen
Staatsvertrag und werden später in Tagesord-
nungspunkt 8 damit beginnen, in erster Lesung
über konzeptionelle Vorstellungen zu der in Fach-

kreisen höchst umstrittenen Sicherungsverwahrung
zu diskutieren.

(Unruhe im Hause)

Dieser komische oder unübliche Vorgang in der Ta-
gesordnung erklärt vielleicht auch die Unaufmerk-
samkeit, die gerade hier stattfindet.

(Beifall DIE LINKE)

Es tut mir ein bisschen leid, Herr Staatssekretär,
dass Sie so völlig unbeachtet geblieben sind durch
die anwesenden Abgeordneten hier gerade im Thü-
ringer Landtag

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das wei-
sen wir mit Empörung von uns.)

mit wenigen Ausnahmen.

Präsidentin Diezel:

Frau Berninger, lassen Sie sich kurz unterbrechen.
Ich bitte doch um Aufmerksamkeit für die Rednerin.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Danke schön, Frau Präsidentin.

(Beifall DIE LINKE)

So wie wir mit der Tagesordnung, mit den Tages-
ordnungspunkten 4, den wir jetzt besprechen, und
8, den wir später am Tage besprechen werden,
zäumen wir das Pferd von hinten auf. Wir regeln
erst die Formalien und fangen dann an, über die
Grundsätze und die politischen Meinungen zum
Thema „Sicherungsverwahrung“ zu sprechen. Mei-
ne Fraktion hätte es für sinnvoll gehalten, die De-
batte um den Gesetzentwurf mit der Debatte um
den Staatsvertrag zu verbinden und nicht umge-
kehrt und schon gar nicht getrennt voneinander,
wie das jetzt passiert.

(Beifall DIE LINKE)

In einem Rechtsstaat wie unserem haben alle Men-
schen - da sind wir uns, denke ich, jetzt alle einig -
das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Inte-
grität ihrer Person, aber - und ich hoffe, auch da
sind wir uns alle hier im Parlament einig - auch jede
Straftäterin und jeder Straftäter hat den Anspruch
auf Schutz seiner oder ihrer Grundrechte, soweit
der Schutz anderer und ihrer Rechte nicht im Aus-
nahmefall, wie es auch das Bundesverfassungsge-
richt gesagt hat, eine Einschränkung erfordert. Die-
ser Rechts- und Interessenkonflikt der Grundrechte
muss gelöst werden. Das klappt im Thüringer Land-
tag aber nicht so, wie wir das jetzt vorhaben. Was
heute passiert, dass wir erst den Staatsvertrag
„durchwinken“ und dann die Grundsatzdebatte auf-
rufen, das kann einfach nicht sein. Damit macht es
sich der Thüringer Landtag meines Erachtens zu
einfach.
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(Beifall DIE LINKE)

Es ist zu einfach, zu sagen, dass der Bundesge-
setzgeber gehandelt habe und durch Änderungen
vor allem im Strafgesetzbuch schon entschieden
habe und wir seien nur die Ausführenden auf Lan-
desebene und müssen die Formalien regeln. Das
ist ein wirklich bequemer Versuch, sich aus der ge-
sellschaftspolitischen Verantwortung zu stehlen. Da
will die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
nicht mitmachen, deswegen werden wir dem Ge-
setz zum Staatsvertrag nicht zustimmen.

(Beifall DIE LINKE)

In der Problembeschreibung des Gesetzes zum
Staatsvertrag hat die Landesregierung aufgeschrie-
ben - ich zitiere: „Die Landesgesetzgeber sind auf-
gerufen, das ‚Abstandsgebot’ sichernde Rege-
lungen zu treffen, die einen freiheitsorientierten und
therapiegerichteten Vollzug der Sicherungsverwah-
rung gewährleisten.“ In Artikel 2 Abs. 1 Satz 2 des
jetzt vorliegenden Staatsvertrages steht: „Es gilt
das Recht des Vollzuges der Sicherungsverwah-
rung des Landes Hessen, soweit nicht Bundesrecht
Anwendung findet.“ Mit diesem Satz, meine Damen
und Herren, der jetzt im Moment in erster und zwei-
ter Lesung diskutiert und beschlossen werden soll,
wird aus unserer Sicht der auch vom Bundesverfas-
sungsgericht formulierte Anspruch eines freiheits-
orientierten und therapiegerichteten Gesamtkon-
zepts unterlaufen. Denn wenn wir heute beschlie-
ßen, dass das Recht des Vollzuges der Siche-
rungsverwahrung des Landes Hessen gilt, dann be-
schließen wir de facto auch, dass der in TOP 8
heute vorliegende Gesetzentwurf zur Schaffung
und Änderung der für Thüringen geltenden Voll-
zugsgesetze zumindest in Artikel 2, wo es um den
Vollzug der Sicherungsverwahrung geht, dass in
diesem TOP 8 die parlamentarische Debatte im
Wortlaut nahezu unverändert den Gesetzentwurf
beschließen wird. Wir beschließen, das Landes-
recht Hessen gilt. Die entsprechende Regelung im
Landesrecht Hessen ist bereits am 5. März verkün-
det worden und wird Anfang Juni in Kraft treten. Die
entspricht fast wörtlich dem, was die Landesregie-
rung in Artikel 2 des in TOP 8 vorliegenden Gesetz-
entwurfs in der Drucksache 5/5843 aufgeschrieben
hat.

Meine Damen und Herren, ich finde das höchst
fragwürdig, dass wir mit der Zustimmung zum vor-
liegenden Staatsvertrag die parlamentarische De-
batte zum Gesetzentwurf zum Vollzug der Siche-
rungsverwahrung in Thüringen obsolet machen. Wir
können nachher in TOP 8 sehr schön beschließen,
an welche Ausschüsse wir den Gesetzentwurf
überweisen werden, aber im Prinzip haben wir jetzt
- und die Prognose, die ich damit jetzt treffe, ist,
glaube ich, sicherer als fast alle Prognosen, die zur
Sicherungsverwahrung gestellt werden, nicht so
weit hergeholt. Sie werden es beschließen mit Ihrer

Mehrheit, wir finden das aber falsch, nicht nur we-
gen des Demokratieverständnisses, das hinter so
einer Vorgehensweise steckt. Wie ernst dann die
Debatte zu TOP 8 zum Gesetzentwurf zur Ände-
rung und Schaffung Thüringer Vollzugsgesetze ge-
nommen wird und wie ernst die Debatte dann auch
außerhalb dieses Hauses von den beispielsweise in
der Anhörung befragten Expertinnen und Experten
genommen wird, ich weiß es nicht. Ich glaube,
wenn wir jetzt den Staatsvertrag beschließen, de
facto beschließen, welches Vollzugsgesetz zur Si-
cherungsverwahrung gelten wird, dann brauchen
wir uns nicht wundern, wenn wir als Parlament und
wenn die zu führende Grundsatzdebatte zur Siche-
rungsverwahrung nicht ernst genommen wird au-
ßerhalb des Hauses.

(Beifall DIE LINKE)

Die Fraktion DIE LINKE hält aber die Grundsatzde-
batte zur Frage der Sicherungsverwahrung für äu-
ßerst wichtig, gerade auch in der Öffentlichkeit, und
zwar bevor wir per Staatsvertrag die Ausgestaltung
des Vollzuges beschließen werden und damit die
Grundsatzdebatte de facto aus der Hand geben als
Parlament. Deswegen werden wir als Fraktion dem
Staatsvertragsgesetz nicht zustimmen. Danke.

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Als Nächster spricht der Abgeordnete
Bergner für die FDP-Fraktion.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, über die Reihenfolge, was
den Tagesordnungspunkt 8 anbelangt, hat Frau
Kollegin Berninger schon etwas diskutiert, das ist
sicherlich etwas unglücklich. Ich möchte aber an
dieser Stelle hier und heute nicht die Grundsatzde-
batte über Sinn oder Unsinn von Sicherungsver-
wahrung führen, das ist sicherlich ein schönes Ziel,
davon wegzukommen, aber im Augenblick ist
schlicht und einfach die Situation eine andere. Des-
wegen ist auch heute dieser Tagesordnungspunkt
sicherlich dafür nicht geeignet.

Meine Damen und Herren, mit Schreiben vom
21.12.2011 hat das SPD-geführte Justizministerium
von Sachsen-Anhalt den Vertrag über die Siche-
rungsverwahrung gekündigt und offensichtlich wur-
de das ebenfalls SPD-geführte Justizministerium
von Thüringen kalt getroffen. Insofern möchte ich
an dieser Stelle dem hessischen Justizminister
Hahn ganz herzlich danken, dass er schnell und
unbürokratisch ausgeholfen hat.

(Beifall FDP)

Insofern ist diese gemeinsame Lösung mit
Schwalmstadt auch logisch. Gleichwohl, meine Da-
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men und Herren, drängen sich aus meiner Sicht
Zweifel an der konzeptionellen, langfristigen Arbeit
des Thüringer Justizministeriums auf. Gewisserma-
ßen nach einer solchen Feuerwehraktion erhalten
wir nun eine gemeinsame Sicherungsverwahrung
mit Hessen in Hessen. Parallel dazu gibt es den
Kabinettsbeschluss für eine gemeinsame Justizvoll-
zugsanstalt mit Sachsen in Sachsen. Meine Damen
und Herren, dazu haben wir ja dann im Tagesord-
nungspunkt 10 noch etliche Fragen, aber ich meine
schon, dass Einsatz für Standorte in Thüringen un-
ter dem Strich hier nicht so richtig zu erkennen ist
und ich hätte mir da mehr gewünscht.

(Beifall FDP)

Gleichwohl, meine Damen und Herren, ist die Fra-
ge der Sicherungsverwahrung jetzt und hier und in
der gebotenen Zeit nicht anders zu lösen und des-
wegen werden wir unsere Zustimmung nicht ver-
weigern. Danke schön.

(Beifall FDP)

Präsidentin Diezel:

Mir liegen keine weiteren schriftlichen Wortmeldun-
gen vor. Gibt es Wortmeldungen aus der Mitte des
Hauses?

(Zuruf Abg. Marx, SPD: Ja.)

Bitte schön, Frau Abgeordnete Marx von der SPD-
Fraktion.

Abgeordnete Marx, SPD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, ich möchte doch kurz auf den Vor-
wurf der Kollegin Berninger eingehen. Hier würde
die Konzeption nachgeschoben, es wäre ein Ar-
mutszeugnis, dass wir gemeinsam mit Hessen un-
sere Regelung zur Sicherungsverwahrung harmoni-
sieren. Das sind Argumente, die kommen jetzt zum
ersten Mal.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das habe ich gar nicht gesagt.)

Wir haben über den Staatsvertrag im Justizaus-
schuss mehrfach gesprochen. Es gab keinerlei Ein-
wendungen. Der Staatsvertrag ist dort auch ein-
stimmig ohne irgendwelche Widersprüche und Pro-
bleme zustimmend zur Kenntnis genommen wor-
den. Ich erinnere daran, dass wir doch alle heilfroh
gewesen sind, dass wir nach der Kündigung von
Sachsen-Anhalt relativ kurzfristig und unter dem
Zeitdruck, den die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts uns gegeben hat, hier einen Koope-
rationspartner gefunden haben.

Natürlich, Herr Kollege Bergner, das haben wir
auch schon mal im Plenum diskutiert, ist es immer
schön, wenn wir etwas in Thüringen selber machen
können, aber wir hatten auch damals hier gesagt,

dass eine Sicherungsverwahrung, eine eigenständi-
ge Sicherungsverwahrung in Thüringen erst einmal
kurzfristig nicht herzustellen ist und zweitens wegen
der Anzahl der Sicherungszuverwahrenden

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das waren
ja meine Anmerkungen, was das Kurzfristige
angeht.)

auch nicht ökonomisch gerechtfertigt wäre und
schließlich auch konzeptionell von den Anforderun-
gen des Bundesverfassungsgerichtes an für huma-
ne Sicherungsverwahrung geltende Regeln eine
kleine Lösung hier nicht in Betracht gekommen ist.

Das war eigentlich alles hier im Haus weitgehend
unstreitig und deswegen wundere ich mich doch
sehr, dass jetzt hier so eine grundsätzliche Kritik
aufgekommen ist, die meines Erachtens inhaltliche
Differenzen aufwirft, die gar nicht wirklich existie-
ren. Was soll daran schlimm sein, dass wir jetzt
aufgrund des Staatsvertrages und der Gott sei
Dank zustande gekommenen Kooperation haben,
denn ansonsten hätten wir ab dem 01.06. in Thürin-
gen keinerlei Rechtsgrundlage für Sicherungsver-
wahrung. Das heißt, wir hätten betreffende Strafge-
fangene auf freien Fuß setzen müssen, ohne jegli-
che Auflagen und Kontrollmöglichkeiten. Das ist
nun eine interessengerechte Lösung hier für unser
Land. Über die Reihenfolge der Beratungen, was ist
zuerst da, also ohne den Staatsvertrag, brauchen
wir die Harmonisierung mit Hessen nicht und dann
harmonisieren wir zuerst, kann man streiten. Aber
in der Tagesordnungsdebatte haben auch Sie nicht
verlangt, dass man die Punkte zusammen berät. Al-
so ich sehe die Probleme hier doch ein bisschen
als aufgebauscht an und

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das ist schon infam, Frau Marx.)

bitte Sie doch noch einmal genau wie im Justizaus-
schuss um eine rationale Debatte und um Zustim-
mung auch seitens der LINKEN zu diesem wichti-
gen Staatsvertrag. Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort der Abge-
ordnete Meyer von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.

Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich finde die Kritik
von Frau Berninger an der Reihenfolge durchaus
beachtlich. Allerdings ist das eine Sache, die nicht
in diesen Raum gehört, sondern in den Ältestenrat
und da könnte man das auch diskutieren. Das ist
aber meiner Ansicht nach inhaltlich, da wir in der-
selben Sitzung über das Thema diskutieren, aber
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auch zu relativieren. Was das Thema als solches
angeht, können wir diesem Staatsvertrag nur unse-
re Zustimmung geben aus mindestens drei Grün-
den.

Wir halten das Vollzugsgesetz für die Sicherungs-
verwahrung in Hessen für nicht so „ungeeignet“ im
Verhältnis zu dem, was wir hier wollen, als dass wir
dem nicht zustimmen können. Wir wussten alle,
dass wir dieses Gesetz mehr oder weniger parallel
auch verabschieden müssen, denn ansonsten
macht eine gemeinsame Sicherungsverwahrung
keinen Sinn.

Wir finden es richtig, weil damit reichlich Steuergeld
gespart wird für eine sehr vernünftige Sache, die
wir alle gemeinsam wollen, und wir finden es auch
vernünftig, weil es ein ausgesprochen positives Bei-
spiel ist - der Rechnungshof ist im Raum - für eine
Zusammenarbeit zwischen Bundesländern, die viel
häufiger gepflogen werden müsste, um die Struktur
der Verwaltung in Thüringen preiswert und effizient
zu machen. Insofern werden wir diesem Gesetz
selbstverständlich auch zustimmen und ich freue
mich schon auf die Debatte zu Tagesordnungs-
punkt 8.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Diezel:

Danke schön. Für die CDU-Fraktion hat das Wort
der Abgeordnete Scherer.

Abgeordneter Scherer, CDU:

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich erspare mir, auf das künstlich herbeigeredete
Problem, dass die Kollegin Berninger hier ange-
sprochen hat, näher einzugehen. Die CDU stimmt
diesem Gesetzentwurf zu. Wir begrüßen die Ko-
operation mit Hessen. Es war aus unserer Sicht ei-
ne gute Lösung für Thüringen. Thüringen allein -
und das weiß jeder, der hier im Saal sitzt - kann ei-
ne solche Anstalt nicht stemmen. Wir haben so we-
nige, die dann da einsitzen würden, das wäre ein
Riesenaufwand und es käme garantiert von der
Seite, die jetzt auch Kritik übt, dann die Kritik, wie
kann man für zehn Leute so viel Geld ausgeben,
das hätte man auch anders machen können. Des-
halb ist es eine sinnvolle Lösung, mit anderen Län-
dern hier zu kooperieren. Deshalb begrüßen wir
das Gesetz und werden dem Gesetz auch zustim-
men. Danke schön.

(Beifall CDU)

Präsidentin Diezel:

Für die Fraktion DIE LINKE hat erneut das Wort die
Frau Abgeordnete Berninger.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Mey-
er, dass die Sicherungsverwahrung eine vernünfti-
ge Sache sei, ist eben nicht einhellige Meinung hier
in diesem Haus. Die Fraktion DIE LINKE hat da
grundsätzlich Kritik an dem Konzept der Siche-
rungsverwahrung. Ich möchte mich verwahren da-
gegen, dass ich hier ein Problem künstlich herbei-
geredet habe oder irrational handeln würde, Frau
Marx. Selbstverständlich haben wir die Formalie
Staatsvertrag mehrfach im Justizausschuss bespro-
chen, aber wir haben nicht grundsätzlich zur Frage
der Sicherungsverwahrung diskutiert. Dass die Ta-
gesordnungsdiskussion in den Ältestenrat gehört,
damit haben Sie eigentlich recht, Herr Meyer, aber
wenn Sie mal auf das Datum der Drucksache 5/
5843 „Gesetz zur Schaffung und Änderung der für
Thüringen geltenden Vollzugsgesetze“ schauen, da
werden Sie sehen, die ist ausgefertigt und verteilt
am 13. März. Der Ältestenrat, der diese Sitzung
vorbereitet hat, der fand, wenn ich mich jetzt nicht
ganz irre, am 12. März statt. Bis dahin war meine
Fraktion bei dem Titel des Gesetzes „Gesetz zur
Schaffung und Änderung der für Thüringen gelten-
den Vollzugsgesetze“ davon ausgegangen, dass es
sich um den schon seit, glaube ich, Oktober im
Land kursierenden Referentenentwurf zur Ände-
rung und Zusammenlegung der Justizvollzugsge-
setze handelt und nicht eigens um einen, der sich
um die Sicherungsverwahrung dreht. Deswegen
hatten wir gedacht, dass in dem Gesetz zum
Staatsvertrag die Grundsatzdebatte stattfinden wür-
de. Deswegen hat auch meine Fraktion im Ältesten-
rat nicht darauf gedrungen, dass diese beiden Ta-
gesordnungspunkte zusammengekoppelt werden.

Präsidentin Diezel:

Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge der Abgeordneten Künast?

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Aber selbstverständlich.

Präsidentin Diezel:

Bitte schön, Frau Abgeordnete.

Abgeordnete Künast, SPD:

Habe ich das richtig verstanden, dass Sie gesagt
haben, dass die Fraktion DIE LINKE die Siche-
rungsverwahrten, die ja schon auch von den Ge-
richten her so eingestuft worden sind, alle freigelas-
sen werden sollen?

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Frau Künast, da interpretieren Sie bewusst was in
meine Worte, was ich nicht gesagt habe.
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(Beifall DIE LINKE)

Die Fraktion DIE LINKE ist natürlich nicht völlig rea-
litätsfern und wird jetzt alle Eingesperrten freilassen
wollen,

(Unruhe CDU, SPD)

bloß weil wir das Grundkonzept der Sicherungsver-
wahrung infrage stellen, womit wir übrigens nicht al-
leine sind. In Fachkreisen ist die Sicherungsver-
wahrung höchst umstritten, und zwar was die me-
diale Debatte dazu angeht als auch was den Erfolg
der Sicherungsverwahrung rein bezogen auf die
Kriminalitätsstatistik und bezogen auf das Sicher-
heitsgefüge in der Bundesrepublik Deutschland an-
geht. Ich möchte Sie einfach auffordern, genauer
hinzuhören und dann nicht so bewusst falsch zu
missdeuten, was ich gesagt habe. Das halte ich für
infam, Frau Künast.

(Beifall DIE LINKE)

Jetzt bin ich in meinem Satz unterbrochen worden,
aber ist auch nicht schlimm. Frau Marx, wir agieren
nicht irrational, wie Sie das unterstellen. Wenn Sie
ehrlich sind, müssen Sie eingestehen, dass wir bis-
her zum Thema Staatsvertrag im Justizausschuss
nicht inhaltlich diskutiert haben, sondern rein for-
mal.

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Diezel:

Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der
Fall. Dann schließe ich die erste Beratung und rufe
die zweite Beratung des Gesetzentwurfs auf.
Wünscht noch jemand das Wort? Das ist auch nicht
der Fall, dann schließe ich die zweite Beratung.
Ausschussüberweisung wurde nicht beantragt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der Landesregierung in der Drucksache
5/5817 in zweiter Beratung. Wer dafür ist, den bitte
ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktio-
nen der FDP, der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Wer ist dagegen? Dagegen sind Stim-
men aus der Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich?
Ein Großteil der Fraktion DIE LINKE enthält sich.
Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer in der
Schlussabstimmung dem Gesetzentwurf seine Zu-
stimmung geben wird, den bitte ich, sich jetzt von
den Plätzen zu erheben. Das sind die Fraktionen
der FDP, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Wer stimmt dagegen, den bitte ich, sich
jetzt zu erheben? Das sind 3 Abgeordnete aus der
Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich, den bitte ich,
sich jetzt zu erheben? Das ist der große Teil der
Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf in
der Schlussabstimmung angenommen. Ich schließe
diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5

Fünftes Gesetz zur Änderung
der Verfassung des Freistaats
Thüringen (Gesetz zur Stär-
kung der Personalvertretung
im öffentlichen Dienst)
Gesetzentwurf der Fraktion DIE
LINKE
- Drucksache 5/5837 -
ERSTE BERATUNG

Angekündigt zur Begründung ist Frau Abgeordnete
Berninger von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Per-
sonalvertretungsrecht für die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst in Thüringen ist ein Dauerbrenner
unter den parlamentarischen Vorlagen, zumindest
empfinde ich das so. Das hat seine Ursache in ver-
fassungsrechtlichen Entscheidungen und dem poli-
tischen bzw. rechtlichen Umgang der Landesregie-
rung mit diesen verfassungsrechtlichen Entschei-
dungen. Vor allem aber ist entscheidend, Thüringen
ist nach wie vor zu weit entfernt von einem Perso-
nalvertretungsgesetz, das den Anforderungen an
eine moderne Verwaltung entspricht und

(Beifall DIE LINKE)

vor allem auch alle Möglichkeiten der Beschäftig-
tenmitbestimmung nutzt. Die verantwortungsvolle,
aber dennoch selbstbewusste Mitbestimmung der
Beschäftigten in allen sie betreffenden Belangen ist
ein notwendiges Instrument bei der Entwicklung
des öffentlichen Dienstes und ein Baustein für das
Gelingen einer Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform, wie sie Thüringen notwendigerweise
bevorsteht.

(Beifall DIE LINKE)

Für dieses Projekt sind die Erfahrungen und die
Mitgestaltung der Beschäftigten unverzichtbar, mei-
ne Damen und Herren. Vorstellungen, Strukturen
und Organisationsabläufe im Sinne eines obrig-
keitsstaatlich verstandenen und verfassten öffentli-
chen Dienstes müssen unseres Erachtens der Ver-
gangenheit angehören. Die Beschäftigten müssen
als fachlich kompetente und engagierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer verfassungsrechtlich
so weit wie möglich gehende Mitgestaltungsrechte
bekommen. Denn die Zeiten, in denen sie lediglich
Ausführende der Anweisungen und Entscheidun-
gen ihrer Dienststellen und deren Leiter oder Leite-
rinnen sein sollten, sind in der modernen Gesell-
schaft vorbei. In der Thüringer Verfassung gibt es,
anders als in anderen Bundesländern oder im
Grundgesetz, jetzt schon eine Bestimmung zum
Bereich Personalvertretung, den Artikel 37 Abs. 3.
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Er ist aber nach den Maßstäben moderner emanzi-
patorischer Mitbestimmungsmodelle äußerst nach-
besserungsbedürftig, meine Damen und Herren,
und deshalb liegt Ihnen nun ein entsprechender
Gesetzentwurf der Linksfraktion zur Änderung der
Thüringer Verfassung vor.

Ein modernes Personalvertretungsrecht bedeutet
aus unserer Sicht ein verfassungsrechtlich weitest-
gehender Mitbestimmungskatalog mit Initiativrech-
ten für die Personalräte. Ein modernes Personal-
vertretungsrecht bedeutet Arbeitsmöglichkeiten für
die Personalvertretung auf dem Niveau des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Es bedeutet Mitbestim-
mungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen,
die Beteiligung und das Initiativrecht der Personal-
räte bei künftigen Vorhaben zur Verwaltungs- und
Funktionalreform und ein modernes Personalvertre-
tungsrecht bedeutet für uns eine frühzeitig einset-
zende Mitbestimmung der demokratisch legitimier-
ten Vertretungen der Beschäftigten auch im Diskus-
sions- und Planungsprozess.

Die Linksfraktion legt heute zur Erreichung dieser
eben beschriebenen Ziele eines modernen Perso-
nalvertretungsrechts einen Gesetzentwurf vor, den
ich noch mal in zwei Sätzen zusammenfassen
möchte. Mit einer Änderung des Artikels 37 Abs. 3
geht es uns in erster Linie um die Stärkung der Mit-
bestimmung durch die Ausweitung des Handlungs-
und Gestaltungsspielraums der Personalräte. De-
mokratisierung und Transparenz sind gerade mit
Blick auf die anstehenden Reformen in Verwaltun-
gen und Strukturen Thüringens aus Sicht der Be-
schäftigten und Betroffenen unverzichtbar. Wir be-
antragen daher für uns die Überweisung des Ge-
setzentwurfs zur Diskussion an den Innenaus-
schuss, meine Damen und Herren.

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Diezel:

Danke schön. Ich eröffne die Aussprache. Für die
CDU-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Gum-
precht.

Abgeordneter Gumprecht, CDU:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich gebe zu, im ersten Moment hat mich
der vorliegende Entwurf ein wenig verwirrt, eine
Verfassungsänderung zur Stärkung der Personal-
vertretung im öffentlichen Dienst. Erst der letzte
Satz zur Begründung machte deutlich, worauf Sie
eigentlich hinaus wollen und abzielen. Dort ist zu le-
sen, dass nach dem Inkrafttreten der Verfassungs-
änderung sehr zeitnah das Thüringer Personalver-
tretungsgesetz umgestaltet werden soll; also da
liegt der ganze Zielpunkt Ihres Antrags.

Meine Damen und Herren von der LINKEN, ich
möchte Sie nämlich nochmals an das Jahr 2011,

den Dezember, erinnern. Damals, also vor gut ei-
nem Jahr, haben wir die Novellierung des Personal-
vertretungsgesetzes beschlossen. Wir haben ein
modernes und flexibles Personalvertretungsrecht in
Thüringen geschaffen und die Rechte der Personal-
vertretung gestärkt darin, natürlich ohne die Stim-
men der LINKEN, das möchte ich hinzufügen. Ihr
eigener Entwurf hatte keine Mehrheit gefunden.
Und nun nehmen Sie zwei Punkte aus Ihrem dama-
ligen Gesetzentwurf, schreiben „Verfassungsände-
rung“ darauf und setzen das Thema auf die Tages-
ordnung. Das kann man natürlich machen, ich hätte
mir aber eine klare inhaltliche Begründung ge-
wünscht, wenn man schon das Wort „Verfassungs-
änderung“ hier oben drüber schreibt, nämlich die
Begründung, warum sich dieses neue Personalver-
tretungsgesetz nicht bewährt hat und warum es nun
gerade Verfassungsrang haben soll.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das zeigt, dass Sie zwar lesen, aber nicht
verstehen können.)

Nein, die Sache sieht doch so aus, das Recht auf
Mitbestimmung hat durch Artikel 37 Abs. 3 nämlich
bereits Verfassungsrang und ist nach meiner Auf-
fassung und auch der meiner Fraktion ausreichend
ausgestaltet. Mit der Novelle des Gesetzes haben
wir vor einem Jahr unter anderem, ich erinnere, die
Mitbestimmung in kleinen Dienststellen verbessert,
die Regelungen zur Freistellung verbessert. Wir ha-
ben das Gesetz auf die Leiharbeiter ausgeweitet
und wir haben die Mitbestimmung des Personalrats
bei Kündigungen eingeführt, um nur ein paar Bei-
spiele heranzuziehen. Wo also sehen Sie die inhalt-
liche Notwendigkeit für die Gesetzesänderung, gar
für die Verfassungsänderung, eine inhaltliche Not-
wendigkeit wohlgemerkt, nicht allein ein ideologisch
geprägter Wunsch. Nein, dieser Entwurf gehört für
uns in die Kategorie „Alter Wein in neuen Schläu-
chen“. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Diezel:

Danke schön. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN spricht Herr Abgeordneter Meyer.

Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, der ja nicht besonders lan-
ge Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE versucht,
ein modernes Personalvertretungsrecht dadurch zu
bekommen, dass die jetzt schon vorhandene ver-
fassungsrechtliche Normierung konkreter oder zu-
mindest weitschweifiger gefasst wird. Wir unterstüt-
zen nachdrücklich und unvoreingenommen ein neu-
es und modernes Personalvertretungsrecht. Und
wenn dazu Initiativen, von wem auch immer, in die-
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sem Haus vorgelegt werden, sind wir bereit, dazu
positiv zu diskutieren. Wir halten aber in diesem
konkreten Fall die Ziel-Mittel-Relation für verfehlt
aus verfassungsrechtlichen Gründen. Ich bin in
meiner Haltung dazu, die auch die meiner Fraktion
ist, noch einmal bestärkt worden in einem Vortrag
von Herrn Prof. Leicht vorgestern in der Staats-
kanzlei, der deutlich gemacht hat, dass Verfassun-
gen und deren Ausgestaltung nur dann besonders
gut sind, wenn sie kurz sind, weil sie dafür sorgen,
dass durch ihre Kürze der politische Streit dort
bleibt, wo er hingehört, nämlich im Parlament und
in der öffentlichen Debatte, und nicht verlagert wird
in eine mutmaßlich sichere verfassungsrechtliche
Normierung. Das gilt hier auch. Die zwei Sätze, die
angefügt werden sollen, tragen überhaupt nicht da-
zu bei, dass Sie die Hoffnung haben können, dass
die Mehrheit in diesem Haus ein modernes Perso-
nalvertretungsrecht mit abstimmt. Das ist damit im-
mer noch nicht notwendig und dementsprechend ist
dieser Verfassungszusatz oder …

(Zwischenruf aus dem Hause)

Nein, es ist eben nicht egal, wie eine Verfassung
aussieht. Eine Verfassung sollte, wenn es irgend-
wie geht, so klar sein, dass sie nicht zu Zweifeln
Anlass gibt. Und je weniger Sätze man braucht …

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Wenn die Mehrheit im Hause das Mitbestim-
mungsrecht wollte, könnte sie den Entwurf
ändern.)

(Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Einfach wei-
terreden.)

Genau das ist doch mein Ansatz, warum ich Ihrem
Gesetzentwurf nicht zustimmen möchte und werde.
Wenn Sie wollten, könnten Sie es auch jetzt schon.
Ein Verfassungszusatz, der auch nicht zwingen
kann, denn das, was Sie reinschreiben, es heißt
dann: In Dienststellen und sonstigen öffentlichen
Einrichtungen und Betrieben bestimmen die Perso-
nalvertretungen bei allen Angelegenheiten und
Maßnahmen mit - und so weiter. Das zu wollen,
könnte auch im Personalvertretungsrecht eingefügt
werden. Diese Art von umfassender Mitbestimmung
wird aber durch die Mehrheit des Hauses hier ab-
gelehnt. Sie können nicht erwarten, dass das in der
Verfassungsproblematik anders gesehen wird. Na-
türlich wird das auch dort abgelehnt werden. Dieser
Gesetzentwurf hatte von vornherein hier keinerlei
Chance auf Diskussion, meiner Ansicht nach,

(Beifall SPD)

hat aber natürlich den Charme, sich politisch als je-
mand darstellen zu können, der dem öffentlichen
Dienst sehr nahe ist und vor allem den Mitarbeiten-
den. Das sind Sie auch. Aber wir nehmen das für
uns auch in Anspruch. Das heißt, wenn Sie hier Än-
derungen am Personalvertretungsrecht vorlegen,
werden wir in diese Richtung, in die Ihr Antrag zielt,

positiv mitdiskutieren. Verfassungsrang aber des-
halb zu geben, halten wir für nicht angemessen. In-
sofern werden wir diesem Antrag nicht zustimmen,
sind aber sehr wohl der Meinung, ihn überweisen
zu können an die Ausschüsse und dort zu diskutie-
ren. Vielen Dank.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Diezel:

Danke schön. Für die Fraktion der SPD hat das
Wort der Herr Abgeordnete Hey.

Abgeordneter Hey, SPD:

Frau Präsidentin, vielen Dank. Meine sehr geehrten
Damen und Herren, mein Vorredner, Herr Gum-
precht, hat gesagt, er war beim Lesen des Gesetz-
entwurfs etwas verwirrt. Ich muss sagen, ich habe
mich gefragt, warum Sie das heute eigentlich hier
wieder veranstalten. Wir haben seit gut einem Jahr
- Herr Gumprecht hat es zumindest gesagt, er hat
es ausgeführt - ein neues Personalvertretungs-
recht, also etwas länger. In Thüringen wurde das
Ende 2011 hier im Hohen Hause verabschiedet,
2012 trat es dann in Kraft. Wir haben also neue
rechtliche Rahmenbedingungen. Jetzt ist es März
2013 und Sie setzen erneut dieses Thema auf die
Tagesordnung.

Es ist uns allen, wie Sie mittlerweile gehört haben -
andere Fraktionen haben jetzt noch nicht gespro-
chen - aber den meisten zumindest schleierhaft,
warum Sie das tun. Aber es ist sicherlich legitim,
von Zeit zu Zeit bestimmte rechtliche Fragen erneut
diskutieren zu wollen, das will ich ja gar nicht ab-
sprechen. Jetzt hätten Sie auch einen Antrag gene-
rell auf Änderung des Personalvertretungsgesetzes
einbringen können, heute muss aber - Herr Meyer
hat es eben auch schon mal sehr schön skizziert -
die Verfassung dafür herhalten. So weit, so
schlecht. Sie fordern in Ihrem Gesetzentwurf nun,
dass in sämtlichen Angelegenheiten eine Mitbe-
stimmung der Personalvertretung erfolgen soll, die
die Belange der Beschäftigten betreffen. Ich habe
es mal abgekürzt, aber das ist eigentlich der Kern-
punkt dessen, was hier von der Fraktion DIE LINKE
gefordert wird. Also quasi soll alles, was in irgendei-
ner Form Angelegenheit der Personalvertretung ist,
hier mit reingepackt werden.

Ich habe mal recherchiert, ich habe festgestellt, die-
se Idee ist gar nicht so neu. Vor acht Jahren, dann
vor vier Jahren und schließlich 2011 haben Sie
schon einmal so einen Vorstoß auf Änderung der
rechtlichen Regelung eingebracht. Immer ist er ab-
gelehnt worden. Frau Berninger, erschrecken Sie
bitte nicht, es wird auch dieses Mal so sein. Ich sa-
ge das nur, weil, wenn die Halbwertzeit der Einbrin-
gung jetzt noch kürzer wird - Sie werden dann si-
cherlich 2014 erneut einen Anlauf machen -, wird
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das wahrscheinlich ähnlich ausgehen. Es geht
nämlich eigentlich um etwas ganz Spezielles hier
auch in diesem Antrag, den Sie stellen, oder in die-
sem Gesetzentwurf. Es geht um die sogenannte,
ich nenne das mal, Allzuständigkeit, also eine un-
beschränkte Mitbestimmungsmöglichkeit der Perso-
nalvertretung. Das klingt zwar verlockend, aber ich
bezweifle, ob das in der Sache zweckdienlich ist.
Als wir noch einen Innenminister hatten, der Huber
hieß, hat der das schon einmal ausgeführt. Er sagte
damals sinngemäß - ich habe im Protokoll mal
nachgeblättert -, in den Dienststellen wird es keine
Klarheit bringen und auch bei den Personalräten
nicht. Die jetzt vorliegende gesetzliche Grundlage -
und Herr Gumprecht hat es schon ausgeführt - also
das jetzt in Kraft getretene Personalvertretungs-
recht ist eine gute Grundlage, sagen wir, für Perso-
nalräte in unserem Land, die Interessen der Be-
diensteten wesentlich besser vertreten zu können
als das lange Jahre vorher war. Aber ich glaube,
das ist ja der Knackpunkt, Frau Berninger - Sie ha-
ben es auch vorhin noch einmal in der Einbringung
zu Ihrem Gesetzentwurf betont -, Sie behaupten ja,
dieses Gesetz, diese geltende jetzige rechtliche
Regelung sei eben nicht gut. Und genau da verläuft
das Spannungsfeld hier im Hohen Hause. Das
muss man ja auch einfach mal darstellen. Sie sa-
gen, es ist nicht gut oder nicht gut genug.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Nicht gut genug.)

Wir sagen, es ist ein gewaltiger Schritt nach vorn.
Und klar, es gibt immer Gesetze, die man noch ein
bisschen besser machen kann. Ich sage, dieses
neue Personalvertretungsrecht verdient endlich
auch im Freistaat Thüringen wieder den Namen
des Personalvertretungsgesetzes, das war ja vor-
her nicht so. Es braucht also unserer Meinung nach
überhaupt keine Verfassungsänderung mit einer -
das hat auch Herr Meyer schon gesagt - recht
schwammigen Formulierung, es betrifft übrigens
auch den zweiten Aspekt Ihrer angestrebten Ände-
rung. Mit Verlaub, Frau Präsidentin, ich zitiere mal
aus dem Artikel 1, den Sie hier dem Gesetzentwurf
mit angehängt haben: „Die Personalvertretungen
haben zur wirksamen Erfüllung ihrer Aufgaben das
Recht auf rechtzeitige und umfassende Informati-
on.“, so steht es hier drin. Aber gucken Sie bitte mal
in das jetzige Personalvertretungsrecht, da gibt es
den § 68 Abs. 2. Da steht drin: „Die Personalvertre-
tung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig
und umfassend zu unterrichten, ….“ Das steht da
so drin, sie sind zu unterrichten. Also es ist mir
schleierhaft, weshalb Sie jetzt über das Vehikel ei-
ner Verfassungsänderung versuchen wollen, diese
klare rechtliche Regelung noch mal in diesen Artikel
hineinzupacken. Da steht also, wie gesagt, im jetzi-
gen Personalvertretungsgesetz alles schon drin,
klarer geht es eigentlich nicht. Ich gehe noch ein
Stückchen weiter als Herr Meyer und sage, ich für

meine Fraktion werde die Überweisung an die Aus-
schüsse ablehnen. Man muss sich natürlich auch
noch ein bisschen was aufheben für die Debatte in
der zweiten Lesung. Ich sage, wenn Sie wirklich in-
novativ sind, Frau Berninger und die Fraktion DIE
LINKE, dann ersparen Sie uns das und denken ein-
fach darüber nach, weil Sie wissen, die Erfolgsaus-
sichten sind gen null, hier in diesem Haus die Ver-
fassung ändern zu wollen. Ziehen Sie einfach die-
sen Gesetzentwurf zurück. Das wäre wirklich mal
eine gute Sache.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE: In
der Ausschussdebatte bekämen Sie neue
Hinweise.)

In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, SPD)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Für die Fraktion DIE LINKE hat das
Wort Frau Abgeordnete Renner.

Abgeordnete Renner, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nein,
Herr Gumprecht, wir haben durch die Gesetzesno-
velle 2011 nicht ein wirklich modernes und tatsäch-
lich beschäftigtenfreundliches Gesetz bekommen,

(Unruhe CDU)

sondern wir haben einen Kompromiss bekommen,
das ist das Problem,

(Beifall DIE LINKE)

vor dessen Hintergrund auch weiterhin die Gewerk-
schaften und der DGB tatsächlich Nachbesse-
rungsbedarf am Thüringer Personalvertretungs-
recht sehen und unseren Vorschlag auf Verfas-
sungsänderung auch einmütig unterstützen.

Herr Hey - und Herr Meyer hat das auch gesagt -,
es geht uns tatsächlich darum, den Rahmen für die
Gesetzgebung zum Personalvertretungsrecht in der
Verfassung so regelungsklar und inhaltlich eindeu-
tig wie auch weit zu fassen, dass ein modernes
Personalvertretungsrecht in Thüringen möglich wird
und wir in den Debatten dann nicht wieder das Ar-
gument gerade von Ihnen hören müssen, dass die-
se weitestgehenden Vorschläge durch die Verfas-
sung verunmöglicht sind.

(Beifall DIE LINKE)

Das wollen wir gerade durch diese Verfassungsän-
derung erreichen, dass wir ein Personalvertretungs-
recht bekommen, das tatsächlich den heutigen An-
forderungen mit Blick auf die anstehenden Refor-
men in den Verwaltungen auch als modern be-
zeichnet werden kann.
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Der Umstand, dass wir als LINKE immer wieder
hier für ein novelliertes Personalvertretungsrecht
stehen und auch gemeinsam dies mit den Beschäf-
tigten, den Gewerkschaften und den Sozialverbän-
den besprechen und vorbereiten - darauf hat meine
Kollegin Sabine Berninger hingewiesen -, hat eine
verfassungsrechtliche oder besser verfassungsge-
richtliche Geschichte in Thüringen. Mit der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts aus
dem Jahr 1995 zum Mitbestimmungsgesetz Schles-
wig-Holstein hatte das Gericht das Letztentschei-
dungsrecht einer unabhängigen Einigungsstelle un-
ter gleichberechtigter Mitwirkung der Personalver-
tretung in bestimmten Fällen für verfassungswidrig
erklärt. Das Problem bestehe, so das Gericht „bei
Entscheidungen, die von Bedeutung für die Erfül-
lung des Amtsauftrags sind, das heißt auch zur
zeitnahen und effizienten Aufgabenerledigung ge-
genüber den Bürgern dienen, …“ sprich, bei Stel-
lenbesetzungen für Funktionen, in denen hoheitli-
ches, staatliches Handeln verlangt wird. Das Urteil
aus Karlsruhe bedeutet, dass in allen Personalver-
tretungsgesetzen in den Ländern die Regelungen
zum Mitbestimmungskatalog, insbesondere den
Fällen der vollen Mitbestimmung, mit Blick auf die-
se verfassungsrechtlichen Vorgaben dann auf den
Prüfstand mussten.

Und was geschah in Thüringen? Die damalige Thü-
ringer CDU-Alleinregierung missbrauchte im Jahr
2001 diese Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts, um das bis dahin bestehende Personal-
vertretungsrecht in Thüringen zurechtzustutzen.
Gewerkschaften und Personalräte protestierten,
Verfahren der Personalvertretungen wurden diskre-
ditiert, Personalräte verkleinert. Die Mitbestimmung
wurde zusammengestrichen und eine sogenannte
Mitwirkung eingeführt. Die damalige Fraktion der
PDS klagte gegen die Novellierung des Thüringer
Personalvertretungsgesetzes und konnte mit Urteil
vom 20. April 2004 lediglich in einem der neun an-
gegriffenen Punkte erfolgreich sein.

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Wie kam das
nur?)

Aber die Verfassungsrichter wiesen - und jetzt bitte
ich auch mal zuzuhören, denn das ist eine wesentli-
che Begründung auch für den heute vorgelegten
Gesetzentwurf - in ihrer mündlichen Urteilsbegrün-
dung darauf hin, dass der Gesetzgeber natürlich
das Niveau der Mitbestimmung zwischen der unte-
ren Schranke aus Artikel 37 Abs. 3 der Thüringer
Verfassung und der oberen Schranke nach dem
Bundesverfassungsgerichtsentscheid durch Ge-
setze regeln könne.

(Beifall DIE LINKE)

Zudem wurde darauf aufmerksam gemacht, dass
das Thüringer Personalvertretungsgesetz an der
unteren Schranke der verfassungsrechtlichen Zu-
lässigkeit angesiedelt sei, nur eben diese noch

nicht unterschritten habe. Der Gesetzgeber hat
auch mit der Novellierung im Jahr 2011 wiederum
nicht alle nach dem Bundesverfassungsgerichtsur-
teil verfassungsrechtlich gegebenen Möglichkeiten
ausgeschöpft.

(Beifall DIE LINKE)

Wen wundert es, die CDU sitzt ja weiterhin in den
regierungstragenden Mehrheiten hier in diesem
Haus

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Weil es
der Wähler so gewollt hat.)

und steht einem tatsächlich modernen und den An-
forderungen der Zeit entsprechenden Personalver-
tretungsrecht weiterhin im Wege.

(Unruhe CDU)

Auch die Möglichkeiten, die die Thüringer Verfas-
sung birgt, sind noch nicht voll ausgeschöpft. DIE
LINKE-Fraktion sieht es daher als wichtige Aufga-
be, mit einer Änderung des Artikel 37 Abs. 3 für
mehr Regelungsklarheit einzutreten, aber vor allem
den von der Verfassung zu beschreibenden Hand-
lungs- und Gestaltungsspielraum für Beschäftigten-
mitbestimmung so weit wie möglich auszudehnen.
Warum ist das notwendig? Um es gleich vorwegzu-
nehmen, und das haben Sie unserer Begründung
schon entnommen, weil es uns darum geht, nach-
folgend dann uns hier im Parlament das Personal-
vertretungsgesetz noch einmal vorzunehmen

(Beifall DIE LINKE)

und es dann an den durch Verfassungsänderung
erweiterten Gestaltungsspielraum anzupassen, die-
sen dann auch tatsächlich voll auszuschöpfen. We-
der Verfassungsänderung noch Neufassung des
Personalvertretungsgesetzes erfolgen zum Selbst-
zweck, sind ein Ritual, was hier in irgendwelchen
Zeitabständen im Parlament zu vollführen ist. Es ist
ein Vorgehen, was für uns tatsächlich notwendig
ist, um den Anforderungen in den Personalvertre-
tungen tatsächlich gerecht zu werden. Dafür gibt es
für uns drei Punkte.

1. Wir lassen uns in unserer Position von einem an-
deren Verständnis des öffentlichen Dienstes leiten
und damit steht im Mittelpunkt die Vorstellung einer
gemeinsamen Verantwortungswahrnahme zwi-
schen Dienststelle und Beschäftigten, die effektiv
im Sinne von Transparenz und Bürgernähe, aber
auch motiviert, den einheitlichen Rechtsvollzug ga-
rantiert und dabei eigene Kreativität gegen das Vor-
urteil starrer und unbeweglicher Verwaltungsappa-
rate setzt. Wir setzen darauf, dass die Beschäftig-
ten selbst die besten Ratgeber für die Gestaltung
der Organisationsabläufe in ihrer Verwaltung sind.

(Beifall DIE LINKE)

(Unruhe FDP)
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Nicht leiten lassen wollen wir uns von einem Bild
der Angst vor mehr Mitbestimmung und von der
ebenso falschen wie denunziatorischen Auffas-
sung, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst seien
egoistische Wesen, die alles Erdenkliche tun wür-
den, um den Behördenablauf zu stören.

(Beifall DIE LINKE)

2. Die Thüringer Verwaltung steht vor großen Her-
ausforderungen. Für den Herbst dieses Jahres hat
der Thüringer Innenminister eine umfassende Re-
form des Dienstrechts angekündigt. Eine Funktio-
nal- und Verwaltungsreform ist unausweichlich und
der Stellenabbau droht wie ein Damoklesschwert
über den Beschäftigten und Bediensteten. Da wäre
zum einen der Stellenabbaupfad der Landesregie-
rung, der darüber noch hinausgehende Bericht der
Expertenkommission Funktional- und Gebietsre-
form und die völlig überzogenen Äußerungen des
Finanzministers zum Tarifabschluss im öffentlichen
Dienst.

(Beifall DIE LINKE)

In dieser Debatte und in den bevorstehenden kon-
kreten Umsetzungsschritten braucht es starke Per-
sonalvertretungen, deren Stärke und Gestaltungs-
möglichkeiten durch das Personalvertretungsrecht
entscheidend mitbestimmt wird.

(Zwischenruf Abg. Recknagel, FDP: Alle
Macht den Räten.)

Alle Macht den Menschen und Beschäftigten, ja,
natürlich. Wer denn sonst soll über das, wie Ver-
waltung ausgestaltet wird, entscheiden, wenn nicht
die, die dort arbeiten, die kompetent sind und tat-
sächlich dann auch die Weichen stellen müssen für
die Entwicklung der nächsten Jahre.

(Unruhe FDP)

Wie wollen Sie denn erfolgreich eine Verwaltungs-
und Funktionalreform zum Abschluss bringen,
wenn diejenigen, die diese erst mit Leben erfüllen
wollen, das sind nämlich nicht Maschinen, sondern
Menschen, die Erfahrung machen müssen, dass
sie in diesem Prozess, der sie gegebenenfalls auch
sehr weitreichend in ihren Arbeits- und Lebensum-
ständen betreffen wird, nicht aktiv mitgestalten kön-
nen. Dass es dafür Anhaltspunkte gibt in Thürin-
gen, dass diese Mitbestimmung in diesem Prozess
nicht funktioniert, sehen wir zum Beispiel mit Blick
auf die Polizeistrukturreform oder die derzeit tagen-
den Arbeitsgruppen zur Umstrukturierung des LKA.
Da können Sie gern mal fragen, inwieweit dort die
Personalvertretungen, die Berufsvertretungen in
diesen Prozess einbezogen sind. Da werden Sie,
wenn Sie sich mit diesen mal in Verbindung setzen,
eine eindeutige Antwort bekommen: nicht in dem
Maße, wie es sich die Berufsvertretungen und die
Interessenvertretungen wünschen.

(Beifall DIE LINKE)

Wir schlagen Ihnen eine Neufassung des Absat-
zes 3 der Thüringer Verfassung vor, die angemes-
sen, ausgewogen und verfassungskonform ist.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das glaubst
du doch selber nicht.)

Sie steht in Übereinstimmung mit den vom Bundes-
verfassungsgericht aufgestellten Vorgaben zum
Verhältnis der Funktion des Dienstherren - das ist
sonst immer Ihre Sorge bei Personalentscheidun-
gen - und den Mitbestimmungsbefugnissen der
Personalvertretungen und Beschäftigten. Entschei-
dend ist aber, die vorgeschlagenen Änderungen
schöpfen den vom Bundesverfassungsgericht und
der Thüringer Verfassung selbst gegebenen Ge-
staltungsspielraum für den Artikel 37 Abs. 3 zu-
gunsten der Ausweitung der Beschäftigtenmitbe-
stimmung aus. Bisherige Defizite werden beseitigt.
Die bisherige Fassung des Abs. 3 in Artikel 37 Thü-
ringer Verfassung lautet, ich zitiere: „Die Beschäf-
tigten und ihre Verbände haben nach Maßgabe der
Gesetze das Recht auf Mitbestimmung in Angele-
genheiten ihrer Betriebe, Unternehmen oder
Dienststellen.“ In dem Ihnen allen bekannten Kom-
mentar zur Thüringer Verfassung von Linck/Jutzi/
Hopfe heißt es hierzu, Zitat: „Die Bedeutung des
Artikel 37, der primär Gesetzgebungsauftrag ist, ist
jedoch nicht nur wegen seiner unpräzisen Fassung
beschränkt, um dann auf bundesrechtliche Schran-
ken zu verweisen.“ Besonders deutlich wird das an
der Formulierung „nach Maßgabe des Gesetzes“.
Damit kann bisher allein durch einfache gesetzliche
Ausgestaltung faktisch Inhalt und Reichweite der
Verfassungsgarantie bestimmt werden. Auf dieses
Kernproblem verweist der Gesetzentwurf auch in
seiner Begründung. Mit dieser Formulierung „nach
Maßgabe der Gesetze“ wird also das eigentlich im
Rechtsstaat vorgesehene Rangverhältnis von Ver-
fassung und einfachem Gesetz, hier dem Thüringer
Personalvertretungsgesetz, faktisch in sein Gegen-
teil verkehrt.

(Beifall DIE LINKE)

Sowohl das konkrete Personalvertretungsrecht als
auch die damit von Personalvertretung und Be-
schäftigten gemachten praktischen Erfahrungen
und darauf aufbauende Praxis bestätigen die Exis-
tenz eben gerade dieses Problems. Das ist, so mei-
nen wir als Fraktion DIE LINKE, sowohl rechtlich
als praktisch ein unhaltbarer Zustand, der dringend
beseitigt werden muss. Um in Zukunft wieder si-
cherzustellen, dass die Verfassung tatsächlich den
Handlungsrahmen für Gesetzgebung des Thüringer
Personalvertretungsgesetzes bestimmt, heißt es
nun in unserem Vorschlag: „Das Nähere regelt das
Gesetz.“ Das heißt, diese Regelungen füllen dann
den von der Verfassung gesetzten Rahmen mit in-
haltlichen Details zur praktischen Umsetzung aus.

Ebenso wichtig für uns, Artikel 37 Abs. 3 wird auch
in seiner inhaltlichen Ausgestaltung bestärkt. Zwei

Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 113. Sitzung - 21.03.2013 10799

(Abg. Renner)



wesentliche Punkte werden mit dem Vorschlag der
Fraktion DIE LINKE in der Verfassung verankert:
Erstens, die Personalvertretungen bestimmen bei
allen Angelegenheiten und Maßnahmen mit, die die
Belange der Beschäftigten betreffen, und zwar als
einklagbarem Rechtsanspruch mit Verfassungs-
rang, und zweitens, die Personalvertretungen ha-
ben zur wirksamen Erfüllung ihrer Aufgaben das
Recht, das heißt den einklagbaren Rechtsanspruch
mit Verfassungsrang. Herr Hey, das ist genau das,
worauf ich Sie aufmerksam machen wollte. Wo ist
er? Ich sehe ihn gerade nicht.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Er ist da, er
hört zu, er hat das Ohr an der Masse.)

Ach da, okay. Sie hatten danach gefragt, ob die
Frage des Informationsanspruches nicht schon ge-
regelt sei. Da führte ich gerade aus, nein, weil jetzt
bekäme das einen Verfassungsrang und damit ein
einklagbares Recht. Das ist für uns der Unter-
schied, weswegen wir tatsächlich diese Änderung
auch vorsehen.

(Beifall DIE LINKE)

Aus dem Recht der Information ergibt sich zwangs-
läufig auch die Pflicht für die Dienststelle, die Per-
sonalvertretung rechtzeitig und umfassend zu infor-
mieren. Mit diesen zwei Punkten werden wesentli-
che Forderungen der Personalvertretungen und der
Gewerkschaften, die im Übrigen den Vorschlag zur
Änderung der Verfassung begrüßt haben, aufgegrif-
fen und umgesetzt.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Müssen wir
jetzt alles in die Verfassung nehmen?)

Diese Verfassungsvorgaben durch Änderung des
Thüringer Personalvertretungsgesetzes noch kon-
kreter für den Arbeitsalltag im öffentlichen Dienst
wirksam werden zu lassen, ist dann eine weitere
Aufgabe, die sich das Parlament stellen kann.
Wichtig ist, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
dazu die Tür zu öffnen. In diesem Sinne wäre es al-
so wünschenswert, dass der Landtag an der Verän-
derung des bisher so beschäftigtenunfreundlich ge-
stalteten und angewendeten Artikels 37 Abs. 3 ar-
beitet, damit das noch offene Verfassungsverspre-
chen der Beschäftigtenmitbestimmung auch wirk-
lich eingelöst wird. Damit würde der Landtag ein
modernes Verständnis des öffentlichen Dienstes
beweisen und eine wichtige Voraussetzung für des-
sen auch zukünftige gute Arbeit trotz anstehender
Herausforderungen und Reformen leisten.

Meine Kollegin Sabine Berninger hat beantragt, un-
seren Gesetzentwurf an den Innenausschuss zu
überweisen. Wir bitten auch darum, vor dem Hinter-
grund des großen Interesses der Interessensvertre-
tungen und Gewerkschaften dort eine Anhörung
durchzuführen. Angesichts der Ankündigung, die
eben durch die SPD hier am Rednerpult verkündet
wurde, dass man gegebenenfalls der Ausschuss-

überweisung nicht zustimmen wird, bitte ich darum,
gelegentlich darüber nachzudenken, wie nah oder
weit die SPD denn heute noch mit den Anliegen der
Gewerkschaften und Personalvertretungen verbun-
den ist. Dieser Gesetzentwurf ist dort besprochen
und wird unterstützt und ich würde es als falsches
Signal bezeichnen, wenn die Sozialdemokratische
Partei Deutschlands einer solchen Überweisung
des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss heute
widersprechen würde.

(Beifall DIE LINKE)

(Unruhe CDU, SPD)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat Abgeordne-
ter Bergner das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, es ist immerhin ein Gesetz
zur Verfassungsänderung, über das wir hier disku-
tieren. Wenn ich mir ansehe, wie die erste Reihe
besetzt ist, dann halte ich das für bemerkenswert
und ich halte es auch für eine Missachtung des
Parlaments.

(Beifall DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wenn ich das richtig beobachtet habe, war der Fi-
nanzminister mal 3 Minuten da, der stellvertretende
Ministerpräsident hat es nicht viel länger geschafft.
Ich glaube, so sollten wir nicht miteinander umge-
hen.

(Beifall FDP)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der Frak-
tion DIE LINKE hat mich schon überrascht. Nicht
weil er besonders originell oder innovativ ist, son-
dern weil der Landtag vor gut einem Jahr ein Per-
sonalvertretungsgesetz verabschiedet hat, durch
das die Mitbestimmungsrechte wesentlich gestärkt
werden. Warum DIE LINKE meint, nun noch eine
Verfassungsänderung herbeiführen zu müssen, ist
für mich auch unverständlich. Die Diskussion haben
wir auch in der Richtung schon gehört.

(Beifall FDP)

In der Begründung ist zu lesen, dass zahlreiche Er-
fahrungen aus der Praxis belegen, dass im Arbeits-
alltag der Beschäftigten wenig an tatsächlicher Mit-
bestimmung stattfände, vor allem weil das bisher
geltende Thüringer Personalvertretungsgesetz we-
nig Spielraum ließe. Ich weiß nicht, meine Damen
und Herren von der LINKEN, woher Sie diese zahl-
reichen Erfahrungen nehmen. Ich habe eine solche
Erfahrung jedenfalls nicht und schon gar nicht nach
der letzten Gesetzesänderung.
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Meine Damen und Herren, Artikel 37 Abs. 3 der
Thüringer Verfassung sichert derzeit allen Beschäf-
tigten und ihren Verbänden nach Maßgabe des Ge-
setzes das Recht auf Mitbestimmung in Angelegen-
heiten ihrer Betriebe, Unternehmen und Dienststel-
len zu. DIE LINKE möchte mit ihrem Gesetzentwurf
den bisherigen Ausgestaltungsspielraum des Ge-
setzgebers einschränken. Bisher, meine Damen
und Herren, sieht Artikel 37 Abs. 3 vor, dass die
Mitbestimmung nach Maßgabe der Gesetze zu er-
folgen hat. Die Verfassung beinhaltet demnach
einen Auftrag an den Gesetzgeber, Mitbestim-
mungsrechte durch Gesetze zu regeln. Bei der
Ausgestaltung des Mitbestimmungsrechtes sind
dann im Wesentlichen das Willkürverbot und der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.
Durch den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE
soll das Mitbestimmungsrecht sowie ein Informati-
onsrecht verfassungsrechtlich verankert werden.
Dies geht zwar über den bisherigen Inhalt hinaus,
trotz allem muss die Ausgestaltung natürlich weiter-
hin durch Gesetz erfolgen. Es stellt sich somit die
Frage: Was würde sich denn an der bisherigen
Rechtslage ändern? DIE LINKE geht davon aus,
meine Damen und Herren, dass sich durch diese
Verfassungsänderung eine Änderung des Perso-
nalvertretungsgesetzes ergeben muss. Zu dieser
Überzeugung bin ich nicht gekommen, da in unse-
rem Personalvertretungsgesetz weitreichende Mit-
bestimmungsrechte ausgestaltet sind - und nichts
anderes würde Ihre Verfassungsänderung verlan-
gen. Die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung
ergibt sich für mich ausdrücklich nicht.

(Beifall FDP)

Auch in den Bundesländern, in denen vergleichbare
Regelungen in der Verfassung zu finden sind, wie
in Bayern oder Rheinland-Pfalz, habe ich nicht er-
kennen können, dass die dort gesetzlichen Rege-
lungen dem Thüringer Personalvertretungsgesetz
voraus sind.

(Beifall FDP)

Man sollte sich schon ganz genau überlegen, was
wir in die Verfassung schreiben und was nicht. Ich
muss ehrlich sagen, meine sehr verehrten Damen
und Herren, ich bin kein Freund davon, immer
gleich alles in der Verfassung zu verankern, da es
die Werthaltigkeit der Verfassung beschädigen
könnte.

(Beifall FDP)

Thüringen hat durch den bestehenden Artikel 37
Abs. 3 einen Auftrag aus der Verfassung. Dies ist
meines Erachtens wichtig, aber auch ausreichend.
Eine nähere Ausgestaltung dieser Regelung gehört
meines Erachtens aber in ein Gesetz und nicht in
die Verfassung.

(Beifall FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und
Herren, zusammenfassend will ich feststellen, dass
ich der Auffassung bin, dass das Thüringer Perso-
nalvertretungsgesetz ausreichende Mitbestim-
mungsrechte gewährleistet. Auch eine Verfas-
sungsänderung, wie es die Fraktion DIE LINKE vor-
schlägt, würde nach meiner Auffassung keine zwin-
gende Änderung des Personalvertretungsgesetzes
mit sich bringen. Ich halte eine Verfassungsände-
rung in dieser Form für nicht notwendig und wir
werden den Gesetzentwurf deshalb ablehnen. Ich
danke Ihnen, meine Damen und Herren.

(Beifall FDP)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich
sehe, das ist nicht der Fall. Für die Regierung hat
Herr Staatssekretär Rieder das Wort. Bitte schön.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, wir haben ein modernes
Personalvertretungsrecht, wir haben starke Perso-
nalräte, wir haben eine ausgesprochen gute Zu-
sammenarbeit mit den Personalräten. Beispiele
hierfür sind die Polizeistrukturreform und die Orga-
nisationsüberprüfung beim Landeskriminalamt.
Selbstverständlich sind die Personalräte beteiligt.
Selbstverständlich arbeiten sie in allen Projektgrup-
pen und Arbeitsgruppen mit. Selbstverständlich ste-
hen ihnen alle Unterlagen zur Verfügung. Ich bin
dankbar für diese enge und gute Zusammenarbeit.
Wer allerdings diese gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit einfach nicht sehen will, weil sie
nicht in das eigene Weltbild passt, der muss natür-
lich auch zu falschen Schlussfolgerungen kommen.

2011 wurde - das wurde eben auch schon mehr-
fach angesprochen - das Personalvertretungsge-
setz novelliert, zeitgleich wurde auch über einen
Entwurf der Fraktion DIE LINKE abgestimmt und,
wie bereits zweimal zuvor, 2005 und 2009, wurde
der Entwurf auch 2011 abgelehnt. Der Landtag
lehnte den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE
nicht nur ab aus allgemeinen Gründen, sondern
auch speziell wegen einer Regelung, die jetzt in ei-
nem anderen Mantel - der Verfassung - erneut zur
Abstimmung stehen soll, nämlich der Einführung
der sogenannten Allzuständigkeit der Personalräte.
Durch die Änderung der Verfassung sollen die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen werden, dass Per-
sonalvertretungen zukünftig bei allen Angelegen-
heiten und Maßnahmen mitzubestimmen haben,
die die Belange der Beschäftigten betreffen.

Im Anschluss an die Verfassungsänderung soll das
Thüringer Personalvertretungsgesetz geändert wer-
den. Als Gesetzesvorschlag wurde die Regelung ei-
ner Allzuständigkeit seinerzeit aus gutem Grund ab-

Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 113. Sitzung - 21.03.2013 10801

(Abg. Bergner)



gelehnt. Dies gilt erst recht für eine Verfassungsän-
derung. Die Allzuständigkeit bewegt sich im Span-
nungsfeld der bereits heute landesverfassungs-
rechtlich garantierten Mitbestimmung und dem De-
mokratieprinzip. Dem Gesetzgeber sind Grenzen
gesetzt, wenn er die Beschäftigten an Entscheidun-
gen über innerdienstliche Maßnahmen beteiligen
will, da jedes staatliche Handeln mit Entschei-
dungscharakter als Ausübung von Staatsgewalt der
demokratischen Legitimation bedarf. Das hat das
Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 1995
ausführlich dargestellt und auch der Thüringer Ver-
fassungsgerichtshof hat das 2004 noch einmal auf-
gegriffen.

Im Zuge eines verfassungsmäßigen Ausgleichs gilt:
Je weniger die zu treffende Entscheidung die ver-
antwortliche Wahrnehmung des Amtsauftrags be-
rührt und je nachhaltiger die Interessen der Be-
schäftigten betroffen sind, desto weiter kann die
Beteiligung der Personalvertretungen reichen. Maß-
nahmen, die schwerpunktmäßig die Erledigung des
Amtsauftrages betreffen, unvermeidlich aber auch
die Interessen der Beschäftigten berühren, müssen
der letzten Entscheidung eines gegenüber dem
Volk und Parlament verantwortlichen Amtsträgers
vorbehalten bleiben, so heißt es in diesen Entschei-
dungen.

Die aufgezeigten Grundsätze scheinen mir mit dem
hier vorliegenden Gesetzentwurf und der darin ent-
haltenen unbeschränkten Allzuständigkeit nicht ein-
gehalten.

Ein verfassungsgemäßer Ausgleich könnte nur
durch ein ausgestaltendes Gesetz erfolgen. Inso-
weit ist aber höchst zweifelhaft, ob eine derart un-
beschränkte Verfassungsänderung überhaupt zu-
lässig wäre oder ob nicht sogar Artikel 83 Abs. 3
der Thüringer Verfassung berührt ist; dort ist die
Ewigkeitsgarantie normiert. Danach dürfen be-
stimmte Grundsätze der Thüringer Verfassung, und
zu denen gehört auch das Demokratieprinzip, nicht
geändert werden.

Darüber hinaus würde ein solches ausgestaltendes
Gesetz der Funktionsfähigkeit der Verwaltung nicht
dienlich sein, da die Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit der derzeit bestehenden Beteiligungstatbe-
stände verlorengingen.

Jetzt komme ich noch kurz zum Satz 3 des Arti-
kels 37, der nach dem Gesetzentwurf der Fraktion
DIE LINKE angefügt werden soll. Hier hat der Ab-
geordnete Heym eben schon das Richtige gesagt.
Alles, was dort steht, ist heute schon einfachge-
setzlich geregelt. Es besteht überhaupt keine Not-
wendigkeit, hier noch zu einer Verfassungsände-
rung zu gelangen.

Fazit: Die Thematik des Personalvertretungsrechts
wurde in dieser Legislaturperiode bereits mehrfach
ausführlich im Landtag, im Wirtschaftsausschuss

und im Innenausschuss beraten. Es ist aber natür-
lich Sache des Landtags, zu entscheiden, ob er er-
neut in die Beratung einsteigen möchte. Vielen
Dank.

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldun-
gen. Ich frage noch einmal nach Anträgen auf Aus-
schussüberweisung. Wenn ich richtig verstanden
habe, die Fraktion DIE LINKE will an den Innenaus-
schuss und den Justiz- und Verfassungsausschuss
überweisen und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN behält sich ihre Zustimmung vor. Gut.
Gibt es weitere Anträge? Das sehe ich nicht. Dann
stimmen wir über die Ausschussüberweisung ab.
Haben Sie eine Federführung beantragt, Herr
Blechschmidt?

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE: In-
nenausschuss.)

Innenausschuss, okay. Dann stimmen wir über die
Ausschüsse ab.

Wer für die Überweisung dieses Gesetzentwurfs
zur Änderung der Verfassung an den Innenaus-
schuss ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Das ist die FDP-Fraktion, die Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. Wer
ist dagegen? Das sind die Fraktionen der CDU und
der SPD. Wer enthält sich? Es enthält sich nie-
mand. Damit ist die Ausschussüberweisung an den
Innenausschuss abgelehnt.

Wir kommen zur Ausschussüberweisung an den
Justiz- und Verfassungsausschuss. Wer dafür ist,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Wer ist dagegen? Dagegen sind die Fraktio-
nen der CDU und der SPD. Wer enthält sich? Es
enthält sich die Fraktion der FDP. Damit ist auch
diese Ausschussüberweisung abgelehnt und ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Vielleicht
schafft es wenigstens einer der Minister zur
Abstimmung zu kommen.)

Ich kann das nur unterstützen und finde es sehr be-
dauerlich, dass aufseiten der Regierung, also des
zweiten Verfassungsorgans, niemand anwesend -
doch, bitte schön, eine Ministerin.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Gerade mal
zur Abstimmung, danach geht sie wieder.)

Es wäre nett, wenn Sie Ihre Plätze einnehmen und
so für die Abgeordneten auch sichtbar sind. Zwei
Minister, Herr Reinholz ist auch dagewesen.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Drei Minis-
ter.)

Drei, gut - jetzt, sage ich dazu, die ganze Debatte
nicht. Gut.
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Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6

Gesetz zur Änderung der Thü-
ringer Kommunalordnung und
anderer Gesetze
Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU und der SPD
- Drucksache 5/5829 -
ERSTE BERATUNG

Wünschen die Fraktionen der CDU und SPD das
Wort zur Begründung? Das ist nicht der Fall. Dann
kommen wir zur Aussprache und als Erster zu Wort
gemeldet hat sich der Abgeordnete Fiedler von der
CDU-Fraktion.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich
gleich drankomme. Wir haben also vor uns

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Ich
mich auch.)

- mein Gott, gleich früh am Morgen, mit Freude
geht man an die Arbeit - das Sechste Gesetz zur
Änderung der Thüringer Kommunalordnung in der
Drucksache 5/5829. Meine sehr geehrten Damen
und Herren, da wir uns in der ersten Beratung be-
finden, werde ich es nicht so ausführlich machen,
denn wir wollen ja das Ganze überweisen und wol-
len entsprechend dort noch weiterdiskutieren.

Aber lassen Sie mich auf einige Punkte eingehen.
Da sich ja die Bedingungen auf wirtschaftlichem
Gebiet der Kommunen, finanzpolitische, demografi-
sche Entwicklung etc. grundlegend verändert ha-
ben, denke ich, muss man auch die Kommunalord-
nung anpassen an die Bedingungen, die sich da-
durch ergeben haben. Wir haben mit unserem Ko-
alitionspartner, der SPD, und hier auch mit dem zu-
ständigen Wirtschaftsminister lange Zeit gerungen,
wie wir die Kommunalordnung gerade zur wirt-
schaftlichen Betätigung der Kommunen verbessern
wollen. Wir wissen natürlich, dass wir der Meinung
waren, der Innenminister, dass viele Dinge mit der
vorhandenen Kommunalordnung möglich sind, aber
nichts ist so schlecht - man kann es also verbes-
sern, ich sage es mal so rum. Wir haben uns dazu
entschieden, dass wir hier die Möglichkeiten
durchaus erweitern, damit die wirtschaftlichen
Handlungsspielräume der Kommunen erweitert und
erleichtert werden. Ich denke, dass es auch damit
den Kommunen ermöglicht wird, Kredite leichter
aufzunehmen, um besonders Investitionen zu er-
neuerbaren Energien hier zu tätigen. Das ist unser
Thema, dem sich viele, denke ich, intensiv ver-
schrieben haben, sicher mit unterschiedlichen Nu-
ancen, aber am Ende zielen wir in die gleiche Rich-
tung. Ich denke auch, dass dadurch die Energie-
wende in Thüringen weiterhin vor allem vor Ort ge-

staltet wird und vor allen Dingen auch dass man
wirtschaftlich davon profitieren kann, dass auch die
Kommunen etwas davon haben und dass nicht al-
les nur an Konzerne geht.

(Beifall SPD)

Darauf kommen wir ja heute oder morgen noch
mal, auf die Kommunen, die E.ON übernehmen
wollen und was uns da noch behindert. Weiterhin,
auch das war zeitweise umstritten, haben wir ge-
sagt, dass die interkommunale Zusammenarbeit,
also IKZ abgekürzt, der Gemeinden, Städte und
Landkreise durch die Errichtung von Anstalten des
öffentlichen Rechts gestärkt werden soll. Das war
eine Weile umstritten, wir haben uns dort ausge-
tauscht und wir sind dazu gekommen, dass wir ge-
sagt haben, ja, das kann durchaus eine Verbesse-
rung sein, dass wir hier Anstalten des öffentlichen
Rechts zulassen und hier auch das Ganze eröff-
nen. Ich denke, dass es vor allen Dingen möglich
ist, dass Kommunen Aufgaben gemeinsam erledi-
gen, um die Ressourcen wirksam zu nutzen und öf-
fentliche Leistungen kostengünstiger vorzuhalten -
das ist das alte Beispiel, ich habe dich gerade ge-
lobt, Wirtschaftsminister, du bist zu spät gekom-
men,

(Zuruf Machnig, Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Technologie: Ich bin immer da.)

aber jetzt haben wir schon vier Minister, es steigert
sich, dass das Parlament hier die Aufmerksamkeit
weiter voll erfährt -, dass wir uns hier das weiterhin
austauschen und kostengünstiger vorhalten. Ich
könnte da immer das Beispiel bringen, wir haben in
Jena gemeinsam Veterinäramt, Gesundheitsamt,
Feuerwehr, da fallen einem viele Dinge ein. Warum
kann man das nicht gemeinsam mit interkommuna-
ler Zusammenarbeit erledigen. Warum muss man
da jedes Mal erst großartig was weiß ich alles ma-
chen. Deswegen, denke ich, ist das durchaus eine
wichtige Geschichte, dass wir hier öffentlich-recht-
lich das Ganze absichern. Das ist vor allen Dingen
auch in der Daseinsvorsorge sowie für erneuerbare
Energien von großer Bedeutung.

Weiterhin haben wir enthalten - darauf will ich noch
einmal verweisen -, dass wir hier jeweils pro Jahr
500.000 € eingestellt haben für Förderungsmöglich-
keiten, dass man solche Dinge durchführen kann.
Es gibt auch noch Geld dafür, was im Einzelfall ge-
prüft wird, wie das finanziert wird durch die entspre-
chende Förderrichtlinie, dass man das Ganze auch
unterstützt, damit auch wirklich was herauskommt
am Ende. Nicht, dass man was macht und am En-
de kostet es noch mehr, sondern es soll etwas ge-
macht werden, was am Ende Ressourcen einspart,
was den Kommunen zugute kommt und was natür-
lich dem Steuerzahler dann auch zugute kommt.
Auch werden wir hier die Rechnungsprüfung ver-
einfachen. Wir wollen Doppelprüfungen ausschlie-
ßen und die Pflicht zur frühzeitigen Aufstellung von
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Haushaltssicherungsplänen erweitern. Ich denke,
auch das ist verständlich, dass wir uns in diese
Richtung weiterentwickeln. Ich denke mal an die
Veränderungen im kommunalen Prüfwesen, die ge-
hen auf die Landtagsentschließung zum Landes-
haushalt 2012 zurück, bei der sich CDU und SPD
für ein einfacheres Prüfrecht und ein Ende von
Doppelprüfungen eingesetzt haben. Ich glaube,
auch das ist wichtig und notwendig, damit wir hier
nicht alles doppelt und dreifach prüfen, und am En-
de wird es dadurch nicht besser.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dort geht
es natürlich nicht nur um das, was ich soeben ge-
schildert habe, sondern in dem Gesetzentwurf geht
es auch noch um weitere Dinge. Am Gesetz über
kommunale Wahlbeamte ist was zu ändern, Gesetz
über kommunale Doppik ist zu ändern, Gesetz über
überörtliche Prüfung der Haushalte und Wirt-
schaftsprüfung zur Beratung der Gemeinden und
Landkreise, Gesetz über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit, Thüringer Krankenhausgesetz, Ge-
setz über Vergabe öffentlicher Aufträge, das sind
alles Folgedinge, die da im Zusammenhang natür-
lich geändert werden müssen. Ich habe mir erspart,
jetzt die einzelnen Paragrafen dazu noch zu benen-
nen, die sind ja im Gesetzentwurf vorgesehen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich den-
ke, wir, die Koalition, haben hier ein Sechstes Ge-
setz zur Thüringer Kommunalordnung vorgelegt,
was sich sehen lassen kann. Ich empfehle die
Überweisung an den Innenausschuss federführend
und die Überweisung an den Justizausschuss und -
da die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses es
auch haben wollen - auch die Überweisung an den
Wirtschaftsausschuss. Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, ich wünsche eine gute Beratung.

(Beifall CDU, SPD)

Präsidentin Diezel:

Danke schön. Für die Fraktion DIE LINKE hat das
Wort der Herr Abgeordnete Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, es ist begrüßenswert, dass die CDU er-
kannt hat, dass das Leben sich entwickelt und dass
sich das auch im Rechtsrahmen widerspiegeln
muss.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Nicht so
großkotzig, Herr Kollege, etwas Demut ist
gefragt.)

(Beifall DIE LINKE)

Das war der Versuch einer Anerkennung, Herr
Fiedler. Wir begrüßen das. Wir erkennen in dem
Gesetzentwurf durchaus richtige Ansätze und wir
erkennen eine ganze Reihe von Dingen, die DIE

LINKE bereits in den vergangenen Jahren mehr-
fach auch in diesem Haus gefordert hat. Also inso-
fern könnte ich es auf den Punkt bringen: Links
wirkt, Herr Fiedler.

(Beifall DIE LINKE)

Manchmal dauert es eben. Und wenn es schneller
gehen soll, hat der Wähler im nächsten Jahr die
Gelegenheit, dafür zu sorgen.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Wählerinnen auch?)

Auch die Wählerinnen, Frau Berninger, richtig.

(Beifall DIE LINKE)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einem
ersten Punkt beschäftigt sich der vorliegende Ge-
setzentwurf mit der wirtschaftlichen Betätigung. Ich
darf daran erinnern, dass im Jahr 2002 hierzu eine
umfangreiche Novelle der Thüringer Kommunalord-
nung erfolgte, eine umfangreiche Debatte, damals
hatte auch die PDS umfangreiche Vorschläge un-
terbreitet und einen Vorschlag gemacht, die wirt-
schaftliche Betätigung zu konkretisieren. Damals ist
nur das für den Bereich Energie erfolgt und jetzt er-
folgt noch einmal eine Konkretisierung hinsichtlich
der Erzeugung, Speicherung, Einspeisung von
Energie aus regenerativer Erzeugung und auch
thermischer Energie. Aber andere Bereiche der Da-
seinsvorsorge werden hier nicht berührt. Also hier
bleibt es bei den sehr engen Grenzen des kommu-
nalen Wirtschaftsrechts, aber gerade in diesen,
auch anderen Bereichen ist es notwendig, den Ge-
meinden, Städten und Landkreisen größere Mög-
lichkeiten für die wirtschaftliche Betätigung ein-
zuräumen. Aber alles muss ja mal beginnen und es
ist ein Einstieg, aber eben nicht mehr. Es ist nicht
konsequent, wir werden im Gesetzgebungsverfah-
ren noch mal hier unsere Vorschläge erneuern und
darauf hoffen, dass auch die Regierungskoalition
darauf eingeht. Es bleibt auch trotz dieses Gesetz-
entwurfs bei der verschärften Subsidiaritätsklausel
in Thüringen. Das heißt, wenn Private eine Leistung
gleich gut erbringen können wie die Gemeinde,
muss die Gemeinde den Privaten den Auftrag über-
lassen. Diese verschärfte Subsidiaritätsklausel se-
hen wir als nicht mehr zeitgemäß an. Sie wissen ja,
in anderen Bundesländern gibt es zumindest die
einfache Subsidiaritätsklausel. Also da muss der
Private zumindest besser sein als die Kommune,
und es bleibt die Frage, weshalb gerade noch SPD
und CDU an dieser verschärften Subsidiaritätsklau-
sel festhalten. Dass die FDP den Staat ganz ab-
schaffen möchte, das ist auch klar. Mit denen brau-
chen wir darüber nicht zu reden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bleibt
auch das Spannungsfeld bei der wirtschaftlichen
Betätigung zwischen den Rechten und Zuständig-
keiten des Gemeinderats und den Organen der
Vertretung, insbesondere was den Katalog des
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§ 26 Abs. 2 betrifft. Dort ist ja die ausschließliche
Zuständigkeit des Gemeinderats geregelt und es
gibt immer wieder Probleme, insbesondere dann,
wenn Gemeinden wirtschaftlich tätig sind im Be-
reich der privaten Rechtsformen. Wer ist denn zu-
ständig, zum Beispiel bei Gebühren und Entgelten
bei den Stadtwerken? Wenn man § 26 Abs. 2 sehr
genau studiert, bleibt es bei einer Zuständigkeit des
Gemeinderats und Stadtrats. Aber in vielen Gesell-
schaftsverträgen ist die ausschließliche Zuständig-
keit des Aufsichtsrats geregelt. Da wir uns hier im
Spannungsfeld zwischen Bundes- und Landesrecht
befinden, müssen wir das als Gesetzgeber lösen,
wenn wir diese Dauerkonflikte nicht noch befördern
wollen. Auch hier hätte ich mir mehr Mut vonseiten
SPD und CDU gewünscht, aber auch das können
wir ja im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch
erörtern und können dort nachbessern.

Es bleiben in dem Gesetzentwurf einige Unklarhei-
ten in Bezug auf die Abgrenzung der jetzigen Öff-
nung für das kommunale Wirtschaften. Der Eigen-
betriebsvorbehalt ist in dem Bereich aufgehoben
worden; da ist die Frage zu stellen, weshalb. Wir
finden es durchaus vernünftig, dass zunächst ge-
prüft wird, ob die Gemeinden in öffentlich-rechtli-
cher Organisationsform eine Aufgabe erfüllen und
erst dann in privater Rechtsform. Insofern wird es
auch noch einmal spannend werden, weshalb in
dem Bereich CDU und SPD den Eigenbetriebsvor-
behalt nicht mehr wollen.

Wir erachten es für erforderlich, das Genossen-
schaftsmodell bei der wirtschaftlichen Betätigung
noch einmal einer Prüfung zu unterziehen, weil
nach unserer Kenntnis die Rechtsaufsichtsbehör-
den - da muss jetzt einmal der Innenminister genau
zuhören, der dafür zuständig ist, der Staatssekre-
tär; der Innenminister ist nicht da - in Einzelfällen,
wenn Gemeinden sich bei Genossenschaften betei-
ligen wollen, dort die Grenzen im Kommunalrecht
heranziehen, um diese Beteiligung bei den Genos-
senschaften zumindest zu erschweren oder zu ver-
hindern. Darüber müssen wir reden. Es geht ja dar-
um, dass in einer Genossenschaft der Anteil der
Kommune sich nicht nach den eingebrachten Ver-
mögenswerten richten kann, weil in der Hauptver-
sammlung nur jeder Genossenschaftler eine Stim-
me hat, unabhängig davon, wie viele Anteile er be-
sitzt. Es geht um die sehr hohe Autonomität des
Vorstands in einer Genossenschaft. Der Aufsichts-
rat in einer Genossenschaft hat dort nur die Mög-
lichkeit, Empfehlungen zu erteilen. Anders in einer
Gesellschaft, dort hat der Aufsichtsrat Weisungs-
recht. Und natürlich kann eine Genossenschaft viel
einfacher auch den Betätigungsbereich der wirt-
schaftlichen Betätigung erweitern. Wenn die Ge-
meinde dort nur eine Stimme hat, könnten also Pro-
bleme auftreten; damit müssen wir uns beschäfti-
gen.

Da ist für uns erstaunlich, dass die Regierungsko-
alition diesen Problemkreis, den es in den letzten
Jahren immer wieder einmal gab, nicht aufgegriffen
hat. Aber auch dort verweisen wir auf das parla-
mentarische Verfahren und werden entsprechende
Vorschläge unterbreiten. Wir sind uns sicher, dass
CDU und SPD sich zumindest ernsthaft damit be-
schäftigen werden.

Zum zweiten Punkt, das ist die Kreditaufnahme:
Auch dort könnten wir sagen, Links wirkt, weil, jetzt
eine Unterscheidung zwischen rentierlichen und un-
rentierlichen Investitionen erfolgt,

(Beifall DIE LINKE)

zumindest in einem Bereich der regenerativen
Energieerzeugung. Noch nicht umfassend, wir wün-
schen uns das auch in anderen Bereichen, aber im-
merhin ist das eine Abkehr von den bisherigen Be-
stimmungen des Kreditwesens, die ja im Wesentli-
chen auf Regelungen des 19. Jahrhunderts zurück-
gehen. Also sie haben eine lange Bestandskraft.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Oder aus
dem 18. Jahrhundert.)

Es wird Zeit, dass Sie in der Hinsicht auch im 21.
Jahrhundert angekommen sind.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das be-
grüßen wir, aber wir sehen es als notwendig an,
auch in anderen Bereichen im Einzelfall zu prüfen,
ob eine Investition rentierlich ist. Sie kann auch in
einer Straße, einer Brücke, einer Schule durch Ein-
sparungen von Bewirtschaftungskosten und Unter-
haltungskosten durchaus den Charakter der Ren-
tierlichkeit erhalten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im dritten
Komplex wird die Anstalt des öffentlichen Rechts
eingeführt. Das war Bestandteil unseres Forde-
rungskatalogs schon 2002. Es hat also jetzt rund
zehn Jahre gedauert. Wir sehen das als eine weite-
re Säule an, aber es bleibt natürlich bei den Proble-
men, die die wirtschaftliche Betätigung insgesamt
mit sich bringt, also was Transparenz, öffentliche
Kontrolle und Steuerung betrifft. Und insbesondere
was die Schaffung der gemeinsamen kommunalen
Anstalt des öffentlichen Rechts, also im Rahmen
von Zweckverbänden betrifft. Dort verweisen wir
auf die aus unserer Sicht noch zu großen Konstruk-
tionsfehler im Bereich der Methoden der kommuna-
len Gemeinschaftsarbeit, insbesondere was die
Stimmführerschaft betrifft, was die Rückkopplung
zwischen Gemeinderat und den Verbandsräten in
den Zweckverbänden betrifft. Da müssen wir nach-
justieren, um damit auch die Vorbehalte gegen Ele-
mente der kommunalen Gemeinschaftsarbeit bei
den Bürgerinnen und Bürgern abzubauen. Wenn
dort die 500.000 €, die jetzt in diesem und im
nächsten Jahr, also insgesamt 1 Mio. €, mit dem
Ziel zum Einsatz kommen, Konstruktionsfehler bei
der kommunalen Gemeinschaftsarbeit zu beheben,
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dann ist das vernünftig. Aber wir müssen erst ein-
mal abwarten, was dort geschieht. Herr Fiedler, es
bleibt aber dabei, selbst wenn wir dort bei der kom-
munalen Gemeinschaftsarbeit vorankommen, die
kommunale Gemeinschaftsarbeit bietet für Sie kei-
nen Umweg um eine Verwaltungs- und Gebietsre-
form.

(Beifall DIE LINKE)

Dem Problem können Sie damit nicht aus dem Weg
gehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Be-
reich Haushaltsrecht sichern Sie die Derivatge-
schäfte, indem Sie sagen, es müssen irgendwo Si-
cherheiten hinterlegt werden. Wir sagen aufgrund
der Erfahrungen auch in der jüngsten Vergangen-
heit im Rahmen der Finanzkrise: Wir wollen keine
Derivatgeschäfte auf kommunaler Ebene.

(Beifall DIE LINKE)

Wir setzen uns hier für das Verbot ein, dass Kom-
munen nicht mit öffentlichen Steuergeldern zu spe-
kulieren haben. Sie haben im Übrigen auch gar
nicht das Personal dafür. Da nützen auch hinterleg-
te Sicherheiten nichts.

Darüber hinaus soll jetzt eine angemessene Liquidi-
tätsplanung vorgelegt werden. Das ist natürlich ein
ganz spannendes Thema. Das ist derart unbe-
stimmt und öffnet ein weiteres Tor für ungezügel-
tes, unkontrolliertes Agieren der Rechtsaufsichtsbe-
hörde.

Präsidentin Diezel:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abgeord-
neter, des Abgeordneten Recknagel?

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Ja.

Präsidentin Diezel:

Bitte schön, Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Recknagel, FDP:

Danke schön, Herr Kuschel. Eine kurze Zwischen-
frage zur Sache: Sie sprachen von einem Verbot
von Derivatgeschäften. Können Sie sich vorstellen,
dass eine Kommune Einkäufe, größere Einkäufe in
einem Fremdwährungsgebiet tätigt und dann der
Bedarf besteht, Währungsrisiken abzusichern? Und
wie würden Sie das tun, wenn Sie ein Derivatge-
schäft verbieten?

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Also es geht hier nicht um das Beschaffungswesen,
sondern die Sicherung der Derivatgeschäfte hat
einen anderen Hintergrund, insbesondere was

Zinswetten betrifft. Das soll verhindert werden, was
auch PPP-Modelle betrifft. Auch im Bereich öffent-
lich-private Partnerschaften müssen jetzt Sicherhei-
ten geschaffen werden, insbesondere für den Fall,
dass ein privater Partner in Insolvenz geht, so dass
die Gemeinde dann nicht auf den Forderungen sit-
zen bleibt. Aber das halten wir für den falschen An-
satz, denn wir sind der Überzeugung, dass all diese
Derivatgeschäfte ungeeignet für die kommunale
Ebene sind

(Beifall DIE LINKE)

und wir für eine angemessene Finanzausstattung
der kommunalen Ebene sorgen müssen. Da brau-
chen Gemeinden auch nicht derart hochspekulative
Finanzgeschäfte zu tätigen. Das, was Sie beschrie-
ben haben, Herr Recknagel, wird sicherlich eher
der Ausnahmefall sein, dass eine Kommune im
Rahmen der Beschaffung auf irgendwelche Preise
in anderen Teilen der Welt spekulieren wird. Das ist
sicher nicht der Fall.

Noch mal zurück zur angemessenen Liquidität. Al-
so dort erachten wir es für notwendig, dass das
ganz exakt beschrieben wird, damit nicht die
Rechtsaufsichtsbehörden relativ willkürlich bestim-
men, was los ist und damit auch demokratische
Entscheidungen von Vertretungen immer wieder
aufhalten und blockieren. Ich erinnere an die ge-
genwärtige Situation bei der Genehmigung von
Krediten. Da sind die Rechtsaufsichtsbehörden der-
art in kaum nachvollziehbarer Art und Weise le-
bensfremd und kommunalfremd und das hat erheb-
liche Auswirkungen. Ich betone es oder ich versu-
che es, bildlich darzustellen. Zurzeit schießt die
Kommunalaufsicht mit Kanonen auf haushaltsrecht-
liche und haushaltstechnische Spatzen. Die Finanz-
planungen werden völlig überbewertet. Da werden
Haushalte fast flächendeckend beanstandet. Wir
befürchten eine gleiche Gefahr, wenn derartige Li-
quiditätspläne vorgelegt werden sollen. Das müs-
sen wir klären, weil eins klar sein muss: In diesem
Land darf zum Schluss nicht die Kommunalaufsicht
bestimmen, was geschieht. Die Kommunalaufsicht
ist Dienstleister, die Entscheidungen müssen de-
mokratisch gewählte Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte treffen.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Was sollen
denn solche Szenarien?)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das müs-
sen wir in diesem Gesetz mit regeln.

Ein letzter Punkt betraf die Rechnungsprüfung. Da
will ich sagen, ein sehr positiver Ansatz ist, dass
jetzt auch die Berichte der Prüfung 14 Tage öffent-
lich ausgelegt werden. Das war bisher nicht der
Fall. Bisher waren das ja fast geheime Ver-
schlusssachen. Das ist ein erster Ansatz. Was wir
noch in der parlamentarischen Debatte einbringen
werden, ist, dass der Gemeinderat und auch Min-
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derheiten im Gemeinderat - also eine Fraktion oder
eine qualifizierte Minderheit, ein Viertel, darüber
müssen wir diskutieren - auch Prüfungsaufträge an
das örtliche Prüfungsamt und an die überörtliche
Prüfung stellen kann. Das halten wir für vernünftig.
Der Bürgermeister kann das ja, der Gemeinderat
als Ganzes auch, aber es ist eben kein Minderhei-
tenrecht. Aber wir brauchen im Bereich der Rech-
nungsprüfung auch ein qualifiziertes Minderheiten-
recht, so dass sich auch Gemeinderäte, Fraktionen
der Prüfungsbehörden bedienen können, wenn es
darum geht, demokratisch bestimmte Prozesse zu
kontrollieren und auch zu steuern. Ich danke.

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Diezel:

Danke schön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort
der Abgeordnete Hey.

Abgeordneter Hey, SPD:

Frau Präsidentin, vielen Dank. Meine sehr geehrten
Damen und Herren, das heute hier eingebrachte
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalord-
nung und anderer Gesetze regelt eine ganze Reihe
von rechtlichen Voraussetzungen neu. Herr Fiedler
ist ja schon auf die eine oder andere eingegangen.
Ich will hier auch deswegen nicht auf jede einzelne
dieser Regelungen noch mal verweisen, denn ich
beabsichtige - wie das Herr Fiedler auch schon ge-
tan hat, das gleich vorweg -, für diesen Gesetzent-
wurf eine Überweisung an die jeweilig zuständigen
Ausschüsse zu beantragen.

Im Kern dieser Novelle, wenn wir es doch mal ganz
kurz anreißen wollen, geht es vor allem darum, den
Thüringer Kommunen einen größeren Spielraum zu
verschaffen, z.B. in Fragen des Gemeindewirt-
schaftsrechts, auch darum, dass Kommunen durch
Investitionen in erneuerbare Energien auch Einnah-
men generieren können. Das ist ein sehr, sehr
wichtiger Faktor, der in den nächsten Jahren si-
cherlich auch noch an Bedeutung gewinnen wird.
Beim jetzigen Stand der Dinge besteht hier im Frei-
staat ja auch keine Möglichkeit für die Städte und
Gemeinden, sich in einer Unternehmensform der
kommunalen Anstalt zu betätigen oder in dieser Art
miteinander oder untereinander zusammenzuarbei-
ten. In der Praxis anderer Bundesländer hat das
aber ganz gut funktioniert, hat sich also dort auch
bewährt.

Es besteht in Thüringen außerdem Handlungsbe-
darf bei einer entscheidenden rechtlichen Angele-
genheit. Es geht um das Eigenbetriebsrecht. Auch
das wird hier angefasst bei dieser Novellierung,
weil es auch unter anderem Meinungsverschieden-
heiten in der Frage gibt, was denn die Werkleitung
des Eigenbetriebs so alles machen darf und was
nicht, also diese Fragen, die sich - salopp formuliert

- aus einer gewissen Unschärfe des jetzigen
Rechtsrahmens ergeben sollen, klar beantwortet
werden. Es geht zusätzlich noch um die Thematik
beispielweise der doppischen Haushaltsführung.
Das kommunale Prüfungsrecht soll vereinfacht und
effektiver gestaltet werden. Es geht um die Gel-
tendmachung von Schadenersatzansprüchen der
Gemeinden gegen faktisch ihre Oberhäupter, aber
auch gegenüber den Landräten und Gemein-
schaftsvorsitzenden, also eine ganze Reihe von
rechtlichen Einzelregelungen. Wir sollten in den
Ausschüssen diese Novellierung gründlich diskutie-
ren. Herr Kuschel hat eben noch den einen oder
anderen Aspekt, den er gedenkt, dann auch in die
Diskussion einzubringen, hiermit klar umrissen.
Deswegen beantrage ich die Überweisung an den
Innenausschuss federführend, an den Justizaus-
schuss und an den Wirtschaftsausschuss. Ich dan-
ke Ihnen.

(Beifall CDU, SPD)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Ab-
geordneter Bergner.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, der Gesetzentwurf sieht
mehrere kommunalrechtliche Veränderungen vor.
In der Thüringer Kommunalordnung soll der Be-
reich der wirtschaftlichen Betätigung der Kommu-
nen geändert werden, und es wird die Anstalt des
öffentlichen Rechts als Rechtsform in die Kommu-
nalordnung aufgenommen und bei der kommunalen
Rechnungsprüfung werden Veränderungen vorge-
nommen. Weitere Änderungen finden sich im Thü-
ringer Gesetz über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit und es wird die Anstalt öffentlichen Rechts
als weitere Rechtsform für die kommunale Gemein-
schaftsarbeit eingeführt.

Durch die Integrierung der Rechtsform der Anstalt
öffentlichen Rechts sollen flexiblere Formen der
Aufgabenerfüllung und Kooperationen zwischen
den Kommunen geschaffen werden. Durch den Ge-
setzentwurf - so der Anspruch - soll geprüft werden,
inwieweit weitere Verbesserungen der Formen der
kommunalen Betätigung möglich sind, ohne die
Identifikationsräume durch verpflichtende Gebiets-
änderungen beseitigen zu müssen. Diese Aussage,
meine Damen und Herren, der Begründung des
Gesetzentwurfs ist sehr erfreulich, da demnach so-
gar die SPD der Ansicht ist, dass eine verpflichten-
de Gebietsänderung nur Ultima Ratio sein kann. An
diesem Punkt Ultima Ratio sind wir aber noch lange
nicht angekommen und wenn ich das „blaue Wun-
der“ sehe, vielfach noch nicht mal in einer einfa-
chen Ratio.
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Vorher, meine Damen und Herren, müssen die
Hausaufgaben gemacht werden durch eine Aufga-
benkritik, durch eine Funktionalreform, durch Büro-
kratieabbau und mehr Spielräume bei der interkom-
munalen Zusammenarbeit.

(Beifall FDP)

Weiterhin soll durch den Gesetzentwurf das kom-
munale Prüfungsrecht verschlankt werden. Die Än-
derungsvorschläge könnten dabei hilfreich sein,
aber hier steckt sicherlich der Teufel im Detail.
Auch soll die wirtschaftliche Betätigung der Kom-
munen im Bereich der erneuerbaren Energien und
nicht nur da ausgeweitet werden. Spannend, meine
Damen und Herren, wird es schon bei der wirt-
schaftlichen Betätigung von Kommunen. Der Begriff
der Daseinsvorsorge ist gesetzlich ohne Zweifel
nicht abgrenzungsscharf definiert. Wesensmerkmal
ist aber gleichwohl die Gemeinwohlorientierung. Mit
der kommunalen Daseinsvorsorge soll sicherge-
stellt werden, dass alle existenziell notwendigen
Dienstleistungen, die für die Einwohner einer Ge-
meinde benötigt werden, gleichberechtigt und stetig
zu sozialverträglichen Bedingungen zur Verfügung
stehen. Hierbei handelt es sich insbesondere um
solche Dinge wie Energieversorgung, Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und dergleichen.

In dem Zusammenhang, meine Damen und Herren,
muss man doch mal ausleuchten, was bereits jetzt
möglich ist und was wir bereits jetzt als Kommunen
- und das sage ich bewusst auch als Kommunalpo-
litiker - bereits wirtschaftlich alles erledigen können.
CDU und SPD begründen die weitere Öffnung der
wirtschaftlichen Betätigung mit dem Ziel, die Erzeu-
gung erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Da
frage ich Sie, meine Damen und Herren, was, wenn
nicht eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, ist denn
die Energiegewinnung und damit die Erzeugung er-
neuerbarer Energie?

(Beifall FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lesen Sie sich da-
zu die Antwort der von Ihnen gestützten Landesre-
gierung auf die Kleine Anfrage des Kollegen Hell-
mann in der Drucksache 5/705 vom 26.03.2010
durch. Dort hat der damalige Innenminister
Prof. Huber die Versorgung mit Energie nach § 2
Abs. 2 ThürKO als Aufgabe im eigenen Wirkungs-
kreis qualifiziert - geht also bereits. Der Gesetzent-
wurf von CDU und SPD sieht in § 71 vor, dass au-
ßerhalb der Daseinsvorsorge bei erneuerbarer
Energie eine Kommune auch wirtschaftlich tätig
sein kann, unabhängig davon, ob ein Dritter den
Zweck nicht ebenso gut erfüllt oder erfüllen kann -
die sogenannte Subsidiaritätsklausel. Auch soll ei-
ne Bereitstellung von Dienstleistungen bei Strom,
Gas, Wärmeversorgung zulässig sein, wenn die
Gemeinde es genauso gut erfüllen kann wie ein
Dritter.

Meine Damen und Herren, das bedeutet im Klartext
die Umkehrung der derzeitigen Rechtslage und es
zeigt meines Erachtens wes Geistes Kind diese Ko-
alition heute ist.

(Beifall FDP)

Ihre Reden zu kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen werden so zu Sonntagsreden und Polit-
theater degradiert.

(Beifall FDP)

Meine Damen und Herren, wir vertreten hingegen
die klare Auffassung, wer dafür sorgen will, dass in
Thüringen kleine und mittlere Unternehmen Arbeits-
plätze schaffen können und dass eine selbsttragen-
de Wirtschaft sich weiter aufbauen kann, der darf
Kommunen nicht in Konkurrenz zu kleinen Hand-
werkern und Gewerbetreibenden bringen.

(Beifall FDP)

Meine Damen und Herren, Kommunen stehen im
Zweifel gegenüber Selbstständigen im Wettbe-
werbsvorteil, weil sie bei Verlustgeschäften auf
Steuern und Gebühren zurückgreifen. Ich sage Ih-
nen, mit den Steuern der Steuerzahler darf die öf-
fentliche Hand den Steuerzahlern keine Konkurrenz
machen, meine Damen und Herren.

(Beifall FDP)

Die Denkweise, die sich in dem vorliegenden Para-
digmenwechsel verbirgt, erinnert mich eigentlich an
eine düstere Vergangenheit. Ich denken an Zeiten,
an denen etwa gegenüber einem Handwerker - ich
habe das in der eigenen Familie erlebt - dann ein
Dienstleistungskombinat aufgebaut worden ist, um
Konkurrenz der öffentlichen Hand zu schaffen und
damit die private Wirtschaft an den Rand zu drän-
gen.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: So was zu
vergleichen, eine Diktatur zu vergleichen mit
einem freiheitlich-demokratischen Parlament
…)

Kollege Fiedler, auch wenn Sie sich hier aufregen,
das ist letzten Endes das Ende dieser Zielgerade.
Sie können dann hier noch mal ans Pult gehen und
müssen da hinten nicht herumschreien.

Meine Damen und Herren, die Regelung im vorlie-
genden Entwurf bedeutet im Prinzip eine Beweis-
lastumkehr und heißt de facto, dass künftig der
Bauhof den Elektrobetrieb aus der Montage von
Hausanschlüssen drängen kann. Das bedeutet es
im Klartext.

(Zwischenruf Abg. Leukefeld, DIE LINKE:
Quatsch!)

Meine Damen und Herren, dass in der linken Hälfte
dieses Hohen Hauses Selbstständige oft genug ein
Feindbild darstellen, ist ja nicht neu, aber ich appel-
liere an die Kolleginnen und Kollegen der Union,
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einen derart ideologietriefenden Paradigmenwech-
sel gegen das einheimische Handwerk, gegen den
einheimischen Mittelstand nicht mitzutragen.

(Beifall FDP)

Denn sonst - Herr Kollege Fiedler, hören Sie ruhig
zu - behält Kollege Kuschel recht: Links wirkt.

(Beifall DIE LINKE)

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf, der
mit Blick auf die Erleichterung interkommunaler Zu-
sammenarbeit und im Bürokratieabbau, in der
Rechnungsprüfung wahrscheinlich von seinen In-
tentionen her durchaus gut gemeint war, bekommt
durch die Wünsche auf der linken Seite der Koaliti-
on ein Riesenmanko. Der Wirtschaftsminister und
seine Genossen versuchen ja nicht zum ersten Mal,
den Kommunen etwas vorzugaukeln. Und hier
fängt es an, bei der Zulässigkeit der wirtschaftlichen
Betätigung bis hin zu sprudelnden Geldeinnahmen.
Aber, meine Damen und Herren, das ist ja leider
nur die halbe Wahrheit. Im Bereich der Daseinsvor-
sorge können auch nach der bisherigen Kommunal-
ordnung - ich sagte es bereits - Kommunen wirt-
schaftlich tätig werden. Eine Subsidiaritätsklausel
besteht hier nicht. Das heißt, dass auch heute
schon die Gemeinden, unabhängig davon, ob Dritte
die Leistungen erbringen, diese Leistungen im Be-
reich der Daseinsvorsorge nach der Kommunalord-
nung anbieten können. Nur außerhalb der Daseins-
vorsorge besteht die Subsidiaritätsklausel, dass
Kommunen nur wirtschaftlich tätig werden dürfen,
wenn es nicht ebenso gut von einem anderen erfüllt
wird oder erfüllt werden kann, aber es ist eben bis-
her auch schon möglich. Genau bei dieser Subsi-
diaritätsklausel setzt die Änderung des Gesetzent-
wurfs an. Wie, und das frage ich Sie, meine Damen
und Herren, soll ein kleiner Handwerker, wie soll
ein mittelständisches Unternehmen in einer Ge-
meinde, die eben nicht das Risiko einer Insolvenz
durch Zahlungsverzug usw. trägt, konkurrieren kön-
nen? Das ist doch die Frage und ist auch die Frage
der Fairness im Umgang mit unseren Unterneh-
men. Diese Antwort, die müssen Sie uns schon ge-
ben.

Auch die finanziellen Risiken bei einem Scheitern
kommunaler Investitionen, meine Damen und Her-
ren, sind nicht zu unterschätzen. Der Wirtschaftsmi-
nister vergisst ja manchmal ganz gerne, so etwas
zu erwähnen. Private Unternehmen tragen die Kon-
sequenzen bei unternehmerischen Fehlentschei-
dungen selbst und müssen für Verluste aufkom-
men. Dagegen werden in kommunalen Unterneh-
men verursachte Verluste von der Kommune und
damit vom Steuerzahler ausgeglichen.

(Beifall FDP)

Herr Minister, ich will Ihnen das sehr gerne zuge-
stehen, dass Sie erst in Größenordnungen von

Konzernen denken. Wir denken an die mittelständi-
schen und kleinen Unternehmen in Thüringen.

(Beifall FDP)

Was ich als einen interessanten Punkt im Zusam-
menhang mit der beabsichtigten Änderung der
Kommunalordnung sehe, ist die Frage der kommu-
nalen Gemeinschaftsarbeit. Ich gebe ja auch zu,
wenn ich Punkte sehe, die in meinen Augen gut
sind, wir kritisieren ja nicht nur, aber Herr Kollege
Mohring, bei dem, was Sie vorgelegt haben, gibt es
jede Menge zum Kritisieren.

(Beifall FDP)

Die wesentliche Änderung besteht in der Einfüh-
rung eben der Anstalt öffentlichen Rechts neben
dem Zweckverband. Ich denke, meine Damen und
Herren, es ist sinnvoll, eine weitere Rechtsform zu
ermöglichen. Bei der Optimierung der Aufgabener-
füllung darf es keine Denkverbote geben. Deswe-
gen, meine Damen und Herren, sind wir grundsätz-
lich für eine flexiblere Ausgestaltung. Bei der An-
stalt öffentlichen Rechts ist bei der Ausgestaltung
der Satzung ein großer Spielraum vorhanden und
somit eine gute Ausrichtung der Unternehmens-
struktur auf die Aufgabe. Was mich aber dann doch
verwundert hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist,
dass in § 44 - Vorschriften für die gemeinsame
kommunale Anstalt - in Absatz 7 normiert wird,
dass durch eine Rechtsverordnung der Aufbau und
die Verwaltung der kommunalen Anstalt geregelt
werden soll. Warum haben Sie hier nicht auf die
Kommunalordnung verwiesen, sondern warum soll
es eine separate Rechtsverordnung geben? Das
heißt, meine Damen und Herren, so richtig weiß
man eigentlich bisher gar nicht, wie die sogenannte
gemeinsame AöR aufgebaut sein soll.

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Quatsch.)

Es gibt also noch einiges zu beraten. Herr Kollege,
wenn es Quatsch ist, können Sie es ja gerne im
Ausschuss darlegen.

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Machen
wir.)

Es gibt also noch einiges zu beraten in den Aus-
schüssen und ich freue mich auf eine spannende
Diskussion in den Ausschüssen und ich beantrage
zusätzlich zu den bereits benannten Ausschüssen
auch die Überweisung an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss, weil es nämlich etwas mit öffentli-
chen Finanzen zu tun hat. Meine Damen und Her-
ren, ich danke Ihnen.

(Beifall FDP)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN spricht Herr Abgeordneter Adams.
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Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, die Debatte hat schon an
vielen Stellen große Einhelligkeit gezeigt, so dass
ich erst einmal auf die Vorredner eingehen will und
da will ich ganz kurz auf die Koalition eingehen. Sie
haben einen Gesetzentwurf heute vorgelegt, wieder
vorgelegt, der keine Begründung hat, der sich nicht
beim Lesen erschließt, wo Sie die Änderungen ein-
gefügt haben. Sie haben Probleme und Lösungen
beschrieben, aber keine Begründung hinzugefügt.
Das muss nicht bei einem Gesetz aus der Mitte des
Hauses sein, aber im kollegialen Arbeitsverhältnis
macht es viel Sinn, diese Begründung anzufügen,
dann lässt es sich nämlich viel leichter diskutieren.

An einer Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei
meinem Kollegen Wolfgang Fiedler bedanken. Sie
haben in Ihrer Rede sehr deutlich gemacht, dass
die erneuerbaren Energien - und das soll die Kom-
munalordnung jetzt dann auch ermöglichen - auch
dazu da sind, dass mehr bürgernah produziert, in-
vestiert wird und auch Gewinne gemacht werden.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das finde ich super, dass Sie das einmal klarstel-
len, weil Kollege Primas gestern das komplette Ge-
genteil für die Energiewende behauptet hat. Es ist
wichtig, dass Sie es gesagt haben, Herr Kollege
Fiedler.

(Zwischenruf Abg. Primas, CDU: Sie sollten
aus Ihrem Traum erwachen.)

Was ich wirklich auch noch mal deutlich sagen
muss, das Horrorszenario, das Kollege Bergner
hier an die Wand gezeichnet hat, das sich mit Si-
cherheit historisch nicht halten lassen kann und das
vor Ideologie nur so trieft, ist eigentlich ein trauriges
Zeichen gewesen, dass Sie es nicht schaffen, sich
sachlich mit der Sache auseinanderzusetzen.

(Beifall CDU)

Die Konflikte, die Sie angesprochen haben, beste-
hen ja.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Schönen
Dank für die Benotung, aber Sie treffen den
Punkt nicht.)

Ich glaube schon, dass ich ihn getroffen habe,
sonst hätten Sie nicht reagiert.

(Beifall CDU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Din-
ge und an der Stelle darf ich es durchaus sehr kurz
machen, weil viele Kollegen darauf schon einge-
gangen sind.

(Unruhe FDP)

Zwei Dinge sind der wesentliche Kern dieser Ge-
setzesnovelle in verschiedenen Normen, die wir
hier haben. Es ist nicht wirklich neu. Herr Kuschel
hat mit Recht darauf verwiesen, dass DIE LINKE
schon verschiedene Anläufe unternommen hat, um
die kommunale wirtschaftliche Betätigung im Be-
reich der erneuerbaren Energien auch auszubauen
und hier Möglichkeiten zu schaffen. Wir von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN haben das damals wie auch
heute immer begrüßt und drücken auch unsere Zu-
stimmung schon einmal vorweg aus.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was al-
lerdings die große Frage bleibt - und das hat Herr
Kollege Bergner zu Recht angesprochen -, denn
die Frage einer wirtschaftlich vernünftigen Daseins-
vorsorge hin zu einer unlauteren Konkurrenz zum
Privaten, das ist nur ein schmaler Grat. Es wird auf
den Vollzug dieser Regelung ankommen, wie die-
ses Gesetz wirkt. Ob es in der Tat so wirkt, wie
Herr Bergner bezeichnete, dass die Privaten nun
an den Rand gedrängt werden, weil die Bauhöfe
die gesamte Bautätigkeit im Kreis übernehmen kön-
nen und es vielleicht auch tun,

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Können ...)

wenn die Kassen knapp sind, oder ob es nicht eher
so sein wird, wie unseren Recherchen nach in Ba-
den-Württemberg, wo es die Möglichkeit auch gibt,
dass man eigentlich in einem vernünftigen Mitein-
ander diese Aufgaben erledigt, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist auch schon gesagt worden, aber kann nicht
oft genug gesagt werden, die bisherige Regelung
hätte es erlaubt, dass die Kommunen sich wirt-
schaftlich beteiligen bei den erneuerbaren Ener-
gien. Es war kein Regelungsproblem, es war ein
Vollzugsproblem. Es war das Landesverwaltungs-
amt, das das nicht möglich machen wollte. Wir ha-
ben das kritisiert und kritisieren das heute auch
noch. Wenn diese Regelung nun dafür da ist, dass
wir ein Stück Klarheit haben, dann soll es uns nur
ganz recht sein.

Meine sehr verehrten Damen und Herren - auch
diese Frage ist schon angesprochen worden -,
warum hört der Katalog der Möglichkeiten der wirt-
schaftlichen Betätigung eigentlich in einer abschlie-
ßenden Aufzählung auf. Warum können nicht Fra-
gen wie Abfallentsorgung oder Ähnliches, was un-
zweifelhaft in die Daseinsvorsorge mit hineingehört,
mit aufgenommen werden? Auch da hoffen wir auf
eine möglichst offene Debatte in den Ausschüssen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der zwei-
te Regelungsbereich ist die Frage der intensiveren
kommunalen Zusammenarbeit, der hier angespro-
chen wird. Man könnte fast glauben, dass die Idee
unserer Gemeindekooperativen hier schon umge-
setzt werden soll in ersten Schritten. Dem ist nicht
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so, das muss man deutlich sagen, weil es bei die-
ser kommunalen Zusammenarbeit, die Sie hier
schaffen, an einem wesentlichen Element fehlt, das
uns ganz wichtig ist, das ist nämlich eine erhöhte
Transparenz und Beteiligung. Schafft man größere
Einheiten - und das ist das, was Sie zu Recht kriti-
sieren -, muss man mehr Transparenz schaffen, um
Beteiligung zu ermöglichen. Ohne die Beteiligung
der Bürger wird jede große Einheit ein Schiff, ein
Tanker, das sich von den Bürgern entfernt. Das
darf in keinem Fall passieren. Deshalb müssen wir
hier dringend Regelungen zur Transparenzerhö-
hung und zu mehr Teilhabe hereinbringen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ganz klare Absage erteilen wir all denen, die versu-
chen, sich mit dieser erweiterten kommunalen Zu-
sammenarbeit um eine dringend notwendige Ge-
bietsreform herumzumogeln.

(Beifall DIE LINKE)

Was wir in Thüringen brauchen sind größere Struk-
turen und eine verbesserte Zusammenarbeit.

(Zwischenruf Abg. von der Krone, CDU:
Blödsinn.)

In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die hoffent-
lich offene Debatte im Ausschuss.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Diezel:

Vielen Dank. Ich sehe eine erneute Wortmeldung
des Abgeordneten Kuschel für die Fraktion DIE
LINKE.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, ich bin dankbar, dass die FDP
noch einmal das Problem der kommunalen Wirt-
schaftstätigkeit und möglichen Auswirkungen auf
die Privatwirtschaft angesprochen hat. Es ist tat-
sächlich ein Spannungsfeld, mit dem man sich be-
schäftigen muss. Ich will nur auf ein paar Dinge aus
der jüngsten Vergangenheit verweisen und dann
können sich die Kolleginnen und Kollegen der FDP
selbst noch einmal fragen, ob die Aussagen, die
hier getroffen wurden, in ihrer sehr einseitigen Di-
mension so stimmen oder ob es nicht viel differen-
zierter ist und auch die Öffentlichkeit kann sich ein
Bild verschaffen.

Wir hatten seit 1992 eine noch nie dagewesene Pri-
vatisierungswelle im kommunalen Bereich. Eine
Vielzahl kommunaler Aufgaben und kommunaler
Unternehmen wurde privatisiert aus zwei Gründen.
Der eine Grund war tatsächlich ein neoliberales
Wirtschaftsverständnis und der zweite war die Krise
der öffentlichen Kassen. Es hat sich gerade in den
letzten Jahren gezeigt, dass die Mehrzahl dieser

Privatisierungen eben nicht zu den Zielen geführt
hat und sich die Hoffnungen nicht erfüllt haben. Die
Leistungserbringung war nicht in der Qualität, die
Kosten sind trotzdem gestiegen. Nicht von ungefähr
verzeichnen wir deshalb in den letzten drei Jahren
eine Umkehr, nämlich eine Kommunalisierungs-
bzw. Rekommunalisierungswelle. Das machen die
Gemeinden nicht, weil es dort andere politische Zu-
sammensetzungen gibt, sondern sie machen es,
weil sich die Privatisierung bedauerlicherweise als
Irrweg herauskristallisiert hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren insbeson-
dere von der FDP, es geht nicht um kommunale
Konkurrenz, sondern es geht um faire Wettbe-
werbsbedingungen, an denen sich auch die Kom-
munen beteiligen können. Darum geht es. Das
müssten auch Sie eingestehen, dass faire Bedin-
gungen eine Voraussetzung für einen fairen Wett-
bewerb sind.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Ja, das war
es doch. Das wollten Sie nicht einsehen.)

Sie haben angesprochen, dass kommunale Unter-
nehmen aus Ihrer Sicht und auch Ihrer Überzeu-
gung nach Wettbewerbsvorteile gegenüber den Pri-
vaten hätten.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Na klar, mit
der öffentlichen Hand im Rücken.)

Ein Element ist tatsächlich, dass der öffentliche Eig-
ner im Regelfall auch für Verluste haften muss.
Aber ich erinnere an die Novelle des Kommunal-
rechts vor Jahren und seitdem - das will ich nur zi-
tieren, die Rahmenbedingungen werden nicht ge-
ändert - müssen bestimmte Rahmenbedingungen
bei der wirtschaftlichen Betätigung durch die Kom-
munen berücksichtigt werden. Erstens: Klar, öffent-
licher Auftrag, aber die wirtschaftliche Betätigung
muss sich an der Leistungsfähigkeit bemessen und
an den Bedarfen, das regelt im Übrigen § 71. Und
es darf, das ist in Absatz 2 geregelt, keine Schädi-
gung und Aufsaugen von privaten Unternehmen
oder örtlichem Handwerk erfolgen. Das ist auch
noch einmal explizit aufgegriffen. Ich habe lange re-
cherchiert, um ein Beispiel zu finden, wo durch die
wirtschaftliche Betätigung einer Kommune tatsäch-
lich ein privates Unternehmen nachweislich ge-
schädigt wird. Dass sie in Konkurrenz stehen, das
will ich Ihnen zugestehen, aber die öffentlichen Un-
ternehmen unterliegen einer ganz anderen Kontrol-
le und Steuerung und sind damit niemals so flexibel
wie ein Privatunternehmen. Der private Unterneh-
mer kann alles selbst entscheiden,

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Er muss.)

muss, richtig. Bei den Kommunen sind oftmals de-
mokratische Entscheidungsprozesse zu führen,
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Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Herr Abgeordneter …

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

die natürlich nicht so flexibel sind. Von daher bitte
ich, das noch einmal zu überdenken und hier nicht,
da stimme ich Herrn Adams zu, Horrorszenarien an
die Wand zu malen. Danke.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich rufe jetzt für die Landesregierung zunächst
Herrn Staatssekretär Rieder auf.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten, die Fraktio-
nen der CDU und der SPD bringen heute den Ent-
wurf des Gesetzes zur Änderung der Thüringer
Kommunalordnung und anderer Gesetze in die par-
lamentarische Beratung ein. Insbesondere die Her-
ausforderungen des demografischen Wandels und
der angespannten Finanzsituation vieler Kommu-
nen machen flexible Formen der Aufgabenerfüllung
und Kooperationen zwischen Gemeinden und
Landkreisen notwendig. Die Landesregierung be-
grüßt vor diesem Hintergrund den Gesetzentwurf
ausdrücklich, insbesondere das kommunale Haus-
halts- und Wirtschaftsrecht zu modernisieren und
den neuen Anforderungen anzupassen. Sie unter-
stützt die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Ver-
besserungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
für zeitgemäßes, kommunales Handeln. Dies gilt
zunächst und ganz besonders für die Einführung
der kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts
als ein weiteres Angebot, von dem die Kommunen
im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts Ge-
brauch machen können. Kommunale Anstalten des
öffentlichen Rechts gibt es mittlerweile in der Mehr-
zahl der Bundesländer. Abzuwarten bleibt, inwie-
weit die neue Organisationsform in Thüringen An-
klang findet. Auch die in dem Gesetzentwurf vorge-
schlagenen Änderungen zum Eigenbetriebsrecht
sind nach Auffassung der Landesregierung sachge-
recht, zumal mit ihnen Forderungen aus der Praxis
entsprochen werden.

Von besonderer Bedeutung ist natürlich die Neure-
gelung zum kommunalen Finanzwesen. Zukünftig
soll es aufgrund einer neu eingeführten Bestim-
mung möglich sein, Kreditaufnahmen für eine wirt-
schaftliche Betätigung zum Zweck der Energiege-
winnung aus erneuerbaren Energien aufzunehmen.
Vorausgesetzt wird hierbei allerdings, dass die mit
der Zweckerreichung verbundenen wirtschaftlichen
Vorteile dauerhaft höher sind als der Kapitaldienst
einschließlich Zins- und Tilgungsleistungen. Mit die-
ser Regelung wird auf die aktuellen Anforderungen

im Bereich der Energiewirtschaft reagiert und den
Kommunen die Option eingeräumt, in ihrem Inter-
esse und im Interesse des Landes an der Energie-
wende in Thüringen aktiv mitzuwirken. Zudem sol-
len für die Kommunen im Bereich des Prüfungswe-
sens Erleichterungen geschaffen werden, insbe-
sondere durch den weiteren Abbau bürokratischer
Hürden und das Verhindern von Doppelprüfungen.
Darüber hinaus können die kommunalen Gebiets-
körperschaften von den im Gesetzentwurf vorgese-
henen Querschnittsprüfungen profitieren und
selbstverständlich ist die Landesregierung für alle
Änderungsvorschläge offen, die mehr Rechtssi-
cherheit versprechen. Ich danke für die Aufmerk-
samkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die Landesregierung hat jetzt Wirtschaftsminis-
ter Machnig das Wort.

Machnig, Minister für Wirtschaft, Arbeit und
Technologie:

Ich bin so gut gelaunt heute Morgen, Herr Barth.
Lassen Sie mir doch meine gute Laune. Ich will nur
zwei Worte sagen.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Zwei.)

Okay, dann gib mir fünf.

(Heiterkeit im Hause)

Ich will mich persönlich bedanken bei dem Frak-
tionsvorsitzenden der CDU, Herrn Mohring, dem
Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Höhn, bei
Herrn Fiedler und bei Herrn Hey. Diese Debatte,
die nicht einfach war, die vor einem Jahr begonnen
hat, ist zu einem guten Ende geführt worden. Ich
finde, das ist ein guter Tag und dafür meinen herzli-
chen Dank. Ich glaube, wir haben ein richtiges Si-
gnal für die Kommunen gesetzt. Ich wünsche mir
jetzt eines, eine gute, intensive, aber auch zügige
Beratung, damit wir eine verlässliche und gute
Rechtsgrundlage haben für die Kommunen, dass
die auf strategisch wichtigen Feldern in Zukunft in
Thüringen rechtssicher auch wirtschaftlich agieren
können. Herzlichen Dank und viel Erfolg bei der Be-
ratung.

(Beifall CDU, SPD)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich habe keine weiteren Redeanmeldungen und
auch kaum noch Redezeit übrig. Es sind mehrere
Ausschussüberweisungen des Gesetzentwurfs be-
antragt worden.

Wir stimmen als Erstes ab über die Überweisung
des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss. Wer
diesem seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt
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um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus al-
len Fraktionen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstim-
men? Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen?
Gibt es auch nicht.

Wir stimmen als Zweites ab über die Überweisung
des Gesetzentwurfs an den Justiz- und Verfas-
sungssauschuss. Wer diesem folgt, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
aus allen Fraktionen. Vielen Dank. Gibt es Gegen-
stimmen? Gegenstimmen gibt es nicht. Stimment-
haltungen? Gibt es auch nicht.

Wir stimmen nun ab über die Überweisung des Ge-
setzentwurfs an den Ausschuss für Wirtschaft,
Technologie und Arbeit. Wer diesem seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen. Vielen
Dank. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der
Fall. Stimmenthaltungen? Gibt es auch nicht.

Und es gab einen weiteren Antrag, diesen Gesetz-
entwurf an den Haushalts- und Finanzausschuss zu
überweisen. Wer diesem seine Zustimmung gibt,
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind
die Stimmen aus den Fraktionen DIE LINKE,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP. Ich frage
nach den Gegenstimmen? Das sind die Stimmen
aus der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion. Gibt
es Stimmenthaltungen? Stimmenthaltungen gibt es
nicht. Die Überweisung an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss ist mehrheitlich abgelehnt worden.

Die Federführung soll beim Innenausschuss liegen,
ist beantragt worden. Wir stimmen über diese Fe-
derführung ab. Wer der Federführung beim Innen-
ausschuss seine Zustimmung gibt, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
aus allen Fraktionen. Vielen Dank. Gegenstimmen
bitte? Gibt es nicht. Stimmenthaltungen? Gibt es
auch nicht. Damit ist einstimmig entschieden wor-
den, dass die Federführung beim Innenausschuss
liegt. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 6.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7

Drittes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes zur
Überprüfung von Abgeordne-
ten
Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU und der SPD
- Drucksache 5/5845 -
ERSTE BERATUNG

Mir ist nicht signalisiert worden, dass die einrei-
chenden Fraktionen den Gesetzentwurf begründen
möchten. Das ist auch so. Demzufolge kann ich
gleich die Aussprache eröffnen.

Ich rufe als Ersten für die FDP-Fraktion den Abge-
ordneten Bergner auf.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, bei dem vorliegenden Ge-
setzentwurf geht es rein formal nur um die Verlän-
gerung eines Gesetzes auf die 6. Wahlperiode.
Aber emotional hat die Verlängerung des Gesetzes
eine viel weitreichendere Bedeutung. Wir tragen die
Verantwortung, meine Damen und Herren, dass die
Geschehnisse des Unrechtsregimes in der DDR
nicht vergessen werden und auch nach über
23 Jahren weiterhin aufgeklärt gehören.

(Beifall FDP)

Das Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten
wurde 1998 beschlossen und würde ohne eine Ge-
setzesänderung mit Ablauf der 5. Wahlperiode au-
ßer Kraft treten. Wenn wir über dieses Gesetz re-
den, reden wir über das Ministerium für Staatssi-
cherheit. Und anders als LINKE vor allem manch-
mal den Eindruck erwecken wollen, handelt es sich
eben dabei nicht um einen ganz normalen Geheim-
dienst. Es handelt sich um Schild und Schwert der
Partei, die sich mit Verfassungsrang die führende
Rolle in der sozialistischen Diktatur garantieren
ließ. Wenn wir von diesem Gesetz reden, reden wir
von der Verantwortlichkeit von Menschen, die als
aktive Mitarbeiter, als Führungsoffiziere und Ähnli-
ches andere Menschen angeleitet haben, Familien
und Freundschaften zu zersetzen, wie das im Stasi-
jargon hieß. Wir reden von Menschen, die als Spit-
zel andere ans Messer geliefert haben.

(Beifall FDP)

Und wir reden von Schicksalen wie beispielsweise
dem von Günter Rehbein. Ein Mann, der nicht nur
das Buch „Gulag und Genossen“ geschrieben hat,
sondern der als junger Mann verschleppt worden ist
nach Russland und dort eingesessen hat und bis
ans Ende der DDR von der Staatssicherheit bespit-
zelt wurde. Wir reden von Schicksalen wie dem von
Dietrich Kessler, der das Buch „Stasi-Knast“ ge-
schrieben hat, nicht weil er Schriftsteller ist, son-
dern weil er das durchlebt hat, und der auch be-
kannt war durch die Rockband „Magdeburg“. Wir
reden von Schicksalen, wie wir sie lesen in dem
Buch „Fallbeil-Erziehung“, wo es um die Hinrich-
tung von Manfred Smolka ging. Und wir reden von
Schicksalen wie von Rainer Schneider, der uns
heute bekannt ist als Mitglied von Freiheit e.V. und
der als 15-Jähriger von der Stasi inhaftiert worden
ist. Und wir reden von Schicksalen wie von Jutta
Gallus, fernsehwirksam bekannt als die Frau vom
Checkpoint Charlie.

Meine Damen und Herren, ich nenne diese Namen
stellvertretend für Tausende, die schikaniert worden
sind, ihre Freiheit verloren oder auch nur ihre Le-
bensplanung zerstört bekamen. Seit dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes haben sich die Akten stetig er-
weitert. Eine Überprüfung von Abgeordneten ist
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und bleibt deswegen weiterhin sinnvoll, abgesehen
davon, dass auch andere Kandidaten antreten wer-
den, von denen nicht alle die Gnade der späten Ge-
burt haben.

(Beifall CDU, FDP)

Das Gesetz, meine Damen und Herren, sieht vor,
dass Abgeordnete des Landtags, die vor dem 1. Ja-
nuar 1970 geboren sind, ungeachtet früherer Über-
prüfungen ohne ihre Zustimmung daraufhin über-
prüft werden, ob sie wissentlich als hauptamtliche
oder inoffizielle Mitarbeiter mit dem Ministerium für
Staatssicherheit MfS oder dem Amt für Nationale
Sicherheit AfNS zusammengearbeitet haben oder
wissentlich als inoffizielle Mitarbeiter des Arbeitsge-
bietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei tätig
waren und deshalb unwürdig sind, dem Landtag
anzugehören. Gerade wir als Abgeordnete, als Re-
präsentanten des Volkes, meine Damen und Her-
ren, sollten uns im besonderen Maße unseres Ge-
wissens und unserer Verantwortung bewusst sein
und uns dieser Verantwortung stellen.

(Beifall FDP)

Wir sollten nicht nach außen für Aufklärungsarbeit
werben und bei uns selber vor Konsequenzen und
Aufklärungsarbeit haltmachen. Eine solche Vorge-
hensweise, meine Damen und Herren, wäre ein fa-
tales Signal für diejenigen, die unter der DDR-Dik-
tatur leiden mussten. Einige wenige Beispiele habe
ich Ihnen stellvertretend genannt. Ich bin der Auf-
fassung, dass wir den Opfern des DDR-Regimes
nicht noch mehr Unrecht antun dürfen, indem wir
durch ein Auslaufenlassen des Gesetzes so tun, als
gehe uns das alles nichts mehr an.

(Beifall FDP)

Vielmehr haben die Wählerinnen und Wähler einen
Anspruch darauf, dass sie wissen, ob sich Kandida-
tinnen oder Kandidaten für ein politisches Mandat
in der Diktatur schuldig gemacht haben. Sie haben
einen Anspruch darauf, dass drin ist, was drauf
steht, und sie haben einen Anspruch darauf, dass
Stasi-Spitzel und Stasi-Schergen nicht in Unwis-
senheit der Wähler im Windschatten freier Wahlen
in die Parlamente segeln.

(Beifall FDP)

Meine Damen und Herren, für die FDP-Fraktion wä-
re es somit mehr als verfrüht, dieses Gesetz aus-
laufen zu lassen. Deswegen begrüßen wir die Ver-
längerung. Ich danke Ihnen.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Scherer
das Wort.

Abgeordneter Scherer, CDU:

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr verehrte Gäste, die CDU- und SPD-Fraktion
haben gemeinsam den Gesetzentwurf zur Verlän-
gerung der Überprüfung der Abgeordneten des
Thüringer Landtags auf eine Tätigkeit als hauptamt-
licher oder informeller Stasi-Mitarbeiter auch in der
6. Legislaturperiode eingebracht. Die Frage der
Prolongation bzw. deren Zulässigkeit hat schon in
der Entscheidung des Thüringer Verfassungsge-
richtshofs von 2009 eine Rolle gespielt und dieser
hat dazu ausgeführt, dass es der Einschätzung des
Gesetzgebers unterliegt, wie lange die Integrität
und die Vertrauenswürdigkeit des Parlaments be-
einträchtigt sind, wenn ihm Abgeordnete angehö-
ren, die in das Bespitzelungssystem des MfS einge-
bunden waren und ob ein öffentliches Interesse
vorliegt, derartige Verstrickungen aufzuklären. Der
Verfassungsgerichtshof hat dazu ausgeführt, ich zi-
tiere: „Werden in die Volksvertretungen Abgeordne-
te gewählt, die in besonderer Weise in das Un-
rechtssystem der DDR eingebunden waren, sind
die Voraussetzungen für eine parlamentarische Un-
tersuchung erfüllt. Das Vertrauen des Volkes in sei-
ne Vertretung ist gefährdet, wenn ihr Abgeordnete
angehören, die den totalitären Machtapparat der
DDR in rechtsstaatswidriger Weise unterstützt ha-
ben. Es besteht ein erhebliches öffentliches Interes-
se daran, eine Verstrickung von Mandatsträgern in
das Bespitzelungssystem der DDR aufzuklären.“
So weit das Zitat unseres Verfassungsgerichtshofs.

Dass ein solches öffentliches Interesse weiterhin
besteht, lässt sich an vielen Punkten feststellen.
Nach wie vor steigt gerade in den zurückliegenden
Jahren die Anzahl der Auskunftsersuchen noch an.
Nach wie vor werden neue Erkenntnisse durch die
weitere Aufarbeitung von Akten gewonnen. Gerade
im vorigen Jahr haben wir die Gedenkstätte in der
Andreasstraße eröffnet, die einen starken Andrang
verzeichnet. Und nach wie vor gibt es in der Bevöl-
kerung zahlreiche Opfer der Bespitzelung, die bis
heute an deren Folgen zu leiden haben oder bei
denen dadurch erlittene Nachteile bis heute fortwir-
ken. Schon dies rechtfertigt eine Verlängerung der
Überprüfung, ganz davon abgesehen, dass der
Bundesgesetzgeber das Stasi-Unterlagen-Gesetz
hinsichtlich der Überprüfung von Staatsbedienste-
ten auch bis Ende des Jahres 2019 erstreckt hat.
Auch 23 Jahre nach dem Ende des DDR-Staates
besteht ein großes Interesse an der Aufarbeitung
und der Aufklärung über die damaligen Verhältnis-
se. Dazu vielleicht nur in Klammern: Die TA hat ge-
rade ein großes Aufarbeitungsszenario über die gu-
ten wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR-Zeit
und die Untaten der Treuhand aufgemacht über
Monate, und dies ist jetzt in einem Buch für spätere
Generationen auch konserviert. Das dabei ersicht-
lich große Interesse der Leserschaft der TA dürfte
doch nicht geringer sein, die Aufarbeitung auch in
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die andere Richtung, nämlich zu den negativen Sei-
ten der DDR-Zeit zu betreiben. Unserer Meinung
nach gehört die in großem Stil betriebene Bespitze-
lung des Nachbarn von nebenan zu den schänd-
lichsten Seiten des Unrechtsstaats der DDR.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Deshalb war es bisher wichtig und auch gerade we-
gen der Integrität und Vertrauenswürdigkeit des
Landtags unabdingbar erforderlich, eine Überprü-
fung der Abgeordneten vorzunehmen. Daran hat
sich nichts geändert. Das bleibt auch in der kom-
menden 6. Legislaturperiode so. Bei Abgeordneten,
die für die Stasi hauptamtlich oder als informeller
Mitarbeiter tätig waren, deren Parlamentsunwürdig-
keit festzustellen.

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat zwar zur
Tätigkeit in der Abteilung K 1 der Kriminalpolizei
aber durchaus verallgemeinernd ausgeführt, K 1 -
und von mir jetzt noch dazu gesagt, vielmehr noch
die Stasi - „ist als Instrument eines totalitären
Machtapparats in das Bespitzelungssystem einge-
bunden gewesen, das mit jeden rechtsstaatlichen
Grundsätzen gebrochen hat. Die Tätigkeit der Inof-
fiziellen Mitarbeiter ist darauf ausgerichtet gewe-
sen, ihre Mitmenschen zu belügen, zu hintergehen
und staatlicher Willkür und Schikane auszusetzen.
Wer das eigene Volk bespitzelt und unterdrückt,
wer es hintergangen, verraten und betrogen hat
und wer all dies zu verantworten gehabt hat, gehört
nicht ins Parlament, auch wenn ihm das Mandat
nicht entzogen werden kann.“ So weit das Zitat.
Mehr ist dem nicht hinzuzufügen.

(Beifall CDU, FDP)

Unser jetziger Bundespräsident Joachim Gauck hat
2011 zum 20-jährigen Bestehen des Stasi-Unterla-
gen-Gesetzes gesagt: „Die Diktatur in der DDR hat
sehr lange gedauert. Der Abschied wird auch sehr
lange dauern.“ Danke schön.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, es ist durchaus schon viel
Richtiges hier gesagt worden. Ich will dennoch vor-
wegschicken, dass es mich verwundert, dass diese
Verlängerung eines Gesetzes ohne eine Einbrin-
gung und ohne eine Begründung in der schriftlichen
Vorlage erfolgt ist. Ich glaube, es wäre wichtig, ge-
rade wenn es uns um Aufarbeitung geht, gerade
wenn es uns darum geht, dass auch die Menschen,
die uns hier beispielsweise zuhören wie Sie dort

oben auf der Tribüne, auch wissen, was eigentlich
in diesem Gesetz genau steht und worüber wir hier
diskutieren.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ver-
wahre mich auch dagegen, ich nenne es einmal so
hart, hier Schaufensterdebatten zu führen, denn ich
habe von niemandem bisher gehört, dass es keine
Überprüfung mehr geben sollte. Ich meine auch,
dass die Überprüfung in der Tat ausgesprochen
wichtig ist. Es kann kein Schlussstrich unter die
Aufarbeitung des durch den Staatssicherheitsdienst
der DDR begangenen Unrechts geben, wenn es
uns darum geht, für die Zukunft daraus zu lernen.
Aber ich habe auch den Eindruck, dass sich da-
rüber alle hier in diesem Hause überwiegend einig
sind. Die Frage ist dennoch, wie gestalten wir ein
solches Gesetz und ist ein solches Gesetz, so wie
es jetzt verlängert werden soll, in der Tat angemes-
sen in der Form, wie es vorliegt? Ich möchte das
mit einem Fragezeichen versehen, zumindest was
einen Paragraphen ganz explizit anbelangt. Wir
wissen alle, dass am 25. Mai im Jahr 2000 der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof geurteilt hat, dass
§ 8 dieses Gesetzes, nämlich der Mandatsentzug,
Artikel 52 Abs. 2 und 3 sowie Artikel 53 in Verbin-
dung mit Artikel 83 Abs. 1 unserer Verfassung des
Freistaats Thüringen widerspricht und damit nichtig
ist. Warum bitte lassen wir dann diesen Paragra-
phen in dem Gesetz stehen, wo wir alle wissen,
dass er keine Anwendung finden kann?

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glau-
be, es gehört in der Tat dazu, dass wir im Jahr 24
nach der friedlichen Revolution ein Gesetz brau-
chen, was zum einen natürlich der Gesetzlichkeit
und damit dem entspricht, was ein Verfassungsge-
richt geurteilt hat, wenn wir aus der Vergangenheit
lernend nach vorn schauen wollen, denn darum
geht es. Wir müssen uns fragen, wie Aufarbeitung
umfassend gelingen kann und - das habe ich auch
schon in unserer Debatte hier im Juni 2012, als die
Ergebnisse der letzten Abgeordnetenüberprüfun-
gen vorlagen, formuliert - es muss uns darum ge-
hen, umfassend und differenziert auch über Ge-
heimdienste hinaus zu betrachten, wer an welcher
Stelle und mit welchen Methoden Verantwortung für
40 Jahre Diktatur in der DDR getragen hat.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Denn, Herr Bergner, an der Stelle gebe ich Ihnen
völlig recht, die Staatssicherheit war nicht irgendein
Geheimdienst, sie war Schild und Schwert der Par-
tei, die über Jahre die Diktatur getragen und ausge-
übt hat. Deswegen greift es uns zu kurz, nur da-
nach zu schauen, ob Menschen tatsächlich eine Er-
klärung des MfS unterzeichnet haben oder nicht.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wis-
sen vermutlich schon, worauf ich jetzt hinaus will.
Es gibt einen weiteren Punkt, über den wir spre-
chen müssen, wenn wir dieses Gesetz hier erneut
aufrufen. Es geht um die Feststellung der Parla-
mentsunwürdigkeit. Wir alle kennen dieses Verfah-
ren hier aus dem Thüringer Landtag, und das ist
keineswegs vergleichbar mit der Praxis in anderen
Landtagen, insbesondere wenn es sich so gestal-
tet, wie wir es erlebt haben. Es haben Überprüfun-
gen erneut stattgefunden, obgleich keinerlei neue
Erkenntnisse vorgelegen haben. In Mecklenburg-
Vorpommern und in Sachsen-Anhalt finden Über-
prüfungen von Abgeordneten nur dann noch einmal
statt, wenn neue Erkenntnisse vorliegen. Ich sage
ganz offen für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt zu
Abgeordneten, die - obwohl die Menschen wissen,
dass sie für einen Geheimdienst wie Staatssicher-
heit oder aber auch die K 1 gearbeitet haben - in
den Thüringer Landtag gewählt werden und das so-
gar zum wiederholten Mal, was rechtfertigt dann
oder begründet eine erneute Überprüfung ohne
neue Aktenerkenntnisse oder ohne neue Vorlagen?

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben
hier Gesprächsbedarf. Deswegen sage ich noch
einmal ganz deutlich, wir meinen, dass die Parla-
mentsunwürdigkeitserklärung kein probates Mittel
ist, wenn es uns tatsächlich um Aufarbeitung geht.
Da möchte ich an dieser Stelle einmal Wolfgang
Templin zitieren, der sagte: „Wir brauchen Aufarbei-
tung ohne den Impuls der Rache.“ Dafür möchte ich
gerade als eine, die selbst aus der Bürgerrechtsbe-
wegung der ehemaligen DDR kommt, nachdrück-
lich werben.

Ich hoffe, wir werden diesen Gesetzentwurf sach-
lich und zeitgemäß im Justiz- und Verfassungsaus-
schuss beraten und wir werden dort natürlich auch
entsprechende Änderungen einbringen wie bei-
spielsweise zur Frage der Parlamentsunwürdigkeit
und auch zur Frage des § 8, weil dieser, wie ge-
sagt, gar keine Anwendung finden kann. In diesem
Sinne hoffe ich auf eine sachliche Diskussion über
alle Parteigrenzen hinweg. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die SPD-Fraktion hat sich der Abgeordnete
Dr. Pidde zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer-
den Stasiüberprüfungen heute noch gebraucht? Wir
befinden uns im 23. Jahr nach der Wiedervereini-
gung. Sollte man nicht irgendwann einen
Schlussstrich ziehen? Das ist eine juristische, aber

mehr noch eine moralische Frage. Wir hier im Ho-
hen Haus haben eine Verantwortung für die Opfer,
für die Menschen, die ins Visier dieses Stasisys-
tems geraten sind,

(Beifall CDU, SPD)

die durch Verrat und Denunziation ins Unglück ge-
stürzt worden sind. Wenn man in den Stasiakten
liest, dann sieht man, wie unerwartet tief menschli-
che Untiefen sein können.

Es ist auch zu verzeichnen, dass die Rolle der Stasi
und auch die Rolle der SED - und beides ist ja eng
miteinander verknüpft - jetzt nach 23 oder 24 Jah-
ren nach der politischen Wende verharmlost wer-
den. Deshalb geht es darum, die Aufklärung weiter
voranzutreiben. Die Aufarbeitung der DDR-Vergan-
genheit ist auf einem guten Weg vorangekommen,
sollte aber jetzt nicht zum Abbruch und zum Still-
stand kommen. Wir haben nach wie vor - und das
ist hier von den Vorrednern schon gesagt worden -
eine sehr hohe Zahl von Anfragen an die Stasiun-
terlagenbehörde, also es ist ein Interesse von sehr
hohem Maße vorhanden.

Meine Damen und Herren, zum Glück setzte die
friedliche Revolution dem Treiben des SED-Regi-
mes 1989 ein Ende. Aber es ist auch zu verzeich-
nen, dass schon im November 1989 der Befehl von
ganz oben kam, es wurde damit begonnen, Unter-
lagen aus den Stasibehörden auf Lastwagen weg-
zufahren, zu schreddern oder, weil das nicht
schnell genug ging, zu verbrennen. Da waren es
die Bürgerrechtler, die eingeschritten sind. Sie stell-
ten Mahnwachen auf vor den Stasizentralen, sie er-
zwangen sich Einlass und sie verhinderten Abtrans-
port und Zerstörung. Wir haben es den Bürger-
rechtlern zu verdanken, dass ein Großteil der Un-
terlagen erhalten geblieben ist. Heute befinden sich
in der Stasiunterlagenbehörde und in den Außen-
stellen über 100 Kilometer Akten der Staatssicher-
heit, Millionen von Karteikarten und Fotografien,
Tausende von Tonbändern, Filmen und Videos.
Das alles wurde archivisch aufgearbeitet und wird
es noch heute.

Meine Damen und Herren, meine Fraktion, die
SPD, sagt Ja zu einer erneuten Überprüfung, zum
einen, weil es ja auch neue Erkenntnisse gibt. Da
haben wir einmal die sogenannten Rosenholz-Ak-
ten, die in den USA landeten und nach Deutschland
zurückgekehrt sind; die Aufarbeitung liefert neue
Erkenntnisse. Da haben wir zum Zweiten die vielen
Tausend Säcke an geschreddertem Material, die si-
chergestellt werden konnten. Nur etwa 3 Prozent
davon sind bisher manuell bearbeitet und rekon-
struiert worden. Aber diese 3 Prozent sind 1 Mio.
Blatt an Schriftgut, die bisher rekonstruiert worden
sind. Deshalb befürworten wir eine erneute Über-
prüfung, weil es neue Erkenntnisse gibt. Wir sehen
es aber auch im Hinblick auf die Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes. Es ist bundesweit festgelegt
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worden, dass die Stasi-Überprüfung für diese Per-
sonen noch bis 2019 vollzogen werden soll. Dann
wäre es nicht zu vermitteln, dass der Stasi-Check
für die Abgeordneten des Landtags 2014 enden
sollte. Deshalb haben CDU- und SPD-Fraktion sich
vorgenommen, das Abgeordnetenüberprüfungsge-
setz zu ändern, so wie es der Kollege Scherer
schon vorgetragen hat. Wir sehen auch, dass das
Überprüfungsverfahren vielleicht verbesserungsbe-
dürftig ist, was Frau Rothe-Beinlich eben in die Dis-
kussion gebracht hat, aber da hätten wir wirklich
vor Jahren anfangen und über dieses Verfahren re-
den sollen. Jetzt denken wir, dass es nicht sinnvoll
ist, noch einmal eine erneute Grundsatzdiskussion
zu Verfahrensfragen zu führen. Wir wollen nur,
dass die Laufzeit dieses Gesetzes geändert wird,
dass es nicht 2014 ausläuft, sondern bis zum Ende
der 6. Legislaturperiode des Thüringer Landtags bis
2019 gilt. Deshalb möchten wir auch keine Aus-
schussüberweisung. Es geht nur um eine Entschei-
dung, soll es verlängert werden oder nicht. Dazu ist
Gelegenheit, indem die heute gehörten Argumente
verarbeitet werden. Die Fraktionen haben fünf Wo-
chen Zeit bis zum nächsten Plenum, um diese aus-
zuwerten und zu beraten, und dann sollten wir in
der nächsten Plenarsitzung abschließend eine Ent-
scheidung treffen. Vielen Dank für die Aufmerksam-
keit.

(Beifall CDU, SPD)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die Fraktion DIE LINKE hat sich der Abgeord-
nete Korschewsky zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Korschewsky, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, vorweg auch eine Vorbemerkung von mei-
ner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Herr Dr. Pidde, Herr Bergner und Herr Scherer, es
ist tatsächlich so, Sie haben viele Beispiele aufge-
zählt, die aber alle eigentlich mit dem Überprü-
fungsgesetz gar nichts zu tun haben, die richtig
sind, die völlig richtig sind, aber die mit dem vorge-
legten Gesetz hier wirklich nichts zu tun haben.

(Zwischenruf Abg. Recknagel, FDP: Doch,
doch.)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Womit
denn dann?)

(Unruhe FDP)

Lassen Sie mich am Anfang meines Beitrags ein Zi-
tat bringen. Der deutsch-französische Politologe Al-
fred Grosser hat einmal seinem zur Wendezeit er-
schienenen Buch „Ermordung der Menschheit“
einen Satz vorangestellt. Gleich ihm möchte ich
diesen Satz uns bei der Debatte mit auf den Weg
geben. Alfred Grosser sagte: Man hüte sich davor,

die Widersprüche von gestern mit den Kriterien von
heute zu erklären.

(Beifall DIE LINKE)

Ich denke, der Gedanke von Grosser ist nicht nur
richtig, sondern gleichsam zeitlos, aber auch mah-
nend.

Mit dem erneut vorgelegten Gesetz zur Überprü-
fung der Abgeordneten machen es sich aus meiner
Sicht die Fraktionen der CDU und der SPD sehr
einfach. Es wird einfach die Fristsetzung geändert
und schon hat man das Thema abgehakt. Doch
ganz so einfach, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ist es nicht zu haben.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Eine solche Verfahrensweise verkennt deutlich,
dass es nicht nur um das Auswechseln eines Da-
tums geht, sondern wie Kollegin Rothe-Beinlich
schon angemerkt hat an dieser Stelle, grundsätzli-
che Fragen zu diskutieren sind. Diese Fragen rei-
chen von gesellschaftspolitischen Aspekten über ju-
ristische Sachverhalte bis hin zum Umgang unter-
einander und miteinander.

Ich möchte aber insbesondere zwei Bemerkungen
machen, meine Damen und Herren. Ich möchte auf
den Gegenstand der generellen Fristverlängerung
und das gewählte Verfahren sowie die Frage der
Vergangenheitsaufarbeitung eingehen. Zur Vergan-
genheitsaufarbeitung generell: Wir als LINKE - und
ich betone das ausdrücklich - sind auch weiterhin
für einen offenen und transparenten Umgang mit
Biographien von Kandidatinnen und Kandidaten so-
wie Mandatsträgern und haben das auch in der
Vergangenheit stets so praktiziert und auch in allen
Beschlüssen der Partei niedergelegt.

(Beifall DIE LINKE)

Die Wähler haben Anspruch auf die Offenlegung,
um eine adäquate Wahlentscheidung treffen zu
können. Darum sind wir ausdrücklich - ich betone
das auch hier noch einmal - nicht gegen Überprü-
fungen, wie das zum Teil immer wieder falsch
dargestellt wird. Wichtig - und das möchte ich hier
aber auch betonen - war uns immer die Auseinan-
dersetzung mit der eigenen politischen Biographie
und die Frage nach entsprechenden Schlussfolge-
rungen sowie die Frage nach objektiver Bewertung
jeweils anhand der spezifischen Biographie. Ein be-
sonders wichtiger Aspekt der Bewertung war neben
anderen Beweggründen vor allem auch die Frage
nach der persönlichen Verantwortung. Ich sage es
hier noch einmal: An der Tätigkeit des nach innen
gerichteten Spitzelwesens und Repressionsappara-
tes des MfS gab es für DIE LINKE nie etwas zu be-
schönigen,

(Beifall DIE LINKE)
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aber man sollte Menschen, egal was sie getan ha-
ben, auch immer Einsichts- und Veränderungsfä-
higkeiten zugestehen. Ich denke, das ist in diesem
Prozess und im mittlerweile größeren zeitlichen Ab-
stand unbedingt notwendig. Deshalb seien hier
nochmals am Vorgehen von CDU und SPD, hier
nur ein Datum zu verändern, einige Zweifel erlaubt,
meine Damen und Herren.

In einem zweiten Aspekt möchte ich nun die Fristen
und das gewählte Verfahren reflektieren. Beim ur-
sprünglichen Erlass des Stasi-Unterlagen-Gesetzes
war immer vom Gesetzgeber betont worden: Die-
ses Gesetz hat lediglich eine befristete Geltung und
ist der historischen Übergangssituation von der Dik-
tatur in die Demokratie geschuldet. Die immer wie-
der rituale Veränderung der Überprüfung für be-
stimmte Personengruppen hinsichtlich einer Tätig-
keit für den Staatssicherheitsdienst verstieß bereits
mehrfach gegen den ursprünglichen Willen des Ge-
setzgebers. Wenn man nur die Bundestagsdebat-
ten diesbezüglich nimmt, so haben diese mit politi-
scher Instrumentalisierung und nur wenig mit sach-
bezogener Vergangenheitsdiskussion zu tun. Es
ging also nicht um das Sachthema. Wäre es der
Fall, dann müsste man im Übrigen auch über
rechtsstaatliche Prinzipien reden, dann müsste man
darüber reden, dass zum Rechtsstaat der Rechts-
gedanke der Verjährung im Strafrecht und im Zivil-
recht gehört. Die Zeit spielt dabei eine entscheiden-
de Rolle, das wissen Sie. Diese Bewährung in der
Demokratie, meine Damen und Herren, spielte bei
den früheren Abwägungen des bekannten Land-
tagsgremiums aus meinem Erleben und aus Sicht
meiner Fraktion leider keinerlei Rolle. Das lehnen
wir ab, weil wir hier andere Prinzipien anlegen müs-
sen. Im Grunde ging es in den früheren Verfahren -
ich habe da noch so manche Rede im Ohr - nur um
Stigmatisierung von Menschen, niemals, meine Da-
men und Herren, um wirkliche Vergangenheitsauf-
arbeitung und Auseinandersetzung.

(Zwischenruf Abg. Groß, CDU: Das ist eine
Unterstellung.)

Aber es gibt weitere zu kritisierende Aspekte: Ne-
ben mangelnder Transparenz des gesamten Vor-
gangs der Überprüfung hier im Landtag ist es auch
zugleich ein höchst umstrittenes Prozedere. Das
wird schon - und auch das wurde hier zumindest
schon teilweise angeführt - an den denkbar knap-
pen Verfassungsgerichtsurteilen der jüngsten Zeit
überdeutlich. Im Wesentlichen ging es immer um
die Frage, ob ein Gremium des Landtags das öf-
fentliche Verdikt der Parlamentsunwürdigkeit ver-
hängen darf. Ziehen wir nur zwei der höchsten Gre-
mien dieses Staates in dieser Sachfrage als Bei-
spiel zurate, fällt das Urteil eindeutig aus. Das Bun-
desverfassungsgericht meinte in einem Urteil, ein
Landtagsgremium könne dies nicht. Das Bundes-
verfassungsgericht hält eine Personalenquete in
der Frage der Zusammenarbeit nur insofern für zu-

lässig, als sich das Parlament auf Feststellungen
beschränkt und selbst keine Wertungen trifft. Der
Thüringer Verfassungsgerichtshof schließt sich im
Urteil von 2/99, welches hier schon zitiert wurde,
auf Seite 19 an. Auch der Deutsche Bundestag ver-
zichtet bekanntlich auf diesbezügliche Wertungen
der Feststellung. Der Ausschussvorsitzende Dieter
Wiefelspütz, seines Zeichens SPD, erklärte in der
Debatte zu § 44 b Abgeordnetengesetz: „Wir treffen
Feststellungen. Die Würdigung haben Fraktionen
und Gruppen zu treffen und die deutsche Öffent-
lichkeit.“ Beide haben wohl erkannt, dass das Attri-
but der Unwürdigkeit, dem Landtag anzugehören,
ein Werturteil von Parlamentskollegen, aber nicht
vom Souverän, der Wählerinnen und Wähler, ist.
Die grundsätzlichen Bedenken in dem Verfahren
hat in der letzten Legislatur die Verfassungsrichte-
rin Frau Dr. Iris Martin-Gehl in ihrem damaligen
Sondervotum treffend beschrieben. Sie schrieb:
„Das Parlament erhält seine Legitimation durch das
Volk. Zieht es die politische Tragbarkeit einzelner
seiner Mitglieder in Zweifel, stellt es seine eigene
Legitimation infrage und erhebt sich damit über den
Wählerwillen. Der Respekt vor dem Wählerwillen
verbietet es, im parlamentarischen Raum über Ab-
geordnete Urteile zu fällen, durch die sich der Wäh-
ler dem Vorwurf ausgesetzt sieht, eine Fehlent-
scheidung getroffen zu haben. Zudem kommt es ei-
ner Bevormundung des Wählers gleich, dass ihm
die eigene Einschätzung, ob er einem Abgeordne-
ten sein Vertrauen geben kann, vom Parlament
durch ein vorgefasstes Urteil der Parlamentsunwür-
digkeit abgenommen wird. Auf diese Weise politi-
schen Druck auf die Wählerinnen und Wähler aus-
zuüben, ist mit dem Demokratieprinzip schwerlich
vereinbar.“

(Beifall DIE LINKE)

Ich glaube, meine Damen und Herren, diesen Wor-
ten gibt es nichts hinzuzufügen, was die hier zu de-
battierende Sache anbetrifft.

Ich will zweitens auch deutlich klarstellen, DIE LIN-
KE hält die Öffnung und Beibehaltung der Öffent-
lichkeit der Stasi-Akten entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben nach wie vor für richtig. Allerdings
kritisieren wir die Art und Weise des Umgangs mit
ihm und vor allen Dingen den Fakt wie hier im Thü-
ringer Landtag, dass die ungenierte parteipolitische
Vereinnahmung und der Missbrauch immer noch
nicht sanktioniert werden. Nach der allgemeinen
Überzeugung einer großen Zahl von Zeithistorikern
ist auch in diesem Zusammenhang die Aufarbei-
tung der DDR-Geschichte bisher weitestgehend ge-
scheitert, meine Damen und Herren. Eine der we-
sentlichen Ursachen dafür - und das sagen Exper-
ten im Übrigen sehr unverblümt - ist die politische
Instrumentalisierung des Themas und der damit
verbundene subtile Eingriff in die Wissenschaft.
Deshalb sage ich Ihnen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, hier brauchen wir tatsächlich
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einen Neuanfang ohne jegliche parteipolitische Ein-
flussnahme. Für eine Geschichtsaufarbeitung muss
es über die Parteigrenzen hinweg einheitliche Aus-
sagen geben.

Ich will zum Schluss nur noch eines betonen, dass
ein anderer, nicht einseitiger und auch nicht durch-
schaubarer instrumentalisierter Umgang mit der
DDR-Vergangenheit das beste Rezept gegen eine
jegliche Verklärung der DDR-Geschichte wäre, ist,
glaube ich, unstrittig.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere
Fraktion würde sich sehr gern dem Votum der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anschließen und
im Ausschuss über das Gesetz in Gänze diskutie-
ren. Deshalb werden wir diesen Antrag auch unter-
stützen. Sollte es nicht dazu kommen und sich die
Parlamentsmehrheit dem verschließen, dann wer-
den und können wir dieser Verlängerung dieses
Gesetzentwurfs wiederum leider nicht zustimmen.

(Unruhe CDU)

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Leider.)

Dies ist allerdings - ich betone es noch einmal -
kein Plädoyer für einen Schlussstrich. Dieser wird
für uns nach wie vor abgelehnt. Es wäre aber an
der Zeit, hier einen sachbezogenen Neuanfang zu
wagen

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Schade.)

und den eingangs zitierten Satz von Alfred Grosser
ernst zu nehmen, nämlich auch hier die Zeit wirken
zu lassen und nach geraumer Zeit auch über das
gesamte Gesetz und die darin befindlichen Punkte
zu debattieren. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Es gibt weitere Wortmeldungen. Zunächst für die
FDP-Fraktion Abgeordneter Untermann und dann
für die CDU-Fraktion Abgeordneter Fiedler.

Abgeordneter Untermann, FDP:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich ha-
be lange überlegt, ob ich jetzt noch einmal hier das
Wort ergreife, aber ich denke, es müssen noch
zwei oder drei Sachen zumindest gesagt werden.
Die damaligen Stasibehörden haben unsere Fami-
lie zerstört, so hart wie es klingt, so war es. Mutter
verhaftet, Vater und Kinder nach dem Westen. Ich
will nur sagen, ich stecke in der Materie und weiß
auch, was ich jetzt hier sage, ich möchte darauf
noch einmal hinweisen. Ich habe ein Jahr nach der
Wende mit meinem Bruder vor dem Haus gestan-
den, wo derjenige wohnte, der meine Mutter da-
mals verraten hatte. Nur Lappalien, die absolut
nicht aufrechtzuerhalten waren, gesellschaftspoli-
tisch verseuchtes Element, das muss man sich mal

vorstellen, das war sie in den Augen der damaligen
DDR-Behörden.

Wir standen vor dem Haus die Fäuste geballt in der
Tasche, Gott sei Dank, und haben die Aktion abge-
brochen, weil ich gedacht habe, das ist kein Weg,
das ist Rache.

Ich will sagen, man kann abschließen, man darf es
jedoch nicht vergessen.

(Beifall im Hause)

Man darf das nie vergessen. Da möchte ich viel-
leicht noch einmal auch im Namen des Freiheits-
vereins - ich bin im Freiheitsverein und ich bin im
Vorstand - sagen, wenn die Jugendlichen und Kin-
der, die an diese Gedenkstätten kommen und nach
Geschichte gefragt werden, dann ordnen die die
Personen vom Dritten Reich in die DDR und umge-
dreht, also Honecker war damals im Dritten Reich
und Hitler eventuell woanders politisch gesehen.
Die wissen es einfach nicht. Das ist ein Problem,
das wir auch bei der letzten Veranstaltung, die wir
an dieser Anlage durchgeführt haben, hatten, wo
alle gesagt haben, wir müssen an den Schulen
mehr darauf hinweisen, wie das Regime funktioniert
hat.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir auch
schon mal einen Antrag in diese Richtung gebracht,
dass dieser Sache mehr Platz gewidmet wird.
Wenn die die Sache nicht verstehen, dann nützt
diese ganze Gedenkstätte nichts. Die Leute, die
Zeitzeugen, die sich Mühe geben und dort was tun,
um sie aufzuwerten, das ist fast eine Sache, die
schaffen die nicht in der Stunde, damit die das ler-
nen. Also wir werden sicherlich auf diese Sache
noch einmal zurückkommen, um die Bedeutung
auch der ganzen Verhältnisse in der damaligen
DDR zu beleuchten.

Zum Schluss noch: Kurz nach der Wahl 2009 kam
ein Kommunalpolitiker zu mir, der von unserer Par-
tei gestellt wurde, und hat zu mir gesagt, du, ich
muss unterschreiben, dass ich nicht bei der Stasi
war, aber ich war es - vertrauensvoll. Ich habe ge-
sagt, du kannst nur eins machen, sag die Wahrheit,
mehr kann ich dir nicht sagen. Er hat die Wahrheit
gesagt, er hat es nicht unterschrieben und hat sein
Mandat abgegeben. Nur so bekommt dieses Ge-
setz irgendwie einen Sinn. Wenn ich weiß, dass ich
das unterschreibe und bleibe dann sitzen und an-
dere sitzen teilweise auch noch sogar in dem glei-
chen Plenum, dann frage ich mich, was nützt das
alles, dass wir uns hier Mühe geben, wenn es doch
irgendwo vorbeigeht an den Zielen. Danke schön.

(Beifall CDU, SPD, FDP)
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Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Fiedler
das Wort.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Lieber Kollege Heinz Untermann, ich konn-
te dir in vielen Dingen folgen, aber wir sollten eins
nicht vergessen - und das hast du ja versucht, deut-
lich zu machen -, die Opfer. Es geht in erster Linie
darum, dass wir, die Parlamentarier, uns für die Op-
fer einsetzen.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Ich hätte mir gewünscht, Herr Korschewsky, dass
Sie vielleicht nicht nur auf die Täter hier Bezug ge-
nommen hätten, sondern vielleicht mal an die Opfer
gedacht hätten,

(Beifall CDU, SPD, FDP)

was für Familien zerstört wurden, was hier alles in
dem Land passiert ist und ich versuche, mich zu
beherrschen. Ich war in der Kontrolle und Auflö-
sung MfS - wir haben es schon öfter diskutiert,
auch hier im Raum - und ich habe das alles haut-
nah miterlebt, es wurde gelogen, betrogen bis zur
letzten Sekunde. Wie es vorhin richtig gesagt wur-
de, AfNS usw. die Vorbereitungen wurden getrof-
fen, damit die Akten verschwunden sind, damit im-
mer mehr alles beiseite geräumt wurde, das war
auch Sinn und Zweck des Apparates. Ich hätte mir
gewünscht, dass Sie auch mal das gesagt hätten,
dass Sie an die Opfer denken, dass Sie mal an die
Opfer gedacht hätten, Herr Korschewsky. Das ist
es nämlich. Sie vergessen das nämlich, dass wir
ganz andere Bedingungen in unserem Land hier
hatten und haben, und deswegen habe ich mich
noch einmal zu Wort gemeldet, was hier alles pas-
siert ist, diese grauenvollen Dinge, wie Menschen
gedemütigt wurden, wie sie abgehört wurden, wie,
ich habe das schon einmal gesagt, sie in Psychiatri-
en gebracht wurden. Alles, was die Menschheit sich
denken kann, hat dieser Apparat getan.

(Beifall CDU, FDP)

Es war ein Verbrechersystem. Da brauchen Sie gar
nicht zu grinsen. Ihr Grinsen können Sie stecken
lassen.

(Beifall SPD)

Es war ein Verbrechersystem und das muss so be-
nannt werden und

(Beifall CDU, FDP)

da geht es mir gar nicht darum; also man könnte ja
manchmal denken, wenn man dem so ruhig zuhört,
dass der Wolf im Schafspelz spricht bei der ganzen
Geschichte.

Ich will Ihnen eines sagen, also auch ich bin mittler-
weile, es sind ja 23, 24 Jahre darüber hinwegge-
gangen und viele Dinge werden auch in der Bevöl-
kerung mittlerweile anders gesehen, aber eines
sollten wir nicht machen, wir sind das Thüringer
Parlament und wir Thüringer Parlamentarier sollten
mindestens den Standard an uns setzen, wie es
schon genannt wurde, der am öffentlichen Dienst
angelegt wird. Das ist doch wohl das Mindeste, was
wir hier dazu beitragen können

(Beifall CDU, SPD, FDP)

und dass Sie dann als Wolf im Schafspelz hier
noch sagen, ja, wenn wir das in den Ausschüssen
beraten würden, könnten wir uns ja überlegen und
so weiter und so fort, das ist nur eine klare Haltung.
Wir verlängern das Gesetz und wir haben uns ganz
bewusst dazu entschieden, die Verlängerung zu
machen, weil wir durchaus wissen, was für Fall-
stricke gerade in der Juristerei auf uns zukommen
können, denn wer schon länger in dem Parlament
hier ist, hat die Abfolgen erlebt, wie das am Anfang
losging. Höpcke und Co., was es da alles noch gab.
Höpcke war kein Stasispitzel. Ich will das nur aus-
drücklich sagen, aber Höpcke war der letzte stell-
vertretende Kultusminister der DDR. Der saß auch
hier im Hause. Ich will das nur mit erwähnen, weil
es viele gar nicht mehr wissen. Das ist das, was mit
Aufarbeitung auch gemeint ist. Es wissen viele gar
nicht mehr, wer hier alles schon damals für die PDS
usw. saß, und ich will nicht verschweigen, auch in
unseren Reihen gab es welche, die sich haben auf-
stellen lassen und wollten sich wählen lassen und
Ähnliches. Das ging querbeet durch. Das ist so die-
ses kollektive Vergessen, Nicht-drüber-Reden und
das wird schon die Zeit mit sich bringen, dass das
Ganze unter den Tisch fällt. Das sollten wir den Op-
fern nicht zumuten und deshalb bin ich immer wie-
der

(Beifall CDU, SPD, FDP)

erstaunt, wie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die ja
damals wirklich - BÜNDNIS 90 - eine gute Rolle ge-
spielt haben. Ich bin nach wie vor enttäuscht,

(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Die spielen wir immer noch.)

wir hatten schon einmal so eine ähnliche Diskussi-
on, was da jetzt auf einmal zum Vorschein kommt,
Frau Rothe-Beinlich. Ich bin da wirklich tief ent-
täuscht, dass jetzt solche Dinge hier auch so lang-
sam verklärt werden. Wir müssten doch alles …

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ich habe nichts verklärt,
Herr Fiedler. Das ist eine Frechheit.)

Ja, wissen Sie, was Sie uns alles vorgeworfen ha-
ben? Sie meinen immer, Sie haben die Wahrheit al-
leine gepachtet. Wissen Sie,
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(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Nein, das meine ich nicht.)

ich will es Ihnen nur noch einmal sagen. Es gab
auch Leute in der CDU, zu denen gehörte auch ich,
die damals im Neuen Forum vor der Wende sich
schon dafür eingesetzt haben, Stasi aufgelöst ha-
ben etc., die gab es nicht nur bei BÜNDNIS 90 und
ich will mich da nicht herausheben.

(Beifall CDU)

Ich habe ganz bewusst gesagt, dass BÜNDNIS 90
eine sehr gute Rolle dort gespielt hat. Der Bundes-
präsident ist ein beredtes Zeugnis dafür. Mit dem
habe ich sehr eng in der Volkskammer zusammen-
gearbeitet und ich unterstütze heute noch ganz klar
auch die Thesen, die der Bundespräsident hier ver-
tritt, denn er hat das alles auch in der Volkskammer
durchlebt, nicht nur vorher, auch in der Volkskam-
mer. Ich denke, wir sind es - und ich bleibe dabei -
den Opfern schuldig, dass wir, so lange wie wir die
Möglichkeit dazu haben und der Rechtsstaat es
noch zulässt - wir wissen, ich sage leider, dass der
Rechtsstaat auch in diesen Fragen mittlerweile bei
vielen Dingen ganz locker rangeht und ich will jetzt
auch ja nicht Juristenschelte betreiben, aber mir tut
es in der Seele weh, wie er natürlich hauptsächlich
auch in den letzten Jahren, man sieht das, ich war
auch in der Überprüfungskommission bei der Poli-
zei mit drin über viele Jahre, wie die Justiz sich ent-
wickelt hat. Ja, wer war es denn? Es waren haupt-
sächlich Juristen, die aus den Altländern hierherka-
men und die das aus einem ganz anderen Ge-
sichtspunkt betrachtet haben, weil sie natürlich
noch von einer Demokratie ausgegangen sind. Wir
hatten hier aber eine Diktatur. Dann ist das zusam-
mengemischt worden und am Ende kamen dort
auch ganz andere Urteile heraus. Man kann das
zumindest bedauern. Ich sage noch eins, vorhin ist
genannt worden, ich weiß nicht mehr von wem, na-
türlich sind die Bundestagsdebatten und Ähnliches
benannt worden. Bitte?

(Zwischenruf Abg. Möller, DIE LINKE: Das ist
ein ganz miserables Staatsverständnis, was
Sie hier gerade präsentieren.)

Sie können doch hier vorgehen, Sie können doch
Ihres präsentieren, Ihr Staatsverständnis können
Sie doch hier präsentieren. Sie können doch her-
kommen.

(Unruhe FDP)

Man sieht doch, wie DIE LINKE wieder getroffen ist,
dass sie anfängt, aufzuheulen. Sie tun nur so, das
ist alles.

(Zwischenruf Abg. Möller, DIE LINKE: Ich
mache mir nur Sorgen um das Ansehen die-
ses Hauses.)

Ja, ich mache mir auch Sorgen darum, jetzt locken
Sie mich, ich wollte mich noch zurückhalten. Da

denken Sie mal an Ihren Genossen Gysi, wie er es
bisher geschafft hat, alle Dinge zu umrunden. Jetzt,
komischerweise, geht der Rechtsstaat wieder ge-
gen ihn vor.

(Beifall CDU)

Ja, man kann das so und so sich alles zurechtle-
gen. Aber das ist nicht mein Thema. Ich wollte ei-
gentlich in die Debatte noch mal mit einfügen, dass
gerade auch, und da muss ich sagen, bin ich nicht
konform mit dem Bundestag. Viele Gesetze müs-
sen über den Bundestag erst einmal die Vorausset-
zungen schaffen, dass wir in den Ländern über-
haupt etwas machen können. Aber eins, was ich
bis heute noch nicht begreife, dass der Bundestag,
ich sage jetzt einmal, die aus den neuen Ländern
Kommenden überprüft hat und die Altländer nicht.
Ich muss Ihnen sagen, egal welche Partei und wen
das betrifft, auch das ist ein Thema. Wir wissen, wo
diese Damen und Herren, MfS und andere, überall
tätig waren.

(Beifall CDU)

Ja, man kann es bedauern, aber leider Gottes ist es
so passiert. Und ich sage Ihnen noch eins, es hat
mich in der Seele geschmerzt, damals noch in der
Volkskammer, ich habe versucht, dagegen vorzu-
gehen mit meinen kleinen bescheidenen Möglich-
keiten, dass eins zu eins damals noch von Norbert
Blüm die ganzen Leute in die Arbeitsagenturen etc.
übernommen wurden. Da wurde gar nicht nachge-
fragt, die wurden übernommen, teilweise, nicht in
allen Ländern, wurden die Personenschützer eins
zu eins übernommen, als ob die aus einer rechts-
staatlichen Formation herauskamen, die wurden
eins zu eins übernommen. Das gab es z.B. auch in
Sachsen, was ich heute noch tief bedauere, dass
man solche Dinge durchgeführt hat und solche Din-
ge überhaupt gelaufen sind, meine Damen und
Herren. Ich werfe das auch der alten Bundesrepu-
blik vor und das kann man doch heute noch sagen.
Das ist Geschichte, wir können es nicht mehr än-
dern. Das Einzige, was wir noch machen können -
und ich sage Ihnen klar, wir wollen hier keine He-
xenjagd oder irgend so was machen, überhaupt
nicht -,

(Beifall CDU)

aber es muss auch noch möglich sein, und Sie sa-
gen immer, die Leute haben es ja gewusst. Wir ha-
ben doch ein Beispiel hier sitzen. Ich habe Respekt
davor, dass Herr Kuschel sich hier schon mal er-
klärt hat, sage ich noch mal, ich habe Respekt da-
vor. Aber nichtsdestotrotz war er nun mal Stasispit-
zel. Das muss man einfach sagen können. Nur un-
ter dem Motto, das haben doch die Wähler gewusst
- woher denn? Herr Kuschel ist meines Wissens
über die Liste in den Thüringer Landtag gekommen
und nicht vor Ort, wo die Wähler ihn alle kannten
und wo die Dinge klar waren.
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(Beifall SPD)

Auch das sollte man nicht vergessen.

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:
Vorher hat er seine Akten offengelegt.)

Du hast die Debatte vielleicht nur von draußen mit-
gehört, mein lieber Bodo. Ich habe nur noch mal
darauf hingewiesen, weil das so jetzt dargestellt
wurde, als wäre doch alles bekannt. Es rutschen
auch Leute über Listen hinein und nicht über die Di-
rektmandate und ob das dann bekannt war oder
nicht bekannt war.

(Unruhe DIE LINKE)

Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Verlän-
gerung den Opfern gegenüber notwendig ist. Ich
bin der festen Überzeugung, und das sind wir als
regierungstragende, oder ich sage es mal anders,
als große Parteien, jetzt nenne ich es mal, die
großen Parteien sind Gott sei Dank in dem Lande
dazu noch in der Lage und fähig, dass sie so eine
Verlängerung hinkriegen.

(Beifall SPD)

Ich würde mir wünschen, dass insbesondere
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das hier mit unterstüt-
zen und nicht laufend noch dagegen vorgehen, das
kann ich nicht nachvollziehen, will ich nicht nach-
vollziehen, wird mir nie in meinen Kopf gehen.

(Beifall CDU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist
vorhin genannt worden, wir sollten doch einfach
nicht vergessen, es kommen immer noch - „Rosen-
holz“ ist schon genannt worden - Akten, es liegen
noch jede Menge Säcke von Akten herum, was da
noch alles zum Vorschein kommt.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Viele werden noch unruhig auf ihrem Stuhl hin und
her rutschen, kommt es denn noch oder kommt es
denn nicht oder hat das Versprechen meines Füh-
rungsoffiziers und anderer standgehalten, dass das
Zeug vernichtet wurde. Jetzt wird durch den MDR
aus meiner Sicht eine sehr gute Aufarbeitung ge-
macht, mit Filmen, über die wir jetzt mitbekommen,
wie überhaupt die Diktatur gelaufen ist. Jetzt kommt
es zum Vorschein. Man sollte die meisten Filme da-
von in den Schulen anwenden und einmal im Monat
so einen Film dort zeigen und einmal im Monat das
mit auswerten, damit in Zukunft nie wieder so etwas
passieren kann, dass die Jugend nicht nur verklärt
wird und die Kindheit und die Jugend verklärt wird
mit roten und blauen Halstüchern und macht da ir-
gendwo eine Fete, sondern dass dahinter eine Dik-
tatur stand, die nach innen gerichtet war, die die
Menschen zugrunde gerichtet hat, ganze Familien
zugrunde gerichtet hat und Familien auseinander-
gerissen hat. Bis in die Schlafzimmer hinein wurde
hier spioniert. Wo sind wir denn nur eigentlich, dass

wir uns heute hier über vielleicht juristische Dinge
auseinandersetzen? Man könnte durchaus über § 8
und ähnliche Dinge reden, die haben wir aber
durch. Sie haben ein Minderheitenvotum vom Ver-
fassungsgericht vorgelesen, ich konnte es in der
Kürze nicht prüfen, ich vermute, es war eine Ver-
fassungsrichterin, die von Ihnen gestellt wurde.

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Richtig.)

Habe ich doch richtig gedacht. Ich konnte es nicht
prüfen, ich will der guten Frau nichts nachsagen,
sie hat ihr Minderheitenvotum abgegeben, das ist
ihr gutes Recht im Rechtstaat. Trotzdem hat das
Gericht anders entschieden. Das muss man doch
sagen dürfen. Ich denke, wir sind es den Menschen
schuldig, die hier dieses durchlitten haben. Wir sind
es uns als Parlament schuldig, denn in der öffentli-
chen Verwaltung, in bestimmten Dingen verlangen
wir das. Ich durchlebe gerade so eine ähnliche Dis-
kussion in meiner Nähe in einer Kommune, wo je-
mand sein Kreuz halt nicht gemacht hat, wo wir dort
das Instrumentarium haben. Da ist das „war ich“
oder „war ich nicht“ und kann mein Kreuz hinma-
chen, dort oder dort, und es ist anders entschieden
worden. Er hat es anders gemacht. Die Gerichte
kehren mittlerweile das alles schon unter den Tisch.
Vielleicht waren es auch - das Innenministerium ist
gar nicht da…

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Nicht wich-
tig.)

Ich finde es auch bedauerlich, meine Damen und
Herren, wir haben es heute schon mehrfach ge-
habt, ich freue mich über die anwesende Ministerin
und drei Staatssekretäre haben es auch noch ge-
schafft, bei so einem Thema hier zu bleiben. Meine
Damen und Herren, das zeigt doch eigentlich, wo
wir hingekommen sind. Nicht mal die Regierung
hält es für notwendig, bei so einem wichtigen The-
ma hier dabei zu sein.

(Beifall SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Es geht nämlich auch darum, wenn wir in den öf-
fentlichen Dienst schauen, vor Ort, wie dort dilettan-
tisch Bescheide erstellt werden, dass die Gerichte
das wegwischen und dass sich dort bestimmte Leu-
te durchmogeln können. Mir fällt nichts mehr ein.

Wir, die großen Parteien, sollten dabei bleiben. Ich
wünsche mir, dass BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit-
machen, von der FDP bin ich mir sicher, dass die
mitmachen, und von dem Rest habe ich es nie er-
wartet. Jedenfalls sollten wir das so durchziehen
und nicht noch um einzelne Absätze streiten, son-
dern um das Ganze geht es hier.

(Beifall CDU, SPD, FDP)
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Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
sich Herr Adams zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, liebe Kollegen hier im Thü-
ringer Landtag. Herr Fiedler, ich möchte mich für
weite Teile Ihrer Rede außerordentlich bedanken.
Ich möchte mich auch, sehr geehrter Herr Kollege
Untermann, bei Ihnen für Ihren emotionalen und
sehr authentischen Bericht bedanken. Es ist wich-
tig, dass so etwas hier in diesem Hause und überall
in der Gesellschaft immer wieder gesprochen und
gehört wird. Das ist außerordentlich wichtig.

(Beifall CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Dennoch, und darum bitte ich das Plenum auch mit
einer gewissen Ernsthaftigkeit - worum geht es
denn heute in der Debatte in diesem Gesetz?

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das müssen wir uns doch mal genau anschauen.
Herr Fiedler, Sie haben Herrn Korschewsky vorge-
worfen, dass er nur über Täter spricht. Aber was
soll er denn machen, wenn er ein Gesetz hier zur
Debatte hat, das nur über Täter spricht?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Dieses Gesetz spricht leider nicht über Opfer. Die-
ses Gesetz, das wir heute beraten, hat leider nicht
den Opferblick.

(Unruhe CDU, FDP)

Es hat nicht den Opferblick. Warum sträuben Sie
sich denn, solche Elemente des Opferblicks viel
mehr in das Gesetz hineinzunehmen?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Warum sträuben Sie sich denn, Elemente des Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs einzufordern, dass sich die
Täter stellen müssen?

(Unruhe CDU, SPD, FDP)

Warum schreien Sie jetzt los und warum sind Sie
nicht bereit, eine solche Debatte zu führen? Sie
werfen vor, dass nur über Täter gesprochen wird,
und wollen zu Recht mehr über die Opfer sprechen.
Das machen wir und das wollen wir auch. Aber Sie
können dann nicht ein Gesetz seit vielen Jahren
einfach nur im Datum und der Geltungsdauer fort-
schreiben und sich nicht diesem schwierigen Punkt
wirklich einmal annehmen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, worum
geht es denn? Es geht uns doch, das habe ich aus

allen Reden hier entnehmen können, um Aufklä-
rung, um Aufarbeitung. Aber ist denn der Aufarbei-
tung gedient, wenn wir extrem fokussiert nur auf
Täter schauen, nur auf eine ganz bestimmte Sorte
von Tätern, nämlich hauptamtlichen und inoffiziel-
len Mitarbeitern der Staatssicherheit? Ist denn die-
ses DDR-Regime wirklich nur durch hauptamtliche
und inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit ge-
tragen worden?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Gab es nicht unglaubliches Unrecht in der Volksbil-
dung? Müssen wir das nicht einmal zum Thema
machen?

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Recknagel, FDP: Ja, ja.)

Gab es nicht unglaubliches Unrecht von Abteilungs-
leitern in unseren Betrieben gegenüber ihren Mitar-
beitern?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Gab es nicht unglaubliches Unrecht von Unteroffi-
zieren in der Nationalen Volksarmee gegenüber ih-
ren Soldaten?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Gab es nicht unglaubliches, nur noch unglaubliches
Unrecht, das in den Verordnetenversammlungen im
Beisein aller Blockparteien gesprochen wurde?

(Zwischenruf Abg. Heym, CDU: Thema ver-
fehlt.)

Gab es das nicht? Und wäre es nicht an der Zeit,
darüber zu sprechen?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir Bündnisgrünen wollen darüber sprechen, wir
wollen über diese Täter sprechen

(Zwischenruf Abg. Heym, CDU: Macht es
doch in der Gruppe.)

und wir wollen die Opfer da mit einbinden. Wir wol-
len über alles sprechen. Deshalb will ich eines noch
ganz deutlich sagen: Wenn wir dieses Gesetz ein-
fach nur im Datum weiterschreiben, vertun wir uns
eine Riesenchance, mehr Offenheit in diese Aufklä-
rung zu bekommen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wissen Sie, es macht doch keinen Sinn, sich dar-
auf zu kaprizieren, dass nur dort, wo wir eine Unter-
schrift finden, Schuld zu vermuten ist. Die Schuld
ist doch vielfältiger. Wäre nicht den Opfern mehr
gedient, wenn wir uns alle ehrlich machen würden
bei unseren Lebensläufen, dass niemand mehr
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versteckt, wo er drei Jahre irgendwie einmal war im
jugendlichen Alter, dass wir uns das ehrlich sagen?
Jeder von uns hat hier etwas beizutragen. Damit
wäre der Aufklärung um vieles mehr geholfen und
den Opfern endlich auch Recht und Genüge getan.
Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Es gibt eine weitere Redemeldung durch den Abge-
ordneten Barth für die FDP-Fraktion.

Abgeordneter Barth, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege
Adams, wenn es nicht um so ein wichtiges Thema
ginge, könnte man Ihren Beitrag einfach nur als
peinlich oder Thema verfehlt stehen lassen.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn es um Opfer geht, dann könnten Ihre Nach-
barn, die sitzen gedanklich in der richtigen Nähe
und in der richtigen Nachbarschaft, einmal erklären,
was in der Abteilung für Kirchenfragen, was in den
Räten der Kreise gelaufen ist, denn die Täter ken-
nen die Opfer übrigens auch am besten.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: In Ihrem Lebenslauf fehlen
drei Jahre.)

Aber es geht an der Stelle um das Abgeordneten-
gesetz. Und dass eine Partei, die sich BÜNDNIS 90
nennt, hier eine Begründungskulisse schiebt, damit
die Kommunisten eine Begründung geliefert be-
kommen, warum sie dem Gesetz nicht zustimmen,

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Sie müssen uns überhaupt
nicht belehren, Herr Barth.)

(Beifall CDU, FDP)

das halte ich für einen Vorgang, der aus der Ge-
schichte heraus wirklich bemerkenswert ist. Ich ha-
be das hier schon einmal gesagt, ich sage es noch
einmal: Sie sollten den Teil BÜNDNIS 90 aus Ihrem
Namen streichen, denn das ist falsche Flagge.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Es gibt noch eine Redemeldung vom Kollegen
Adams für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolle-
gen! Sehr geehrter Herr Kollege Barth, es ist er-

staunlich, dass Sie außer persönlichen Angriffen
immer wenig in diese Debatte einzubringen haben.
Ich finde, Sie sollten sich einmal der Realität stel-
len. Niemand in diesem Haus hat in der Debatte
auch nur einmal gesagt, dass er keine Überprüfung
mehr haben will.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Es ist nur davon gesprochen worden, eine für ver-
fassungswidrig erklärte Floskel - Floskel muss es
dann sein - aus dem Gesetz herauszunehmen.
Dem verweigern Sie sich. Ich kann es gar nicht
verstehen, aber es mag auch egal sein. Sie darf oh-
nehin nicht angewendet werden. Nur darüber wol-
len wir reden. Und jetzt will ich Ihnen, lieber Herr
Barth, auch noch was sagen. Wenn Sie glauben,
mir vorwerfen zu können, dass ich irgendeinen
Kommunisten hier schützen will, dann möchte ich
Sie doch mal bitten, uns allen zu erklären, warum in
Ihrem Lebenslauf drei Jahre fehlen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich habe jetzt keine weiteren Redeanmeldungen
und schließe die Aussprache. Es ist beantragt wor-
den, diesen Gesetzentwurf

(Unruhe im Hause)

- ich wollte jetzt eigentlich abstimmen lassen - an
den Justiz- und Verfassungsausschuss zu überwei-
sen. Wer diesem seine Zustimmung gibt, den bitte
ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stim-
men aus der Fraktion DIE LINKE und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN. Ich frage nach den Gegenstim-
men. Das sind die Stimmen aus der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion. Gibt es
hier Stimmenthaltungen? Die gibt es nicht. Damit ist
die Überweisung an den Justiz- und Verfassungs-
ausschuss abgelehnt worden und ich schließe den
Tagesordnungspunkt 7.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8

Gesetz zur Schaffung und Än-
derung der für Thüringen gel-
tenden Vollzugsgesetze
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 5/5843 -
ERSTE BERATUNG

Bitte, Herr Staatssekretär. Ich dachte, Sie wollen
weglaufen.

Prof. Dr. Herz, Staatssekretär:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und
Herren, in dem Ihnen heute zur ersten Beratung
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vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung
zur Schaffung und Änderung der für Thüringen gel-
tenden Vollzugsgesetze werden der Vollzug der Si-
cherungsverwahrung und damit zusammenhän-
gend der Vollzug der vorangegangenen Strafhaft
geregelt.

Lassen Sie mich Ihnen im Folgenden einen kurzen
Überblick über den Gesetzentwurf geben. Die Ge-
setzgebungskompetenz für den Justizvollzug liegt
seit dem 1. September 2006 bei den Bundeslän-
dern. Im Bereich des Jugend- und des Untersu-
chungshaftvollzugs wurde im Freistaat Thüringen
hiervon bereits Gebrauch gemacht. Hingegen wer-
den der Erwachsenenstrafvollzug und die Siche-
rungsverwahrung im Freistaat Thüringen immer
noch durch das Strafvollzugsgesetz des Bundes
geregelt. Mit dem vorliegenden Entwurf eines Ge-
setzes zur Schaffung und Änderung der für Thürin-
gen geltenden Vollzugsgesetze sollen zunächst Re-
gelungen für den Vollzug der Freiheitsstrafe und
Jugendstrafe bei angeordneter oder vorbehaltener
Sicherungsverwahrung und für den Vollzug der Si-
cherungsverwahrung getroffen werden. Seit der
weitreichenden Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 4. Mai 2011 sind sowohl der
Bund als auch die Bundesländer verpflichtet, ein
Gesamtkonzept der Sicherungsverwahrung zu ent-
wickeln. Darauf komme ich noch zu sprechen. Das
Bundesverfassungsgericht erklärte in der genann-
ten Entscheidung die wesentlichen Vorschriften zur
Sicherungsverwahrung für nicht mit dem Grundge-
setz vereinbar. Die gegenwärtigen Bestimmungen
dürfen längstens bis zum 31. Mai 2013, also nur
noch kurze Zeit, angewendet werden.

Nun zum Gesamtkonzept: Dieses Konzept soll ins-
besondere dem verfassungsrechtlichen Abstands-
gebot Rechnung tragen. Danach hat sich der Voll-
zug der Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung vom Vollzug der Freiheitsstrafe in seiner Aus-
gestaltung deutlich zu unterscheiden. Der Bund hat
die wesentlichen Leitlinien für das neue Konzept
der Sicherungsverwahrung mittlerweile vorgege-
ben. Dieser Verpflichtung ist er mit dem Gesetz zur
bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebots
im Recht der Sicherungsverwahrung vom 5. De-
zember 2012 nachgekommen. So wurde unter an-
derem in das Strafgesetzbuch ein § 66 c eingeführt,
aus dem sich die wesentlichen Leitlinien für die Un-
terbringung in der Sicherungsverwahrung ergeben.
Die Bundesländer haben nun Regelungen zu erlas-
sen, die einen freiheitsorientierten und therapiege-
richteten Vollzug gewährleisten. Im Freistaat Thü-
ringen soll dem Regelungsauftrag durch den vorge-
legten Gesetzentwurf nachgekommen werden.

Meine Damen und Herren, Artikel 1 des vorgeleg-
ten Gesetzentwurfs enthält den Entwurf des Thürin-
ger Strafvollzugs- und Jugendstrafvollzugsergän-
zungsgesetzes. Dieses Gesetz ergänzt das derzeit
geltende Strafvollzugsgesetz für diejenigen Strafge-

fangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Si-
cherungsverwahrung und das Thüringer Jugend-
strafvollzugsgesetz für Jugendstrafgefangene mit
vorbehaltener Sicherungsverwahrung. Nach der ge-
nannten Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts ist die Gefährlichkeit dieser zukünftig Unter-
zubringenden bereits im Vollzug der Freiheits- bzw.
Jugendstrafe so weit zu reduzieren, dass die Voll-
streckung der Unterbringung oder deren Anordnung
nach Möglichkeit entbehrlich wird. Das ist eine we-
sentliche Änderung im Gesetz.

Artikel 2 enthält den Entwurf des Thüringer Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetzes. Dieser Ge-
setzentwurf regelt den Vollzug der Sicherungsver-
wahrung in Thüringen. Aufgrund der Kooperation
mit Hessen, der Sie ja bereits Ihre Zustimmung ge-
geben haben, orientieren sich die Regelungen im
Wesentlichen am Entwurf eines hessischen Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetzes. Ziel ist, weit-
gehend gleiche Bedingungen beim Vollzug der Si-
cherungsverwahrung in Hessen und im Freistaat
Thüringen zu erreichen.

Artikel 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs ist wie
das hessische Sicherungsverwahrungsvollzugsge-
setz von folgenden Leitlinien geprägt: Resozialisie-
rung einerseits und Schutz der Bevölkerung ande-
rerseits werden als gleichrangige Vollzugsziele nor-
miert. Der Vollzug der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung wird nach eingehender Behand-
lungsuntersuchung und Vollzugsplanung therapie-
gerichtet und freiheitsorientiert ausgestaltet. Be-
handlung und Betreuung erfolgen durch multidiszi-
plinäre Teams. Die Untergebrachten erhalten Zu-
gang zu sozialtherapeutischen Maßnahmen. Die
Bereitschaft der Untergebrachten zur Mitwirkung ist
fortwährend zu wecken und zu fördern. Der Vollzug
der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung er-
folgt in geschlossenen Einrichtungen. Vollzugsöff-
nende Maßnahmen sind entsprechend den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts vorgesehen.
Im Abstand zum Strafvollzug wird den Unterge-
brachten ein Rechtsanspruch auf mindestens vier
Ausführungen im Jahr gewährt. Für die Unterge-
brachten sind hohe Standards der Entlassungsvor-
bereitung vorgesehen. In den letzten sechs Mona-
ten vor der Entlassung können geeignete Unterge-
brachte weitere vollzugsöffnende Maßnahmen zur
Eingliederung erhalten. Die Untergebrachten erhal-
ten einen Wohn- und Schlafbereich zur alleinigen
Nutzung. Geeignete Untergebrachte werden in
Wohngruppen untergebracht, dürfen eigene Klei-
dung tragen und sich selbst verpflegen. Außenkon-
takte werden ausdrücklich gefördert. Die Arbeits-
pflicht für Untergebrachte wird abgeschafft, ihnen
ist jedoch eine geeignete Arbeit oder Ausbildung
anzubieten. Neben einer deutlich erhöhten Vergü-
tung erhalten sie für die Teilnahme an Behand-
lungsmaßnahmen eine Ausgleichsentschädigung.
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Meine Damen und Herren, ich wünsche den weite-
ren Ausschussberatungen einen guten und frucht-
baren Verlauf. Selbstverständlich steht das Ministe-
rium im Verlauf des weiteren Verfahrens gern zur
Verfügung. Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich eröffne die Aussprache zu diesem Gesetzent-
wurf und rufe als Erste für die Fraktion DIE LINKE
Frau Abgeordnete Berninger auf.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke schön, Herr
Staatssekretär, ich wünsche mir das auch, dass die
Debatten und Argumente auf fruchtbaren Boden
fallen, insbesondere natürlich unsere grundsätzli-
chen Argumente, aber ich habe nicht viel Hoffnung.

(Beifall DIE LINKE)

Meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen
schon bemängelt, dass die Aufmerksamkeit zum
Thema Staatsvertragsgesetz sich arg in Grenzen
gehalten hätte. Auch jetzt wieder war es er-
schreckend, wie wenig Abgeordnete dem Herrn
Herz tatsächlich aufmerksam zugehört haben und
wie laut der Geräuschpegel hier war. Das bestätigt
meinen Eindruck von heute Morgen, dass Sie tat-
sächlich gar kein Interesse daran haben, grund-
sätzlich, offen und sachlich über das Thema Siche-
rungsverwahrung zu sprechen. Das finde ich sehr
bedauerlich, meine Damen und Herren.

(Beifall DIE LINKE)

Bevor ich grundsätzlich vor allem Kritik äußere,
möchte ich auch etwas positiv erwähnen. Der Arti-
kel 1 des vorgelegten Gesetzentwurfs - Herr
Prof. Herz hat es gerade auch noch mal als we-
sentliche Änderung hervorgehoben -, der sich mit
den Änderungen des Strafvollzugsgesetzes und
des Jugendstrafvollzugsgesetzes befasst und diese
Strafhaft tatsächlich therapiegerichteter gestalten
will, um möglichst Sicherungsverwahrungen, die
angeordnet sind, zu vermeiden, das finde ich sehr
positiv. Wesentlich dabei finde ich auch, dass die
Anforderung, dass die Gefangenen zu motivieren
sind, jetzt im Gesetz steht, und dass diese Motivati-
onsversuche zu dokumentieren sind. Das ist sehr
wichtig und positiv zu erwähnen.

Zum Thema Sicherungsverwahrung aber generell:
Das Wort ist zumindest vielen Menschen durch ins-
besondere die mediale Berichterstattung bekannt
als Wort. Viele Menschen wissen, dass es dabei
um die Frage geht, Menschen, von denen man
sagt, dass von ihnen nach einer begangenen Straf-
tat noch Gefahren für andere Menschen ausgehen
würden, dass man die in der Sicherungsverwah-
rung „wegsperrt“. Solche Themenstellungen, gera-

de auch was emotionale, gefühlte Sicherheit oder
Verunsicherung angeht, sind leider prädestiniert für
aus dem Bauch heraus geführte Debatten, oftmals
bis hin zum alles andere als hilfreichen Stamm-
tischniveau, meine Damen und Herren. Ein Landtag
aber, der sich mit einer solchen Thematik auseinan-
dersetzt und als Gesetzgeber beschäftigen muss,
ist gehalten, die Sache sehr differenziert, sachlich
und überlegt zu betrachten und sachlich nach wirk-
samen Lösungen zu suchen, die auch grundrechts-
fest sind, meine Damen und Herren.

Die grundlegende Problematik oder die Frage, die
der Landtag zu diskutieren hat, ist die, wie wir
Rückfalltaten von Straftätern und Straftäterinnen
verhindern können und damit potenzielle weitere
Opfer schützen. Aber wie wir das tun können, ohne
dass die Straftäterinnen mehr als notwendig und
möglicherweise grundrechtswidrig in ihren Rechten
eingeschränkt werden. das ist der Rechts- und In-
teressenkonflikt, den ich heute Morgen schon be-
nannt habe und den wir sachlich und differenziert
versuchen sollten zu lösen. Dass dieser Konflikt
nicht ausgelöscht oder gelöst ist, hat die Gesetzes-
beratung im Bundestag, vor allem auch die Anhö-
rung im Rechtsausschuss gezeigt. Da gab es mit
dem Rechtswissenschaftler Prof. Kinzig einen
Sachverständigen, der mit Blick auf die damals
noch geplanten neuen Regelungen davor gewarnt
hatte, dass sie bei der Prüfung durch den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte erneut als
Verstoß gegen die Menschenrechte definiert und
moniert werden könnten.

Für uns und für zahlreiche Anzuhörende ist das In-
strument der Sicherungsverwahrung selbst das
Problem. Auch andere Anzuhörende, wie zum Bei-
spiel Herr Peter Asprion, ein Diplom-Pädagoge, der
sich seit etwa 20 Jahren mit Bewährungshilfe und
tatsächlich auch persönlich mit ehemals Siche-
rungsverwahrten beschäftigt, hat sich - also er und
andere haben sich - für die Abschaffung der Siche-
rungsverwahrung ausgesprochen und als Alternati-
ve umfassende therapeutische Konzepte gefordert,
damit eine wirksame Behandlung der Täter und Tä-
terinnen erreicht werden kann und damit auch die
Wiedereingliederung in die Gesellschaft möglich
wird. Damit gehen wir ganz konform. Eigentlich
geht der Grundgedanke unseres Strafrechts damit
auch konform. Grundsatz ist, dass wirksame Reso-
zialisierung der beste Schutz vor weiteren Strafta-
ten ist.

Von den Befürworterinnen und Befürwortertern der
Sicherungsverwahrung wird behauptet, sie sei ein
Mittel, das diesen Rechts- und Interessenkonflikt
zwischen rückfallgefährdeten Straftäterinnen und
potenziellen weiteren Opfern zum Ausgleich brin-
gen könnte. Aber die Vorgeschichte der heutigen
Sicherungsverwahrung und auch die rechtspoliti-
sche Vorgeschichte, die zu den Gesetzesänderun-
gen und auch zu den jetzt vorliegenden Gesetzent-
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würfen geführt haben, sprechen eine ganz andere
Sprache. Sie sprechen dafür, dass das Instrument
der Sicherungsverwahrung abgeschafft werden
muss und, wie es beispielsweise Herr Asprion for-
dert, durch neue Therapiekonzepte zu ersetzen ist.
Dafür haben sich auch meine Kolleginnen in der
Bundestagsfraktion der LINKEN in der Debatte im
Bundestag ausgesprochen und auch die bundes-
rechtlichen Regelungen abgelehnt. Selbst nicht ge-
rade als links verschriene Praktikerinnen und Prak-
tiker, z.B. ehemalige OLG-Präsidenten, sagen,
dass eine therapeutische Unterbringung für die Be-
troffen besser und im Sinne der wirksamen Reso-
zialisierung besser und zielführender ist als eine
„aufgehübschte“ Sicherungsverwahrung, will ich
das mal nennen. Dabei muss natürlich gesagt wer-
den, dass es bei diesen therapeutischen Maßnah-
men nicht ausschließlich um die klassische Unter-
bringung in psychiatrischen Kliniken geht. Es gibt
vielfältigere Möglichkeiten, die auch in der Anhö-
rung im Rechtsausschuss des Bundestages ange-
sprochen waren. Es geht eben nicht nur um die Un-
terbringung in geschlossenen Einrichtungen, son-
dern es gibt auch gut konzipierte ambulante Ange-
bote, die wirksam helfen können. Leider findet die
differenzierte Diskussion um diese therapeutischen
Konzepte zu wenig statt. Das mag auch daran lie-
gen, dass das Thema in der Öffentlichkeit, in der öf-
fentlichen Debatte sehr emotional besetzt ist. Ich
will einmal etwas vorlesen, was Herr Asprion in der
Stellungnahme im Bundestag aufgeschrieben hat.
Er hat da gesprochen von inzwischen beinahe pa-
nikartigen und hysterischen Zügen, deren Ergebnis
ist - Zitat -, „dass nach Auffassung der kriminologi-
schen Literatur diese Angst und Unsicherheit in kei-
ner Weise mehr mit der tatsächlichen Bedrohung
durch Straftäter und deren Delikte korreliert.“ Er hat
da - ich weiß nicht - 10 oder 11 Beispiele aufge-
schrieben, wohin das in der Praxis führt. Ich will nur
einmal drei oder vier davon vorlesen. Er schreibt:
„Aus der Sicherungsverwahrung entlassene Män-
ner bekommen keinen Wohnraum. Das geht so
weit, dass beispielsweise städtische Wohnbauge-
sellschaften, die sozialen Wohnungsbau betreiben,
ausdrücklich die Vermietung an diese Personen
verweigern. Inzwischen gibt es ein erstes Gerichts-
urteil, das eine vorangegangene Sicherungsver-
wahrung als außerordentlichen Kündigungsgrund
für ein Mietverhältnis ansieht.“ Er schreibt weiter als
Beispiel: „Banken verweigern die Eröffnung eines
Girokontos und lassen sich nicht dadurch beein-
drucken, dass diese Männer weder Schulden ha-
ben noch in irgendwelchen Schuldnerkarteien ge-
führt werden.“ Er schreibt: „Ähnlich zur Wohnungs-
situation sieht es mit Arbeit und Beschäftigung
aus.“ Er zitiert die Mitarbeiterin einer karitativen Ein-
richtung: „Der Gipfel der Absurdität, der mir begeg-
nete, ist die Äußerung einer Mitarbeiterin in einer
karitativen Einrichtung, dass eine Beschäftigung
kein Problem wäre, wenn er nur jemanden umge-

bracht hätte.“ Er schreibt: „Ärzte müssen mit Mühe
überzeugt werden, dass diese Männer Patienten
sind, die auch medizinische Hilfe in Anspruch neh-
men können müssen.“ Er hat noch mehr solcher
Beispiele aufgeschrieben oder auch mündlich vor-
getragen, die zeigen, was passieren kann, wenn
Dinge aus dem Bauch heraus angstbesetzt sind mit
einem ganz nachvollziehbaren Sicherheitsempfin-
den, was aber eben nicht sachlich begründet ist.
Worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Aus-dem-
Bauch-heraus-Agieren nicht die Art und Weise sein
darf, wie wir in der parlamentarischen Diskussion
mit dem Thema „Sicherungsverwahrung“ umgehen
sollten. Schaut man sich die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte genauer an, wird
deutlich, diese beiden Gerichte verlangen gar nicht
zwingend die Weiterführung des Instruments der
Sicherungsverwahrung. Ich will einmal die entschei-
dende Formulierung zitieren. Das Gericht sagt: „…
wenn der Gesetzgeber das Instrument der Siche-
rungsverwahrung beibehalten möchte …“. Wenn
man dann noch die kritischen Äußerungen der bei-
den Gerichtsurteile liest, da merkt man, diese Ho-
hen Gerichte unterstützen eher die Position der Ab-
schaffung der Sicherungsverwahrung. Da möchte
ich anmerken - ich meine aufmerksam zugehört zu
haben und auch aufmerksam die Gesetzentwürfe
gelesen zu haben -, der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte ist überhaupt nicht erwähnt
worden. Es war ja nicht das Bundesverfassungsge-
richt, was von sich aus geurteilt hat, das hatte ja
früher eigentlich anderslautende Entscheidungen
getroffen, sondern das war ja der internationale
Rüffel sozusagen, den die Bundesrepublik bekom-
men hat. Wenn man das nicht erwähnt in der Be-
gründung und der Einbringung des Gesetzes, dann
kann schon der Eindruck entstehen, dass man das
irgendwie unter den Teppich kehren will. Ich will
das nicht unterstellen, ich will nur darauf hinweisen.

Kern der verfassungsrechtlichen Kritik sind das
Doppelbestrafungsverbot und das von EGMR und
Bundesverfassungsgericht geforderte Abstandsge-
bot für jede Form der Sicherungsverwahrung und
für die nachträglich angeordneten Sicherungsver-
wahrungen auf das Rückwirkungsverbot. Der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte betonte,
dass das Doppelbestrafungsverbot eine zentrale
Regelung der Europäischen Menschenrechtskon-
vention ist. Er stuft anders als die deutschen Ge-
richte die Sicherungsverwahrung als Strafe bzw.
mit Freiheitsentzug als Strafhaft vergleichbare Maß-
nahme ein und begründet das damit, dass sie eine
erzwungene Freiheitsentziehung ist wie eine Straf-
haft und dass sie der Strafhaft auch in der inhaltli-
chen Ausgestaltung gleicht, zumal sie auch im
Großen und Ganzen generell in den üblichen Straf-
vollzugsanstalten durchgeführt wird. Laut Gericht
ändert an dieser Bewertung auch die Tatsache
nichts, dass es bei der Unterbringungsausstattung
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und auch in Fragen der Bekleidung gewisse Unter-
schiede zu den Strafgefangenen gibt. Kritisch wird
durch den EGMR auch bewertet, dass die Siche-
rungsverwahrung keine Höchstdauerbegrenzung
hat. Der EGMR erteilt damit nicht der weiteren The-
rapie und Betreuung rückfallgefährdeter Straftäter
eine Absage, aber er macht klar, diese Maßnah-
men sind in Inhalt und Ausgestaltung ganz klar von
der Strafhaft zu trennen und auch klar getrennt von
Justizvollzugseinrichtungen; zumindest lesen wir
das so. Dieser kritischen Rechtsprechung hat sich
das Bundesverfassungsgericht im Mai 2011 ange-
schlossen. Ich will nicht noch mal alles wiederho-
len, was dort geurteilt wurde, aber das Bundesver-
fassungsgericht - und das ist, denke ich, bemer-
kenswert - hat deutlich gemacht, dass es den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte als eine
höhere Instanz anerkennt und daraufhin auch seine
Ansichten in Bezug auf die Sicherungsverwahrung
in wesentlichen Bestandteilen korrigiert. Das Bun-
desverfassungsgericht hat in seinem Urteil den Be-
griff und Inhalt des Abstandsgebotes ganz klar her-
ausgearbeitet. Der Leitsatz 3 b der Entscheidung
vom 4. Mai 2011 lautet: „Die Sicherungsverwah-
rung ist nur zu rechtfertigen, wenn der Gesetzgeber
bei ihrer Konzeption dem besonderen Charakter
des in ihr liegenden Eingriffs hinreichend Rechnung
und dafür Sorge trägt, dass über den unabdingba-
ren Entzug der ‚äußeren’ Freiheit hinaus weitere
Belastungen vermieden werden. Dem muss durch
einen freiheitsorientierten und therapiegerichteten
Vollzug Rechnung getragen werden, der den allein
präventiven Charakter der Maßregel sowohl gegen-
über dem Untergebrachten als auch gegenüber der
Allgemeinheit deutlich macht. Die Freiheitsentzie-
hung ist - in deutlichem Abstand zum Strafvollzug
… - so auszugestalten, dass die Perspektive der
Wiedererlangung der Freiheit sichtbar die Praxis
der Unterbringung bestimmt.“ Das Abstandsgebot
hatte das Bundesverfassungsgericht schon 2004
entwickelt, dort aber damals die geltende Rechtsla-
ge noch für verfassungsgemäß erklärt, das dann
aber korrigiert nach dem EGMR-Beschluss.

Wenn sich, meine Damen und Herren, immer deut-
licher abzeichnet, dass der zukünftige Umgang mit
für weiterhin gefährlich gehaltenen und rückfallge-
fährdeten Straftätern ganz klar nicht nur vom Ab-
standsgebot gekennzeichnet sein muss, sondern
auch vom Therapiegrundsatz - Therapiegebot will
ich das sogar nennen -, dann ist die Konsequenz,
die Sicherungsverwahrung ist abzuschaffen, denn
mit Blick auf eine wirksame Therapie und Unterstüt-
zung gibt es bereits Maßnahmeformen und Maßre-
geln, die entwicklungs- und erweiterungsfähig sind.
Die Maßregel der Unterbringung in einer psychiatri-
schen Einrichtung ist dabei nur ein Ansatzpunkt von
vielen Möglichkeiten.

Die sehr starke Orientierung auf therapeutische
Konzepte für die betroffene Personengruppe in

sehr weitem Abstand zu jeder Form der faktischen
Strafhaft ist auch aus dem Grund geboten, dass es
hier um Personen geht, die zusätzlich zu ihrer ver-
büßten Strafe und im Anschluss daran wieder in ei-
ne Form der Freiheitsentziehung gehen sollen. Und
das deshalb, weil andere Leute mit mehr oder weni-
ger tragfähigen Analyse- und Prognoseverfahren zu
der Annahme kommen, dass der oder die Betroffe-
ne in Zukunft weitere Straftaten der gleich schwer-
wiegenden Art begehen könnten - Konjunktiv, mei-
ne Damen und Herren.

Wie wenig belastbar das ist, das möchte ich noch
mal mit etwas belegen, was Herr Asprion in der An-
hörung gesagt hat. Er hat ausgeführt: „Bei bundes-
weit ca. 70 bis 80 inzwischen entlassenen Verwahr-
ten nach dem Urteil aus Straßburg und nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai
2011 kam es nach meiner Kenntnis bislang zu ei-
nem einschlägigen Rückfall, über den die Presse
berichtet hat. Der Fall hat sich im Raum Dortmund
zugetragen, ging durch die Presse mit der gleich-
zeitigen Information, dass diese Person als nicht
mehr gefährlich eingeschätzt oder begutachtet wor-
den sei.“ Der letzte Satz, das stimmte gar nicht. Die
Person war gar nicht begutachtet worden, sie war
ja entlassen worden, weil das Verfassungsgericht
und der EGMR die Grundrechtswidrigkeit der Maß-
nahme festgestellt hat.

Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Debatte
im Bundestagsrechtsausschuss jemand diesen
Zahlen widersprochen hätte. Herr Asprion ist nicht
widerlegt worden bei den Zahlen, dass von den
eben ca. 70 bis 80 nur ein einschlägiger Rückfall
bekannt geworden ist.

Meines Erachtens belegt das unter anderem, wie
wenig belastbar diese Prognose über die zukünftige
Gefährlichkeit dieser Personen ist. Ich will nicht
möglicherweise real existierende Gefahren für künf-
tige Verbrechensopfer verharmlosen. Ich möchte so
nicht missverstanden werden. Ich will auch nicht al-
le Verbrecher entlassen, wie mir das vorhin in einer
Zwischenfrage unterstellt worden ist. Aber es gilt
gerade nicht die zwingende Schlussfolgerung „ein-
mal ein Verbrecher, immer ein Verbrecher“, meine
Damen und Herren.

Ich möchte noch einen entscheidenden Makel der
Entstehung der Sicherungsverwahrung wenigstens
erwähnen: Die Geschichte der Sicherungsverwah-
rung in Deutschland beginnt mit dem Gesetz gegen
gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom 24. No-
vember 1933. Auch dort wurde sie schon als Maß-
regel der Besserung und Sicherung konzipiert und
bezeichnet und ging dann, das Gesetz wurde for-
mal abgeschafft, aber trotzdem faktisch unverän-
dert in die neue Rechtsprechung der Bundesrepu-
blik über.
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Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Frau Abgeordnete!

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Meines Erachtens oder unseres Erachtens ent-
spricht dieses aber - ich komme zum Ende - einer
Grundannahme von Strafrecht als Täterstrafrecht,
die überholt sein sollte. Deswegen, meine Damen
und Herren, sagen wir: Weg mit der Sicherungsver-
wahrung zugunsten alternativer therapeutischer
Unterstützungskonzepte. Ich hoffe, wir kommen zu
einer fruchtbaren Debatte.

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Frau Berninger, das ist jetzt eine halbe Minute über
der Zeit.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Ja. Danke.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich rufe als Nächsten auf für die CDU-Fraktion den
Abgeordneten Scherer.

Abgeordneter Scherer, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, ich will mal zunächst mit ein oder
zwei Sätzen auf das eingehen, was die Kollegin
Berninger hier gesagt hat. Wenn ich Sie richtig
verstehe, sagen Sie, keine Sicherungsverwahrung.
Was ist denn die Alternative dazu? Die Alternative
ist doch hoffentlich nicht ein Umerziehungslager, so
wie es zu kommunistischen Zeiten möglich war.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE: Sie
arbeiten mit Unterstellungen.)

Was soll denn die Alternative sein? Sie müssen
sich doch mal damit vertraut machen, dass es na-
türlich Straftäter gibt, die gefährlich sind und die na-
türlich auch psychotherapeutisch und auf andere
therapeutische Art und Weise behandelt werden
können. Die gibt es natürlich. Aber es gibt natürlich
auch andere, das können Sie doch nicht einfach
negieren, es gibt auch welche, die sind schlicht
nicht therapierbar. Dafür gibt es genügend Hinwei-
se, da gibt es auch genügend Sachverständige, die
Ihnen das noch einmal erklären können. Lassen
Sie mich einmal ausreden, am Schluss können wir
dann noch einmal Ihre Frage beantworten.

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich hätte Ihnen jetzt die Frage gestellt, wann Sie die
Frage von Frau Berninger beantworten möchten.

Abgeordneter Scherer, CDU:

Das habe ich vorweggenommen. Danke schön.

Man kann nicht einfach sagen, wir schaffen die Si-
cherungsverwahrung ab oder wir machen keine Si-
cherungsverwahrung, es gibt für alles eine Alterna-
tive. Es gibt eben nicht für alles eine Alternative zur
Sicherungsverwahrung. Wenn Sie therapeutische
Zwecke ansprechen: Ein wesentlicher Inhalt der Si-
cherungsverwahrung ist doch die therapeutische
Behandlung, damit die Sicherungsverwahrung so
schnell wie möglich abgebrochen werden kann und
ausgesetzt werden kann.

(Beifall CDU)

Sie können doch nicht sagen, wir lassen jeden
Straftäter, auch wenn er gefährlich sein sollte per
Gutachten, den lassen wir auf die Menschheit los,
er wird schon freiwillig in die Behandlung kommen.
Was machen Sie denn, wenn er nicht freiwillig in
die Behandlung kommt? Was machen Sie dann?
Dann schicken Sie einen freundlichen Einladungs-
brief oder was? Das ist doch keine Lösung und wir
müssen uns doch mal davon frei machen. Natürlich
ist das ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit,
das ist völlig klar. Dafür gibt es ja die entsprechen-
den Urteile, die vorschreiben, dass die Sicherungs-
verwahrung anders aussehen muss als eine Straf-
haft. Das ist das Abstandsgebot, das ist das Ultima-
Ratio-Prinzip, dass die Rechtsprechung angewandt
hat oder vorgeschrieben hat. Das haben wir doch
alles und dazu dient doch genau dieses Gesetz,
über das wir jetzt reden. Lachen Sie doch nicht.
Das ist so, wie es ist.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Ich freue mich
über Ihren Vortrag, Herr Kollege.)

Das ist gut, ja. Da klatschen Sie doch mal.

(Beifall FDP)

Das ist nicht die eigene Truppe, das war die FDP
eben.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Also lassen Sie mich mal im Text weitermachen.
Wesentlicher Inhalt der Sicherungsverwahrung und
gerade dieses Gesetzes, über das wir dann debat-
tieren im Ausschuss, das ist doch gerade das, wie
gestalte ich die Sicherungsverwahrung so, dass
das von der Rechtsprechung postulierte Abstands-
gebot auch eingehalten wird, dass es eben nicht
der normale Strafvollzug ist, sondern dass es nur
noch die Einschränkungen enthält, die unbedingt
notwendig sind. Das ist der Sinn dieses Gesetzes.
Jetzt kann man anfangen, darüber zu debattieren,
welches sind die Einschränkungen, die unbedingt
notwendig sind? Ist das so, wie es jetzt hier steht?
Ist es so richtig oder geht es noch etwas offener,
als es hier steht? Darüber kann man ja im Aus-
schuss debattieren, ob es da noch offener geht,
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aber von vornherein zu sagen, Sicherungsverwah-
rung ist Unsinn, dazu gibt es in meinen Augen ein-
fach keine Alternative. Ansonsten lasse ich bei dem
geringen Besuch hier jetzt mal das weg, was hier
sonst noch alles steht. Ich habe, glaube ich, das
Wesentliche gesagt und wir werden die Überwei-
sung an den Ausschuss beantragen. Danke schön.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Herr Abgeordneter Scherer, schauen Sie mal, Frau
Abgeordnete Berninger steht sehnsüchtig fragen-
den Auges am Mikrofon und Sie haben gestattet,
dass Sie die Antwort geben.

Abgeordneter Scherer, CDU:

Sie wollen noch was fragen, Entschuldigung. Bitte
schön.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Ja, ich wollte Ihnen eine Frage stellen zu der Un-
terstellung, wir wollten Umerziehungslager einrich-
ten, und zwar wollte ich fragen: Herr Scherer, was
ist denn so schwer daran zu verstehen, wenn ich
sage, weg mit der Sicherungsverwahrung zuguns-
ten alternativer therapeutischer Unterstützungskon-
zepte?

Abgeordneter Scherer, CDU:

Weil das keine Alternative für mich ist. Das ist nur
für einen Teil dieser ehemaligen Straftäter eine Al-
ternative, aber bei weitem nicht für alle.

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich rufe jetzt für die FDP-Fraktion den Abgeordne-
ten Bergner auf.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute
über das „Gesetz zur Schaffung und Änderung der
für Thüringen geltenden Vollzugsgesetze“. Hiermit
reagiert Thüringen auf das Urteil vom 4. Mai 2011
des Bundesverfassungsgerichts. Um die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichtes auch in Thürin-
gen umzusetzen, liegt uns ein Artikelgesetz der
Landesregierung vor.

Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde schon
einiges gesagt und deswegen will ich mich kurzfas-
sen. Artikel 1 des Gesetzentwurfs enthält das Thü-
ringer Strafvollzugs- und Jugendstrafvollzugsergän-
zungsgesetz. So viel zum Kurzfassen. Das Gesetz
versucht mit verschiedenen Maßnahmen zu ermög-
lichen, dass trotz einer angeordneten und vorbehal-
tenen Sicherungsverwahrung eine Vollstreckung

dieser nach der Haftverbüßung von vornherein zu
vermeiden ist. Dies soll durch einen Anspruch auf
wirksame Behandlungsangebote, einen individuel-
len Vollzugsplan, Pflicht zur Motivierung der Straf-
gefangenen und rechtzeitige Verlegung in eine so-
zialtherapeutische Anstalt oder Abteilung erfolgen.

Artikel 2 des Gesetzentwurfs sieht ein Thüringer Si-
cherungsverwahrungsvollzugsgesetz vor. So weit
es ersichtlich ist, wurde im Wesentlichen das Siche-
rungsvollzugsgesetz aus Hessen übernommen.
Das hessische Sicherungsvollzugsgesetz ist vom
5. März 2013 und somit noch sehr jung. Es soll
ebenfalls am 1. Juni 2013 in Kraft treten und die
Kollegen aus Hessen haben, so weit ich es in der
Kürze überblicken konnte, eine gute Arbeit geleistet
und mit dem Gesetz die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts umgesetzt. Dass Thüringen das
Gesetz aus Hessen übernimmt, ist kein Makel, Frau
Kollegin, selbstverständlich. Damit haben wir zum
einen die Kooperation mit Hessen zur Unterbrin-
gung in der JVA Schwalmstadt und zum anderen
müssen wir in Thüringen das Rad nicht immer neu
erfinden. Auch wenn die einzelnen Länder zustän-
dig sind, ist es nicht immer gut, wenn jeder seine ei-
gene provinzielle Suppe kocht.

(Beifall FDP)

Welche Schwierigkeiten verschiedene Gesetze ha-
ben können, werden wir vermutlich noch bei der
neuen JVA mit Sachsen erleben dürfen oder müs-
sen, meine Damen und Herren. Ich denke, alles
Weitere sollten wir im Justizausschuss diskutieren
und beantrage ebenfalls namens meiner Fraktion
die Überweisung an den Justiz- und Verfassungs-
ausschuss. Ich danke Ihnen.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Marx
das Wort.

Abgeordnete Marx, SPD:

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich habe aufmerksam zugehört, auch der Kollegin
Berninger. Natürlich kann man grundsätzlich über
Sicherungsverwahrung diskutieren und das ist auch
legitim, zu sagen, man stellt das Konzept infrage
und man guckt auch nach Alternativen. Nur, wir
sind hier im Thüringer Landtag und wir haben ein
Bundesgesetz umzusetzen. Ob es bundesweit ein
Konzept von Sicherungsverwahrung gibt oder nicht,
entscheiden wir nicht im Thüringer Landtag. So lan-
ge im Strafgesetzbuch die Sicherungsverwahrung
als Sanktionsinstrument enthalten ist und verhängt
wird von einem Gericht, haben wir als Landtag, der
für die Ausführung des Strafvollzugs zuständig ist,
dann zu gucken, wie wir diese Verurteilung umset-
zen. Deswegen ist das zwar sehr interessant gewe-
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sen, aber es führt uns hier nicht weiter. Das ist das
Problem, Sie haben den Bundestag hier mit dem
Landtag verwechselt.

Im Übrigen, da, wo Sie dann darauf eingegangen
sind, dass man alternativ Therapiemaßnahmen vor-
sehen sollte, übersehen Sie, dass es keine
Zwangstherapie gibt und nicht geben kann im
Rechtsstaat. Therapie setzt immer Einverständnis
des Betroffenen voraus. Sehr fragwürdig, muss ich
mal sagen, fand ich Ihren Gedanken, dass man
sagt, man könne doch eine Unterbringung in der
Psychiatrie vorsehen, das sei vorzuziehen einer Si-
cherungsverwahrung. Die Leute für krank zu erklä-
ren, statt ihnen mit den Lockerungen, die jetzt die
Änderungen in § 66 ff. im Strafgesetzbuch für die
Sicherungsverwahrung auf Bundesebene beschlos-
sen werden, ein Leben in Teilfreiheit, ein eigenver-
antwortliches Leben in Teilfreiheit zu gestatten, was
daran besser sein soll, Frau Kollegin, das erschließt
sich mir nicht. Aber wie gesagt, wir können und
müssen das auch deswegen nicht im Justizaus-
schuss ausdiskutieren, weil wir dafür gar nicht zu-
ständig sind. Deswegen finden wir jetzt hier ein Ge-
setz vor, das das Bundesrecht auf Landesrecht-
sebene umsetzt und mit hessischem Gesetz so
weit in Übereinklang bringt, damit wir dann gemein-
sam unsere Sicherungsverwahrung machen kön-
nen. Wie gesagt, das andere regelt ein anderes
Parlament.

Wir haben genügend Vorschriften hier drin, ich
möchte es gar nicht so weit ausbreiten. Die moder-
nen Vorgaben werden in Justizsvollzugselemente
umgesetzt, ohne die Interessen der Bevölkerung
auf Schutz und Sicherheit vor gefährlichen Strafta-
ten außer Acht zu lassen. Der Vollzug der Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung, deswegen
heißt sie Sicherungsverwahrung, erfolgt nun mal in
geschlossenen Einrichtungen, wobei aber die Un-
tergebrachten einen Wohn- und Schlafbereich zur
alleinigen Nutzung erhalten. Geeignete Unterge-
brachte werden in Wohngruppen untergebracht.
Diese dürfen eigene Kleidung tragen, sich selbst
verpflegen, Kontakte nach außen werden gefördert.
Den Sicherungsverwahrten ist eine geeignete Ar-
beit oder Ausbildung anzubieten. Sie erhalten dafür
eine bessere Vergütung als bisher und sie bekom-
men eine Anerkennung für die regelmäßige Teil-
nahme an Behandlungsmaßnahmen. Wie gesagt,
die können Sie nicht erzwingen. Diese Regelungen
müssen sich natürlich in der Realität noch bewei-
sen, aber sie eröffnen den Sicherungsverwahrten
bei guter Führung und guter Prognose nach ange-
messener Zeit eine zweite Chance auf ein Leben in
Freiheit.

Wir kennen nicht erst seit den Vorfällen im sach-
sen-anhaltinischen Örtchen Insel die Ängste und
Vorurteile gegenüber ehemaligen Sicherungsver-
wahrten. Deswegen ist es ja gerade wichtig, mit
neuen Konzeptionen auch das Verständnis für sol-

che Menschen zu erhöhen. Der vorliegende Ge-
setzentwurf des Justizministeriums genügt nach un-
serer Ansicht einem neuen Konzept, dass sich dem
Schutz und der Sicherheit der Bevölkerung einer-
seits und einem liberalen Strafvollzug andererseits
verpflichtet fühlt in Ausgestaltung bundesgesetzli-
cher Vorgaben, um das noch mal ans Ende zu set-
zen. Deswegen stimmen wir der Überweisung an
den Justizausschuss zu und haben dort Zeit, noch
mal die Umsetzung zu beraten, aber den Grund-
satz, dass es Urteile geben wird, in denen Siche-
rungsverwahrung angeordnet ist, können wir hier
im Thüringer Landtag nicht ändern.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
der Abgeordnete Meyer das Wort.

Abgeordneter Meyer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielleicht nur am
Anfang, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zu
dieser sehr grundsätzlichen Debatte einige Anmer-
kungen. Dass die Risikowahrnehmung in diesem
speziellen Bereich krass mit der Faktenlage ausein-
anderfällt, ist eins der großen Probleme dieses Be-
reichs.

(Beifall DIE LINKE)

Dass diese Risikowahrnehmung vor allen Dingen
auch noch mal auseinanderfallen sollte, was ich
stark hoffen will, zwischen der alarmierten Öffent-
lichkeit und uns, dem Gesetzgeber, macht die Sa-
che auch nicht einfacher. An diesem Punkt sind wir
alle miteinander, egal in welcher Fraktion, dazu auf-
gefordert, ein Beispiel für verantwortungsvolle Poli-
tik zu geben. Hier muss der Souverän mal souve-
rän sein und sich nicht unbedingt daran messen
lassen, was in Zeitungen mit vier großen roten
Buchstaben zu dem Thema kolportiert wird, son-
dern was Menschenwürde bedeutet.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist hier ja auch schon mehrfach gesagt wor-
den, dazu hat uns nicht umsonst der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte etwas ins Stamm-
buch geschrieben. Wir Bündnisgrünen haben auf
Bundesebene zu diesem Thema auch eine Positi-
on, die allerdings nicht deckungsgleich mit der der
LINKEN ist. Wir wollen keine Sicherungsverwah-
rung für Jugendliche und wir wollen die Begrenzung
in einem Strafrechtskatalog auf schwerste Gewalt-
und Sexualstraftaten.

Damit soll es jetzt mit meiner Vorrede genug sein.
Ich möchte mich auf den vorliegenden Gesetzent-
wurf stürzen und stützen. Herr Staatssekretär Herz
hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die
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zentralen Begriffe Freiheitsgerichtetheit und Thera-
pieorientierung sind, die diesem Gesetz zugrunde
liegen sollen. Wenn ich jetzt auf das Sicherungsver-
wahrungsvollzugsgesetz gehe, dann muss ich
schon sagen, dass ich darin einige Paragraphen
gefunden habe, die meiner Ansicht nach diesem
Grundsatz nicht oder nur ungenügend entgegen-
kommen.

(Beifall DIE LINKE)

Ich fange mal ganz banal an. In § 6 Abs. 3 wird da-
von gesprochen, dass Vollzugsmaßnahmen erläu-
tert werden sollen. Nein, das muss eine Pflicht sein,
Vollzugsmaßnahmen müssen erläutert werden.
Das „sollen“ eröffnet einen Handlungsspielraum,
der meiner Ansicht nach bei etwas, was keine Stra-
fe mehr ist, fehl am Platz ist. Hier ist die Pflicht der
Mitarbeitenden, der Bediensteten zu verankern und
nicht die Möglichkeit.

Oder etwas ganz Banales, aber was durchaus mit
dem Thema zu tun hat, dass wir eigentlich den All-
tag für die dort Verwahrten so einfach machen wol-
len wie möglich und vor allem so normal wie mög-
lich: In § 21 ist freundlicherweise dargestellt, dass
sie ihre eigene Kleidung tragen dürfen. Aber reini-
gen dürfen sie sie nicht, stattdessen dürfen sie ver-
pflichtet werden, gezwungen werden, zu Hygiene-
maßnahmen beizutragen. Der Duktus ist falsch.
Natürlich müssen sie auch verpflichtet werden kön-
nen, das ist in einer Wohngruppe richtig und hat
auch therapeutischen Charakter, würde ich sogar
behaupten. Aber die Möglichkeit, eine eigene
Waschmaschine bedienen zu dürfen und sich nicht
auf die Anstaltswäscherei beschränken zu müssen,
klingt total albern, hat aber was mit der Frage zu
tun, wie komme ich, nachdem ich schon mehrere
Jahre, in der Regel vielleicht schon mehrere Dut-
zend Jahre sogar, in einer Justizvollzugsanstalt ver-
bracht habe, eigentlich wieder ins Leben zurück.
Sie werden es nicht glauben, die Betroffenen kön-
nen die Dinger nicht mehr bedienen. Solche Klei-
nigkeiten sind es, die beachtet werden müssen in
dem Gesetz.

Oder § 23 sagt in Abs. 3, dass es eine Stunde Min-
destaufenthalt im Freien geben soll. § 27 sagt aber,
und das möchte ich auch hoffen, dass das so ist,
dass sich die Einsitzenden regelmäßig in den Au-
ßenflächen, die zu ihrer Wohngruppe gehören, frei
bewegen dürfen. Wenn sie sich frei bewegen dür-
fen, ist diese Mindestzeit von einer Stunde natürlich
obsolet. Da muss man sich schon mal dazu beken-
nen, dass man Freiheit innerhalb einer geschlosse-
nen Anstalt meint und nicht wieder die Beschrän-
kungen wie, Entschuldigung, in einer Justizvoll-
zugsanstalt.

Besonders ärgerlich wird es meiner Ansicht nach
beim § 26. Das ist eine wirklich richtig große Pein-
lichkeit, Herr Herz. Soziale Hilfen, dieser Bereich,
der zentral ist, umfasst genau einen oder zwei Sät-

ze. Die Frage, wie die Unterstützung dort geleistet
werden soll, wird völlig ausgeblendet. Dieses aus-
zuführen, ist eine Pflicht für Thüringen. Wir haben
übrigens auch nicht die Notwendigkeit in diesem
Bereich, uns genau so zu verhalten, wie die Hes-
sen beispielsweise. Ich appelliere hier stark an die
SPD-Fraktion. Sie haben die Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass hier nicht ein konservativer Duktus einer
schwarz-gelben Regierung Bahn bricht, sondern
dass Sie dafür sorgen, dass ein im besten Sinne li-
berales Gesetz verabschiedet wird, das auch sei-
nen Namen dann verdient, wenn es um das Thema
Therapieorientierung und Freiheit und Gerechtigkeit
und nicht nur den Namen dazu hat.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein sicherlich interessantes Streitthema wird die
Frage sein, warum denn, wenn es darum geht, in
den Alltag entlassen zu werden, und wir davon aus-
gehen, dass Menschen, die heute in Schwalmstadt
eingewiesen werden, vielleicht in 10 Jahren dort
rauskommen sollen, sie dort drin offensichtlich nicht
mit einem Personalcomputer und Internet arbeiten
dürfen. Das, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, ist geradezu grotesk. Das hat mit Alltagstaug-
lichkeit nichts mehr zu tun. Ich wüsste auch bei un-
gefähr 50 Prozent aller Berufe in Deutschland nicht
mehr, wie man ohne die Nutzung und die Einübung
von Arbeit am Computer und Internet arbeiten
könnte. Das geht nicht.

(Zwischenruf aus dem Hause)

Nein, das soll auch kein Sanatorium sein. Aber ob
sie nun freundlicherweise mit einer Säge umgehen
dürfen, Herr Fiedler, weil sie Tischler werden wollen
- Entschuldigung, Herr Primas, das ändert daran
aber nichts. Wenn Sie das ernst meinen, dass Se-
xualstraftäter und Straftäter, die schwere Gewaltta-
ten vollbracht haben, hinterher in einer Sicherungs-
verwahrung wieder mit einer Perspektive für das
normale Leben, und sei es auch nur als Rentner,
wir reden von Menschen, die in der Regel auch et-
was älter sind, und sie dann nicht befähigen, am
Leben dadurch teilzunehmen, dass sie die norma-
len, heute üblichen Gerätschaften, ob das nun eine
Waschmaschine ist oder ein PC ist, nutzen, und
zwar sicher nutzen, dann haben Sie die Resoziali-
sierung dieser Menschen nicht im Blick.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vielleicht dazu auch noch gleich eine Bemerkung.
Worte sind ja verräterisch. Dieses Gesetz ist in sei-
ner Wortwahl doch sehr stark von einem Referen-
ten oder Referatsleiter oder vielleicht war es ja
auch eine Frau, geprägt gewesen, die sich offen-
sichtlich an Justizvollzugsgesetzen abgearbeitet
hat. Warum dort Vollzugsziele genannt werden und
nicht beispielsweise Behandlungsziele oder Unter-
bringungsziele, da sind die Worte wirklich verräte-
risch. Streichen Sie das Wort Vollzug. Das ist eine
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Sicherungsverwahrung, kein Vollzug einer Strafe.
Da ist wirklich Wortwahl entscheidend, auch für das
Bewusstsein in der Bevölkerung. Ich erinnere nur
daran, dass einer der zentralen Begriffe zu dem
Thema das Abstandsgebot ist. Und auch sprachlich
sollten wir den Abstand so weit legen, wie es ir-
gendwie geht zwischen einer Sicherungsverwah-
rung und einer Justizvollzugsanstalt.

Ich will noch darauf hinweisen, dass es beispiels-
weise auch die Einigung von demokratischen Re-
geln geben sollte, wenn es darum geht, dass man
dort also ins Leben zurückfindet. Warum in dem
Gesetz kein Hausbeirat Erwähnung findet, nur die
Beschwerdemöglichkeit, was es ja sogar in der Jus-
tizvollzugsanstalt gibt, erschließt sich mir überhaupt
nicht. Damit will ich dann hier an diesem Punkt
schließen und nur sagen, wir freuen uns auf die De-
batte im Justizausschuss. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich habe den Eindruck, dass sich die Rednerinnen-
liste damit erschöpft hat und schließe die Ausspra-
che. Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf
an den Justiz- und Verfassungsausschuss zu über-
weisen. Wer diesem seine Zustimmung gibt, den
bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die
Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es hier Gegen-
stimmen? Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltun-
gen? Die gibt es auch nicht. Damit wird der Gesetz-
entwurf im Justiz- und Verfassungsausschuss bera-
ten und ich schließe den Tagesordnungspunkt 8.

Nach § 32 GO gibt es jetzt den Antrag des Abge-
ordneten Barth zu einer persönlichen Bemerkung,
die ich gestattet habe, obwohl sie sich auf den Ta-
gesordnungspunkt 7 bezieht, aber ein Sachverhalt
noch überprüft werden musste. Diese persönliche
Bemerkung darf 5 Minuten nicht überschreiten und
ich bitte zunächst den Abgeordneten Barth zu die-
ser persönlichen Bemerkung nach § 32 GO.

Abgeordneter Barth, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, in dem genannten Tagesordnungs-
punkt in der Aussprache hat der Abgeordnete
Adams zu mir gewandt gesagt, ich müsse erklären,
warum in meinem Lebenslauf drei Jahre fehlen. Ich
musste das, die Präsidentin hat es gesagt, obwohl
ich mir sicher war, sicherheitshalber noch mal über-
prüfen, ist ja mit dem Zitieren immer so eine Sache.

Im Handbuch des Thüringer Landtags - wie übri-
gens identisch auch auf der Homepage des Thürin-
ger Landtags - ist mein Lebenslauf seit 1971, das
ist das Jahr, in dem ich in die Schule kam, lücken-
los bis heute dargestellt. Es fehlt kein einziges Jahr.

(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Es fehlt aber an einer ande-
ren Stelle.)

Herr Kollege Adams, das ist im Zusammenhang mit
der Debatte, die da vorhin gelaufen ist, eine Un-
terstellung, eine Lüge, eine Verleumdung sogar,

(Zwischenruf Abg. König, DIE LINKE: Das ist
keine Erklärung.)

die, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen
und Herren, den Eindruck erweckt, ….

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Herr Barth, Sie können zu dem Sachverhalt, den
Sie klarstellen wollen, sprechen und Sie mäßigen
sich bitte in Ihrer Wortwahl. Und hat sich damit der
Geschäftsordnungsantrag erübrigt. Bitte, Herr
Barth.

Abgeordneter Barth, FDP:

Ich kann in meiner Wortwahl, Frau Präsidentin -
Entschuldigung mit Verlaub, dass ich Ihnen wider-
spreche - das sind strafrechtlich relevante Tatbe-
stände, die ich aufgezählt habe. Es sind Worte, die
im Strafgesetzbuch so aufgeführt sind, und ich
empfinde das für mich so, weil Kollege Adams
nämlich wider besseres Wissen einen Eindruck ver-
sucht hat zu erwecken, dass es in meinem Lebens-
lauf eine Lücke von drei Jahren gäbe, in der es ir-
gendwelche Vorgänge gegeben hat, zu denen ich
Anlass hätte, sie zu vertuschen. Deswegen ist es
üble Nachrede und Verleumdung

(Beifall CDU, SPD, FDP)

und es hat nichts mit schlechter Wortwahl zu tun,
sondern schlicht und ergreifend etwas damit, dass
das Tatbestände sind, die im juristischen Leben so
bezeichnet werden.

Und, Herr Adams, ich stelle das zum einen fest und
fordere Sie zum Zweiten auf, Ihre Bemerkung hier
in der gebotenen Art und Weise auch richtigzustel-
len. Vielen Dank.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Das darf er nicht, das ist keine Erklärung.)

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Erstens merke ich an, dass sich die persönliche Be-
merkung immer auf einen Sachenverhalt und nicht
auf die Kommentierung des Sachverhalts beziehen
muss und ich immer wieder einschreiten werde,
wenn in diesem Hause Bemerkungen fallen, wo ich
sage, sie sind der Würde des Hauses nicht ange-
messen. Und das behalte ich mir vor und bin darauf
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nicht mal eingegangen, dass Sie mir widersprochen
haben.

Es gibt eine weitere persönliche Bemerkung nach
§ 32 GO. Bitte, Herr Abgeordneter Adams.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, sehr verehrte Kollegen hier
im Thüringer Landtag, ich habe meine Aussage,
Herrn Barth doch mal zu bitten zu sagen, wo die
Lücke in seinem Lebenslauf herkommt, bezogen
auf folgenden von Ihnen selbst - unterstelle ich jetzt
mal, Sie stehen im Impressum - verfassten Lebens-
lauf. Der findet sich unter uwebarth.wortpress.com/
uwe-barth/. Da kann das jeder nachlesen, dass Sie
unter dem Link zur Person eine dreijährige Lücke
haben. Darauf habe ich mich bezogen, da habe ich
nichts hinzugefügt, habe auch nichts wegzuneh-
men. Und es wäre doch einfach gut, wenn Sie dazu
Stellung nehmen könnten. Vielen Dank.

(Unruhe FDP)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Ich gestatte jetzt keine weiteren persönlichen Be-
merkungen mehr. Und wir gehen in die Mittagspau-
se 30 Minuten bis 13.35 Uhr. Wir setzen mit der
Fragestunde fort. Danach - ich möchte nur daran
erinnern - schließt sich die Wahl an. Ich wünsche
Ihnen guten Appetit.

Vizepräsident Gentzel:

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 30

Fragestunde

Wir beginnen heute mit der Mündlichen Anfrage
des Abgeordneten Kuschel von der Fraktion DIE
LINKE in der Drucksache 5/5760.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident.

Durchführung der Bundestagswahl durch die Thü-
ringer Gemeinden

Am 22. September 2013 wird die nächste Bundes-
tagswahl stattfinden. Die Durchführung der Bundes-
tagswahlen ist Aufgabe der Länder, die von diesen
auf die Kommunen zur Ausführung übertragen wer-
den (können). Im Bundeswahlgesetz findet sich da-
zu keine Regelung. Das ist aber auch nicht notwen-
dig, da die allgemeinen Festlegungen des Grund-
gesetzes (Artikel 83 und Artikel 85) hier schon grei-
fen. Die einzelnen Aufgabenzuordnungen ergeben
sich aus dem Bundeswahlgesetz und der Bundes-
wahlordnung. Aus der Aufgabenzuordnung folgt

auch die Kostenübernahmeregelung im Bundes-
wahlgesetz (§ 50). Als Landesregelung kommt die
„Thüringer Verordnung zur Übertragung von Zu-
ständigkeiten nach dem Bundeswahl- und dem
Europawahlgesetz“ vom 31. August 1993 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Nr. 28, S. 596 ff.) zur Anwen-
dung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Handelt es sich bei der Durchführung der Bun-
destagswahlen durch die Kommunen um eine Auf-
gabe der staatlichen Auftragsverwaltung oder um
eine Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis
und wie wird dies begründet?

2. Welche Mitwirkungsrechte und -möglichkeiten
haben die Gemeinderäte bei der Wahrnehmung der
Aufgaben zur Durchführung der Bundestagswah-
len, insbesondere hinsichtlich organisatorischer
Fragen (z.B. Festlegung der Wahllokale) und wie
wird diese Auffassung begründet?

3. Wie erfolgt die Kostenerstattung gegenüber den
Gemeinden im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der Bundestagswahlen?

4. Inwieweit wird dabei gesichert, dass bei pau-
schalierten Erstattungen die Gemeinden nicht teil-
weise die Aufwendungen für die Durchführung der
Bundestagswahlen selbst tragen müssen?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Innenminis-
terium, Herr Staatssekretär Rieder, bitte.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage des Abgeordneten Kuschel beantworte ich
für die Landesregierung wie folgt.

Zu Frage 1: Bei der Durchführung der Bundestags-
wahlen durch die Kommunen handelt es sich um ei-
ne Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis.
Solche Aufgaben werden den Gemeinden gemäß
§ 3 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung durch oder
aufgrund eines Gesetzes übertragen. Die Vorberei-
tung und Durchführung der Bundestagswahlen ist
eine staatliche Aufgabe des Bundes, die der Bund
durch das Bundeswahlgesetz und die auf dieser
Grundlage erlassene Bundeswahlordnung teilweise
auf die Gemeinden übertragen hat. Den Gemein-
den werden in diesem bundesrechtlichen Rahmen
diverse Aufgaben übertragen wie beispielsweise
die Bestimmung der Wahlräume oder die Bestim-
mung der Wahlbezirke.

Zu Frage 2: Gemäß § 29 Abs. 2 Nr. 2 Thüringer
Kommunalordnung erledigt der Bürgermeister die
der Gemeinde übertragenen Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Durchführung der Bundestags-
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wahlen in eigener Zuständigkeit. Eine Zuständigkeit
des Gemeinderats ist damit nicht gegeben.

Zu Frage 3: Gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 Bundes-
wahlgesetz werden die Kosten für die Versendung
der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlun-
terlagen sowie das Erfrischungsgeld für die Wahl-
vorstände den Ländern im Wege der Einzelabrech-
nung erstattet. Die Abrechnung wird vom Landes-
wahlleiter entsprechend der Meldung durch die Ge-
meinden vorgenommen. Durch den Landeswahllei-
ter werden die vom Bund erstatteten Gelder über
die Kreiswahlleiter direkt an die Gemeinden weiter-
gereicht. Gemäß § 50 Abs. 3 Satz 1 und 2 Bundes-
wahlgesetz in Verbindung mit der Verordnung zur
Anpassung des festen Betrags an die Preisentwick-
lung für die Erstattung der Wahlkosten durch den
Bund vom 29. September 2009 werden die übrigen
Kosten durch einen festen Betrag je Wahlberechtig-
ten erstattet. Auch dieser Betrag wird nach Abzug
der Kosten, die beim Landeswahlleiter und den
Kreiswahlleitern zum Beispiel für den Druck der
Wahlscheine oder Veröffentlichungen entstanden
sind, an die Gemeinde weitergereicht.

Damit bin ich bei Frage 4 angekommen. Den Ge-
meinden sind die Abrechnungsmodalitäten be-
kannt. Dies erlaubt ihnen, in Kombination mit den
Einzelabrechnungen nach eigenen Angaben den
Kostenrahmen einzuhalten.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch den Fragesteller.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, Sie
hatten in der Antwort zu Frage 2 gesagt, keine Mit-
wirkungsrechte der Gemeinderäte. Der Gemeinde-
rat hat aber die Haushaltskompetenz, also für den
Haushalt einschließlich der Anlagen, Stellenpla-
nung und dergleichen. Ergibt sich nicht daraus zu-
mindest die Verpflichtung für die Verwaltungsspitze,
also den Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister,
sich mit dem Gemeinderat ins Benehmen zu set-
zen, weil letztlich der Bürgermeister/Oberbürger-
meister darauf angewiesen ist, dass ihm der Ge-
meinderat über den Haushalt auch die erforderli-
chen Finanzierungsmittel zum Beispiel für die ein-
zelnen Wahllokale und dergleichen zur Verfügung
stellt?

Rieder, Staatssekretär:

Ich kann das kurz machen und die Frage mit Nein
beantworten. Wenn das so wäre, wie Sie das jetzt
hier in Ihrer Frage als Hypothese angenommen ha-
ben, dann würde das dazu führen, dass die Zustän-
digkeit des Bürgermeisters - alles kostet Geld, alles
bedarf dann auch der Untersetzung durch den
Haushalt - entwertet würde.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär. Ich rufe auf die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Fiedler von der Fraktion der
CDU in der Drucksache 5/5761.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, die da sind.

Neubesetzung des Präsidentenamtes im Landes-
verwaltungsamt Weimar

Im Juli 2012 wurde der langjährige Präsident des
Landesverwaltungsamtes in Weimar, Herr Peter
Stephan, in den altersbedingten Ruhestand ver-
setzt. Seither ist das Amt des Präsidenten vakant
und die größte Behörde des Freistaats ohne eine
entsprechende Führungsperson.

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus welchen Gründen gestaltet sich die Neube-
setzung des Präsidentenamtes im Landesverwal-
tungsamt in Weimar so langwierig?

2. Bis zu welchem Zeitpunkt ist beabsichtigt, das
Amt des Präsidenten im Landesverwaltungsamt
neu zu besetzen?

3. Existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt Bewer-
ber, die für das Amt des Präsidenten grundsätzlich
infrage kommen würden und falls ja, wird um Mittei-
lung der Anzahl der Kandidaten gebeten.

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet wiederum das
Innenministerium. Herr Staatssekretär Rieder, bitte.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage des Abgeordneten Fiedler beantworte ich
namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Bei dem Präsidenten des Thüringer
Landesverwaltungsamtes handelt es sich um einen
herausgehobenen Dienstposten innerhalb der Lan-
desverwaltung. Die Besetzung dieses Dienstpos-
tens unterliegt der Beschlussfassung der Landesre-
gierung gemäß § 10 Abs. 2 Nummer 6 der gemein-
samen Geschäftsordnung für die Landesregierung
sowie für die Ministerien und die Staatskanzlei des
Freistaats Thüringen. Der Willensbildungsprozess
innerhalb der Landesregierung ist gegenwärtig
noch nicht abgeschlossen.

Zu Frage 2: Ich gehe davon aus, dass eine Ent-
scheidung zur Besetzung des Dienstpostens noch
im Frühjahr dieses Jahres getroffen werden kann.

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Be-
vor der Winter zu Ende ist?)
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Zu Frage 3: Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Thüringer
Beamtengesetz besteht die Pflicht zur Stellenaus-
schreibung nicht für die Dienstposten der Leiter der
den Ministerien unmittelbar nachgeordneten Behör-
den. Daher stellt sich die Frage nach einer Bewer-
berlage im Sinne eines förmlichen Stellenbeset-
zungsverfahrens nicht. Das schließt natürlich nicht
aus, dass der eine oder andere interessiert ist.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage zunächst durch den Frage-
steller.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Herr Präsident, die dritte Frage hatte zur Grundla-
ge, wie viele Bewerber es ggf. gibt - das habe ich,
glaube ich, überhört -, dass darauf noch einmal
geantwortet werden könnte. Das ist also noch zur
alten Frage.

Dann noch die Nachfrage: Wie war das Frühjahr
oder Frühling, wann ist das zu Ende aus Sicht der
Landesregierung?

Rieder, Staatssekretär:

Das ist meines Wissens festgelegt. Also ich denke,
in den nächsten drei Monaten spätestens, also eher
Frühjahr. Aber wann das Frühjahr endet, gestern,
glaube ich, begann es, das ist ja klar. Aber zu den
Bewerbern als solche noch einmal. Ich meine, der
eine oder andere ist sicherlich interessiert, aber es
gibt hier kein förmliches Verfahren. Dass jemand
Interesse hat, ist ja ehrenwert, aber das alleine er-
öffnet noch kein förmliches Bewerbungsverfahren.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Abgeord-
neten Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, Sie ha-
ben gesagt, es gibt kein förmliches Bewerbungsver-
fahren.

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:
Und die informellen Bewerber.)

Würden Sie jetzt meine Bewerbung annehmen und
wie müsste die aussehen?

Rieder, Staatssekretär:

Da es kein förmliches Bewerbungsverfahren gibt,
kann es auch keinen Bewerber im Rechtssinne ge-
ben. Es bleibt natürlich jedem unbenommen, sein
Interesse anzuzeigen.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt noch den Nachfragewunsch, den zweiten,
des Fragestellers.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Ich versuche es noch einmal, Herr Staatssekretär.
Also es gibt aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Landes-
regierung keine Anzahl von Bewerbern oder die
sich da bekundet haben - das war ja in der Presse
zu lesen, dass da mal ein Landrat genannt wurde
oder so -, also eine Anzahl von Bewerbern gibt es
nicht? Habe ich das richtig verstanden?

Rieder, Staatssekretär:

Es gibt keine Bewerber im Sinne eines Bewer-
bungsverfahrens. Es mag sein, dass der eine oder
andere sein Interesse bekundet hat, aber das allein
führt nicht zu einem Bewerbungsverfahren im Sinne
eines Auswahlverfahrens.

Vizepräsident Gentzel:

Und die letzte Nachfrage durch den Abgeordneten
Blechschmidt.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, ich
würde gern den Kollegen Fiedler mit meiner Frage
noch einmal unterstützen an der Stelle. Sie haben
gesagt, dass Sie glauben, im nächsten Vierteljahr
wird eine Entscheidung gefällt werden können
durch die Landesregierung. Jetzt meine Frage: Gibt
es einen Personenpool innerhalb der Landesregie-
rung, wo es Namen geben könnte, die zu der Ent-
scheidung mit hilfreich sind? Gibt es so etwas und
könnte man, ohne die Namen zu nennen, die An-
zahl der Leute nennen, die in so einem Pool drin
sind?

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Wir wollen
keine Namen wissen.)

Rieder, Staatssekretär:

Es ist ein herausgehobenes Amt, das habe ich ja
eben schon gesagt, mit hohem Anforderungsprofil,
es ist eine Behörde mit gut 1.000 Beschäftigten, sie
hat eine hohe Bandbreite und damit ist klar, dass
nur wenige imstande sind, dieses Anforderungspro-
fil zu erfüllen. Ich habe keinen Zweifel, dass die
Landesregierung diese alle im Blick hat.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Nun zeigen Sie es mal, wenn Sie es nicht sa-
gen dürfen!)

(Zwischenruf Abg. Döring, SPD: So konkret
wollen wir es auch nicht wissen.)
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Vizepräsident Gentzel:

Wir bedanken uns außerordentlich, Herr Staatsse-
kretär. Wir machen weiter mit der Mündlichen An-
frage der Abgeordneten Leukefeld von der Fraktion
DIE LINKE in der Drucksache 5/5781.

(Zwischenrufe aus dem Hause)

Abgeordnete Leukefeld, DIE LINKE:

Da mir jetzt der Präsident das Wort gegeben hat,
würde ich gerne die Frage stellen, und zwar zum
Thema

Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Erfüllung
von Aufgaben im Katastrophenschutz

Anfang 2012 wurde im Stadtrat Suhl einstimmig ei-
ne Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Erfüllung
von Aufgaben im Katastrophenschutz zwischen der
Stadt Suhl und dem Ilm-Kreis beschlossen. Ziel der
Vereinbarung ist es, für beide Vertragspartner er-
hebliche finanzielle Mittel einzusparen und die Effi-
zienz des Katastrophenschutzes zu erhöhen.
Grundlage der Zweckvereinbarung ist § 7 Abs. 3
des Thüringer Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit. Mit Schreiben vom 2. Januar
2011 wurde der Thüringer Innenminister über die
Absicht unterrichtet und um Zustimmung gebeten.
Eine Reaktion liegt jedoch bis heute weder durch
das Innenministerium noch durch das Landesver-
waltungsamt vor.

Eine Zustimmung wäre dringend erforderlich, denn
die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 der Thüringer Ka-
tastrophenschutzverordnung vom 12. Juli 2010 auf-
zustellenden Einheiten umfassen für die Stadt Suhl
30 Fahrzeuge, wobei davon 17 Fahrzeuge in den
kommenden Jahren zusätzlich beschafft werden
müssten. Allein die dafür aufzuwendenden finanzi-
ellen Mittel stehen angesichts der aktuellen Finanz-
lage nicht zur Verfügung. Deshalb scheint eine effi-
ziente Nutzung der vorhandenen Ausstattung effek-
tiv, sinnvoll und geboten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Position bezieht die Landesregierung zur
gemeinsamen Erfüllung von Aufgaben im Katastro-
phenschutz sowohl grundsätzlich als auch ange-
sichts der abgeschlossenen Zweckvereinbarung
zwischen der Stadt Suhl und dem Ilm-Kreis?

2. Warum liegt bis jetzt keine Reaktion des Innen-
ministeriums bzw. des Landesverwaltungsamtes
vor?

3. Wann und unter welchen Voraussetzungen ist
die abgeschlossene Zweckvereinbarung genehmi-
gungsfähig und kann umgesetzt werden?

4. Was unternimmt die Landesregierung, um zu ei-
nem effektiveren Umgang mit den und einer wirksa-
meren Nutzung der vorhandenen Ressourcen bei-
zutragen?

Danke schön.

Vizepräsident Gentzel:

Auch diese Anfrage beantwortet Herr Staatssekre-
tär Rieder aus dem Innenministerium.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, im Namen der
Landesregierung beantworte ich die Mündliche An-
frage der Abgeordneten Leukefeld wie folgt:

Zu Frage 1: Die Landesregierung befürwortet jegli-
che Zusammenarbeit im Katastrophenschutz, die
nicht zu einer Absenkung des Schutzniveaus führt.

Jetzt zur konkreten Sache, die Sie angesprochen
haben: Am 2. November 2011 hatten der damalige
Landrat des Ilm-Kreises und der Oberbürgermeister
der Stadt Suhl beim Innenministerium gemeinsam
um Genehmigung einer Zweckvereinbarung gebe-
ten. Zuständige Genehmigungsbehörde ist nach
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 Thüringer Gesetz über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit allerdings das Lan-
desverwaltungsamt. Deshalb wurde der Antrag der
beiden Gebietskörperschaften an das Landesver-
waltungsamt abgegeben. Inzwischen hat jedoch
der Ilm-Kreis erklärt, dass er die Absicht, eine
Zweckvereinbarung zu schließen, noch einmal
überprüfen werde.

Zu den Fragen 2 und 3: Hier kann ich auf die Ant-
wort zu Frage 1 verweisen.

Damit komme ich zu Frage 4: Die Kreis- und kreis-
freien Städte nehmen die Aufgabe des Katastro-
phenschutzes seit 2008 im übertragenen Wirkungs-
kreis wahr. Sie erhalten seitdem die entsprechen-
den Mittel. So hat die Stadt Suhl bis 2012 insge-
samt 1,414 Mio. € erhalten. Man kann also nicht sa-
gen, dass kein Geld zur Verfügung gestellt worden
sei, um die Aufgabe zu erfüllen.

Damit die unteren Katastrophenschutzbehörden ih-
re Aufgaben so wirtschaftlich wie möglich erfüllen
können, sieht die Thüringer Katastrophenschutzver-
ordnung zunächst eine weitgehende Einbeziehung
aller vorhandenen Fahrzeuge der kommunalen Ge-
fahrenabwehr vor, insbesondere natürlich der Feu-
erwehr. Ferner werden in Doppelnutzung auf einem
Viertel aller nach der Katastrophenschutzverord-
nung erforderlichen Fahrzeuge die Zivilschutzfahr-
zeuge verwendet, die der Bund den Landkreisen
und kreisfreien Städten kostenfrei zur Verfügung
gestellt hat. Darüber hinaus sieht die Katastrophen-
schutzverordnung großzügige Anrechnungsmög-
lichkeiten für Fahrzeuge mit vergleichbarem Einsat-
zwert vor. Das Innenministerium hat das Landes-
verwaltungsamt gebeten, seinen Ermessensspiel-
raum dabei weit auszuüben. Der Aufstellungsgrad
liegt mittlerweile bei über 85 Prozent.
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Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.

Abgeordnete Leukefeld, DIE LINKE:

Bevor ich nachfrage, will ich bloß noch mal feststel-
len, dass es nicht darum ging, dass das ...

Vizepräsident Gentzel:

Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Feststel-
lungsstunde haben, wir haben eine Fragestunde.
Ich bitte Sie, eine Frage zu stellen und sich mög-
lichst kurzzufassen bei dieser Frage.

Abgeordnete Leukefeld, DIE LINKE:

Das mache ich. Ich frage, wie der Beschluss
Nr. 3799 vom 15.12.2011 zur Haushaltskonsolidie-
rung, der hier auf Antrag der CDU- und SPD-Frak-
tion gefasst wurde, umgesetzt wird, in dem es in
Punkt 6 heißt - und, Herr Präsident, hier muss ich
zitieren -: „Die Thüringer Katastrophenschutzver-
ordnung ist bis 31. März 2012 so zu ändern, dass
die nach § 1 Abs. 4 mögliche und auf Antrag der je-
weiligen Gebietskörperschaften gewünschte Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Katastrophen-
schutzes vom Land aktiv unterstützt und gefördert
wird.“ Darüber sollte dann bis zum 31. März hier
der Thüringer Landtag informiert werden und ich
frage: Wie ist das umgesetzt?

Und zweitens: Warum und wie nimmt die Landesre-
gierung darauf Einfluss, dass die beschlossene
Zweckvereinbarung sowohl vom Landkreis, also
dem Kreistag des Ilm-Kreises, und von der Stadt
Suhl durch das Landesverwaltungsamt entspre-
chend gewürdigt wird und eine Zustimmung er-
fährt? Das ist meine Frage. Es geht nicht um Geld,
sondern es geht um die effektive Nutzung der vor-
handenen Ressourcen.

Rieder, Staatssekretär:

Vielleicht zunächst zur zweiten Frage. Ich blättere
gerade, ob ich das Schreiben jetzt dabei habe; ich
sehe es nicht. Aber ich habe eben schon darauf
hingewiesen, dass der Ilm-Kreis erklärt hat, er wer-
de überprüfen, ob er an der Absicht, eine Zweck-
vereinbarung zu schließen und durchzuführen, fest-
halten werde. Das heißt, einer der Partner steht
zurzeit nicht zur Verfügung, so dass sich die weiter-
gehenden Fragen in dem Zusammenhang nicht
stellen.

Zum ersten Punkt, den Sie angesprochen haben:
Hier werden Gespräche geführt mit dem Gemein-
de- und Städtebund. Ich mache keinen Hehl dar-
aus, dass wir hier eine Interessenlage haben, die
zum Teil gegenläufig ist. Das eine ist das finanzielle
Interesse der Gebietskörperschaften, vielleicht we-
niger Geld aufwenden zu müssen für den Katastro-

phenschutz. Das andere sind die Interessen der
Feuerwehren und all derjenigen, die vor Ort tat-
sächlich dann auch eingesetzt werden im Katastro-
phenschutz. Sie haben natürlich ein Interesse dar-
an, dass jetzt die Verordnung, die hier geschlossen
wurde, auch so umgesetzt wird. In diesem Spagat
bewegen wir uns zurzeit.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär.

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten
Stange von der Fraktion DIE LINKE in der Drucksa-
che 5/5784 auf.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident.

Haltung der Thüringer Landesregierung zur Öff-
nung der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebenspart-
nerschaften

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 19. Februar 2013, die das Verbot der
Sukzessivadoption bezogen auf gleichgeschlechtli-
che Lebenspartnerschaften für verfassungswidrig
erklärt hat, ist die Diskussion um eine generelle Öff-
nung der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebenspart-
nerschaften wieder lebhafter geworden - zumal in
Frankreich kürzlich die sogenannte Homo-Ehe
durch die Nationalversammlung beschlossen wur-
de. Zumal sowohl im Adoptionsrecht wie auch in
anderen Bereichen wie dem Steuerrecht die Gleich-
stellung noch ansteht und nach Auffassung der Fra-
gestellerin auch dringend notwendig ist. Mit einer
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften könnte diese Gleichstellung herbei-
geführt werden. Mit dem Diskriminierungsverbot in
Artikel 2 Abs. 3 der Thüringer Verfassung - bezo-
gen auf die sexuelle Orientierung - haben hier der
Freistaat Thüringen und dessen Landesregierung
eine besondere Verpflichtung, alle ihre Handlungs-
möglichkeiten für eine umfassende Gleichstellung
von Lesben und Schwulen auszuschöpfen. Das
schließt auch Gesetzesinitiativen im Bundesrat ein.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Gleichstellungsschritte zugunsten von
Lesben und Schwulen bzw. eingetragenen Lebens-
partnerschaften sind nach Ansicht der Landesregie-
rung mit Blick auf das Diskriminierungsverbot der
Thüringer Verfassung im Landesrecht sowie mit
Blick auf die Vorgaben des Grundgesetzes und der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
im Bundesrecht notwendig?

2. Welche Gleichstellungsschritte, z.B. das Adopti-
onsrecht und das Steuerrecht, ließen sich durch ei-
ne Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerschaften herbeiführen?
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3. Welche Position vertritt die Thüringer Landesre-
gierung zur Thematik Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Partnerschaften?

4. Welche Aktivitäten plant die Landesregierung bis
zum Ende der Wahlperiode sowohl auf Landesebe-
ne als auch als Initiative des Freistaats Thüringen
im Bundesrat zur Öffnung der Ehe für lesbische
und schwule Lebenspartner bzw. gleichgeschlecht-
liche Lebenspartnerschaften?

Danke.

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Soziales, Familie und Gesundheit, Frau Ministe-
rin Taubert, bitte.

Taubert, Ministerin für Soziales, Familie und Ge-
sundheit:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und
Herren, die Landesregierung beantwortet die Münd-
liche Anfrage wie folgt.

Zu Frage 1: Die Thüringer Landesverfassung legt in
Artikel 2 Abs. 3 unter anderem fest, dass niemand
wegen seines Geschlechts oder seiner sexuellen
Orientierung benachteiligt werden darf. In Rund-
tischgesprächen der Thüringer Landesregierung mit
Vertretern der Menschen mit unterschiedlichen se-
xuellen Orientierungen und Identitäten hat der Thü-
ringer Landesverband des Lesben- und Schwulen-
verbandes Deutschland die Auffassung des Sozial-
ministeriums bestätigt, dass aufgrund der Landes-
verfassung und des allgemeinen Gleichstellungsge-
setzes aus dem Jahre 2006 in Thüringen keine wei-
teren landesspezifischen Gesetze zur Antidiskrimi-
nierung von Menschen unterschiedlicher sexueller
Orientierung und Identität notwendig seien. In der
Umsetzung des geltenden Bundesrechtes und Lan-
desrechtes sollten lediglich noch redaktionelle An-
passungsmaßnahmen zur Gleichstellung eingetra-
gener Lebenspartnerschaften mit Ehen vorgenom-
men werden.

Zu Frage 2: Eine Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Partnerschaften führt zu einer völligen
Gleichstellung der Rechte und Pflichten von den
jetzigen eingetragenen Lebenspartnerschaften mit
der bürgerlichen Ehe zwischen Mann und Frau.
Dies betrifft auch das Adoptionsrecht und das Steu-
errecht.

Zu Frage 3: In der Koalitionsvereinbarung für die
laufende Legislaturperiode sind die Fraktionen von
CDU und SPD übereingekommen, die Rechte
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zu stärken.
Das für Familienpolitik zuständige Ministerium hält
die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Part-
nerschaften für die beste Lösung zur Umsetzung
dieses Anspruches. Bekanntermaßen besteht in

dieser Frage in Thüringen aber noch Abstimmungs-
bedarf.

Zu Frage 4: Die Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften betrifft die
Bundesgesetzgebung. Insofern kann hierzu auf
Landesebene nichts bewirkt werden. Die bisherigen
Initiativen im Bundesrat wurden vom zuständigen
Ausschuss auch von Thüringen unterstützt. Die
Landesregierung des Freistaats Thüringen plant
derzeit keine eigenen Bundesratsinitiativen zur Öff-
nung der Ehe.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Danke, Frau Ministerin. Ich will noch einmal auf die
Antwort zu Frage 1 eingehen. Sie sprachen davon,
dass die zuständigen Vereine keine weiteren Ge-
setzesänderungen angeregt hätten, sondern redak-
tionelle Änderungen. Können Sie die explizit noch
einmal benennen, welche redaktionellen das sein
könnten und bis wann die durchgeführt werden. Ich
würde gleich die zweite Frage nachschieben zur
Antwort zu meiner Frage Nummer 3. Sie sprachen
davon, dass es noch Abstimmungsbedarf innerhalb
der Landesregierung gibt. Können Sie eine Zeitlei-
ste aufmachen, bis wann dieser Abstimmungsbe-
darf abgearbeitet ist und mit welchem Ergebnis bis
zu welchem Zeitpunkt zu rechnen ist?

Taubert, Ministerin für Soziales, Familie und Ge-
sundheit:

Zunächst mal kann ich Ihnen nicht sagen, wie lange
der Abstimmungsbedarf dazu andauern soll. Es ist
alles ein Prozess. Zum Punkt 1 kann ich Ihnen jetzt
auch nicht mitteilen, weil ich das Protokoll dieser
Sitzung nicht bei mir habe, was das genau an Din-
gen war. Es war zumindest, so will ich das formulie-
ren, nicht davon ausgegangen worden, dass wir ein
eigenes Gesetz noch einmal machen sollen, weil
wir ja mit dem Gesetz auf Bundesebene mit dem
AGG durchaus ein Gesetz haben, in dem ganz vie-
le Bereiche abgedeckt wurden, die davor noch oft-
mals von anderen Bundesländern oder Stadtstaa-
ten in Gesetzlichkeiten aufgenommen worden sind.
Wir sind in einem weiteren fortlaufenden Gespräch,
insofern geht es vor allen Dingen um die Gleichstel-
lung. Wir haben auch das noch einmal, zu Ihrer
Kenntnis, in dem zuständigen Fachausschuss und
unter den Gleichstellungsministerinnen und -minis-
tern auch zu der Frage des Adoptionsrechts ge-
sprochen. Auch da gibt es ja Offenheit und Sie wis-
sen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben,
auch was auf Bundesebene und was gerichtlich
entschieden wurde, inwieweit man das jetzt schnell
oder weniger schnell umsetzt. Insofern kann ich Ih-
nen dazu jetzt nicht weiterhelfen.
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Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch die Abgeord-
nete König.

Abgeordnete König, DIE LINKE:

Danke schön. Frau Ministerin, ist es denn möglich,
dass Sie uns das Protokoll zum Gespräch mit den
Verbänden mal zukommen lassen würden?

Taubert, Ministerin für Soziales, Familie und Ge-
sundheit:

Das würde ich prüfen lassen. Ich kann Ihnen das
nicht zusagen. Das war ein geschlossener Teil, al-
so insofern ist das ein Anhaltspunkt für uns gemein-
sam gewesen und ich weiß jetzt nicht, ob das mög-
lich ist oder nicht. Ich kann Ihnen das dann mittei-
len.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Frau
Ministerin. Wir machen weiter mit der Mündlichen
Anfrage des Abgeordneten Bärwolff von der Frak-
tion DIE LINKE in Drucksache 5/5789 und sie wird
aus nachvollziehbaren Gründen von Herrn Abge-
ordneten Kuschel vorgetragen.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident.

Vorbereitung von SPNV-Bestellungen Ilmenau-
Schleusingen

In einem Gespräch mit der Erfurter Bahn, die unter
anderem die Nahverkehrsverbindung Erfurt-Il-
menau bedient, wurde eine mögliche Erweiterung
des Verkehrs bis zum Bahnhof Rennsteig und da-
rüber hinaus bis nach Schleusingen diskutiert. Eine
Voraussetzung für die Bedienung dieser Strecke
besteht in der technischen Ausstattung mit geeig-
neten Bremssystemen für die Triebwagen der Er-
furter Bahn und der Erteilung der entsprechenden
eisenbahnrechtlichen Betriebsgenehmigungen.

Ein möglicher regelmäßiger Schienenpersonennah-
verkehr (unter Umständen zunächst an Wochenen-
den) auf der Strecke über den Bahnhof Rennsteig
könnte vor allem zur touristischen Nutzung beitra-
gen und dem stärkeren Umweltbewusstsein von
Touristen, die mit dem ökologisch sinnvollen
Schienenpersonennahverkehr und öffentlichen Per-
sonennahverkehr anreisen wollen, Rechnung tra-
gen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Vorstellungen und Pläne hat die Landes-
regierung für eine Bestellung von SPNV-Leistungen
auf der Strecke Ilmenau-Schleusingen via Bahnhof
Rennsteig?

2. Inwieweit werden bei diesen Überlegungen auch
die Vorstellungen des Oberhofbeauftragten der
Landesregierung hinsichtlich einer touristischen
Nutzung einbezogen?

3. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, bei der
Beschaffung der entsprechenden Betriebsgenehmi-
gungen für den SPNV-Betrieb auf Steilstrecken un-
terstützend zu wirken und welche finanziellen und
weiteren Möglichkeiten sind dies?

4. Inwieweit bestehen Möglichkeiten, die technische
Ertüchtigung und die Ausstattung von Triebwagen
der Erfurter Bahn mit erweiterten und für Steil-
strecken nötigen Bremssystemen zu finanzieren,
insbesondere aus Mitteln der Europäischen Förder-
fonds bzw. Mitteln der Tourismusförderung?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Frau
Staatssekretärin Klaan. Bitte.

Klaan, Staatssekretärin:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und
Herren, die Mündliche Anfrage des Abgeordneten
Bärwolff beantworte ich für die Thüringer Landesre-
gierung wie folgt:

Zu Frage 1: Vonseiten der Landesregierung besteht
derzeit keine Absicht, auf der Strecke von Ilmenau
nach Schleusingen Leistungen im Schienenperso-
nennahverkehr zu bestellen.

Zu Frage 2: Ein attraktiver Schienenpersonennah-
verkehr auf der Strecke Ilmenau-Schleusingen ist
aus Sicht des Oberhofbeauftragten der Landesre-
gierung grundsätzlich geeignet, die touristische
Produktpalette in der Region zu ergänzen, er-
scheint aber insbesondere unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten keinesfalls als unverzichtbares
Angebot. Im Übrigen berührt die Strecke die Stadt
Oberhof nicht unmittelbar.

Zu Frage 3: Für die Erlangung von Betriebsgeneh-
migungen sind ausschließlich die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen verantwortlich. Bei entsprechen-
den Anfragen von Eisenbahnverkehrsunternehmen
ist die Landesregierung selbstverständlich bereit,
entsprechende fachliche Unterstützung anzubieten.

Zu Frage 4: Eine finanzielle Förderung von Unter-
nehmen bei der Beschaffung oder dem Umbau von
Eisenbahnfahrzeugen kommt aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen nicht in Betracht.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch den Abgeordneten
Kuschel.
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Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, Sie
hatten gesagt, gegenwärtig planen Sie keine Bele-
gung der Strecken. Unter welchen Voraussetzun-
gen würde denn die Landesregierung prüfen, ob ei-
ne Bedienung dieses Streckenabschnitts Ilmenau-
Schleusingen tatsächlich wieder infrage kommt?
Welche Voraussetzungen müssten da vorliegen?

Klaan, Staatssekretärin:

Wie Sie wissen, stehen wir im Moment vor der Dis-
kussion, was die Regionalisierungsmittel angeht.
Das heißt, wir haben zurzeit gesicherte Finanzie-
rungen bis 2014 für den Schienenpersonennahver-
kehr. Ab 2015 werden dazu neue Regelungen er-
wartet. In diesem Zusammenhang wird die Frage
zu beantworten sein, wie es mit der Finanzierung
im Ganzen weitergeht. Es gab ja zwischenzeitlich
von der Streckenstilllegung bis zu einer Teilinbe-
triebnahme die Überlegung, es noch mal zu versu-
chen. Die dabei entstandenen Fahrgastzahlen wa-
ren ja nicht so, dass eine wirtschaftliche Betreibung
des Streckennetzes an der Stelle überhaupt dar-
stellbar war. Insofern sind die Entscheidungen auch
vor einem verlässlichen wirtschaftlichem Hinter-
grund erfolgt.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Abgeord-
neten Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, mit
welchem Ergebnis ist denn geprüft worden, welcher
Investitionsaufwand nötig wäre, um diese Strecke
wieder linientauglich zu gestalten? Sie wird jetzt nur
teilweise genutzt, also touristisch. Das ist eine ent-
scheidende Größe, um abzuwägen, wie wirtschaft-
lich die Betreibung eines solchen Abschnitts wäre.

Klaan, Staatssekretärin:

Die Zahlen kann ich im Einzelnen nicht erörtern,
weil ich sie im Moment nicht parat habe. Insofern
muss ich die Frage in der Beantwortung offenlas-
sen.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Wird
nachgeliefert, ja?)

Ja.

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Frau Staatssekretärin. Wir machen weiter
mit der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten
Schubert von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN in der Drucksache 5/5806.

Abgeordnete Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für
Senioren

Innenminister Geibert äußerte im Jahr 2011, dass
er die Verkehrssicherheit für Senioren „allumfas-
send analysieren“ und erhöhen wolle. Senioren hät-
ten vor allem Probleme mit Vorfahrtsregeln und
dem Abbiegen. Zusätzliche Prüfungen sowohl in-
haltlicher als auch medizinischer Art lehnte er zu
diesem Zeitpunkt ab. Im Jahr 2012 änderte er diese
Meinung und sprach sich für Sehtests und Gesund-
heitschecks bei Menschen über 70 Jahren aus, um
die Fahrsicherheit zu überprüfen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Anzahl der Unfälle mit Beteili-
gung von Senioren in den letzten zehn Jahren ent-
wickelt?

2. Welche Ursachen für diese Entwicklung ergaben
die Untersuchungen der Landesregierung?

3. Welche Gründe sprechen aus Sicht der Landes-
regierung für und welche gegen eine regelmäßige
Eignungskontrolle von Führerscheinbesitzern und
welche Schlüsse zieht sie daraus?

4. Teilt die Landesregierung die Einschätzung von
Minister Geibert, dass regelmäßige Seh- und Ge-
sundheitstests die Sicherheit auf den Thüringer
Straßen erhöhen würden?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Innenminis-
terium, Herr Staatssekretär Geibert. Entschuldi-
gung, Rieder, aber Staatssekretär war noch richtig.

Rieder, Staatssekretär:

Herr Geibert war mal Staatssekretär. Alles hat ein
Ende.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Auch
Ihre Amtszeit?)

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:
Auch die!)

Das trage ich mit Fassung.

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage der Abgeordneten Schubert beantworte ich
für die Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Betei-
ligung von Verkehrsteilnehmern ab 65 Jahren unter
Einbeziehung der Bagatell-Unfälle liegt erst ab
2008 vor. Vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2012 hat
sich die Zahl von 7.409 Unfällen auf 8.331 Unfälle
erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von
11,2 Prozent.
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Zu Frage 2: Im Bundesgebiet gibt es verschiedene
Untersuchungen, die geprüft haben, worin die Ursa-
chen für diese Entwicklung liegen könnten. So hat
beispielsweise die Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Verkehrspolizeiliche Angelegenheiten“ die statisti-
schen Zahlen für das gesamte Bundesgebiet aus-
gewertet. Danach liegt die Hauptursache für den
Anstieg der Verkehrsunfälle unter Beteiligung der
Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahren in der demografi-
schen Entwicklung, also in der höheren Zahl an
Pkw-Besitzern der Altersgruppe ab 65 Jahren.

Zu Frage 3: Nach derzeitiger Erkenntnis rechtferti-
gen die relevanten unfallstatistischen Erhebungen
keine allgemeine Altersbefristung der Fahrerlaubnis
und keine generelle verdachtsfreie Pflichtuntersu-
chung. Zu den Zahlen im Einzelnen verweise ich
auch auf die Antwort zur Kleinen Anfrage Nummer
1837 der Abgeordneten Schubert aus dem Jahr
2011.

Zu Frage 4: Nach wie vor hält die Landesregierung
eine Pflichtuntersuchung von Verkehrsteilnehmern
über 65 Jahren für nicht angezeigt. Dieser Ansicht
ist auch Herr Innenminister Geibert. Sinnvoll sind
jedoch ohne Frage freiwillige Untersuchungen nach
Bedarf und Befinden der Betroffenen.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.

Abgeordnete Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Herr Staatssekretär, da hat Herr Minister Geibert
offensichtlich seine Meinung geändert? Weil, ich
beziehe mich auf eine Aussage, in der es um ver-
pflichtende Fahrtests geht bzw. es ging um Seh-
tests ab 70 Jahren.

Rieder, Staatssekretär:

Ich habe sie hier präzisiert.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch die Abgeord-
nete Frau Dr. Lukin.

Abgeordnete Dr. Lukin, DIE LINKE:

Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär,
könnten Sie die Auffassung der Deutschen Ver-
kehrswacht teilen, dass mit dem Umtausch der
Führerscheinpapiere ein möglicher Sehtest oder ei-
ne Gesundheitsuntersuchung eingeplant bzw. auch
auf den Weg in die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen gebracht werden könnte?

Rieder, Staatssekretär:

Ich habe ja eben zum Ausdruck gebracht, dass
Pflichtuntersuchungen nicht für erforderlich gehal-
ten werden, egal aus welchem Anlass.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär. Oh, Entschuldigung. Frau Schubert
bitte.

Abgeordnete Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Angesichts der steigenden Zahlen von Senioren
und deren Beteiligung an Unfällen, Sie haben das
ja unter 1 ausgeführt, was ist denn aus Ihrer Sicht
notwendig, um die Verkehrssicherheit und damit
auch den möglichst umfassenden Schutz anderer
Verkehrsteilnehmer, ihres Lebens, zu fördern?

Rieder, Staatssekretär:

Hier gilt das, was für alle Verkehrsteilnehmer gilt,
also der ständige Appell zum vorsichtigen Fahren;
aber ich sehe keine Veranlassung, hier bestimmte
Personengruppen besonders herauszupicken.

Vizepräsident Gentzel:

So, aber jetzt gibt es keine weiteren Nachfragen.
Danke, Herr Staatssekretär. Wir machen weiter mit
der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Rame-
low von der Fraktion DIE LINKE in der Drucksache
5/5811.

Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:

Kommunalisierung der E.ON Thüringer Energie AG

In der Plenarsitzung am 14. Februar 2013, Tages-
ordnungspunkt 14, „Anforderungen an die Kommu-
nalisierung der E.ON Thüringer Energie AG“, hat
der Abgeordnete Barth (FDP) eine Zwischenfrage
gestellt. Sie bezog sich auf den in mehreren Rede-
beiträgen erwähnten Wirtschaftsprüfer Klemens
Bellefontaine, von der Kommunalen Energie Beteili-
gungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG) beauf-
tragter Berater. Herr Barth fragte: „Weil der Name
jetzt schon mehrfach fiel, auch beim Herrn Staats-
sekretär, können Sie zumindest ansatzweise nach-
vollziehen und vielleicht das auch einmal abstrakt
auf irgendwelche anderen Fälle übertragen, dass
es schon Anlass zu einer Sorge gibt, wenn jemand
Käufer berät und angeblich unabhängig berät, der
auf der Gehaltsliste des Verkäufers steht?“

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind der Landesregierung im Zusammenhang
mit der rechtsaufsichtlichen Prüfung der Kommuna-
lisierung der E.ON Thüringer Energie AG Hinweise
darauf bekannt geworden, dass der oben genannte
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Berater der KEBT AG bei diesem Übernahmege-
schäft „auf der Gehaltsliste des Verkäufers steht“,
also der E.ON Thüringer Energie AG?

2. Sind der Landesregierung darüber hinaus Hin-
weise bekannt, dass der oben genannte Berater
der KEBT AG „auf der Gehaltsliste“ der E.ON Thü-
ringer Energie AG steht?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Innenminis-
terium, Herr Staatssekretär Rieder bitte.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage des Abgeordneten Ramelow beantworte
für die Landesregierung wie folgt.

Zu Frage 1: Nein. Der Landesregierung ist nicht be-
kannt, dass der oben genannte Berater der KEBT
AG bei dem in Rede stehenden Transaktionsge-
schäft auf der „Gehaltsliste“ der in der Frage ge-
nannten E.ON Thüringer Energie AG oder der Ver-
käuferin der E.ON Energie AG steht.

Frage 2 kann ich auch mit Nein beantworten. Der
Landesregierung ist nicht bekannt geworden, dass
der Berater der KEBT AG in einer anderen als der
unter Frage 1 genannten Vertragsbeziehung zu der
E.ON Thüringer Energie AG steht bzw. stand.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch den Abgeordneten
Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, Sie ha-
ben gesagt, es ist nicht bekannt. Ist das recher-
chiert worden oder haben Sie nur auf Ihrem
Schreibtisch da nachgeschaut, und da stand nichts.
Also, wie sind Sie zu der Antwort gekommen?
Nicht, dass die FDP dann wieder sagt, Sie haben
es gar nicht recherchiert, also ist es recherchiert
worden in Beantwortung dieser Frage.

Rieder, Staatssekretär:

Wir bewegen uns ja hier auf der Ebene zivilrechtli-
cher Beziehungen. Das ist nicht Teil der rechtsauf-
sichtlichen Prüfung. Ich kann deswegen nur sagen,
alle Unterlagen, die wir haben, geben keinen An-
haltspunkt für etwas dergleichen - Null.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär. Es folgt jetzt die Mündliche Anfrage
der Abgeordneten Rothe-Beinlich von der Fraktion

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drucksache 5/
5832.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Rechtsextreme Frauen in Thüringen - RNF-Frauen-
gruppe vor Gründung

Meldungen auf der Homepage des NPD-Landes-
verbandes zufolge fand am 11. März 2013 in der
Nähe von Arnstadt ein Treffen der Thüringer NPD
statt, auf dem die Gründung einer Landesgruppe
des sogenannten Ring Nationaler Frauen (RNF)
geplant wurde. Eingeladen haben soll eine Beisitze-
rin im Thüringer NPD-Landesvorstand. Ebenfalls
soll ein Mitglied des Bundesvorstands des RNF an-
wesend gewesen sein. Der RNF erklärt sich selbst
zum Sprachrohr sogenannter nationaler und poli-
tisch interessierter Frauen in der Partei. Finanzie-
ren soll sich der RNF angeblich über Spenden und
Zuschüsse der NPD. Als Ziel benennt der RNF, in
der Öffentlichkeit auf die Anliegen sogenannter Na-
tionalistinnen aufmerksam machen zu wollen. Bis-
her gab es offenbar keine Regionalgruppe des RNF
in Thüringen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wo genau fand dieses Treffen mit wie vielen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus welchen Or-
ten statt und welche Ergebnisse sind der Landesre-
gierung dazu bekannt?

2. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage:
„Wir lassen uns aber nicht als Lückenfüller abstem-
peln, sondern zeigen, dass wir auch ohne Quote in-
haltlich, strukturell, aktivistisch und organisatorisch
mithelfen - sei es im Landesverband der NPD, in
Elternvertretungen, der Feuerwehr oder bei ande-
ren ehrenamtlichen Tätigkeiten.“, und was unter-
nimmt sie gegen solche Vorhaben bzw. Entwick-
lungen?

3. Welche Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen
unternimmt die Landesregierung, um über die ge-
zielte Strategie des RNF, Frauen in ehrenamtliche
und zivilgesellschaftliche Strukturen einzuschleu-
sen, zu informieren und die demokratischen Ab-
wehrkräfte in selbigen zu stärken?

4. Sind der Landesregierung bereits Vereine, El-
ternvertretungen, Feuerwehren etc. in Thüringen
bekannt, in denen rechtsextreme Frauen aktiv ge-
worden sind und wenn ja, wie hat sie sich dazu ver-
halten?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Innenminis-
terium, Herr Staatssekretär Rieder.
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Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage der Abgeordneten Rothe-Beinlich beant-
worte ich namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Die auf der Homepage der Thüringer
NPD angegebene Lage „in der Nähe von Arnstadt“
lässt auf die sogenannte Erlebnisscheune in Kirch-
heim als Veranstaltungsort schließen. Weitere In-
formationen hierzu liegen nicht vor.

Zu Frage 2: Der Ring Nationaler Frauen RNF trägt
als Frauenorganisation der NPD deren antiemanzi-
patorischen Kurs mit. Die Frau ist dabei vor allem
Mutter und für den häuslichen Bereich verantwort-
lich. In einer Rede auf dem Landesparteitag der
NPD Ende Februar 2013 sagte die Bundesvorsit-
zende des RNF, Sigrid Schüßler, hierzu, Zitat: „Wir
sind die Partei des einzig richtigen Weltbildes des
Natürlichen.“ Gleichzeitig bezeichnete sie Angehöri-
ge von Frauenbewegungen als - Zitat „Feminismus-
Faschistinnen“. Innerhalb der NPD zeigt der RNF
bislang wenig Profil. Sein Einfluss auf die Politik der
Partei ist gering, seine öffentlichen Aktivitäten blei-
ben meist auf Informationsstände bei NPD-Veran-
staltungen beschränkt. Die zitierte Äußerung wird
als intern kommunizierte Zielstellung für die Zukunft
verstanden. Es ist fraglich, ob der RNF in der Lage
sein wird, diese Ankündigung umzusetzen. Frauen
sind innerhalb der Thüringer NPD nur wenig reprä-
sentiert. Mit Monique Möller gibt es eine Frau in der
Funktion einer Kreisverbandsvorsitzenden. Sie ge-
hört zudem dem NPD-Landesvorstand an. Die Thü-
ringerin Gabi Zellmann ist Mitglied des Bundesvor-
standes des RNF. Beide wurden auf dem Landes-
parteitag der NPD am 16.02.2013 auf die Landes-
liste der NPD zur Bundestagswahl 2013 gewählt.
Außer ihnen treten Frauen in der Thüringer NPD
kaum in Erscheinung. Dies wird nicht nur in der Be-
setzung von Funktionen deutlich. Auch bei den Teil-
nehmern des letzten Landesparteitags der NPD lag
der Frauenanteil lediglich bei 10 Prozent. Ich weise
darauf hin, dass sich in Thüringen bereits 2010 eine
Regionalgruppe des RNF gründete. Diese löste
sich offenbar wieder auf, ohne nennenswerte Aktivi-
täten entfaltet zu haben. Falls die angekündigte
Gründung einer RNF-Landesgruppe umgesetzt
werden sollte, bleibt abzuwarten, ob sie danach tat-
sächlich wahrnehmbar in Erscheinung treten wird.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass von einem
erfolgreichen NPD-Verbotsverfahren auch der RNF
erfasst wäre, denn ein uneingeschränktes Parteien-
verbot nach Artikel 21 Abs. 2 Grundgesetz umfasst
die Teilorganisationen auch ohne ausdrückliche Er-
wähnung im Urteil. Dass es sich beim RNF um eine
Teilorganisation der NPD handelt, steht außer Fra-
ge. Dass Thüringen im Bundesrat den Antrag zur
Einleitung eines NPD-Verbotsverfahrens maßgeb-
lich unterstützt, ist Ihnen bekannt.

Zu Frage 3: Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit
hat das Thüringer Landesamt für Verfassungs-
schutz bereits über den RNF informiert und wird
dies gegebenenfalls auch anlassbezogen im Rah-
men seiner Vortragstätigkeit zum Thema Rechtsex-
tremismus weiterhin tun.

Zu Frage 4: Es liegen bisher keine Erkenntnisse
vor, nach denen rechtsextremistische Frauen in
Vereinen, Elternvertretungen und Feuerwehren etc.
in Thüringen aktiv wurden.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Ich hätte zwei Nachfragen - kann ich gleich beide
stellen? Die erste Nachfrage ist: Liegen der Lan-
desregierung Erkenntnisse vor - Sie haben eben
ausgeführt, dass bei Veranstaltungen maximal
10 Prozent von der NPD weibliche Anwesende wa-
ren -, wie viele Mitglieder der Thüringer NPD Frau-
en sind? Zum Zweiten: Halten Sie es in der Tat für
ausreichend, dass der Verfassungsschutz über den
RNF informiert? Sollte es da nicht auch weiterge-
hende Initiativen seitens der Landesregierung, ins-
besondere aus dem Sozial- und Innenministerium,
geben?

Rieder, Staatssekretär:

Ich kann Ihnen keine exakten Zahlen nennen. Ge-
nerell ist der Frauenanteil in der NPD aber sehr
niedrig und dürfte auch so um 10 Prozent liegen.
Die Öffentlichkeitsarbeit macht der Thüringer Ver-
fassungsschutz natürlich auch für die Landesregie-
rung. Das ist ja nicht so, dass man das trennen
könnte. Das eine ist das Landesamt für Verfas-
sungsschutz und das andere sind andere Behörden
des Landes. Von daher findet eine Öffentlichkeits-
arbeit statt.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär. Wir machen weiter mit der Mündli-
chen Anfrage des Abgeordneten Adams von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Druck-
sache 5/5835.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Vielen Dank, Herr Präsident.

Netzanschluss einer Erzeugungsanlage auf Basis
erneuerbarer Energien in Bechstedt, Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt
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Im Rahmen des Integrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzepts (ILEK) im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt wurde das Vorhaben "Erhöhung der Wert-
schöpfung durch erneuerbare Energie" durchge-
führt. Im Ergebnis wurde in der Gemeinde Bech-
stedt ein Biomasseheizwerk mit Fernwärmenetz
und Kraft-Wärme-Kopplung gebaut und über das
Förderprogramm ILEK gefördert. Beim Netzan-
schluss der Erzeugungsanlage an das bestehende
von der Thüringer Energienetze GmbH (TEN) be-
triebene Stromnetz sind allerdings Zeitverzögerun-
gen entstanden. Die Netzverträglichkeitsprüfung
durch die TEN GmbH zur Ermittlung des gesamt-
wirtschaftlich und technisch günstigsten Verknüp-
fungspunktes ergab einen Lösungsvorschlag, der
das Projekt mit erheblichen Kosten zusätzlich be-
lastet.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie wird der Netzausbaubedarf im Niederspan-
nungs- und Mittelspannungsnetz der TEN GmbH im
Bereich Königsee/Bechstedt beurteilt?

2. Welche Begründung liegt nach Kenntnis der Lan-
desregierung der Entscheidung der TEN GmbH zu-
grunde, die Anschlusskosten an den Anlagenbetrei-
ber weiter zu belasten, und wird diese Begründung
durch die Landesregierung geteilt?

3. Wie wird das Management bei Netzanschlüssen
von Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer
Energien in Thüringen eingeschätzt und liegen in
diesem Zusammenhang Erkenntnisse darüber vor,
wie lange Anlagenbetreiber in der Regel auf den
Anschluss ihrer Anlage warten müssen?

4. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregie-
rung, um im Bereich der Netzanschlüsse von Er-
zeugungsanlagen an Auseinandersetzungen zwi-
schen Netzbetreibern und Anlagenbetreibern zu
vermitteln und damit Entscheidungen im Sinne ei-
nes zügigen Ausbaus erneuerbarer Energien im
Freistaat Thüringen zu beschleunigen?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Technologie, Herr Staats-
sekretär Staschewski.

Staschewski, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir, bevor
ich die Anfrage des Abgeordneten Adams konkret
beantworte, für die Landesregierung kurz vorher
den Vorgang noch mal zu erläutern. Die Energie-
aufsicht des Thüringer Wirtschaftsministeriums wur-
de von der Energiegenossenschaft Bechstedt am
24. Januar dieses Jahres über Probleme beim An-
schluss eines BHKW auf Holzvergaserbasis an das
Netz der TEN, Thüringer Energienetze GmbH, in-

formiert. Zum Anschluss liegt eine unverbindliche
Netzauskunft der TEN vom 2. November vor. Der
Netzverknüpfungspunkt wurde von TEN an der
15 kV-Mittelspannungsleitung, die unmittelbar am
BHKW-Standort vorbeiführt, vorgesehen. Die Ener-
giegenossenschaft hat diesen Netzverknüpfungs-
punkt am 24.01. abgelehnt und einen Anschluss an
das Niederspannungsnetz gefordert. Die Energie-
aufsicht des Wirtschaftsministeriums hat mit E-Mail
vom 6. Februar dieses Jahres um Überprüfung die-
ses NVP gebeten. Die TEN teilte uns am 13. Febru-
ar mit, dass im Rahmen einer erneuten Netzver-
träglichkeitsprüfung geprüft wird, welcher NVP der
wirtschaftlich und technisch günstigste ist. Mit
Schreiben vom 19.02. teilte dann die TEN der Ener-
giegenossenschaft Bechstedt mit, dass es bei der
Entscheidung vom 2. November bleibt. Gleichzeitig
signalisiert aber die TEN Gesprächsbereitschaft.
Daraufhin haben wir wieder eine Initiative der Ener-
gieaufsicht übernommen und am 18.03. wurde
dann ein vereinbarter Gesprächstermin von der
TEN abgesagt. Jetzt zu Ihren konkreten Fragen.

Zu Frage 1: Die TEN ist für einen sicheren Betrieb
der Niederspannungs- und Mittelspannungsnetze
im Bereich Königsee-Bechstedt allein zuständig.

Zu Frage 2: Nach § 13 EEG ist der Netzanschluss
für das BHKW auf Holzvergaserbasis von der Anla-
genbetreiberin oder dem Anlagenbetreiber, das
heißt von der Energiegenossenschaft Bechstedt zu
tragen.

Zu Frage 3: Für den Anschluss von Eigenerzeu-
gungsanlagen an das Netz der TEN wird ein diskri-
minierungsfreies Verfahren durchgeführt. Je nach
Aktenlage, Vollständigkeit der Antragsunterlagen
kann der Anschluss schneller oder langsamer dau-
ern. Erkenntnisse hinsichtlich der Dauer bis zum
Anschluss der jeweiligen Anlage liegen der Landes-
regierung nicht vor. Hierzu werden nämlich keine
Daten erhoben.

Zu Frage 4: Nach regelmäßigen Konsultationen
zum Thema Netzanschluss von Erzeugungsanla-
gen auf Basis erneuerbarer Energien meiner Fach-
abteilung mit der TEN gibt es grundlegende Ände-
rungen im Antragsmanagement. Seit 01.03. dieses
Jahres hat die TEN das Callcenter auf normalen
5-Tage-Betrieb umgestellt. Der Bereich Callcenter
und der Bereich förmliche Antragsbearbeitung wur-
den getrennt. Jeder Anmelder hat künftig einen Be-
arbeiter bzw. Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
für seinen Fall. Ein neues Webportal wurde einge-
richtet, in dem der Anmelder zwangsgeführt seine
Anlagen anmelden kann und das gesamte IT-Sys-
tem zur Verwaltung der Antragstellereinspeiser
wurde überarbeitet. Unsere Fachabteilung wird das
Monitoring weiter kritisch begleiten.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch den Fragesteller.
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Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Herr Präsident, ich würde gern gleich meine zwei
Fragemöglichkeiten nutzen. Zum Punkt 1 noch mal
die Frage: Ist es nicht Sache des Landes, auch
wenn wir das abgegeben haben an die Bundes-
netzagentur, bleibt es nicht dennoch in der Verant-
wortung des Landes, sich um den Netzausbau zu
kümmern. Das war zu Frage 1 meine Frage. Zu
Frage 2: Wie begründet denn die TEN, dass nicht
der günstigere Anschluss an das Niederspannungs-
netz durchgeführt werden kann? Hat die TEN sich
dazu geäußert?

Staschewski, Staatssekretär:

Zu Frage 1 kann ich sagen, Ja, wir kümmern uns,
indem wir sogar zu Gesprächen einladen und die
Prozesse moderieren, aber die TEN ist dafür ver-
antwortlich. Wenn die dann den Termin absagen,
kann ich sie nicht zwingen, dass sie kommen. Das
ist leider so. Zu Frage 2 liegt mir jetzt nichts vor,
aber wenn ich es in den Akten habe, wie da die ge-
nauen Kosten sind, es geht wahrscheinlich um die
Kostenberechnung

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Günstigkeit!)

die Günstigkeit, nach welchen Kriterien die da vor-
gegangen sind, würde ich Ihnen zuarbeiten.

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Herr Staatssekretär. Weitere Nachfragen
sehe ich nicht. Vorab noch einmal ein Hinweis an
die Fraktionen: Wir machen jetzt noch eine Mündli-
che Anfrage und dann machen wir weiter mit dem
Tagesordnungspunkt 29 - Nachwahl.

Ich rufe also auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Huster von der Fraktion DIE LINKE in der
Drucksache 5/5846.

Abgeordneter Huster, DIE LINKE:

Vielen Dank.

Rechtliche Bewertung einer Stellenausschreibung
in der vorläufigen Haushaltsführung

In der Stadt Gera wurde im Dezember 2012 eine
Stelle des Dezernenten/der Dezernentin „Zentrale
Verwaltung und Service“ in den „Öffentlichen Be-
kanntmachungen der Stadt Gera“, im Kommunalen
Anzeiger, zum 1. Mai 2013 in der Besoldungsgrup-
pe A 16 ausgeschrieben, welche bis zum 28. De-
zember 2012 lief. Im Zuge der Ausschreibung wur-
de das entsprechende Auswahlverfahren begon-
nen.

Im vom Stadtrat beschlossenen Haushalt für das
Jahr 2012 ist eine fragliche Planstelle mit A 14 be-
wertet, eine A 16 gab es nicht. Im Entwurf des Stel-

lenplanes 2013 sollte diese Stelle nach A 16 offen-
bar gehoben oder eine neue Stelle A 16 geschaffen
werden, jedoch lag zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung weder ein Beschluss des Stadtrats zum Haus-
halt 2013 noch eine separate Beschlussfassung zu
dieser A 16 vor. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung
befand sich die Stadt Gera in der vorläufigen Haus-
haltsführung, somit galt der 2012 beschlossene
Stellenplan.

Inzwischen wurde die Ausschreibung durch die
Oberbürgermeisterin zurückgezogen.

Mit Schreiben vom 29. Januar 2013 habe ich mich
an das Landesverwaltungsamt unter anderem mit
der Bitte um Prüfung gewandt, ob die A 16-Stelle
hätte ausgeschrieben werden dürfen.

In der Antwort des Landesverwaltungsamtes vom
27. Februar 2013 wird eine Beantwortung meiner
Frage vermieden, stattdessen wird darauf aufmerk-
sam gemacht, „dass gemäß § 29 Abs. 3 Satz 3
Nr. 1 Thüringer Kommunalordnung für die Ernen-
nung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 16
ohnehin eine Beschlussfassung des zuständigen
Ausschusses oder des Stadtrates erforderlich ge-
wesen wäre.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Hätte die Stadt Gera die A 16-Stelle ohne be-
schlossenen Haushalt für 2013 und ohne separate
Beschlussfassung terminiert zum 1. Mai 2013 aus-
schreiben dürfen und wie wird dies begründet?

2. Hätte der Stopp der Ausschreibung ebenfalls im
Kommunalen Anzeiger der Stadt Gera veröffentlicht
werden müssen und wie wird dies begründet?

3. An welche rechtlichen Voraussetzungen sind
Stellenausschreibungen, insbesondere hinsichtlich
der Fortgeltung des Stellenplans des abgelaufenen
Haushaltsjahres, in der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung einer Thüringer Kommune gebunden?

4. Dürfen ausgeschriebene Stellen auch bei noch
nicht vorhandener Rechtswirksamkeit der Haus-
haltssatzung einschließlich Stellenplan, insbeson-
dere hinsichtlich des Gesamtdeckungsprinzips, be-
setzt werden und wie wird dies begründet?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Innenminis-
terium, Herr Staatssekretär Rieder.

Rieder, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage des Abgeordneten Huster beantworte ich
für die Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Der Stellenplan ist Bestandteil des
Haushaltsplanes und hat damit Satzungsqualität.
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Der Stellenplan ist einzuhalten. Es gibt keine Be-
stimmung, die eine Ausschreibung im Hinblick auf
den zukünftigen Stellenplan verbietet.

Zu Frage 2: Es gibt keine ausdrückliche Regelung,
nach der die Aufhebung einer Ausschreibung eben-
falls im Kommunalen Anzeiger der Stadt Gera hätte
veröffentlicht werden müssen.

Zu Frage 3: Im Fall der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung gilt der Stellenplan gemäß § 61 Abs. 3 Thürin-
ger Kommunalordnung weiter, bis die Haushaltssat-
zung für das neue Haushaltsjahr erlassen ist. Im
Übrigen verweise ich auf die Antwort zu Frage 1.

Zu Frage 4: Stellen dürfen nur dann besetzt wer-
den, wenn der geltende Stellenplan die erforderli-
che freie Stelle enthält. Der Stellenplan tritt als Be-
standteil des Haushaltsplanes zugleich mit der je-
weiligen Haushaltssatzung in Kraft. Dies gilt unab-
hängig vom Gesamtdeckungsprinzip.

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Herr Staatssekretär. Weitere Nachfragen
sehe ich nicht. Doch, es gibt eine Nachfrage durch
den Abgeordneten Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatsekretär, Sie ha-
ben formuliert, es gibt kein Verbot, eine Ausschrei-
bung mit Blick auf einen künftigen Stellenplan vor-
zunehmen. Muss aber nicht aus der Ausschreibung
das hervorgehen, weil möglicherweise, also ande-
renfalls, ein Rechtsschein erzeugt wird für die Be-
werber, in dessen Folge, wenn es dann nicht zur
Besetzung kommt, Schadenersatzansprüche ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden
könnten?

Rieder, Staatssekretär:

Wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, die erst mit
der Haushaltssatzung des kommenden Jahres un-
tersetzt werden kann, muss natürlich die berechtig-
te Erwartung bestehen, dass das auch die Zustim-
mung des Satzungsgebers findet. Sollte sich später
herausstellen, das ist doch nicht der Fall gewesen,
dann kann das gerade, also umgekehrt, ein Grund
sein für die Aufhebung der Ausschreibung.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Abgeord-
neten Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Herr Rieder, könnten wir uns darauf verständigen,
dass Sie meine Frage noch mal in Ihrem Hause
prüfen und es schriftlich nachreichen, weil es wirk-

lich entscheidend ist - nicht für den vorliegenden
Fall, sondern für das grundsätzliche Agieren?

Rieder, Staatssekretär:

Nein, ich brauche das nicht noch einmal zu über-
prüfen, die Rechtslage ist so, wie ich sie beschrie-
ben habe.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Dann kommt eine neue Nachfrage.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Frage-
steller.

Abgeordneter Huster, DIE LINKE:

Herr Staatssekretär, Ihre Antwort zu Frage 1 sug-
geriert, dass es möglich wäre, dass eine Exekutive,
eine Verwaltung Stellen mit einer entsprechenden
Dotierung ausschreibt, immer unter dem Vorbehalt,
dass der Gemeinderat dann beim Beschluss der
Haushaltssatzung und des Stellenplans diesem
folgt. Sehen Sie durch Ihre Antwort nicht die Ge-
fahr, dass Verwaltungen die gewählten Gemein-
deräte in Zukunft dadurch unter Druck setzen kön-
nen, indem sie normativ Fakten schaffen, eine Aus-
schreibung beginnen, ein Auswahlverfahren begin-
nen und dem Gemeinderat dann sagen, eigentlich
müsst ihr das jetzt unter diesen Bedingungen so
nehmen, wie es ist, oder es bricht hier großes Cha-
os aus? Glauben Sie nicht, dass Ihre Antwort zu
Frage 1 genau diese Entwicklung befördern würde?

Rieder, Staatssekretär:

Es werden gerade keine rechtsverbindlichen Fak-
ten durch die Ausschreibung geschaffen, es ist viel-
mehr so, wie ich das eben dargelegt habe.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt keine weiteren Nachfragen. Danke, Herr
Staatssekretär. Damit schließe ich diesen Tages-
ordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29

Nachwahl eines Mitglieds des
Stiftungsrats der „Stiftung
Europäische Jugendbildungs-
und Jugendbegegnungsstätte
Weimar“
Wahlvorschlag der Fraktion der
CDU
- Drucksache 5/5751 -

Dazu folgenden Hinweis: Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3
der Stiftungssatzung beruft das für Jugend zustän-
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dige Ministerium zwei Mitglieder auf Vorschlag des
Thüringer Landtags in den Stiftungsrat, die nicht
Mitglied des Landtags sein müssen. Das Wahlver-
fahren ist in der Satzung nicht geregelt, deshalb fin-
det die allgemeine Verfahrensvorschrift des § 9
Abs. 2 GO Anwendung. Die Fraktion der CDU hat
anstelle des bisherigen Mitglieds Herrn Ullrich Wal-
ter Frau Angela Ehspanner vorgeschlagen. Der
Wahlvorschlag liegt Ihnen in der Drucksa-
che 5/5751 vor.

Ich frage, wird Aussprache gewünscht? Ich sehe,
das ist nicht der Fall. Gemäß § 46 Abs. 2 GO kann
bei Wahlen durch Handzeichen abgestimmt wer-
den, wenn kein Mitglied des Landtags widerspricht.
Widerspricht ein Mitglied des Landtags der Wahl
durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Da es
keinen Widerspruch gibt, nehmen wir den Wahlvor-
gang durch Handzeichen vor.

Deshalb frage ich: Wer stimmt diesem Wahlvor-
schlag zu? Ich sehe Zustimmung von den Fraktio-
nen der FDP, der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und DIE LINKE. Ich frage nach Gegen-
stimmen. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht
der Fall. Ich stelle damit Einstimmigkeit fest. Damit
ist Frau Angela Ehspanner als Mitglied gewählt. Ich
gratuliere Ihnen recht herzlich in der Annahme,
dass Sie die Wahl annehmen. Damit schließe ich
auch diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9

Beratung des Ersten Zwi-
schenberichts des Untersu-
chungsausschusses 5/1
Unterrichtung durch die Präsi-
dentin des Landtags
- Drucksache 5/5830 -

Ich frage: Wünscht vor der Aussprache die Vorsit-
zende des Untersuchungsausschusses 5/1, Frau
Abgeordnete Marx, das Wort? Das ist der Fall. Frau
Abgeordnete, Sie haben das Wort.

Abgeordnete Marx, SPD:

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
es geht um den Zwischenbericht des Untersu-
chungsausschusses …

(Unruhe im Hause)

Vizepräsident Gentzel:

Entschuldigung, Frau Abgeordnete. Ich bitte mal
das allgemeine Murmeln hier ein bisschen einzu-
stellen und auch die Diskussionen am Rande des
Plenums. Danke.

Abgeordnete Marx, SPD:

Es sind leider bittere Wahrheiten, die wir in unse-
rem Zwischenbericht feststellen und der Weg dahin
war nicht leicht. Auch konspirativ arbeitende Institu-
tionen haben in einer rechtsstaatlichen Demokratie
kein Recht auf Kontrollfreiheit. Ein damit unverein-
barer falsch verstandener Corps, überzogene Ge-
heimniskrämerei und unerklärliche Gedächtnis-
lücken etlicher Zeugen standen unserer Aufklä-
rungsarbeit massiv im Weg. „Das ist mir nicht erin-
nerlich“ - das haben wir leider allzu oft gehört oder
auch mal den Satz „Wenn Sie mir dazu keine Akten
zeigen können, kann ich dazu nichts sagen.“ Auch
das ist nicht wirklich zielführend.

Es brauchte, auch daran sei heute erinnert, ein hal-
bes Jahr, bis der Untersuchungsausschuss die
Übermittlung und das Einsichtsrecht in vollständige
und ungeschwärzte Akten einschließlich der Klar-
namen von V-Leuten durchsetzen konnte. Nach-
dem unser Innenminister sich dazu bereit gefunden
hat, wofür ich ihm auch ausdrücklich danke, gab es
eine Auseinandersetzung mit der Innenministerkon-
ferenz, die uns nicht für befugt hielt, in unge-
schwärzte und vollständige Akten Einsicht zu neh-
men. Wir haben hier unser Recht als Parlamentari-
er verteidigt, dem Vorsitzenden der Bundesinnen-
ministerkonferenz ein entsprechendes Schreiben
zurückgeschickt und die Androhung, man würde
eventuell gerichtliche Mittel gegen uns in Anspruch
nehmen, blieb eine leere Ankündigung.

Wir haben sehr hart gearbeitet bis zum Zwischen-
bericht, 31 Sitzungen absolviert, 55 Zeugen und
Sachverständige vernommen, ungefähr 5.000 Sei-
ten Vernehmungsprotokolle gefüllt. Ich danke allen
Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, ich danke
den ständigen und den in unserem Ausschuss ab-
geordneten Mitgliedern und Mitarbeitern der Land-
tagsverwaltung, den Stenografinnen, den Fraktions-
mitarbeitern, der Hausverwaltung, dem Hausperso-
nal für die Überstunden bis in den Abend hinein,
aber auch den Mitarbeitern von Polizei, Verfas-
sungsschutz und Justiz, die wochenlang zu Kopier-
gehilfen degradiert wurden, möchte ich ausdrück-
lich von dieser Stelle auch einmal Danke sagen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Es ging leider nicht anders. Auch wir haben uns die
Aktenunordnung, die schon Herrn Schäfer in sei-
nem Gutachten für die Landesregierung beklagt
hat, nicht ausgesucht und wir suchen weiterhin die
Nadel im Heuhaufen von über 5.000 Aktenordnern
unterschiedlichster Ordnung.

Sie alle haben Anteil am positiven Echo, das unse-
re bisherige Arbeit gefunden hat, nachdem wir letz-
te Woche unseren Zwischenbericht vorstellen konn-
ten.
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Der Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schuld
zu erforschen, einzugestehen und sie nicht wegzu-
drücken ist und bleibt der einzig richtige. Wir akzep-
tieren keine Ausreden. Unsere Aufklärung ist und
bleibt, und das ist wichtig, keine Parteipolitik, son-
dern allein der Wahrheit und Wahrhaftigkeit ver-
pflichtet. Mit dieser Einstellung - ich weiß - habe ich
mir im letzten Jahr nicht nur Freunde gemacht, aber
ich kann Ihnen heute nur versprechen und ankündi-
gen, dass ich genau das auch weiterhin so beibe-
halten muss, denn ich werde mich allen massiv ent-
gegenstellen, die sich der objektiven Aufklärung in
den Weg stellen.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Zeit, die unser Zwischenbericht abdeckt, die
Zeit bis zum Untertauchen des späteren NSU-Trios
Anfang 1998 ist die Zeit der ungeteilten Verantwor-
tung Thüringens. Es ist die Zeit, in der Mitglieder
des späteren NSU in Thüringen aufgewachsen sind
und erste politisch motivierte Straftaten beginnen.
Die Zwickauer Zelle, die Bezeichnung war auch so
ein Versuch, das Problem aus Thüringen zu entfer-
nen, ist Made in Thüringen, das müssen wir einfach
eingestehen und uns entsprechend verantwor-
tungsbewusst mit der Aufklärung befassen.

Was sind die zentralen Erkenntnisse des Zwischen-
berichts? Sie haben in Ihren Fächern über 550 Sei-
ten gefunden, die Sie natürlich sicherlich nicht alle
lesen können. Ich will sechs Punkte beispielhaft
nennen. Wir sehen es als erwiesen an, dass die
Thüringer Politik und die Sicherheitsbehörden in
den 1990er-Jahren mit dem Problem des wachsen-
den Rechtsradikalismus viel zu nachlässig umge-
gangen sind. Kleinreden und verharmlosen war an-
gesagt. Die Gefahren einer zunehmenden Gewalt-
tätigkeit dieser Szene wurden mehrheitlich nicht ge-
sehen, nicht zielgerichtet ermittelt und dort, wo sie
zutage traten, oft verharmlost. Dies ermöglichte der
Szene, darunter auch der späteren NSU, fatale Er-
folgserlebnisse und Raumgewinne für sich zu ver-
buchen.

Das Zweite: Unsere Ämter und Behörden hatten
nicht nur irgendwelche Aufbauprobleme, es gab
Grabenkämpfe, Rivalitäten, unklare oder fehlende
Regeln und nicht ausgeübte Kontroll- und Fachauf-
sicht. Leidtragende waren oft genug die Mitarbeiter
vor Ort an der Basis, die sich übrigens auffällig bei
unseren Vernehmungen im Ausschuss weitaus
konkreter als ihre Vorgesetzten an die von uns auf-
zuklärenden Vorgänge erinnert haben. Sie wollten
und gaben oft genug ihr Bestes, wurden aber dann
ausgebremst oder mindestens nicht ausreichend
unterstützt.

Das Dritte: Das Thüringer Landesamt für Verfas-
sungsschutz hat mit Tino Brandt einen V-Mann aus
der Führungsetage der Neonazis beschäftigt. Das
war schon nach damals geltenden Regeln unzuläs-
sig.

Viertens: Wir müssen davon ausgehen, dass von
den hohen Summen, die an Tino Brandt gezahlt
wurden, anteilig Gelder in den Aufbau der von ihm
geführten Strukturen des Thüringer Heimatschutzes
geflossen sind und damit wurde mittelbar das Milieu
gefördert, in dem das spätere NSU-Trio groß ge-
worden ist und sich radikalisiert hat.

Fünftens: Die unverständlich gebliebene Auflösung
der Sonderkommission Rechtsextremismus beim
Landeskriminalamt Ende 1996/Anfang 1997 bedeu-
tete einen verhängnisvollen Rückschlag in der poli-
zeilichen Ermittlungstätigkeit. Für diese Auflösung
wollte sich kein Verantwortlicher finden lassen bis-
her. Die Folgen, das war besonders fatal für das
Strukturermittlungsverfahren nach § 129 Strafge-
setzbuch gegen die politische Heimat des Trios
THS, das schließlich auch vorschnell eingestellt
wurde.

Sechstens: Auch wenn wir bisher die undichte Stel-
le nicht konkret identifizieren konnten, mussten wir
feststellen, dass V-Leute offenkundig vor Strafver-
folgungsmaßnahmen gewarnt worden sind, auch
das ist selbstverständlich rechtswidrig.

Wir werden jetzt in unserer weiteren Arbeit zu den
beiden brisanten Fragen kommen, wieso die drei
Anfang 1998 überhaupt untertauchen konnten und
warum man sie anschließend nicht gefunden hat,
obwohl von der Thüringer Polizei aufgrund der
Sprengstofffunde fünf Jahre intensiv und öffentlich
nach ihnen gefahndet wurde, auch mithilfe von Poli-
zeien anderer Länder und dem BKA.

Hier steht nach wie vor der bisher ungeklärte Ver-
dacht des damaligen Zielfahnders im Raum, dass
auch die drei möglicherweise vor Fahndungsmaß-
nahmen entweder direkt oder über Dritte gewarnt
oder geschützt worden sind. Solche Warnungen,
liebe Kolleginnen und Kollegen, sind vor dem Hin-
tergrund unserer bisherigen Erkenntnis jedenfalls
nicht undenkbar und das ist ohnehin auch eine Er-
kenntnis unserer Arbeit, statt „es kann nicht sein,
was nicht sein darf“ ist die Maxime einer vorurteils-
freien Ermittlung geworden „es kann auch sein, was
nicht sein darf“.

Die weitere lückenlose Aufklärung schulden wir alle
gemeinsam weiter den Opfern, ihren Familien und
unserer Demokratie. „Thüringen klärt auf“, das ist
aus meiner Sicht eine der wichtigsten Sätze aus
den Pressekommentaren der letzten Woche zur
Vorlage unseres Zwischenberichts. Er stand in der
OTZ am 12.11. Wir haben uns nicht gedrückt und
wir werden uns auch weiterhin nicht drücken und
nicht vor der uns vom ganzen Parlament aufgetra-
genen Aufgabe einer rückhaltlosen Aufklärung und
auch nicht vor dem weiterhin damit verbundenen
hohen Arbeitsaufwand und auch nicht vor Ausein-
andersetzungen mit allen, die immer noch auf der
Bremse stehen und glauben, das könne man ir-
gendwie aussitzen.
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Was ich noch gern erleben würde, wäre, dass ich
hier noch einmal stehen und sagen darf, die damals
Verantwortlichen geben das festgestellte Versagen
zu, sie übernehmen persönliche und politische Ver-
antwortung. Darauf warte sicher nicht nur ich.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

Thüringen klärt auf, dass das weiter gilt, hoffe und
wünsche ich mir, das wünsche ich uns und das
wünsche ich Thüringen. Nur dieser Weg dient dem
Wohl des Landes. Wir können die schrecklichen
Taten, die der NSU begangen hat, nicht mehr un-
geschehen machen, aber wir können und müssen
uns gemeinsam auch weiter den bitteren Wahrhei-
ten stellen, um nicht ein zweites Mal nach den ge-
schilderten Unsäglichkeiten bei der Aufklärung
auch noch wieder zu versagen.

Nicht nur die Landesregierung, nicht nur die Sicher-
heitsbehörden, nicht nur die Justiz, auch wir Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier brauchen den
Gestaltungswillen, aus dem massiven Versagen
Schlüsse für den notwendigen Umbau, und hier
meine ich den sachlichen und personellen Umbau
unserer Sicherheitsarchitektur, zu ziehen und diese
Schlüsse dann auch umzusetzen. Empfehlungen
dazu wird, wie im Untersuchungsauftrag festgelegt,
der Abschlussbericht enthalten. Schon jetzt steht
fest, wir müssen uns neu aufstellen, damit Bürge-
rinnen und Bürger unseres Landes gleich welcher
nationalen und ethnischen Herkunft nie wieder Op-
fer rechtsterroristischer und rassistischer Gewalt
werden.

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Frau Abgeordnete. Ich eröffne die Ausspra-
che. Als Erste hat Abgeordnete Renner von der
Fraktion DIE LINKE das Wort.

Abgeordnete Renner, DIE LINKE:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Zwi-
schenbericht zum Untersuchungsausschuss NSU
und Behördenversagen und die heutige Ausspra-
che darf sich nicht erschöpfen in dem, was war,
sondern muss auch die Frage nach dem Warum
stellen. Ein Jahr beschäftigte sich der Ausschuss
mit dem Erstarken der Neonaziszene in den 90er-
Jahren und den stümperhaften, fahrlässigen oder
gar befördernden Reaktionen der Thüringer Politik
und Behörden. Der Befund ist klar und im Bericht
exakt beschrieben. Nach 1989 wuchsen aus den lo-
sen Gruppierungen der Skinheadszene der DDR
schnell Kameradschaften, vernetzten sich, wurden
durch Neonazikader aus dem Westen geschult in
NS-Ideologie und an der Waffe. Die Militanz, die
braune Schläger auf der Straße ausübten, führte zu

einer Bedrohungssituation für nicht rechte Jugendli-
che, Migranten und Migrantinnen und den politi-
schen Gegner, die zu Recht als Errichtung von No-
go-Areas beschrieben wird. Politik und Behörden
wiegelten ab. Mal wurde diese Entwicklung als Ge-
waltphänomen unter Jugendlichen, mal als reines
Hirngespinst linker Miesmacher abgetan.

Ich will hier nicht den Zwischenbericht wiederholen.
Die Fakten sind beschrieben. Aber es ist zu wenig,
einfach zu sagen, es wurde bagatellisiert. Es wurde
mit Verweis auf Rechts-Links-Auseinandersetzung
verharmlost. Die Geringachtung der Gefahr, das
fehlende Verständnis für die Wechselbeziehung
zwischen neonazistischen und rassistischen Ein-
stellungen und Handlungen fußt auf politischen An-
nahmen und fußt auf politischen Entscheidungen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Daher geht es nicht nur um Fehler oder Versäum-
nisse, es muss um Schuld und Wiedergutmachung
gehen. Das ist die Frage, die der Zwischenbericht
aufwirft.

Meine Damen und Herren, der Untersuchungsaus-
schuss hat sich intensiv mit dem gesellschaftlichen
Klima in den 90er-Jahren beschäftigt. Wir haben
die Berichte der Sachverständigen im Untersu-
chungsausschuss gehört. Die Opfer physischer Ge-
walt und braunen Verdrängungsdrucks kamen zu
Wort. Die ehemals Ungehörten konnten deutlich
machen, dass es etwa nicht an fehlender Analyse
lag, sondern daran, dass man den warnenden
Stimmen entweder nicht zuhörte oder nicht zuhören
wollte. Unter denen, die mit richtigen Worten bei
den falschen politischen Verantwortlichen scheiter-
ten, gehörten auch Stiftungen der politischen Bil-
dung und selbst Einrichtungen wie die Landeszen-
trale. Aber warum? Das ist die Frage.

Dafür gibt es für uns als Fraktion DIE LINKE drei
Grundlagen: Zum einen führten kalte Krieger aus
den alten Bundesländern in Thüringen an verant-
wortlicher Stelle den Stellungskampf aus den Zei-
ten der Blockkonfrontation einfach weiter. Mit die-
sen war über die Gefahr von Rechts einfach nicht
zu reden. Denen war es wichtiger, die PDS und al-
les, was sie dazu zählten, bis zu Kleingärtnern und
Garagenbesitzern zu diffamieren, anstatt den Blick
nach Rechts zu richten. Hinzu kamen die, die aus
biografischen Gründen und - ich sage ganz deutlich
- auch aus verständlichen Gründen, eine politische
Abscheu gegen sozialistische Ideen und Praktiken
gewonnen hatten, und daher Rechtsaußen weder
als tatsächliche Gefahr anerkannten, noch sich ge-
meinsam mit der gesellschaftlichen Linken in einem
Bündnis gegen Rechts sehen wollten. Wer die alten
Plenardebatten liest, weiß, was ich meine. Ich zitie-
re, hier gesprochen im Plenum: „Sie sind eine Par-
tei mit einer extremistischen, terroristischen Ver-
gangenheit und Sie sind auch eine Partei mit einer
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extremistischen und terroristischen Gegenwart und
Zukunft.“ Gemeint war hier die PDS in einer Aus-
sprache anlässlich einer Anfrage meiner Fraktion
damals zum Thema Rechtsextremismus am 21. Ju-
ni 1996. Das war das politische Klima. Aber auch
die SPD tat ihres dazu, den Popanz einer Gefahr
von links mit aufzubauen. Eine durch die Landesar-
beitsgemeinschaft „Gewerkschafter gegen Rassis-
mus und Faschismus“ in Saalfeld organisierte De-
monstration mit dem Titel „Den rechten Konsens
brechen“ wurde auch von der lokalen SPD wie
durch den damaligen Innenminister verhindert. Man
verwies darauf, die Demonstration würde dem An-
sehen der Stadt schaden, und redete lieber von lin-
ken Chaoten als von rechten Schlägern. Diese
nannte man „Jugendclique“. Man sprach nicht nur
nicht über Neonazis, man sprach auch nicht über
Rassismus. Dieser wurde in diesen Jahren prakti-
ziert - von den Medien in kampagnenförmiger Het-
ze gegen Flüchtlinge, „Das Boot ist voll“, so etwa
nicht die Parole der NPD, sondern das Cover des
SPIEGEL am 9. September 1991. Dem Druck der
Massenmedien willfährig folgend und diesen ver-
stärkend, sekundierte die Politik mit Worten wie
„Kinder statt Inder“ oder durch die Debatte um die
Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, genannt
dort in den Anfangszeiten die Debatte um den
Missbrauch des Grundrechts auf Asyl. Das endete
dann in der faktischen Abschaffung dieses Grund-
rechts. Worte, die zu Brandsätzen wurden. Nach
dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen kam es in
der Bundesrepublik wochenlang zu flächendecken-
den Gewaltorgien der Neonazis. Binnen sieben Ta-
gen kam es in mindestens 40 Fällen zu Angriffen
auf Ausländerwohnheime mit Brandsätzen und
Steinen. Und in Thüringen? Zwischen 1990 und
1993 sterben in Thüringen vier Menschen durch
Neonazi-Gewalt. In Jena kommt es 1995 zu einem
Anschlag auf ein Haus, in dem Kriegsflüchtlinge
aus Bosnien wohnen. Einer, der das Gebäude zu-
vor ausspionierte und sich die Gewohnheiten der
Wachleute notierte, hieß Uwe Mundlos.

Zu ihrer Verantwortung für das Erstarken des Neo-
nazismus in Thüringen standen die ehemaligen po-
litischen Verantwortlichen vor dem Untersuchungs-
ausschuss nicht. Worte des Bedauerns fanden vie-
le. Wenn es allerdings um die eigene Rolle ging,
dann bekam der Ausschuss entweder eine Art Leis-
tungsschau der damaligen Exekutive unter dem
Motto „Was wir alles geschafft haben“ oder Erinne-
rungslücken vorgeführt. Keiner besaß die Größe,
sich bei denen zu entschuldigen, die Opfer von Na-
zigewalt physischer wie psychischer Art geworden
sind, die von Polizei und Justiz enttäuscht feststel-
len mussten, dass die Täter ungeschoren davonka-
men, die für ihr Engagement gegen Rechts sogar
diffamiert oder verfolgt wurden. Warum kam eigent-
lich niemand der damaligen oder heutigen Verant-
wortlichen auf die Idee, die vielen Namen der Opfer
in den Akten, die uns vorliegen, die Opfer der Jena-

er und Saalfelder Schläger-Nazis um Brandt, Rose-
mann, Rachhausen, Wohlleben, Mundlos, Böhn-
hardt und Zschäpe ausfindig zu machen und sich
zu entschuldigen?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Warum hat niemand auch an finanzielle Wiedergut-
machung gedacht für die, die bis heute an den Fol-
gen, auch an gesundheitlichen Folgen der Angriffe
leiden?

Meine Damen und Herren, der Untersuchungsaus-
schuss hat sich ausführlich mit der Frage nach der
Verantwortung der Polizei bei der Ahndung rechts-
extremer Straf- und Gewalttaten beschäftigt. Zur
Polizei steht vieles richtige im Zwischenbericht. Es
ist ein ambivalenter Befund. Zwischen ernsthafter
und zielgerichteter Verfolgung rechter Straftaten
und auf der anderen Seite Kumpanei mit den Tä-
tern ist alles zu finden. Wir haben die Rolle des
LKA beleuchtet, wir haben uns die Arbeit der zu-
ständigen Staatsschutzdezernate in den KPIs an-
gesehen. Wir haben die Abteilungsleiter aus dem
Innenministerium gehört. Dass es insbesondere im
LKA drunter und drüber ging, ist in Thüringen nichts
Neues und wird sich wohl auch nicht mehr ändern.
Dass schon unterhalb des Innenministers im Amt
und in Behörden ein Eigenleben mit Ränkespielen
und Kohortenbildung betrieben wird, ist auch nichts
Neues. Die kurze Halbwertszeit Thüringer Innenmi-
nister ist beredtes Zeugnis dafür, dass jeglicher
Versuch, diesem Treiben Herr zu werden, scheitern
muss. Was wir als Untersuchungsausschuss ei-
gentlich nicht offenlassen dürfen, Frau Marx ist dar-
auf schon eingegangen, und doch offengelassen
haben, ist die Frage, warum 1997 die SOKO REX
aufgelöst wurde. Es steht außer Zweifel, dass ein
erfolgreicher Abschluss der Verfolgung des Thürin-
ger Heimatschutzes im Rahmen eines Strukturer-
mittlungsverfahrens, bei dem Taten wie Täter zu-
sammengefasst wurden, der rechten Szene einen
erheblichen Dämpfer versetzt hätte. Es geht hier
nicht nur um die Frage, warum einzelne Straftaten,
wie zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Waf-
fenfund in Heilsberg, nicht in das Verfahren einbe-
zogen wurden, diese Detailfragen sind wichtig. Voll-
kommen unzureichend, was der Ausschuss als Er-
mittlungsergebnis hinsichtlich der Frage, warum die
SOKO REX aufgelöst wurde, festgestellt hat. War
es nun der Eitelkeit des damaligen Innenministers
oder LKA-Präsidenten geschuldet, dass die Ermitt-
lungsarbeit durch eine vorschnelle und zudem un-
seriöse Pressekonferenz sabotiert wurde, nur weil
man auf der Suche nach einer Schlagzeile war.
Oder wurde die SOKO REX aufgelöst, weil unter
den Beschuldigten mindestens zwei hochrangige
Spitzel des Landesamts für Verfassungsschutz
Thüringen und Bayern firmierten, die vor Nachstel-
lungen durch die Strafverfolgungsbehörden be-
schützt werden müssten. Oder gab es andere
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Gründe? Geklärt haben wir diese Frage nicht als
Untersuchungsausschuss. Und diese Schwäche
des Untersuchungsausschusses sollte sich unserer
Meinung nach auch noch einmal deutlich in der
Aussprache und im Zwischenbericht wiederfinden,
weil wir auch aus dieser Schwäche für die weitere
Arbeit lernen müssen.

Meine Damen und Herren, die Justiz hat eine große
Rolle gespielt. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, wie
Staatsanwaltschaften die Verfahrenshoheit ausüb-
ten und welche Konzepte zur Verfolgung rechter
Straftaten bestanden. Der Befund ist klar. Strafver-
folgung lief nicht nur bei Spitzeln, aber hier im be-
sonderen Maße ins Leere. Es kam auch bei Mehr-
fachtätern und schweren Gewaltstraftaten in erheb-
lichem Umfang zu Einstellungen oder zu geringfügi-
gen Verurteilungen. Auch hier war der Ausschuss
mit gedächtnisschwachen Zeugen gestraft. Zudem
verwies ein zentraler Zeuge aus dem Bereich der
Staatsanwaltschaften auf ein ärztliches Gutachten,
das ihm Reise- und Verhandlungsunfähigkeit be-
scheinigte. Seine Reisefähigkeit stellte er zwar un-
längst durch seine Teilnahme an der Geburtstags-
feier von Dr. Vogel im Kaisersaal unter Beweis.
Diese besteht allerdings offenkundig weiterhin
nicht, wenn es darum geht, behördliches Versagen
im Zusammenhang mit zehn Morden aufzuklären.
Auch das muss gesagt werden.

Meine Damen und Herren, gerade in der öffentli-
chen, aber auch politischen Debatte spielt die Rolle
des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz
eine herausgehobene Rolle und das zu Recht. Bis-
her hatten wir nämlich nur Schuld, jetzt kommt kri-
minelle Energie hinzu. Das, was der Geheimdienst
verharmlosend Verfassungsschutz genannt hat, mit
Blick auf die rechte Szene sich in Thüringen leiste-
te, kann mit einfachen Worten gesagt werden. Der
Geheimdienst und alle seine Akteure sind Teil des
Problems.

(Beifall DIE LINKE)

Der Geheimdienst hat das Gegenteil davon ge-
macht, was er vorgab, zu tun. Er schützte nicht die
Verfassung und Gesellschaft vor Neonazis, nein, er
schützte die Neonazis. Die Fakten sind klar. Die
rechte Bewegung prägende und führende Kader
wurden geworben zum staatlichen Versorgungsfall
bei monatlicher Alimentierung. Bekannt gewordene
Straftaten wurden nicht den zuständigen Behörden
gemeldet. Vor Polizeimaßnahmen wurde gewarnt,
Kommunikation und Mobilität der hauptamtlichen
Neonazispitzel garantiert. Es geht um die Straftat-
bestände der Verantwortlichen im Amt, Strafvereite-
lung, Geheimnisverrat, Amtsmissbrauch und diver-
se Beihilfehandlungen. Alles verjährt. Ich sage aber
gleich, im Fall Trinkaus ist die strafrechtliche Würdi-
gung offen. Und diesmal gehören die Verantwortli-
chen gegebenenfalls auch auf die Anklagebank.

(Beifall DIE LINKE)

Der Zwischenbericht spricht beispielgebend von Ti-
no Brandt und seinem V-Mann-Führer bzw. diejeni-
gen, die dieses Vorgehen im Amt und Ministerium
deckten. Ja, das ist alles richtig. Aber für uns sind
Tino Brandt kein Sonderfall und Dr. Roewer kein
Sonderling, sondern stehen für das antidemokrati-
sche, unkontrollierbare und gefährliche System ei-
nes Inlandsgeheimdienstes, was jenseits von Recht
und Moral agierte und agieren muss, will er das
sein, was er ist, ein Apparat, der ideologisch moti-
vierend, politisch instrumentalisierend und unter
Verletzung von Grund- und Bürgerrechten mit
nachrichtendienstlichen Mitteln nur eines möchte,
mehr wissen als die anderen, mehr als die Polizei,
mehr als der Dienst im Nachbarland. Dafür ist jedes
Mittel recht, auch das Unrecht.

Und um das ganze Ausmaß der kriminellen Hand-
lungen an einem kleinen Fall klarzumachen, sei auf
ein Fundstück verwiesen. Das Bundesamt übergab
einen Spitzel an das Landesamt, der erste Abtei-
lungsleiter Beschaffung lehnte das Geschenk ab,
weil er auf die kriminelle Vita des Neonazis verwies
und sagte, diesen dürfen wir als Amt nicht werben.
Der Nachfolger im Amt Beschaffung nahm ihn, na-
türlich, der Neonazi aus Arnstadt war dabei bei der
sogenannten Buchenwald-Randale. 1994 rückten
Neonazis, nachdem ein Nazikonzert, zu dem sie
mit einem Reisebus unterwegs waren, untersagt
worden war, in der Gedenkstätte Buchenwald ein,
bedrohten das pädagogische Personal, zerstörten
Ausstellungsgegenstände, grölten „Sieg heil“ und
zeigten den Hitlergruß. Teile der Anwesenden wa-
ren zudem uniformiert, der Nazispitzel mittendrin.
Auch andere waren dabei, auch Spitzel. Später
beim Treffen mit dem V-Mann-Führer übergibt er
Fotos, die dort gemacht wurden während der Ran-
dale, wichtige Beweismittel in einem Verfahren, das
zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Gera
betrieben wurde. Das vermerkte auch der V-Mann-
Führer und überlegte dann zusammen mit den Vor-
gesetzten im Landesamt, aber auch im Bundesamt,
was zu tun sei. Und dann hatte man eine Lösung:
Man verbrennt die Fotos, die Beweismittel. Das ist
Täterschutz; das nennt der Verfassungsschutz
Quellenschutz; wir nennen es kriminell.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Zu diesen kriminellen Handlungen gibt es Verant-
wortliche und es gibt auch Verantwortliche dafür,
dass parallel zum Treiben im Amt die Rechts- und
Fachaufsicht unwirksam gemacht wurde bzw. Per-
sonalentscheidungen so liefen, dass sie hätten nie-
mals wirksam werden können. Auch das gehört zur
Verantwortung.

Zur Arbeit des Untersuchungsausschusses mit
Blick nach vorn: Unlängst wurde ich von einem
Pressevertreter gefragt, ob wir am Ende des Unter-
suchungsausschusses etwa 80 Prozent der Fragen
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geklärt haben werden. Ich antwortete, bei 20 Pro-
zent wäre ich froh. Da müssen wir als Ausschuss,
glaube ich, ein bisschen realistischer sein. Wir sind
Teil der Aufklärung, weder der wichtigste noch der
wirksamste. Wenn wir von einem systematischen
Versagen, von Schuld und Verantwortung spre-
chen, dann sind wir als Fraktion DIE LINKE wenigs-
tens so realistisch, dass wir davon ausgehen dür-
fen, dass Akten systematisch aufgearbeitet und
Zeugen systematisch vorbereitet werden. Es geht
für einige um ihr Ansehen, bei anderen geht es um
den Beruf, bei Dritten um das Amt. Naiv, wer an-
nehmen würde, der Ausschuss könnte die Wahrheit
ergründen. Er kann nur versuchen, so nah wie
möglich da ranzukommen.

Mein Eindruck nach einem Jahr: Die Zeugen schüt-
zen sich hinter ihren Erinnerungslücken, hinter dem
Alter oder hinter der Krankheit. So richtige Sorgen
machen müssen sie sich nicht, was hat der Aus-
schuss schon in seinem Werkzeugkasten, Vereidi-
gung und Zwangsgeld, da lachen die meisten. Der
Ausschuss wird belogen, wenn es darum geht, ob
sich im Vorfeld unter Zeugen verständigt wird. Ich
sage, es wird sich abgesprochen, das gilt auch für
Aussagen im Bund wie in Thüringen. Für diese Vor-
bereitung tragen möglicherweise nur wenige Ver-
antwortung. Wer dazu etwas im Innenministerium
weiß oder nicht weiß, ist für uns nicht ersichtlich.
Der Innenminister wird möglicherweise wieder als
Letzter informiert. Der Ausschuss erfährt zu den bri-
santen Fragen immer nur gerade so viel wie nötig
und die unnötigen Akten kommen in Bergen, dann
haben wir wenigstens etwas zu tun.

Das Unbehagen, den Angehörigen der Opfer und
deren Erwartungen nicht gerecht werden zu kön-
nen, wächst von Monat zu Monat. Wir sind als Aus-
schuss jetzt gefordert, die Umstände des Aushe-
bens der Bombenwerkstatt und die anschließende
Flucht der drei zu klären. Schon jetzt stehen wir wie
bei der Auflösung der SOKO REX vor einer vermut-
lich für unsere Arbeit entscheidenden Frage:
Warum und durch wen wurde das Mobile Einsatz-
kommando des LKA von den Observationen abge-
zogen und das Thüringer Landesamt für Verfas-
sungsschutz übernahm die Observation. Dieses
Mal dürfen wir als Ausschuss nicht Ruhe geben,
ehe diese Frage geklärt ist, liegt doch hier mögli-
cherweise einer der Schlüssel zu der grundlegen-
den Frage: Wie viel Staat steckt im NSU? Wer führ-
te dort eigentlich welche Operation und mit wel-
chem Ziel? Da dürfen wir nicht lockerlassen. 600
Seiten Zwischenbericht sind kein Ruhepolster, son-
dern ein Trittbrett für unsere weitere Arbeit. Danke.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Frau Abgeordnete. Das Wort hat jetzt der
Abgeordnete Kellner von der CDU-Fraktion.

Abgeordneter Kellner, CDU:

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe bei mei-
ner Rede zur Einsetzung des Untersuchungsaus-
schusses im Januar 2012 begonnen und ich werde
es auch heute hier wieder tun mit folgendem Satz:
Ein tiefes Mitgefühl gilt all den Hinterbliebenen der
Opfer des NSU, ihre Leiden durch kompromisslose
Aufklärung ein wenig zu lindern und dafür zu sor-
gen, dass solche barbarischen Geschehnisse sich
nicht wiederholen, ist der Antrieb für unsere Arbeit
im Untersuchungsausschuss.

(Beifall CDU, DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Der Zwischenbericht, den wir heute hier diskutieren
bzw. der hier vorgelegt wurde und allen Abgeordne-
ten auch mittlerweile vorliegt mit ca. 550 Seiten, der
den Zeitraum von 1990 bis 1998 erst einmal be-
trachtet bis zum Untertauchen der Verbrecher, hat
in den letzten zurückliegenden Monaten, ja ein
Jahr, eine Menge Arbeit erfordert, zu erheblichen
Diskussionen geführt und auch - und das muss ich
auch sagen - zum Schluss ist der Bericht von allen
Fraktionen mitgetragen worden. Ich denke, das ist
ein gutes Zeichen, dass dieser Bericht so, wie er
dann im Ausschuss verabschiedet wurde, von allen
Fraktionen mitgetragen wurde und das Sondervo-
tum der LINKEN - ja gut, das hat ja nun wirklich kei-
nen überrascht, dass es da noch ein Sondervotum
gibt. Aber im Großen und Ganzen hat ja auch die
Fraktion DIE LINKE diesen Zwischenbericht mitge-
tragen. Ich denke, das ist ein wichtiges und gutes
Zeichen auch nach außen, dass alle Fraktionen, die
ja gemeinsam beschlossen haben, diesen Untersu-
chungsausschuss ins Leben zu rufen, auch nach
außen zeigen, dass der Zwischenbericht von allen
mitgetragen wird, wenn wir auch den Zwischenbe-
richt noch viel umfangreicher hätten machen kön-
nen. Wir haben uns aber darauf verständigt und,
ich denke, 550 Seiten ist nicht ganz wenig, aber da
sieht man schon, welche Dimensionen letztendlich
dieses ganze Umfeld und dieses ganze Thema
NSU, aber auch letztendlich der gesamte Rechts-
extremismus an der Stelle eingenommen hat.

Wir haben ja mehrere Themenkomplexe gewählt,
um uns ranzutasten, wie es dazu gekommen ist,
wie es dazu kommen konnte, dass sich so eine Zel-
le entwickelt, wie der Rechtsextremismus diese Di-
mension überhaupt erreichen konnte. Deswegen
haben wir auch 1990 bis 1998 begonnen. Wir ha-
ben systematisch versucht uns ranzutasten an die-
se schwierige Materie und auch an das Unvorstell-
bare, das muss ich an der Stelle auch sagen. Wir
haben begonnen mit den Sachverständigen; Sach-
verständige zum einen Opfer, Sachverständige, die
direkt mit der Gewalt konfrontiert wurden, die rech-
ter Gewalt ausgesetzt waren und die hier eine
große bildliche Schilderung von der Zeit Anfang der
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90er-Jahre mit der rechten Gewalt erlebt haben,
geschildert haben. Es war schockierend und ich
muss auch sagen, zum Teil auch fast nicht glaub-
würdig. Das muss man sagen, weil man das ja so
im Umfeld, in der Nähe eigentlich von zu Hause
nicht gewohnt war, dass so etwas stattfinden kann.
Die Schilderungen waren sehr eindrücklich und ha-
ben ein Bild gezeichnet Anfang der 90er-Jahre, was
in manchen Bereichen, nicht in ganz Thüringen,
aber im Schwerpunkt Jena/Saalfeld/Rudolstadt, wo
die Hochburgen zu der Zeit auch waren, haben wir
diese Schilderungen erfahren.

Die Opfer haben sich auch zum Teil im Stich gelas-
sen gefühlt, missverstanden gefühlt, sie haben
auch nicht diese Hilfe - so, wie sie es geschildert
haben - erfahren von Sicherheitsbehörden, und
dass sie schon das Gefühl hatten, sie sind allein
gelassen. Auch das ist ein Thema gewesen, was
uns beschäftigt hat und was wir auch versucht ha-
ben, mit dieser zweiten Runde der Sachverständi-
gen, nämlich mit den Wissenschaftlern, noch mal
zu beraten. Sie haben umfangreiche Dossiers ab-
gegeben. Sie haben Studien vorgestellt und haben
auch versucht, zu erklären, wie sich eine rechte
Zelle, aber auch diese rechte Szene so festsetzen
und so dominant in diesen Bereichen wirken konn-
te. Ich möchte nur einen Sachverständigen an der
Stelle kurz erwähnen, das war der Prof. Dr. Frindte
von der Uni Jena, der eine Studie gemacht hat zur
jugendlichen Gewalt auch im rechtsextremen Be-
reich der Städte Jena, Saalfeld, Rudolstadt und
noch andere Städte. Wir haben mit Verwunderung
zur Kenntnis genommen, dass nach dem Ab-
schluss dieser Studie, dieses Gutachtens eine Fol-
gestudie gemacht werden sollte. 1995 sollte diese
fortgeführt werden, wie die Entwicklung in den
Städten sich dargestellt hat, was die Gewaltbereit-
schaft Jugendlicher anbelangt. Leider wurde die-
sem Ansinnen nicht entsprochen. Das damalige In-
nenministerium unter Führung von Minister Dewes
hat die 12.000 DM, die damals dafür erforderlich
gewesen wären, also heute rund 6.000 €, nicht zur
Verfügung gestellt, um die Studie auch weiterzufüh-
ren. Wir haben das bedauert, ich bedaure das nach
wie vor. Ich weiß zwar nicht, ob dadurch das alles
richtig erkannt und analysiert hätte werden können,
wenn die Studie fortgeführt worden wäre, aber es
wäre vielleicht ein Handlungsfaden gewesen für die
Sicherheitsbehörden, aber auch für die Kommunen,
die letztendlich auch direkt damit konfrontiert waren
und vor Ort mit diesen Maßnahmen, mit diesen, ich
sage mal, Exzessen umgehen mussten. Hier hat
man auch Sozialarbeiter gehört, Sozialdezernenten
der Stadt Jena, auch den Polizisten von der BI Je-
na und da hat sich auch ein Bild gezeichnet, dass
man zum einen darauf gesetzt hat, wir richten Ju-
gendklubs ein und lassen die weitestgehend von
den Jugendlichen selbst organisieren. Hinterher hat
sich herausgestellt oder dargestellt, dass die
Rechtsextremen diese sehr gut genutzt haben, zum

anderen gab es diese Nähe zur Polizei nicht, weil
man Angst hatte, dass man unter Umstände Ju-
gendliche verunsichert oder erschreckt. Auch das
ist ein Sachverhalt, den ich zur Kenntnis genom-
men hatte, der mich da sehr verwundert hat. Ich ha-
be immer angenommen, dass gerade in diesem
Bereich eine engere Verzahnung mit der Polizei
stattfindet. Aber hier gab es unterschiedliche Auf-
fassungen.

Wir dürfen aber eines nicht vergessen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, das war natürlich eine Situati-
on und eine Zeit und ein Klima, was wir mit heute
nicht mehr vergleichen können. 1990, die DDR ist
untergegangen, die Strukturen sind weggebrochen,
es herrschte im ganzen Land Verunsicherung, die
Behörden waren noch nicht so strukturiert und or-
ganisiert, wie man sich das von einem demokrati-
schen Staat vorstellt. Es kam hinzu, dass die soge-
nannten Aufbauhelfer auch aus den Behörden, aus
den Sicherheitsbehörden und Verwaltungen, aus
den unterschiedlichsten Bundesländern zusam-
menkamen, um hier diese Verwaltungen aufzubau-
en und sie fanden Strukturen vor, die sie nicht
kannten. Da beziehe ich mich jetzt auch auf die
rechtsextremen Strukturen. Die Kollegen haben si-
cherlich andere Erfahrungen gemacht in den alten
Bundesländern, als das, was sie hier vorgefunden
haben. Hinzu kamen diese Verunsicherung und
dieser „rechtslose“ Raum, der auch von Rechtsex-
tremisten aus den alten Bundesländern genutzt
wurde, um ihre Ziele und Ideale auch in den ost-
deutschen Ländern zu verfestigen und zu veran-
kern. Das alles in der Summe hat die ganze Lage
nicht einfach gemacht. Auch das muss man an die-
ser Stelle fairerweise sagen. Ich möchte das aber
nicht damit relativieren und verniedlichen. Die Feh-
ler wurden gemacht, es sind Fachleute gewesen,
egal aus welchem Bundesland sie kamen. Sie ha-
ben ihre Ausbildung gehabt und man hat natürlich
zu Recht die Erwartungshaltung gehabt, dass hin-
terher auch die Verwaltung so geführt wird und die
Sicherheitsbehörden so agieren, wie man sich das
vorgestellt hat.

Aus diesem Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen,
haben wir dann den nächsten Schritt gemacht und
haben die Sicherheitsbehörden befragt bzw. Mitar-
beiter. Wir haben angefangen mit Ministern, Staats-
sekretären, Präsident LKA, Thüringer Landesamt
für Verfassungsschutz, Oberstaatsanwälte, Staats-
anwälte bis hinunter zu den Ermittlern über V-
Mann-Führer, also die ganze Palette, die mit die-
sem Spektrum vertraut und beschäftigt war. Da ha-
ben wir versucht zu erfahren, woran es gelegen
hat, dass wir diesen Untersuchungsausschuss heu-
te haben, woran es gelegen hat und wie es sein
konnte, dass zehn Menschen umgekommen sind
und was noch viel schlimmer ist, wie konnte es da-
zu kommen, dass sie nie gefunden wurden. Die Si-
cherheitsstruktur, die ich angesprochen habe, die
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man nach der DDR vorgefunden hat, hat natürlich
die Mitarbeiter, die dann hierhergekommen sind,
auch anderer Bereiche in erster Linie im Blick ge-
habt, jedenfalls haben die Zeugen mehrfach ge-
schildert, dass sie auch andere Schwerpunkte hat-
ten, zum Beispiel Wirtschaftskriminalität. Die
Staatssicherheit hat Anfang der 90er-Jahre eine
große Rolle gespielt. Alles das hat letztendlich auch
Ressourcen gebunden und den Fokus der Mitarbei-
ter, ich muss mal sagen, mehr in diese Richtung
gelenkt und das rechtsextreme Lager nicht so im
Blick gehabt. Ich will nicht von einer Einäugigkeit
reden, sondern ganz und gar von einer Blindheit,
aber es gab hier mit Sicherheit Sehschwächen,
Fehleinschätzungen und auch eine Fehleinsichtig-
keit, wenn man blind bleiben will. Unter diesen Vor-
aussetzungen waren die Bedingungen für gerade
diese rechtsextremen - Organisationen ist zu weit
gegriffen - Verbindungen ideal.

Thüringer Heimatschutz als Stichwort: Wir haben
gerade in diesem Bereich des Thüringer Heimat-
schutzes, was ja die Ursprünge, die Anfänge wa-
ren, wo sich die Rechtsextremen organisiert haben,
mehrfach im Blick gehabt. Es wurde von den Vor-
rednern schon gesagt, dass hier Ermittlungsverfah-
ren leider nicht zum Erfolg geführt hatten. Aber
wenn wir uns die einzelnen Bereiche anschauen,
wie zum Beispiel das LKA, wo wir die meisten Be-
rührungspunkte hatten, weil die natürlich auch da-
mit betraut waren, diese Strafverfahren zu ermit-
teln, so hat sich doch ein Bild für mich gezeigt, was
zum Teil - wie soll ich es sagen -, zwischenmensch-
lich geprägt war, man konnte oftmals nicht mitein-
ander, der Ost-West-Konflikt wurde mehrfach ange-
sprochen, dass Westkollegen mit Ostkollegen nicht
konnten, es wechselte das Personal recht häufig
und dadurch ist natürlich eine kontinuierliche Arbeit
in großen Teilen so nicht möglich gewesen, wie
man sich das hätte wünschen und vorstellen müs-
sen.

Ich möchte aber an der Stelle auch sagen, es gab
große Bemühungen auch von den Kollegen von
den einzelnen Abteilungen, von LKA, die ihr Bestes
gegeben haben, die wirklich alles versucht haben,
um im Prinzip die Ermittlung zum Erfolg zu führen,
aber die sind oftmals gescheitert an Informations-
defiziten oder Fehlinformationen, so dass zum
Schluss mitunter auch eine große Frustration unter
den Kollegen geherrscht hat. Aber bei all diesen
Besonderheiten und auch mitunter menschlich Ver-
ständlichem, wenn man miteinander nicht kann,
kann man es trotzdem nicht nachvollziehen, dass
es so weit kommen konnte.

Ein exemplarisches Beispiel dafür, wie so eine Be-
hörde an der einen oder anderen Stelle aus meiner
Sicht versagt hat, ist das Beispiel der SOKO REX -
auch das wurde hier schon mehrfach angespro-
chen -, die gegründet wurde, um die zunehmenden
Straftaten aus dem rechten Lager in den Griff zu

bekommen bzw. zu ermitteln. Es waren in etwa 12
bis 15 Personen, die da eingesetzt waren, und die
nach Schilderung der Mitglieder der SOKO REX mit
ihrer Arbeit zufrieden waren und auch eine gute Ar-
beit geleistet hätten. Dennoch wurde die SOKO
REX 1997 aufgelöst, 1995/1996 gegründet, 1997
wieder aufgelöst. Das ist auch so dieses Rätsel,
was wir leider im Untersuchungsausschuss nicht lö-
sen konnten, obwohl das doch in vielen Ausschüs-
sen und bei Befragungen der Zeugen ein wesentli-
ches Thema gewesen ist. Wieso konnte es dazu
kommen, dass die SOKO REX aufgelöst wurde,
was war der Grund, wer hat aufgelöst? Auch das
war nicht mehr herauszubekommen. Keiner konnte
uns sagen, was der Grund war, dass die SOKO
aufgelöst wurde, obwohl die Informationen, die sie
zusammengetragen hatten - so jedenfalls die be-
fragten Zeugen - recht umfangreich waren.

Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, passiert Fol-
gendes: Die SOKO REX wird aufgelöst. Das Perso-
nal wird aufgeteilt. Die waren meistens abgeordnet.
Der größte Teil geht wieder zurück an ihre Dienst-
stellen. Die Unterlagen befinden sich wo auch im-
mer und die Mitarbeiter nehmen ihr Wissen mit.
Dann kommt die EG TEX, die hat man danach ge-
gründet. Die EG TEX sollte dann nahtlos anschlie-
ßen, sollte das fortführen. Dann denkt man natür-
lich, jetzt werden die Mitarbeiter, die bei der SOKO
REX schon tätig waren, auch wieder mit eingebun-
den, aber weit gefehlt, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, das hat zu unserer Verwunderung nicht statt-
gefunden. Das ist meiner Ansicht nach ein deutli-
ches Zeichen, dass man die gesamte rechte Szene
an der Stelle nicht ernst genommen hat. Man hat
sie schlichtweg nicht ernst genommen und auch
nicht als Bedrohung gesehen. Ich möchte daran er-
innern, was in der Zeit auch gefunden und festge-
stellt wurde. Die rechte Szene hat sich radikalisiert.
Sie hat eine völlig neue Qualität entwickelt, Stich-
worte „Bombenattrappen“ oder „Puppentorso“ an
der Autobahn. Es hat eine Qualität angenommen,
die vorher so nicht vorhanden war. Spätestens an
der Stelle hätten die Sicherheitsbehörden auf jeden
Fall intensiver in diese Richtung ermitteln müssen.
Deswegen ist die SOKO REX meiner Ansicht nach
auch ein gutes und wichtiges Instrument gewesen.
Ein Zeuge hat sich sogar so weit hinreißen lassen -
der in der SOKO REX eine leitende Funktion hatte -
und gesagt, mit der Auflösung der SOKO REX ha-
ben wir das rechte Lager gestärkt. Das hat mir
schon sehr zu denken gegeben. Aber wir haben lei-
der nicht rausbekommen, wer sie aufgelöst hat,
was die Gründe waren. Die EG TEX hat mehr oder
weniger bei null angefangen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme jetzt
zum nächsten Thema Staatsanwaltschaft/Justiz:
Das wurde hier von den Vorrednern auch kurz an-
gesprochen, mehr gestreift. Ich denke, das sollte
man an der Stelle deutlich sagen, Herr des Verfah-
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rens in solchen Strafverfahren, auch bei Ermitt-
lungsverfahren ist die Staatsanwaltschaft. Die Poli-
zei ist das Instrument, die Polizei untersucht, die
Polizei gibt die Informationen an die Staatsanwalt-
schaft. Die Staatsanwaltschaft sieht sich diese an,
analysiert sie und gibt neue Aufträge, in welche
Richtung ermittelt werden soll und muss, damit die-
ses Verfahren zum Schluss auch von Erfolg ge-
krönt ist. Das ist natürlich der wesentliche Punkt.
Die Justiz hat hier eine wesentliche Rolle gespielt.
Im Fokus steht in erster Linie der Verfassungs-
schutz, das LKA, dann kommt erst einmal eine Wei-
le nichts und dann kommt die Justiz. Wir haben
darauf schon großen Wert gelegt und Staatsanwäl-
te/Oberstaatsanwälte gehört, die mit diesen Fällen
vertraut waren, z.B. Strukturermittlungsverfahren -
auch das ist schon angesprochen worden - gegen-
über Mitgliedern des THS (Thüringer Heimat-
schutz). Trotz Straftaten und auch Organisations-
strukturen sind Verfahren nicht bis zu Ende geführt
oder eingestellt worden bzw. es sind Verfahren ver-
jährt. Auch das muss in der nächsten Runde - das
ist deswegen nicht abgeschlossen, auch das wird
nach 1998 eine Rolle spielen, die Justiz. Ich denke,
auch hier muss man kritisch hinterfragen, warum ei-
ne Zusammenarbeit mit dem LKA, warum diese
Führung des LKA bzw. der Polizei nicht so erfolgt
ist, wie man das für erforderlich gehalten hätte bzw.
es erforderlich gewesen wäre, damit Straftaten
rechtzeitig geahndet werden und Verfahren zum Er-
folg führen. Keine dieser Straftaten wurde letztend-
lich ausgeurteilt bzw. gab es eine Verurteilung. Wie
gesagt, 1998 wird das auf jeden Fall auch weiterge-
hen, weil diese Fälle, die jetzt noch kommen, ähnli-
chen Charakter haben.

Ich komme jetzt zum Landesamt für Verfassungs-
schutz. Was nicht nur uns sehr beschäftigt hat,
auch die Medien, die Öffentlichkeit, der Verfas-
sungsschutz in all seinen Formen und Blüten - das
war auf jeden Fall immer eine große Schlagzeile
wert - hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es
so ist.

Ich komme noch schnell zum Thüringer Verfas-
sungsschutz: Also auch an der Stelle muss ich sa-
gen, hat natürlich der Verfassungsschutz auf der
ganzen Linie versagt. Ich sage nur Tino Brandt, ein
wesentliches Beispiel dafür, wie mit V-Leuten um-
gegangen worden ist, mit großem Vorstrafenregi-
ster, über 35 Vorstrafen, die der Herr gehabt hat. Er
wurde trotzdem als V-Mann geführt, er wurde über-
durchschnittlich mit Mitteln ausgestattet, die unter
Umständen in den THS geflossen sind und, was
mich am meisten gewundert hat oder ich hatte den
Eindruck, dass der V-Mann Tino Brandt den Verfas-
sungsschutz geführt hat und nicht umgekehrt. Alles
andere würde für mich nicht die Erklärung sein,
warum Tino Brandt nach Topagent und Aufdecken
hinterher zu Hause wohnen geblieben ist, im rech-
ten Lager weiter verkehrt.

An der Stelle noch zum Abschluss, möchte ich mich
bei unserem Innenminister recht herzlich bedanken,
dem dienstältesten Innenminister recht herzlich be-
danken, dass er diesen Untersuchungsausschuss
so hervorragend unterstützt hat. Ich wünschte mir
das auch von anderen Ministerien, so schnell und
hilfreich alle Akten zur Verfügung zu stellen und
nicht umsonst ist er auch bundesweit in der Kritik -
Herr Adams, Sie gucken -, bundesweit in der Kritik,
dass er letztendlich diese Geheimniskrämerei auf-
gegeben hat. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kellner. Das Wort
hat jetzt der Abgeordnete Adams für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe Gäste hier im Thüringer
Landtag, zunächst erlauben Sie mir einen Dank zu
richten an die Präsidentin des Landtags und an das
Team der Landtagsverwaltung, ohne diese Leuten
hätten wir nicht erfolgreich sein können, und vielen
Dank dafür an dieser Stelle.

(Beifall im Hause)

Ich möchte mich auch ganz ausdrücklich bei mei-
nen Kollegen aus dem Ausschuss für die konstruk-
tive Zusammenarbeit bedanken und kann mich
sehr vielem, was hier von den Vorrednerinnen und
Vorrednern gesagt wurde, anschließen. Wir haben
es ja gemeinsam in dem Zwischenbericht niederge-
legt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Zwi-
schenbericht hat einen dokumentierenden Teil und
einen kurzen wertenden Teil. Den Teil mit den
Schlussfolgerungen und Ergebnissen, mit den zu-
künftigen Maßnahmen haben wir uns für den Ab-
schlussbericht vorbehalten. Alles, was wir bisher
gesagt und erfahren haben, steht unter dem Vorbe-
halt, dass wir noch mehr oder gar noch anderes
oder ganz Gegensätzliches oder Bestätigendes er-
fahren werden. Mit großer Mehrheit hat der Unter-
suchungsausschuss 5/1 diesen Zwischenbericht
verabschiedet und das ist auch gut so, weil die Auf-
klärung des Behördenversagens beim Verhindern
des Rechtsterrorismus sich für parteipolitischen
Streit meiner Meinung nach nicht eignet. Denn es
geht an allererster Stelle, und da vielen Dank an
Herrn Kollegen Kellner, um die Opfer, um die Op-
ferfamilien dieser rechten Gewalt.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das soll allerdings nicht heißen, dass wir uns nicht
auch einmal streiten können und deutlich die Mei-
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nung sagen. Das möchte ich aus aktuellem Anlass
hier einmal tun. Sehr geehrter Herr Staatssekretär
Rieder - leider ist er gerade nicht da -, das, was Sie
gestern im Untersuchungsausschuss abgeliefert
haben, ist eine handfeste Ungehörigkeit und ich
hoffe, dass das am heutigen Tag so nicht fortgehen
wird.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die fortgesetzte und immer wiederkehrende Hal-
tung der Landesregierung, uns bestimmte Informa-
tionen nicht geben zu wollen, wird im nächsten Be-
richt einen größeren Raum einnehmen müssen und
es hilft auch nicht hier die Legende vom Aufklä-
rungsrebellen immer weiter zu schmieden. Das trifft
nicht die Realität.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück
zum Zwischenbericht: Er ist umfangreich, trotzdem
wir uns den Auftrag gestellt hatten, so kurz wie
möglich zu formulieren, so prägnant wie möglich zu
sein. Aber es war unser Ziel, alles aufzuschreiben,
was wichtig sein könnte, wenn man in 20 Jahren
versucht, dieses Phänomen noch einmal zu verste-
hen, und das nachvollziehen will. Wir hoffen, dass
wir das geschafft haben. Viele meiner Vorrednerin-
nen haben die Ergebnisse unseres Untersuchungs-
ausschussberichts, den Sie auch noch einmal wer-
tend zusammengefasst finden werden auf den letz-
ten 50 Seiten, schon genannt und ich kann das ger-
ne ersparen. Ich will ein Problem, einen Zusam-
menhang jedoch ein wenig tiefer ausführen.

Herr Kollege Kellner hatte es selbst angesprochen,
es gab Unklarheit bzw. ein Unvermögen in der
schwarz-roten Regierung Ende der 90er-Jahre, wie
man mit dem erstarkenden Rechtsradikalismus um-
geht. Diese Uneinigkeit in der Landesregierung
führte dazu, dass die nachfolgende Verwaltung ori-
entierungslos war und damit natürlich unentschlos-
sen handelte. Sie wussten nicht, wohin sie sich be-
wegen sollen, und das ist ein wichtiger Fakt, den
wir feststellen konnten. Das führte dazu, dass auch
die Zivilgesellschaft gehemmt war und insbesonde-
re darum, weil verschärfend hinzukam, dass einige
Vertreter der Exekutiven all diejenigen, die Rechts
etwas entgegensetzen wollten, auch noch be-
kämpften.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das darf
nie wieder geschehen,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

denn die klare Folge war, dass die rechte Szene er-
starkte, da ihr eben nichts als Unsicherheit gegen-
übergestellt wurde. Die Gefahr von Rechts und das
haben alle Vorredner schon deutlich gesagt, wurde
nicht ernst genommen. Das darf nie wieder gesche-
hen. Nie wieder darf es passieren, dass wegge-
guckt wird, wenn Rechte, Freie Kameradschaften,
wenn die NPD oder andere rechte Verbände de-

monstrieren, Infostände machen oder in unseren
Vereinen auftauchen. So leicht, wie es gesagt ist,
so eloquent wie es klingt, wenn man sagt, tun wir
so, als hätten wir es nicht bemerkt, beachten wir sie
doch gar nicht, diese Herangehensweise ist falsch
und wir haben als GRÜNE

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

den großen Wunsch und die kleine Hoffnung, dass
das eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Zwi-
schenberichts sein kann und sich in der Zivilgesell-
schaft zu einer festen Gewissheit fügt, dass man
nie wieder wegsehen darf. Jegliche Aktionsformen
sind in Ordnung, nur das passive Wegsehen darf
es nie wieder geben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Zwei-
tes ist auch wichtig, Frau Kollegin Renner hat es di-
rekt angesprochen. Wir, der Thüringer Landtag,
müssen die Verantwortung dafür übernehmen, was
damals geschehen ist. Wir müssen die Verantwor-
tung dafür übernehmen, dass diese Gruppe sich ra-
dikalisieren konnte, die Verantwortung dafür über-
nehmen, dass sie nicht dingfest gemacht werden
konnte und dass sie abtauchen konnte und abge-
taucht blieb. Es war unsere Thüringer Aufgabe, das
zu verhindern und wir haben sie nicht erfüllt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade
darum bin ich so traurig, dass es bisher kein leiten-
der Polizeibeamter jemals geschafft hat, kein leiten-
der Beamter des Verfassungsschutzes jemals ge-
schafft hat, aber auch kein Staatsanwalt sich bisher
gemüßigt sah, Entschuldigung zu sagen für das,
was damals geschehen ist.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Blick
in die Zukunft gilt es, die Fragen aus den 90er-Jah-
ren nicht hinter uns zu lassen, sie fortzuführen in
unseren Zeugenvernehmungen und Aktenstudium,
aber jetzt mehr Konzentration darauf zu legen, wie
konnten sie am 26.01. überhaupt abtauchen?
Warum waren keine Haftbefehle dabei? Warum
weigerte sich die Staatsanwaltschaft, dieses Mittel
zu nehmen? Warum setzte die Polizei nicht ihre
Rechte aus dem Polizeiaufgabengesetz ein, um
hier ein Abtauschen der drei zu verhindern? Und
warum konnten wir sie im nahegelegenen sächsi-
schen Chemnitz und Zwickau nicht finden, obwohl
wir doch zumindest in den Verlautbarungen alles an
polizeilicher Kraft aus Thüringen darauf verwende-
ten? Diese Fragen stehen im Raum und ich kann
Frau Kollegin Renner nur recht geben: Schaffen wir
es, auch nur 20 Prozent davon zu lösen, hätten wir
viel geschafft. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Adams. Das Wort
hat jetzt der Herr Abgeordnete Höhn für die SPD-
Fraktion.

Abgeordneter Höhn, SPD:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, zunächst einmal möchte ich an dieser Stel-
le meine Kollegin Birgit Pelke entschuldigen. Nor-
malerweise würde es ihr gebühren, als Mitglied des
Untersuchungsausschusses hier die Rede für mei-
ne Fraktion zu halten. Aber sie musste sich in zahn-
ärztliche Behandlung begeben und das ist für das
Vorhaben nicht so gut geeignet. Deswegen über-
nehme ich das. Ich bin offen gestanden aber auch
nicht unglücklich darüber, dass ich das tun darf.

Es ist nämlich auf den Tag genau neun Monate her,
am 21. Juni 2012 haben wir hier im Thüringer Land-
tag debattiert im Anschluss an eine Regierungser-
klärung zum sogenannten ersten Schäfer-Bericht.
Es hat damals ein paar Wallungen gegeben im
Nachgang dieser Diskussion.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Seitens der
SPD.)

Herr Innenminister, ich kann versprechen, wir brau-
chen heute keinen Koalitionsausschuss, dessen bin
ich mir sicher. Aber ich sehe mich dennoch veran-
lasst, auf diese Diskussion von damals durchaus zu
reflektieren. Wenn ich mir Teile dessen, was ich
persönlich damals gesagt habe, zur Hand nehme,
und das mit dem vergleiche, was nunmehr als Tat-
sachen vom Untersuchungsausschuss als festge-
stellt gilt, dann muss ich sagen, erscheinen
durchaus relevante Parallelen.

Ein paar Beispiele dessen: Ich habe damals ge-
sprochen von einer festzustellenden Verharmlo-
sung bzw. man kann auch sagen, von manchen
Behörden oder auch im politischen Raum zumin-
dest vom Versuchen des Totschweigens des
Rechtsextremismus in den 90er-Jahren. Genau
das, und das haben meine Vorredner allesamt auch
genauso wiedergegeben, aus ihren Erfahrungen
aus dem Untersuchungsausschuss gilt nunmehr als
Tatsache festgestellt.

Nächstes Beispiel: Damals habe ich gesagt, es
muss festgestellt werden, inwieweit die V-Mann-Tä-
tigkeit bestimmter Rechtsextremer und deren Be-
zahlung durch den Staat dazu geführt haben, die-
ses Strukturen zu verfestigen oder gar erst zu er-
möglichen. Auch das gilt nunmehr als Tatsache
aufgrund des Untersuchungsausschussberichtes,
des Zwischenberichts als festgestellt.

Und wenn wir davon ausgehen, das wurde von al-
len Rednern ebenfalls dokumentiert, dass es kei-
nen ausreichenden, das ist gelinde gesagt, harmlos
formuliert, Informationsaustausch zwischen den

einzelnen Sicherheitsbehörden gegeben hat, dann
muss ich sagen, auch das hat sich mittlerweile als
Tatsache verfestigt, genauso wie die zum Teil nicht
nachvollziehbaren Einstellungen von Verfahren im
Bereich der Staatsanwaltschaften. Seit diesem Tag,
seit dem damaligen 21.09. hat sich die Informati-
onspolitik durchaus verändert. Ich will es mal wet-
termäßig beschreiben. Es gab durchaus ein Zwi-
schenhoch in Bezug auf die Bereitschaft, Informa-
tionen umfänglich und vor allen Dingen auch recht-
zeitig an den Untersuchungsausschuss zu liefern.
Aber aus diesem Zwischenhoch ist mittlerweile wie-
der ein Zwischentief entstanden. Das Ganze hat
sich, das wurde eben auch hier dargelegt, auch in
den Vorgängen des gestrigen Untersuchungsaus-
schusses noch mal dokumentiert. Ich kann nur sa-
gen, ich appelliere noch einmal an die Verantwor-
tung aller, die mit diesen Vorgängen zu tun haben,
vor allen Dingen im Thüringer Innenministerium,
dieser Praxis nicht Vorschub zu leisten und dem
Ausschuss alles, aber auch alles zur Verfügung zu
stellen.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, in neun Monaten ent-
steht etwas Großes, in der Regel jedenfalls. Auch
dieser Bericht ist groß. Er ist nicht nur vom Umfang
her groß, sondern auch von seiner inhaltlichen Tie-
fe. Wie aufmerksam das Ganze auch bundesweit
reflektiert worden ist, will ich an einem Beispiel be-
legen, aber nicht, bevor ich an dieser Stelle noch
einmal allen Ausschussmitgliedern, allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für die ge-
leistete Arbeit danke sowohl hier im Thüringer
Landtag seitens der Abgeordneten, seitens der
Landtagsverwaltung, aber auch in den Ministerien.

Die Wertschätzung, die dieser Bericht erfahren hat,
ist eine für Untersuchungsausschüsse auf Landes-
ebene durchaus bemerkenswerte. Ich möchte dem
Hohen Haus hier ein Zitat nahebringen, das ich in
einer großen deutschen Tageszeitung am 12. März
gefunden habe, ich zitiere: „Die Geschichte der
Bundesrepublik ist mit parlamentarischen Untersu-
chungsausschüssen gepflastert. Entsprechend
groß ist die Zahl der oft ziegelsteindicken Berichte,
in denen die Ergebnisse der Arbeit dieser Aus-
schüsse dargestellt werden. Von hohem Wert ist
kaum einer dieser Texte, sie sind dick, aber nicht
gewichtig. Oft sind weite Passagen parteipolitisch
gefärbt. Das ist bei diesem Bericht ganz anders.
Der 554 Seiten starke Zwischenbericht des NSU-
Untersuchungsausschusses des Thüringer Land-
tags ist ein beklemmendes, erschütterndes zeitge-
schichtliches Dokument. Er stellt das Versagen der
Sicherheitsbehörden im Umgang mit den Rechtsex-
tremisten so schonungslos dar, dass man auch
dann erschrickt, wenn man schon viel darüber
weiß. Die 554 Seiten sind eine Chronik des Sys-
temversagens, ein Schuldbekenntnis. Der Aus-
schuss beklagt die Rolle des Verfassungsschutzes
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als desaströs, er beschreibt die der Polizei als pro-
blematisch. Der Bericht zeigt - so bekennt ein Aus-
schussmitglied -, dass Thüringen die Verantwor-
tung dafür übernehmen muss, dass die NSU-Mit-
glieder zu Mördern wurden.“ Dieses Zitat stammt
aus der „Süddeutschen Zeitung“ vom Chefkom-
mentator Heribert Prantl. Und allein die Tatsache
zeigt, dass wir eine Verantwortung hier im Thürin-
ger Landtag mit diesem Untersuchungsausschuss
und seinen Ergebnissen haben. Ich will an dieser
Stelle noch einmal appellieren, dass wir das, was
bislang an Ergebnissen, an Zwischenergebnissen,
auf dem Tisch liegen haben, wirklich auch nur als
das bezeichnen, was es ist - ein Zwischenergebnis.
Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen
können, dass wir für alle diese Vorgänge in den
90er-Jahren und danach, die letztendlich zu dieser
Mordserie geführt haben, rückhaltlose Aufklärung
betrieben hätten. Davon sind wir leider Gottes noch
weit entfernt.

Meine Damen und Herren, welche inhaltlichen Kon-
sequenzen ziehen wir bislang oder bis dato aus
diesem Zwischenbericht oder welche haben wir zu
ziehen? Wir brauchen einen anderen politischen
und gesellschaftlichen Umgang mit den Gefahren
von Rechts. Dass diese Gefahren nach wie vor re-
levant sind, zeigen uns die Daten des Thüringen-
Monitors in jedem Jahr auf sehr beklemmende Wei-
se. Da ist es in einer besonderen Verantwortung für
uns Politiker, für den gesamten politischen Raum
innerhalb der Zivilgesellschaft, sich mit Fremden-
hass und anderen rechtsradikalen Ideologien aus-
einanderzusetzen, entgegenzustellen und in die-
sem Kampf dagegen mit gutem Beispiel voranzuge-
hen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es gehört auch dazu in dem einen oder anderen
politischen Feld, das wir hier zu beackern haben,
auch einen Paradigmenwechsel und einen Einstel-
lungswechsel vorzunehmen. Ich muss schon sa-
gen, ich bin sehr enttäuscht, dass nach dem Vorlie-
gen eines entsprechenden Berichts über eine mög-
liche Ausdehnung oder eine mögliche Aufhebung
der Residenzpflicht in Thüringen, der durchaus
Hoffnung bei uns zumindest hat aufkeimen lassen,
die entsprechende Verordnung durch das Thüringer
Innenministerium verändert wird. Diesen Verände-
rungswillen sehe ich nicht; auch das wäre ein Bei-
trag für eine neue Willkommenskultur, wenn wir
dem entsprechen würden, auch das wäre ein Zei-
chen.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich appelliere an dieser Stelle noch einmal nach-
drücklich im Namen meiner Fraktion, an dieser
Stelle muss ein Umdenken erfolgen. Wir diskutieren
auch, meine Damen und Herren, über Konsequen-
zen aus diesen ganzen Vorgängen in Bezug auf die
sogenannte Sicherheitsarchitektur. Sicherheitsar-

chitektur, nur noch mal zum Verständnis, das meint
nicht nur den Verfassungsschutz, das meint auch
die Thüringer Polizei und das Landeskriminalamt.
Diese Behörden im Zusammenspiel stellen die Si-
cherheitsarchitektur unseres Bundeslandes dar.
Dass wir dort Veränderungen brauchen, diese poli-
tische Übereinkunft oder diesen politischen Kon-
sens kann ich durchaus bei allen erkennen. Nur, in
welcher Form das geschehen soll, darüber gibt es
nach wie vor unterschiedliche Auffassungen. Der
Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt mit einer
Novelle des Verfassungsschutzgesetzes, den Herr
Minister Geibert vorgelegt hat, geht durchaus in die
richtige Richtung, allerdings nicht in allen Aspekten,
jedenfalls nicht nach unserer Auffassung. Ein Bei-
spiel sei da genannt, dass die Frage der Einord-
nung oder der Integration des Verfassungsschutzes
ins Innenministerium von unserer Seite durchaus
mit großer Skepsis gesehen wird, vor allen Dingen
was auch die Frage der Verantwortungskette, die
daraus dann neu entstehen muss, betrifft. Ich bin
da sehr nah beim Kollegen Fiedler, auch wenn ich
ihn jetzt gerade nicht sehe, der sich in der Weise
geäußert hat, dass es durchaus Sinn macht, den
Thüringer Verfassungsschutz neu aufzustellen, auf-
zulösen, neu aufzustellen, auch personell. Ich sage,
insbesondere auch personell neu aufzustellen, das
wäre in der Tat ein wahrer Neuanfang, der mit den
alten Zöpfen wirklich abschließen würde.

Die Frage des Umgangs mit V-Leuten spielt eine
große Rolle, das ist eine weitere Konsequenz, die
wir aus den uns mittlerweile bekannten Vorgängen
zu ziehen haben. Ich bin nicht per se gegen V-Leu-
te. Wenn wir die Existenz eines Verfassungsschut-
zes anerkennen, dann gehört sicherlich auch die-
ses Instrument zum Werkzeugkasten eines solchen
Amts. Aber die Frage der Legitimation solcher V-
Leute spielt eine große Rolle. Wir fordern da ganz
klar eine breitere parlamentarische Legitimation.
Wir gehen so weit zu sagen, es bedarf einer ge-
setzlichen Regelung zur Führung von V-Leuten.
Das wäre zumindest eine weitere Verbesserung,
ein weiterer Schritt auch in Bezug auf diese Konse-
quenzen.

Meine Damen und Herren, abschließend möchte
ich meinen Appell vom Juni letzten Jahres erneu-
ern. Wir haben einen guten Anfang gemacht im
letzten Jahr in der Aufklärungskette. Die Regierung
hat reagiert, es gab die Kommission. Der Landtag
hat reagiert, es gibt den Untersuchungsausschuss.
Nun sollten wir alles daran setzen, dass nach den
nunmehr bekannt gewordenen Pannen, nach den
nunmehr bekannt gewordenen Unzulänglichkeiten
und insgesamt Fehlverhalten vieler in dieser Zeit
nicht noch ein unzulänglicher Abschlussbericht ei-
nes solchen Untersuchungsausschusses vorgelegt
wird. Das würde uns nun wirklich schlecht zu Ge-
sicht stehen. Ich bin guter Hoffnung, nachdem die-
ser Zwischenbericht wirklich ein sehr guter Anfang
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dafür ist, dass wir am Ende dieses Prozesses mög-
licherweise sagen können, wir haben als Thüringen
unser Möglichstes getan und dazu fordere ich uns
auf. Herzlichen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Höhn. Das Wort
hat jetzt für die FDP-Fraktion der Herr Abgeordnete
Untermann.

Abgeordneter Untermann, FDP:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im
Zeitraum von September 2000 bis April 2007 sind
in Deutschland acht türkischstämmige, ein grie-
chischstämmiger Bürger und eine Polizeibeamtin
ermordet worden. Diesen Mitbürgern gedenken wir
und ihren Familien gilt unser besonderes Mitgefühl.

(Beifall im Hause)

Es sind die Opfer des NSU, die uns Demokraten
gemeinsam zur größtmöglichen Aufklärung der Ta-
ten antreiben. Das sind wir ihnen und auch den
Hinterbliebenen schuldig. Zehn Menschen sind in
Deutschland von Mitgliedern einer Vereinigung, die
sich selbst als Nationalsozialistischer Untergrund -
NSU - bezeichnt, eiskalt ermordet worden. Jahre-
lang haben die deutschen Sicherheitsbehörden der
Länder und des Bundes bei den Ermittlungen der
Taten im Dunkeln getappt. Jahrelang ist auch der
rechtsextremistische Hintergrund dieser Taten un-
entdeckt geblieben. Mindestens drei Mitglieder des
NSU stammen aus Thüringen und waren Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehörden seit den 90er-
Jahren bekannt. Wir müssen leider feststellen - da
muss ich auch Frau Marx recht geben -, dass vor-
rangig die Thüringer Sicherheitsbehörden bei der
Fahndung und Ermittlung dieser Straftaten versagt
haben.

Der Thüringer Landtag hat am 26. Januar 2012
einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss
eingesetzt mit dem Auftrag, mögliches Fehlverhal-
ten der Thüringer Sicherheits- und Justizbehörden
zu untersuchen. Der heute vorliegende Zwischen-
bericht ist das Ergebnis der letzten 12 Monate.
Auch die Vorgänge bis zur Garagendurchsuchung
im Januar 1998 sind noch nicht abschließend be-
handelt worden. Dennoch konnte der Untersu-
chungsausschuss erste Zwischenergebnisse fest-
stellen.

Bevor ich auf einzelne Punkte näher eingehe - das
wiederhole ich sehr gern -, gestatten Sie mir an die-
ser Stelle einen Dank an alle die auszusprechen,
die im Untersuchungsausschuss mitgewirkt und an
diesem Bericht mitgearbeitet haben. Das gilt so-
wohl für die Abgeordneten wie für die Referenten,

die Mitarbeiter oder auch selbst die Ordnungskräf-
te.

(Beifall FDP)

Dank auch an alle Mitarbeiter der Verwaltung und
der Ministerien für ihre immensen Bemühungen
und Zuarbeiten bei diesem Thema.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Un-
tersuchungsausschuss hat zunächst den Zeitraum
bis Januar 1998 untersucht, wobei diese zeitliche
Trennung nicht immer hilfreich war, weil ja viele
Vorgänge auch nach 1998 weitergeführt wurden, so
dass man nicht einfach einen Cut machen und
dann sagen kann, bis hierhin und dann geht es wei-
ter. Es war in manchen Dingen sehr schwierig.

Als Zwischenergebnis kann festgestellt werden,
dass der Aufbau der Sicherheitsbehörden in Thürin-
gen mit Schwierigkeiten verbunden war, vor allem
geeignetes Personal für die verschiedenen Sicher-
heitsbehörden wie Landeskriminalamt, Landesamt
für Verfassungsschutz und Innenministerium zu fin-
den. Dass es aus Sicht der FDP auch ein Ost-
West-Problem bei der Zusammenarbeit innerhalb
der Sicherheitsbehörden gab, ist unter anderem
dem zu schulden, unsere Ex-DDR-Beamten, will ich
mal sagen, konnten sich den offenen Hass der
Rechtsextremisten nicht vorstellen, weil doch in der
DDR eigentlich das Thema Rechtsextremismus gar
nicht vorhanden war. Und die Beamten aus dem
Westen hätten nicht erwartet, dass hier eine solche
braune Brut entstanden ist. Weiterhin ist zu sagen,
dass das Kompetenzgerangel und Streitigkeiten un-
ter dem Personal, auch das Misstrauen zwischen
den Akteuren die Arbeit aller Sicherheitsbehörden
erheblich gestört und sogar behindert haben, dass
die Rechts- und Fachaufsicht nicht konsequent
ausgeübt wurde und somit faktisch nicht funktioniert
hat, dass der Einsatz von V-Männern nicht gelten-
den Regeln, etwa den Leitlinien des Bundesamts
für Verfassungsschutz zum Einsatz und Führen von
V-Männern entsprochen hat und so zum Beispiel
Tino Brandt nicht hätte als V-Mann angeworben
werden dürfen, dass die Kontrolle der Quellen auf
Nachrichtenehrlichkeit, wenn überhaupt, unzurei-
chend stattgefunden hat.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und
Herren, dies sind nur einige vorläufige Ergebnisse
des Zwischenberichts. Im Abschlussbericht müssen
wir dann natürlich und werden wir auch - das haben
wir uns so ausgemacht - die endgültigen Schluss-
folgerungen ziehen. Deshalb gehe ich jetzt auch
nicht näher auf das von Uwe Höhn Gesagte ein,
weil ich denke, die Zusammenhänge gehen ’98 erst
mal weiter und wir haben ja dann immer noch 14
Jahre vor uns, die dann bis heute praktisch aufge-
klärt werden müssen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals auf
einen Antrag verweisen. Wie auch BÜNDNIS 90/
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DIE GRÜNEN hat die FDP beantragt, den ehemali-
gen V-Mann Tino Brandt als Zeugen zu hören. Aus
unserer Sicht kann die Zeugenaussage eine weite-
re Klärung einiger offener Fragen wie zum Beispiel
Finanzierung des THS durch das Landesamt, War-
nung vor Durchsuchungen oder Hinweise zu Straf-
verfahren, die es eindeutig gab, wie das funktio-
niert, was das bewirkt. Sonst bleiben nach bisheri-
gem Stand viele Behauptungen und Mutmaßungen
im Raum, die keinen Beweis darstellen. Unser Ziel
sollte es sein, Tatsachen durch Beweis festzustel-
len. Über Art und Weise und Zeit der Vernehmung
kann der Ausschuss in den nächsten Wochen ent-
scheiden, um hier auch keine zusätzliche politische
Bühne zu geben.

Sehr geehrte Damen und Herren, die FDP hat dem
Zwischenbericht zugestimmt, er wurde von allen
Fraktionen gemeinsam erarbeitet und spiegelt die
Arbeit des Untersuchungsausschusses wider.

Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick: Der Un-
tersuchungsausschuss hat in seinen letzten beiden
Sitzungen bereits Zeugen zu weiteren Untersu-
chungskomplexen vernommen. Hier zeigt sich,
dass auch die Landesregierung bei der Identifizie-
rung von möglichen Zeugen größere Sorgfalt wal-
ten lassen muss. Es war ja auch in Presse, Rund-
funk und Fernsehen darauf schon hingewiesen
worden. Meiner Ansicht nach muss auch weiterhin
eine parteiübergreifende ganz wichtige Zusammen-
arbeit im Ausschuss erfolgen, um weitgehende Auf-
klärung zu erreichen. Das sind wir als Politiker un-
seren Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig.

Auch für den nunmehr zu untersuchenden Zeitraum
ab Januar 1998 bis zur Entdeckung des NSU im
November 2011 sind noch viele offene Fragen zu
beantworten. Es gilt, wie gesagt, Schlussfolgerun-
gen und Konsequenzen für die zukünftige Organi-
sation und die Arbeit der Thüringer Sicherheitsbe-
hörden, aber auch für die Zusammenarbeit mit an-
deren Sicherheitsbehörden zu ziehen. Eine solche
Mordserie und der lange Zeitraum des Nichtent-
deckens dürfen sich auf keinen Fall wiederholen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, SPD, FDP)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Untermann. Das
Wort hat jetzt Herr Innenminister Geibert.

Geibert, Innenminister:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordneten, die für die Sicher-
heit und Strafverfolgung zuständigen Behörden im
Bund und den Ländern haben im Falle der rechts-
terroristischen Straftaten der Mitglieder des NSU
schwere Fehler begangen, das ist unstreitig. Es ist
gut, dass der Untersuchungsausschuss des Thürin-

ger Landtags das Fehlverhalten der Behörden in
Thüringen unter die Lupe der parlamentarischen
Aufklärung nimmt. Dass die Morde und sonstigen
Straftaten des Trios nicht verhindert werden konn-
ten, ist eine schwere Bürde und erfüllt mich mit
Scham. Soweit mir das erlaubt ist, will ich auch
stellvertretend für meine Vorgänger im Amt noch
einmal mein tiefes Bedauern gegenüber den Op-
fern und deren Angehörigen sowie deren Freunde
zum Ausdruck bringen, weil auch die Thüringer Be-
hörden die Radikalisierung und das schändliche
Treiben von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe und
ihren Gehilfen ganz offensichtlich nicht erkannt ha-
ben.

Jenseits der Detailfragen zu rechtlichen, organisa-
torischen und persönlichen Mängeln auf staatlicher
Seite gilt, das Ansehen von Polizei und Justiz und
vor allem das Ansehen der Verfassungsschutzbe-
hörden ist seit dem 4. November 2011 massiv in
Mitleidenschaft gezogen worden. Wenn eine Ter-
rorbande über Jahre hinweg mordend durch
Deutschland zieht, dann ist dies eine schwere Nie-
derlage für die gesamte Sicherheitsarchitektur in
Deutschland.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Der 550 Seiten starke Zwischenbericht des Unter-
suchungsausschusses führt noch einmal deutlich
ins Bewusstsein, welchen Boden das rechtsextre-
mistische Umfeld in den 90er-Jahren in Thüringen
bereitet hat. Es war zum einen der ideologische Bo-
den für die mörderischen Taten. Der Untersu-
chungsausschuss hat in akribischer Weise den
Sachverhalt erforscht und einen Zwischenbericht
vorgelegt, der nicht nur wegen seines Umfangs,
sondern vor allem wegen seines Inhalts beein-
druckend ist. Hierfür gebührt dem Untersuchungs-
ausschuss Dank.

(Beifall SPD)

Zum anderen wird das in Kürze in München begin-
nende Strafverfahren zeigen, welche faktische Un-
terstützung der NSU auch von Thüringer Gesin-
nungsgenossen in Anspruch nahm. Umso wichtiger
ist es, auch in Thüringen dafür Sorge zu tragen,
dass rechte Gewalt in Deutschland nicht mehr wü-
ten kann. Der längst eingeleitete Prozess der Ver-
besserung der Arbeitsweise der Sicherheitsbehör-
den ist im Gange. Die bisherigen und künftigen Er-
gebnisse der Untersuchungsausschüsse haben be-
reits und werden auch künftig ihren Teil dazu bei-
tragen, die Organisation und die Kommunikation
der zuständigen Behörden auf allen Ebenen zu ver-
ändern.

Auf Bundesebene wurde das Informationszentrum
zur Bekämpfung rechter Gewalt initiiert. In Thürin-
gen haben wir die besondere Aufbauorganisation
„Zesar“ eingerichtet. Organisatorische Verbesse-
rungen wird es auch im Rahmen der Neustrukturie-
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rung des Landeskriminalamts geben. Natürlich er-
wähne ich an dieser Stelle mein zur Diskussion ge-
stelltes Thesenpapier zur Neuausrichtung des Ver-
fassungsschutzes und den darauf basierenden Ge-
setzentwurf zur Änderung sicherheitsrechtlicher
Vorschriften, den wir derzeit innerhalb der Landes-
regierung abstimmen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
neten, Sie alle kennen die Auseinandersetzungen,
die mit dem Bund und den anderen Ländern über
den Umfang der Thüringer Aktenlieferungen an die
Untersuchungsausschüsse geführt wurden. Meine
Haltung zur Frage der Transparenz und zur Unter-
richtung der parlamentarischen Gremien dürfte da-
bei hinreichend deutlich geworden sein. Wir, und
damit meine ich das Thüringer Innenministerium
vom Sachbearbeiter bis hin zur Hausspitze, haben
in den vergangenen Monaten enorme Anstrengun-
gen unternommen, die Beweisbeschlüsse der Un-
tersuchungsausschüsse zu erfüllen. Dabei haben
wir bis an die Grenzen der Ressourcen und bis an
die Grenzen der Geheimhaltungsbestimmungen
das Material zusammengestellt, um gerade auch
dem sehr umfassenden Untersuchungsauftrag des
Thüringer Ausschusses nachzukommen. Dies un-
terscheidet die Bearbeitung in Thüringen, sicher
auch im Hinblick auf unsere besondere Verantwor-
tung, von der Verfahrensweise in einigen Gremien
anderer Länder.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der brau-
ne Sumpf muss mit allen rechtsstaatlich gebotenen
Mitteln trockengelegt werden durch zivilgesell-
schaftliches Engagement, durch die Chancen, die
ein Parteienverbotsverfahren bietet, aber auch
durch ein koordiniertes und umfassendes Vorgehen
der Sicherheitsbehörden, an dessen Verbesserung
wir arbeiten. Wenn wir uns auf diese Sachfragen
konzentrieren, wenn wir auf der Basis Ihrer parla-
mentarischen Erkenntnisse konstruktiv darüber
streiten, wie wir künftig noch besser den Gefahren
für die freiheitliche Ordnung begegnen, dann wird
auch diese Aufgabe gelingen. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, SPD)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich sehe keinen
weiteren Redebedarf. Damit schließe ich den Ta-
gesordnungspunkt 9 und gemäß der Absprache
zwischen den Parlamentarischen Geschäftsführern
der Fraktionen werden wir jetzt nicht den Tagesord-
nungspunkt 10 aufrufen, sondern kommen sofort
zum Tagesordnungspunkt 11.

Vizepräsident Gentzel:

Ich rufe also auf den Tagesordnungspunkt 11

Gemeinschaftsschulen bei der
Lehrerstundenzuweisung nicht
einseitig bevorzugen!
Antrag der Fraktion der FDP
- Drucksache 5/5748 -

Die FDP-Fraktion wünscht das Wort zur Begrün-
dung. Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Hitzing.

Abgeordnete Hitzing, FDP:

Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten
Damen und Herren, der Philologenverband hat im
Januar und Februar zwei Pressemitteilungen zur
Verwaltungsvorschrift zur Organisation des Schul-
jahrs 2013/2014 herausgegeben und danach sieht
die Arbeitsfassung dieser Vorschrift für die Gemein-
schaftsschulen eine Erhöhung der Schulpauschale
vor. Für die Gymnasien sei hingegen eine Redukti-
on der Lehrerstundenzuweisung in den Klassenstu-
fen 8 und 9 geplant. Wir hatten diesen vorliegenden
Antrag im letzten Plenum als Dringlichkeitsantrag
gestellt. Das wurde abgelehnt, deshalb kommt er
nun heute zur Sprache. Wir möchten mit Ihnen da-
rüber ins Gespräch kommen, denn es wurde über
diesen Sachverhalt, den ich eben beschrieben ha-
be, anschließend auch unter anderem in der OTZ
berichtet. Vom Ministerium gab es diesbezüglich al-
lerdings keine Reaktion. Erst als wir als FDP-Frak-
tion dieses Anliegen auch öffentlich machten und
ankündigten, gab es eine heftige Reaktion des Mi-
nisteriums, die auch einen relativ rüden Tonfall
beinhaltete. Trotz alledem ist es uns schon wichtig,
eine Erklärung des Ministers zu erhalten und nach
Erklärungen für diese Änderung zu suchen. Kurz
gesagt, es handelt sich wahrscheinlich oder dem-
nach, was man jetzt verlautbaren ließ, quasi um ein
sogenanntes Glattziehen der Zuweisungen durch
den früheren Beginn der zweiten Fremdsprache in
Klasse 5. Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird der
Fremdsprachenunterricht verlängert bei insgesamt
gleicher Stundenzahl, so die Erklärungen. Nach
Auffassung des Ministeriums findet im Endeffekt
gar keine Kürzung statt.

Sehr verehrten Damen und Herren, wir können
nach dem Bericht des Ministers gern darüber reden
und debattieren, ob diese Begründung so überzeu-
gend ist und ob die Einwände bzw. die Veröffentli-
chungen des Philologenverbandes nicht doch ihre
Berechtigung haben.

(Beifall FDP)

Ich glaube auch, wenn man früher über diesen
Punkt geredet hätte - das war ja unser Anliegen im
letzten Plenum -, hätte man sich möglicherweise
auch viel Ärger und Vordebatten ersparen können.
Es ist aber geradezu, das möchte ich an dieser
Stelle einfach einmal sagen, sinnbildlich für den
Umgang der aktuellen Führung im Ministerium mit
den Schulen; es werden Anweisungen gegeben
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und die haben ausgeführt zu werden - Punkt. Kritik
hat zu unterbleiben und gibt es dann doch Kritik,
dann wird sie erst ignoriert, wenn das gar nicht
mehr geht, dann wird sich damit kaum inhaltlich
auseinandergesetzt und dann kann es manches
Mal auch ein bisschen dünnhäutig oder, sagen wir
einmal, nicht so ganz nett werden. So ganz gut fin-
den wir das nicht. Ich glaube auch, dass das nicht
unbedingt viel Vertrauen weckt oder das Vertrauen
verstärkt zwischen den handelnden Parteien, so will
ich es einmal nennen, Schule und Ministerium.

(Beifall FDP)

Die Verwaltungsvorschrift wurde nun am 27. Febru-
ar dieses Jahres im Amtsblatt des Thüringer Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur veröf-
fentlicht und ist damit in Kraft getreten. Aus der An-
lage 1 lässt sich entnehmen, dass sich beispiels-
weise auch in der Klassenstufe 8 der Regelschulen
eine Verringerung des Sockelbeitrages und des
Faktors gegenüber dem laufenden Schuljahr erge-
ben wird. Wir hätten dem Ministerium natürlich gern
vorher die Gelegenheit gegeben, diese Änderungen
einmal zu erklären, bevor sie in Kraft treten, aber
das war nicht gewollt, ist nicht passiert und die
Schulen werden nun aller Voraussicht nach mit den
Änderungen im nächsten Schuljahr leben müssen,
was aber nicht bedeutet, dass man nicht nachher
noch, also nachgängig eine Erklärung abgeben
könnte oder zumindest den handelnden Akteuren
das Vorgehen erklärt. Anzuerkennen ist, dass die
noch geltenden Zuweisungen daraus überarbeitet
werden müssen, dass natürlich immer Zuweisun-
gen überarbeitet werden müssen. Es handelt sich
dabei natürlich grundsätzlich - das wissen wir auch
- um exekutives Handeln. Es wäre aber ein Fehler,
die Landtagsabgeordneten dabei völlig außen vor
zu lassen, denn schließlich müssen wir auch in der
Lage sein, Dinge erklären zu können. Das verlangt
ganz einfach auch unser Auftrag als Vertreter des
Souveräns, nämlich der Wählerinnen und Wähler.
Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Frau Abgeordnete. Die Landesregierung er-
stattet einen Sofortbericht zu Nummer I des An-
trags und das macht Herr Minister Matschie.

Matschie, Minister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen
und Kollegen! Frau Hitzing, lassen Sie es mich
gleich vorab sagen: Die Verwaltungsvorschrift für
die Organisation des Schuljahres ist selbstver-
ständlich im Vorfeld mit allen Beteiligten bespro-
chen worden. Wir haben, als ich zu Beginn des
Schuljahres die Schulleiterkonferenzen gemacht

habe, in allen neun Schulamtsbezirken mit den
Schulleitern darüber gesprochen, wie wir es gestal-
ten können, dass die Verwaltungsvorschrift für die
Organisation des Schuljahres so rechtzeitig kommt,
dass die Schulen sich frühzeitig darauf einstellen
können und dass sie Planungssicherheit haben.
Deshalb haben wir uns vorgenommen, in diesem
Jahr schon im Februar die Verwaltungsvorschrift
dann auch zu veröffentlichen, damit die Schulen
diesen Planungszeitraum haben. Die Rückmeldun-
gen der Schulen sind sehr positiv darauf. Wir haben
im Vorfeld der Verwaltungsvorschrift, wie das üblich
ist, alle Beteiligten einbezogen, Hauptpersonalrat,
aber auch z.B. den Philologenverband. Nun wissen
Sie aber auch aus Ihrer Sitzungserfahrung, dass
nicht alle Sitzungsteilnehmer gleichzeitig alle gleich
aufmerksam sind, wenn etwas vorgetragen wird,
und vielleicht auch nicht alle gleichmäßig dem Vor-
getragenen folgen. So kann es natürlich auch zu
Wissenslücken und Missverständnissen kommen.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Das ist bei
der Regierung auch so.)

Im Übrigen darf ich Ihnen auch sagen, meines Wis-
sens war die Verwaltungsvorschrift für die Organi-
sation des Schuljahres auch noch nie Thema im
Plenum, weil es wirklich hier um das organisatori-
sche Handeln einer Regierung geht.

Lassen Sie mich deshalb den Antrag als Gelegen-
heit nutzen, noch einmal ein paar grundsätzliche
Ausführungen zum Inhalt und den Aufgaben der
Verwaltungsvorschrift zu machen. Die VV, wie sie
abgekürzt unter den Schulfachleuten genannt wird,
ist für uns ein wichtiges organisatorisches Steue-
rungsinstrument. Warum? Weil wir hier jedes Jahr
genau regeln, was für den reibungslosen Ablauf
des jeweiligen Schuljahres notwendig ist. Da geht
es um die Schulorganisation, um die Arbeitszeit der
Pädagogen, die Größe von Klassen, Kursen und
Lerngruppen, um die globale Zuweisung für Stun-
den für Lehrer, Erzieher, sonderpädagogische
Fachkräfte. In den Anlagen zu dieser Verwaltungs-
vorschrift sind die Richtwerte zur Berechnung der
Lehrerwochenstunden detailliert festgelegt. Selbst
wer wissen möchte, wann 2014 Matheabitur ge-
schrieben wird, der schaut einfach in Anlage 6
nach. Das wird am 14. Mai im kommenden Jahr
sein. Die schriftliche Deutschprüfung für den Real-
schulabschluss findet am 16. Juni statt. Für den
3. April ist in Klasse 6 thüringenweit der Kompe-
tenztest Englisch angesetzt. Das sind natürlich al-
les Dinge, über die man hier im Plenum diskutieren
kann, aber vielleicht auch nicht diskutieren muss.
Man kann sie nachschauen, sie dienen der Organi-
sation des Schuljahres.

Die Verwaltungsvorschrift ist unser Fahrplan und
sie ist ein wichtiges inhaltliches Steuerungselement
für die Entwicklung der Schulen. Ich möchte das an
einigen zentralen Änderungen der Verwaltungsvor-
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schrift für das Schuljahr 2013/2014 deutlich ma-
chen. Zuallererst tun wir alles für die Unterrichtsab-
sicherung. Wir haben in der Vergangenheit mehr-
fach Debatten gehabt über Unterrichtsausfälle ge-
rade aufgrund des hohen Krankenstandes. Deshalb
haben wir versucht, mit der neuen Verwaltungsvor-
schrift mehr Lehrer in die Unterrichtsabsicherung zu
bekommen. Wir haben das Unterstützungssystem
zurückgefahren und gewinnen 120 Stellen zusätz-
lich für die Unterrichtsabsicherung. Dann wollen wir
die Ganztagsangebote, die heute existieren, absi-
chern. Die sind in der Vergangenheit zum großen
Teil aus Personalüberhängen gestaltet worden. Die
werden schrittweise abgebaut und wir müssen kon-
krete Vereinbarungen treffen, wie die Ganztagsan-
gebote fortgeführt werden, also erhalten Ganztags-
schulen zusätzliche Lehrerwochenstunden für die
Gestaltung ihrer Angebote.

Die Grundschulen, die den klassenübergreifenden
Unterricht anbieten, bekommen ebenfalls zusätzli-
che Stundenzuweisungen, um diese Schulentwick-
lung in der Grundschule weiter voranzubringen -
auch eine Entwicklung, die vor vielen Jahren be-
gonnen wurde, von mir fortgesetzt wird.

Wir haben ebenfalls mit der Verwaltungsvorschrift
für die Beratungslehrer Mindestwochenstundenzah-
len festgelegt und wir haben die Pauschale für
Schulleitungsaufgaben von 9 auf 11 Wochenstun-
den erhöht. Damit machen wir vor allem die Funkti-
onsstellen an Grundschulen attraktiver. Es ist heute
gerade wieder in der Presse nachzulesen, dass es
insbesondere an den Grundschulen oft schwierig
ist, Schulleiter zu gewinnen. Wir verbessern also
mit der Verwaltungsvorschrift die Bedingungen für
Schulleiter an den Grundschulen.

Darüber hinaus haben wir uns angeschaut, was die
individuelle Ausgangsphase braucht oder das zu-
sätzliche 10. Schuljahr an Regelschulen und Ge-
meinschaftsschulen. Auch hier werden weitere Leh-
rerwochenstunden bereitgestellt. Wir waren uns in
der Koalition einig, dass wir diese individuelle
Schulabschlussphase, die zuvor im Pilotprojekt er-
probt worden war, flächendeckend umsetzen wol-
len. Auch dafür brauchen wir entsprechende Res-
sourcen.

Und - ja auch das - die Schulpauschale an den
Thüringer Gemeinschaftsschulen wird erhöht, um
dem großen Koordinations- und Planungsbedarf
gerade in der Entwicklungsphase Rechnung zu tra-
gen.

Zum Schluss noch einen Hinweis darauf: Im Be-
rufsvorbereitungsjahr ist die Mindestzahl pro Klasse
von 12 auf 9 Schülerinnen und Schüler abgesenkt
worden, um die regionalen Bezüge weiter aufrecht-
erhalten zu können und die individuelle Betreuung
zu stärken. Sie sehen also, wir haben hier an ver-
schiedenen Stellen nachjustiert, Ressourcenvertei-
lung neu bestimmt, um wichtige Schulentwicklungs-

aufgaben zu bewältigen. Wer dabei meint, die Ge-
meinschaftsschulen seien einseitig bevorzugt, der
irrt, sondern wir haben für unterschiedliche Schul-
entwicklungsaufgaben zusätzliche Ressourcen.

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir in die-
sem Jahr sehr zeitig diese Verwaltungsvorschrift
veröffentlicht haben, damit frühzeitig alle Beteiligten
Planungssicherheit haben und wir haben trotzdem
alle wichtigen Akteure in diese Planung einbezo-
gen. Ich habe eingangs auch erwähnt, die Verwal-
tungsvorschrift ist ein sehr komplexes Werk und
man kann dabei auch schnell mal den Überblick
verlieren und, ich glaube, das war auch Grund für
die Aufregung des Philologenverbandes. Hier gab
es ein Missverständnis, das aber auch rasch aufzu-
klären war. Ich will die Fakten noch einmal kurz
darlegen, ohne jetzt die ganzen Details zu strapa-
zieren. Wir haben das alles dem Philologenverband
und auch dem Hauptpersonalrat schriftlich mitge-
teilt und im persönlichen Gespräch erläutert und
damit die unberechtigte Kritik auch ausgeräumt. Im
Kern ging es um die zweite Fremdsprache im Gym-
nasium. Ich will hier noch einmal klar und deutlich
sagen, der Gesamtumfang der zweiten Fremdspra-
che umfasste früher und umfasst auch künftig 14
Stunden, nur dass die zweite Fremdsprache nicht
mehr in Klasse 7 beginnt, sondern schon in den
Klassenstufen 5/6. Logischerweise, wenn die Stun-
denzahl insgesamt für den Fremdsprachenunter-
richt gleich bleibt, aber der Unterricht früher be-
ginnt, ändert sich die Verteilung der Stunden auf
der Zeitachse. Wer diese Systematik verstanden
hat, dem ist auch klar, dass die Stundenzuweisung
nicht verringert worden ist, sondern nur anders ver-
teilt worden ist. In der Gesamtzuweisung des Per-
sonals für die Absicherung der zweiten Fremdspra-
che haben wir sogar eine Erhöhung vorgenommen.
Also den Gymnasien wurde nichts weggenommen,
im Gegenteil, jetzt gibt es mehr Ressourcen zur Ab-
sicherung des Fremdsprachenunterrichts.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich
finde jede Schulart soll die Stunden zugewiesen be-
kommen, die sie braucht. Das gilt für die Gymnasi-
en genauso wie für die Thüringer Gemeinschafts-
schule. Schulen, die sich entschlossen haben, Ge-
meinschaftsschule zu werden, leisten enorme Ent-
wicklungsarbeit, sie haben dadurch einen erhöhten
Aufwand. Ein solches Konzept nimmt gerade in der
Aufbauphase viel Zeit in Anspruch und dem tragen
wir Rechnung, indem wir den Stundenumfang und
die Personalzuweisung verbessert haben.

Also, Frau Kollegin Hitzing, billige Polemik hilft hier
nicht weiter. Ich erlebe, Tag für Tag setzen sich
Tausende Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen da-
für ein,

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das müs-
sen Sie sich mal merken.)
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das Beste zu geben und guten Unterricht für ihre
Schülerinnen und Schüler zu machen. Wer sich da-
bei auf neue Wege begibt, wer sich an herausfor-
dernde Aufgaben wagt, wer Besonderes für die
Schulentwicklung tut, der kann sich auch meiner
Unterstützung sicher sein. Wir müssen immer wie-
der auf neue Entwicklungen neue Antworten geben,
deshalb braucht es Innovationen in der Schulent-
wicklung. Ich sehe meine Aufgabe und die Aufgabe
von Politik darin, für gute Rahmenbedingungen zu
sorgen und nicht Lehrer mit fadenscheinigen Argu-
menten gegeneinander auszuspielen. Für mich sind
alle Schulformen wichtig und alle Entwicklungen,
die wir dort angestoßen haben und sie werden
auch gleichermaßen unterstützt. Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD)

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Herr Minister. Ich schaue fragend in die
Runde. Wünscht eine Fraktion die Beratung dieses
Berichts? Alle Fraktionen nicken. Also werde ich
jetzt auf Verlangen aller Fraktionen die Beratung
zum Sofortbericht und zu Nummer I des Antrages
eröffnen, gleichzeitig eröffne ich die Aussprache zu
Nummer II des Antrags und wir beginnen in der
Aussprache mit der Abgeordneten Hitzing von der
FDP-Fraktion.

Abgeordnete Hitzing, FDP:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr ge-
ehrter Herr Präsident, vielen Dank für den Sofortbe-
richt, Herr Minister. Das waren sehr umfängliche
Erklärungen zur Art und Weise, wie die Stunden zu-
gewiesen werden und was sich alles verändert.
Trotzdem halte ich meine Frage aufrecht und ich
habe es am Anfang erklärt und sage es jetzt auch
noch einmal. Es ist ganz einfach ein legitimes Mit-
tel, Fragen zu stellen und die zu diskutieren und
das tun wir jetzt auch. Ich finde schon spannend,
dass Sie gesagt haben, es ist eben nicht jeder auf-
merksam genug, um alles mitzubekommen, was
Sie so erklären bei den Schulleiterberatungen. Das
fand ich schön, also sehr bemerkenswert. Son-
dern?

(Zwischenruf Matschie, Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur: Nicht bei den
Schulleitergesprächen, sondern in den Dis-
kussionsrunden zur Verwaltungsvorschrift.)

Aha, da passen Sie nicht auf. Schön ist, dass Sie
das Missverständnis aufklären konnten mit dem
Philologenverband, so wie Sie das sagen. Ich be-
haupte einfach mal - und da geben Sie mir sicher-
lich recht -, das sind ja alles sehr hochintelligente
Leute, alle unsere Pädagoginnen und Pädagogen
in Thüringen. Wenn ich nun heute oder sagen wir
mal in dieser Woche nach wie vor immer noch be-

stätigt werde, dass die Aufrechterhaltung dieses
Antrags richtig ist, dann würde das für mich bedeu-
ten, die haben auch nicht richtig zugehört und ha-
ben nicht verstanden, das Missverständnis aufzu-
klären. Aber sei es, wie es ist, lassen Sie uns da-
rüber reden.

Mit der Verwaltungsvorschrift zur Organisation für
das nächste Schuljahr wird - ich habe jetzt auch ei-
nige Zahlen - eine Verringerung des Zuweisungs-
sockels von 17 Lehrerwochenstunden auf 16,75 bei
den Gymnasien und von 16,5 auf 16,25 bei den Re-
gelschulen in der Klassenstufe 8 vorgenommen.
Sie haben erklärt, warum das so ist. In derselben
Klassenstufe erfolgt gleichzeitig eine Verringerung
des Zuweisungsfaktors von 1,182 auf 1,147 in den
Gymnasien und von 1,29 auf 1,272 in den Regel-
schulen, das ist nachlesbar, bei den Gymnasien zu-
sätzlich eine Verringerung in Klasse 9 von 1,195
auf 1,188. Das sind nun Zahlen bis auf die dritte
Stelle nach dem Komma und das klingt natürlich
grundsätzlich erst mal nicht so weltbewegend, be-
deutet aber, dass ein mittelgroßes Gymnasium -
jetzt kommen wir auf den Kern der Sache - im
nächsten Schuljahr mit 3 bis 4 Lehrerwochenstun-
den weniger rechnen muss in dieser bestimmten
Klassenstufe, als das bei unveränderten Zahlen der
Sockelbeträge gewesen wäre.

Das Ministerium - Sie - weisen darauf hin, dass das
eine einfache und zu einfache Betrachtung der Tat-
sachen wäre. Wir kommen ja noch weiter in unse-
rer Diskussion. Die Ausgestaltung der Sekundarstu-
fe I und II hat sich in den letzten Jahren teilweise
doch sehr deutlich verändert und manches geht
eben auch auf Reformen zurück, die schon einige
Jahre alt sind, deren Auswirkungen auch erst jetzt
nach und nach sichtbar werden. Das ist alles ver-
ständlich. Tatsächlich wurde für das Vorziehen und
Entzerren der zweiten Fremdsprache, wie Sie
schon sagten, in den Klassenstufen 5 und 6 im
Schuljahr 10/11 die dazu nötige Erhöhung der Fak-
toren für die Regelschulen und Gymnasien und des
Sockels für die Regelschulen vorgenommen. Bis
dahin alles klar. Wenn Sie nun aber sagen, dass
deshalb in den jetzigen aufgewachsenen Klassen,
in den Stufen 8 und 9 weniger Stunden benötigt
werden und diese Erhöhung nur folgerichtig ist, um
das Ganze auszugleichen, die Schulen also quasi
bei einem Plus-Minus-Null-Stand sind, dann sage
ich Ihnen, dann machen Sie es sich zu leicht.

(Beifall FDP)

Zunächst einmal dieser Logik folgend hätte die An-
passung eigentlich im laufenden Schuljahr stattfin-
den müssen und nicht verzögert drei Jahre danach,
so wie es im Übrigen bei den siebenten Klassen
der Gymnasien im Jahr 2011/12 gemacht wurde.
Man könnte aber auch, nach dem was wir jetzt
schon in der Vordiskussion gehört haben, zu der
Auffassung kommen, dass die Erhöhung aus dem
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Jahr 2010/2011 überhaupt nicht in irgendeinem un-
mittelbaren Zusammenhang mit der nun vorgese-
henen Verringerung steht und allenfalls eine vorge-
schobene Erklärung ist. Das stelle ich so in den
Raum. Bei der zweiten Fremdsprache soll es mehr
Wahlmöglichkeiten geben, wir reden vom Gymnasi-
um, was wir alle sicherlich begrüßen. Mehr Aus-
wahl bedeutet aber eben auch, dass man mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit kleinere Lerngruppen ha-
ben wird, weil die Sprache letztlich in den unter-
schiedlichen Gruppen angeboten werden muss.
Diese Umgestaltung der Stundentafel der letzten
Jahre betraf aber im Grunde auch nicht nur die
zweite Fremdsprache. Bei den Gymnasien kommt
im nächsten Schuljahr in den Klassenstufen 9 und
10 der Wahlpflichtbereich nun aber wirklich als sol-
cher hinzu. Jetzt gibt es eine vollkommene Verän-
derung. Sie erinnern sich sicherlich, Herr Staatsse-
kretär, dass wir das gerade im letzten Ausschuss
auch besprochen haben. Da gab es auch eine An-
frage zu diesem Thema. Bisher wurden diese Stun-
den ja weitgehend dem Fachunterricht zugeschla-
gen. Jetzt soll jedes Gymnasium mindestens drei
verschiedene Bereiche anbieten, definitiv anbieten.
Und wenn man diese wirklich ernst nimmt, also z.B.
Naturwissenschaft und Technik, Darstellen und Ge-
stalten und die dritte Fremdsprache, man braucht
also kleinere Lerngruppen, Projekte etc., dann wür-
den eigentlich mehr Lehrerwochenstunden benö-
tigt.

(Beifall FDP)

Auch hier stünde als Alternative allenfalls eine Opti-
mierung des Lehrereinsatzes dahin gehend an,
dass die Schüler optimal umgelenkt werden, oder
so in die Wahlbereiche gelenkt, damit die Wahlfrei-
heit auf der einen Seite annähernd gegeben ist und
man nicht die Anzahl der Lerngruppen erhöht im
Gegensatz zu der vorhandenen Anzahl der Klas-
sen. Nur dann würde das ja funktionieren. Mit der
Reform der gymnasialen Oberstufe 2008/2009 im
Übrigen, da wurde die Zuweisung auch entspre-
chend erhöht. Da hat man das gemacht. Stattdes-
sen werden aber jetzt - das ist der Eindruck, der
sich auch bei den Gymnasialschulleitern verhärtet -
trotz der Umstrukturierung nach der neuen Stun-
dentafel für die neue Klassenstufe 9 die Zuwei-
sungsfaktoren gesenkt.

(Beifall FDP)

Das ist genau diese Klassenstufe 8 und 9. Das ist
ja wunderbar, dass wir in Klasse 5 mehr Stunden
haben für die zweite Fremdsprache zum Beispiel.
Aber in diesem Bereich Klasse 8 und 9, wo nun
auch noch der Wahlpflichtbereich dazukommt, ha-
be ich ja viel mehr unterrichtliche Notwendigkeiten,
dafür brauche ich ganz einfach Stunden.

(Beifall FDP)

Das kann nicht so sein - da beziehe ich mich jetzt
auch wieder auf das, was man beim Philologenver-
band zu diesem Thema sagt -, dass alles über ir-
gendwelche notzugewiesenen Stunden vom Schul-
amt dann funktioniert oder eine Optimierung im Sin-
ne von „die kriegen das schon hin“, irgendwie wer-
den die das machen und die Schule wird das hin-
kriegen. Im Grunde genommen muss als Erstes ei-
ne solide Stundenzuweisung da sein, das ist die
Frage. An der Stelle würde ich Sie auch bitten, viel-
leicht sagen Sie noch mal ein paar Worte dazu,
warum und wie soll das jetzt funktionieren und
warum gerade an dieser prekären Stelle - Klasse
8/9, wo doch hier auch - und das ist Ihnen durchaus
bekannt - der Lernaufwand ganz besonders hoch
ist für die Schüler und auch in diesem Alter
14/15/16 das Thema Lernen und Pubertät ganz eng
im Zusammenhang steht. Hier brauchen wir ganz
viel Zeit als Schule, das sage ich jetzt mal so un-
persönlich, um auch die notwendigen Lerninhalte
so fundiert zu vermitteln, dass niemand auf der
Strecke bleibt. Das ist erklärtes Ziel.

(Beifall FDP)

Ein weiterer Punkt, darauf möchte ich noch einge-
hen, kommt vom Thüringer Lehrerverband, der
kürzlich in die Debatte gebracht wurde, der nämlich
sagt: Durch die Abschaffung der Versetzungsent-
scheidung in den Klassen 5 und 7 kommt es eigent-
lich zu einem erhöhten Lehrerbedarf, jedenfalls
dann, wenn das Thema der individuellen Förderung
für die Schüler, die in die nächsthöhere Klassenstu-
fe gehen, auch richtig ernst genommen wird. Denn
dann muss ich diesen Schülern ja die individuelle
Förderung auch zukommen lassen in einem Maße,
dass sie in der Lage sind, sowohl den jetzt darge-
botenen Unterrichtsstoff der neuen Klasse als auch
den Unterrichtsstoff der alten Klasse, den sie eben
noch vertiefen und festigen müssen, ihnen darzu-
bieten in einer Art und Weise und in einer ruhigen
Möglichkeit, dass sie es denn auch verstehen und
nicht Nachteile haben, sondern zum Vorteil die indi-
viduelle Förderung für den betreffenden Schüler,
die Einzelpersönlichkeit funktioniert.

(Beifall FDP)

Ich habe mir auch aus Ihrem Hause schon erzählen
lassen müssen, wie Sie individuelle Förderung defi-
nieren oder wie man sie definieren könnte. Das wa-
ren für mich ganz neue Erkenntnisse, dass individu-
elle Förderung heißt, ich setze sechs Mann oder
sieben Mann in eine Ecke und lasse die alleine ma-
chen und die finden ihr eigenes Aufgabenfeld und
kommen auch zur eigenen Lösung. Das sehe ich
nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei
viel herauskommt.

(Zwischenruf Prof. Dr. Merten, Staatssekre-
tär: Wir auch nicht.)
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Ich denke, es müssen wirklich genügend Pädago-
gen auch da sein, um die individuelle Förderung
dann auch wirklich zum Erfolg werden zu lassen.

(Beifall FDP)

An irgendeiner Stelle gab es dann wohl auch mal
so eine Kommentierung, dass diese Forderung
nach mehr Lehrerstunden eine Milchmädchenrech-
nung sei bezüglich auf die individuelle Förderung.
Das sehe ich, ehrlich gesagt, nicht so. Ich bin ein-
fach der Meinung, es ist zu wenig an der Stelle.

(Beifall FDP)

Nun könnte man natürlich sagen, wir werden in den
nächsten Jahren nicht genügend Lehrer haben, so
dass wir nicht alles machen können, was wir ei-
gentlich wollen und was eigentlich auch nötig wäre
im Bereich der schulischen Ausbildung. Die Diskus-
sionen, warum es absehbar zu einem Lehrerman-
gel kommen wird oder kommen muss, die möchte
ich an dieser Stelle nicht aufmachen, darüber ha-
ben wir schon oft genug debattiert. Aber es kann
natürlich auch nicht so sein, dass wir jetzt sagen,
wenn wir nicht genügend Lehrer haben, müssen wir
alle den Gürtel enger schnallen, denn wir sind uns
ja alle einig, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, dass gerade die Ausbildung unserer Kinder
und Jugendlichen das Wichtigste ist, was wir hier in
unserem Lande leisten müssen und auch si-
cherstellen müssen. Dieses Gürtel enger schnallen
- und das war eben auch der Vorwurf, den ich jetzt
noch mal wiederhole - scheint nicht zu gelten für
die Thüringer Gemeinschaftsschulen. In den Klas-
sen 5 bis 8 gibt es dort keine Kürzungen im Sockel-
betrag, so dass sie dann den gleichen - und im Üb-
rigen, da habe ich die Zahlen auch - Sockelbetrag
wie die Gymnasien erhalten, aber einen deutlich
höheren Faktor. Lediglich ab Klasse 9 müssen die
Schüler, die in Richtung Abitur gehen, in den Ge-
meinschaftsschulen natürlich mit dem gleichen
Stundenvolumen auskommen, wie das in den Gym-
nasien der Fall ist. Aber im Gegensatz dazu wird
bei den Gemeinschaftsschulen als einziger Schul-
form die Schulpauschale erhöht, und zwar deutlich
von 0,16, dem Wert der Regelschulen, auf 0,19,
was dann schon recht dicht an den Förderzentren
emotionale und soziale Entwicklung, Sprache oder
Lernen mit 0,21 liegt.

Meine Damen und Herren, die Gemeinschafts-
schulen erhalten zudem eine Zuweisung von Leh-
rerwochenstunden für die schulische Entwicklung
und Konzeptarbeit, Sie sagten es bereits, Herr Mi-
nister. Die anderen Schulen, die müssen aber auch
Konzepte erbringen, die müssen auch ihre Schulen
weiterentwickeln

(Beifall FDP)

und müssen genau diesem Bedarf, ordentlich aus-
zubilden, nachkommen. Dies wird bei den Gemein-

schaftsschulen - auch das sagten Sie - mit einem
größeren und höheren organisatorischen Aufwand
begründet für die Konzepterstellung und auch den
reformpädagogischen Ideen und Ansätzen.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Wo die Homogenität nicht
da ist, muss man mit der Vielfalt umgehen.)

Dabei müssen aber auch - und ich sage das auch
jetzt noch mal - in den anderen Schulen vermehrt
Konzepte und Entwicklungsarbeiten geleistet wer-
den. Auch diese Schulen - ich spreche jetzt die Re-
gelschulen an, die Gymnasien an - haben genau
denselben Zwang, sich der gesellschaftlichen Not-
wendigkeit zu stellen.

(Beifall FDP)

Auch die eigenverantwortliche Schule verwaltet
sich nicht und organisiert sich nicht ohne Aufwand.
All dies muss mit in Betracht gezogen werden und
das ist der Punkt. Wir haben die Thüringer Gemein-
schaftsschule, wir waren von Anfang an als FDP-
Fraktion sehr skeptisch, ob diese Schule gebraucht
wird in Thüringen bei dem gegliederten Schulsys-
tem, das wir haben, aber der Fairness halber muss
man auch sagen, wer in eine Gemeinschaftsschule
gehen möchte, muss und sollte die Möglichkeit
auch haben. Wenn es jetzt aber darum geht, dass
die Gemeinschaftsschule auch beweisen soll und
beweisen können muss, dass sie den gesellschaftli-
chen Anforderungen entspricht, dann müssen sie
auch dazu natürlich die Chance bekommen. Jetzt
muss man aber die Möglichkeit haben, auch einen
Vergleich zu machen zwischen den Regelschulen,
den Gymnasien und der Thüringer Gemeinschafts-
schule, und das geht nur bei gleichen Mitteln.

(Beifall FDP)

Also die Bewaffnung, wenn ich das mal bildlich sa-
gen darf, muss die gleiche sein. Wenn einer aufge-
rüstet wird und die anderen werden abgerüstet,
dann kann ich Ihnen sagen, wer der Verlierer wird.
Da liegt der Hase im Pfeffer.

(Beifall FDP)

Und das ist der Punkt, den ich so nicht hinnehmen
kann, meine Kollegen der Fraktion auch nicht. Das
ist auch der Vorwurf, der hier von verschiedenen
Schulleitern ausgesprochen wird, dass sie sagen,
wir können unseren Auftrag so, wie er erwartet
wird, nicht erfüllen, wenn man uns die Stunden
wegnimmt. Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Frau Abgeordnete. Das Wort hat jetzt der
Abgeordnete Döring von der SPD-Fraktion.
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Abgeordneter Döring, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, aus den
bisherigen PISA-Studien wissen wir, dass die Lese-
kompetenz leider nicht zu den Stärken der Thürin-
ger zählt. Im schulischen Bereich ist dies bislang
vor allem als Problem des männlichen Teils der jün-
geren Bevölkerungsgruppen ausgemacht worden.
Wenn ich mir aber Ihren Antrag ansehe, liebe Kolle-
gin Hitzing, dann gewinne ich den Eindruck, dass
mangelnde Lesekompetenz zumindest in der FDP
bis weit ins Erwachsenenalter vorherrscht und dass
sie auch den weiblichen Teil der Liberalen nicht
verschont.

Meine Damen und Herren, was nämlich machen
Sie in Ihrem Antrag? Sie beziehen sich auf zwei
Pressemitteilungen des Thüringer Philologenver-
bands - Sie haben das vorhin noch einmal genau
erklärt -, über vermeintliche Inhalte der Verwal-
tungsvorschrift zur Organisation des Schuljahres
2013/14. Diese beiden Pressemeldungen nehmen
Sie, weil Ihnen das parteipolitisch ins Konzept
passt, ungeprüft als Wahrheit. Ich sage, allein auf
dieser schmalen und arg wackligen Basis konstru-
ieren Sie dann den Vorwurf, das böse Bildungsmi-
nisterium bevorzuge wieder einmal die Gemein-
schaftsschule gegenüber den anderen Schularten.
Hätten Sie sich hingegen die Mühe gemacht, sich
zumindest kursorisch mit dem zum Zeitpunkt der
Antragstellung in den Schulämtern und auch im
ThILLM vorliegenden und für Sie sicherlich auch
ohne große Anstrengung beschaffbaren Entwurfs-
stand der Verwaltungsvorschrift zu befassen, hät-
ten Sie bemerkt, dass an den Vorwürfen des Philo-
logenverbands nichts dran ist. Der Minister hat das
erläutert, Sie können es im Protokoll noch einmal
nachlesen.

Eins ist doch klar: Wenn ich weniger Unterricht in
einer Klassenstufe habe, weil ich das vorgezogen
habe, dann ist das natürlich auch in der Lehrerzu-
weisung Bestandteil, das ist logisch und das sollte
Ihnen eigentlich auch klar sein. Das hat übrigens
auch Frau Schimke, die Verbandsvorsitzende, in-
zwischen selbst eingeräumt. Denn nachdem Frau
Schimke die Gelegenheit hatte, glaube ich, mit dem
Bildungsministerium umfassend über die Bestim-
mungen der neuen Verwaltungsvorschrift zu infor-
mieren und sich darüber auch mit dem Staatssekre-
tär ausgetauscht hat, hat sie meines Wissens, mei-
ner Kenntnis nach in einem Schreiben an den Mi-
nister diese Aussagen zurückgenommen und sich
für die Tonart entschuldigt.

Meine Damen und Herren, aber so ist es eben mit
der Lesekompetenz bei der FDP, es wird nur das
zur Kenntnis genommen, was einem parteipolitisch
in den Kram passt, recherchiert wird nicht, Fakten
interessieren nicht. Das klärende Gespräch mit
dem Ministerium sucht man - pardon, Frau - schon
gar nicht. Es geht nur darum, auf Teufel komm raus

bildungspolitische Schlagzeilen zu produzieren.
Pressemäßig waren Sie richtig dicke drauf, was Sie
heute dann gesagt haben, das war mehr als dürftig.
Eigentlich ist mir bis heute, liebe Kollegin Hitzing,
nicht klar, wofür Sie bildungspolitisch überhaupt
stehen. Ich weiß zwar, wogegen Sie sind, nämlich
gegen so ziemlich alles, was es an Schulentwick-
lung in den letzten 20 Jahren in Thüringen gegeben
hat. Aber was ist denn Ihr eigenes bildungspoliti-
sches Credo, wofür stehen Sie eigentlich im positi-
ven Sinne? Das ist mir bisher ein absolutes Rätsel
geblieben. Die Gemeinschaftsschule, die Sie ja
ständig verteufeln, statten Sie in Ihren Haushaltsän-
derungsanträgen ohne Weiteres mit erheblichen
zusätzlichen Finanzmitteln aus, sofern es sich um
Schulen in freier Trägerschaft handelt. Beim Ein-
stellungskorridor werfen Sie der Regierungskoaliti-
on hier im Plenum vor, viel zu wenig getan zu ha-
ben, und argumentieren, Thüringen brauche eigent-
lich wesentlich mehr Lehrer. Und was passiert dann
wenige Wochen später bei den Haushaltsberatun-
gen? Da redet Ihre eigene Fraktion einem forcierten
Personalabbau die Rede vor allem im Schulbereich
und wütet dann mit Kürzungsvorschlägen - wir ha-
ben das alle noch in Erinnerung - im Bildungsetat
wie ein Wildschwein im Kartoffelacker.

Liebe Frau Hitzing, es tut mir leid, aber Ihnen geht
es um den Krawall

Vizepräsidentin Hitzing:

Lieber Herr Abgeordneter, Sie müssen sich in der
Aussprache etwas mäßigen.

Abgeordneter Döring, SPD:

- ich werde das sehr wohl annehmen, Frau Präsi-
dentin -, um den Augenblickserfolg, die schnelle
Schlagzeile. Ich denke, was wichtig ist, ist die
Schule wirklich ernst zu nehmen, sie über Jahre
kontinuierlich in den Blick zu nehmen, den individu-
ellen Bedürfnissen der vielen Schularten Rechnung
zu tragen. Von dieser Maxime, allein von dieser
Maxime ist auch die Verwaltungsvorschrift für das
kommende Schuljahr gekennzeichnet. Dort profitie-
ren nämlich nicht nur die Gemeinschaftsschulen,
sondern - das sollten Sie nachlesen - es erhalten
alle Schularten mehr Unterstützung bei der Reali-
sierung des gemeinsamen Unterrichts,

(Beifall SPD)

bei der Bewältigung besonderer pädagogischer
Herausforderungen und zur Stärkung kleinerer
Schulstandorte. Damit reagieren wir nämlich auf
ganz konkrete Bedarfsmeldungen der Thüringer
Schulen, das ist der eigentliche Punkt, und nicht auf
obskure Pressemitteilungen von Interessenverbän-
den.

(Beifall SPD)

10868 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 113. Sitzung - 21.03.2013



Ich will nur einige Beispiele nennen, der Herr Minis-
ter hat das auch schon mal getan vorhin. Beispiels-
weise werden die nötigen Rahmenbedingungen
und inhaltlichen Parameter für den Einsatz der son-
derpädagogischen Fachkräfte im gemeinsamen
Unterricht festgesetzt. Da sind wir in Thüringen
wirklich führend. Das ist uns auch vor Kurzem wie-
der von der Wissenschaft deutlich gemacht worden,
dass wir hier den Weg weitergehen sollen mit Au-
genmaß, aber auch mit den nötigen Rahmenbedin-
gungen. Hier werden sie beschrieben. Teile der
Schulpauschale der Förderzentren werden für die
Beratung allgemeiner Schulen zum gemeinsamen
Unterricht zweckgebunden. Es gibt auch einen hö-
heren Zuweisungsfaktor für Kinder mit dem Förder-
schwerpunkt emotionale soziale Entwicklung. Wenn
ich mich an unsere Diskussion im Bildungsaus-
schuss zum interfraktionellen Antrag in Sachen in-
klusiver Bildung richtig erinnere, Frau Hitzing, dann
war gerade der letztgenannte Punkt etwas, das
auch von Ihnen zur damaligen Zeit wirklich ange-
mahnt wurde. Zur Stärkung kleinerer Schulstand-
orte werden Schulleitertätigkeiten und Beratungs-
lehrertätigkeiten bei der Schulpauschale künftig
deutlich höher gewichtet als bisher. Auch diese Be-
stimmung der neuen Verordnung richtet sich nicht
primär an die Gemeinschaftsschulen, sondern hilft
uns vor allem, kleine Grundschulstandorte in der
Fläche zu erhalten und macht generell Funktions-
stellen an Grundschulen attraktiver als bisher. Auch
das hat der Minister vorhin ausgeführt und wir ha-
ben heute die Schlagzeile in der Zeitung gelesen.

Zusätzliche Lehrerwochenstunden gibt es ab kom-
mendem Schuljahr zudem zur besseren Durchfüh-
rung der individuellen Schulausgangsphase, die -
wie Sie ja wissen, Frau Hitzing - vor allem an Re-
gelschulen realisiert wird. Ebenso gibt es mehr Per-
sonal für die Verwirklichung von klassenstufenüber-
greifendem Unterricht an Grundschulen und allen
weiterführenden Schularten, für den im Schulgesetz
verankerten Ausbau der schulischen Ganztagsan-
gebote im Sekundarbereich 1, das ist für mich sehr,
sehr wichtig, für die schulische Integration von Kin-
dern aus Kinderheimen und für jene Gymnasien,
die sozusagen das AbiBac machen.

Und ich will das gar nicht verschweigen: Natürlich
bekommen auch - ich betone „auch“ - die Gemein-
schaftsschulen zusätzliche Personalressourcen,
weil natürlich die Umsetzung ihrer zeit- und arbeits-
intensiven pädagogischen Konzepte nun einmal
einen höheren personellen Aufwand erfordert als
die Realisierung anderer konventioneller Schulkon-
zepte. Das ist die Realität und das wollen wir auch
so.

(Beifall SPD)

Das ist unser Ansatz. Sie müssen auch zur Kennt-
nis nehmen, wenn Sie diese Vorschrift genau gele-
sen haben, dass wir hier zu Beginn Personal vor-

halten, es dann aber im Laufe der Entwicklung
auch zurückführen. Auch das ist die Wahrheit.

Meine Damen und Herren, ich denke, an meiner
Auflistung der wichtigsten Änderungen, die in der
neuen Verwaltungsvorschrift ihren Niederschlag fin-
den, ist deutlich geworden, dass eben nicht nur die
Gemeinschaftsschule an ihrem individuellen Bedarf
orientierte Unterstützung erhält, sondern jede in
Thüringen existierende Schulart.

(Beifall SPD)

Wer die Verwaltungsvorschrift unvoreingenommen
liest, kann die Augen vor dieser Tatsache nicht ver-
schließen. Aber um Tatsachen geht es Ihnen ja
nicht unbedingt. Sie wollen lediglich gegen das län-
gere gemeinsame Lernen polemisieren und dafür
ist jedes Mittel recht. Sie verteidigen das geglieder-
te Schulsystem mit einer Verbissenheit wie keine
andere Fraktion in diesem Haus. Dabei, meine Da-
men und Herren, sind Ihre Argumente nicht einfach
von vorgestern, sondern bereits vor mehr als 360
Jahren als unsinnig verworfen worden. Schon der
große Philosoph, Theologe und Pädagoge Comeni-
us hat seinerzeit als Maxime einer zeitgemäßen
Schulbildung benannt „alle alles gemeinsam und
ganz zu lehren“ und sich für gemeinsames Lernen
der Schülerinnen und Schüler aller Stände bis zur
Vollendung des 12. Lebensjahres ausgesprochen.

Um Ihre Lesekompetenz zu verbessern, Frau Hit-
zing, kann ich Ihnen daher nur die Lektüre der „Di-
dactica magna“ von Comenius empfehlen. Viel-
leicht verschonen Sie uns anschließend auch mit
solchen Anträgen wie dem heute behandelten. Ich
danke Ihnen.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Hitzing:

Das Wort hat jetzt Abgeordnete Rothe-Beinlich für
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, das ist ja schon eine recht
muntere Debatte, die wir hier erleben und ich gebe
zu, als ich die Überschrift des Antrags der Fraktion
der FDP gelesen habe, die da lautet: „Gemein-
schaftsschulen bei der Lehrerstundenzuweisung
nicht einseitig bevorzugen!“ habe auch ich gedacht,
warum müssen wir ausgerechnet in einer Bildungs-
debatte eine Neiddebatte führen? Es tut mir leid,
doch diese Assoziation hatte ich, als mir dieser An-
trag auf den Tisch kam. Ich dachte eigentlich, wir
wären uns alle einig, dass wir gute Bildung für alle
Kinder, für alle Schülerinnen und Schüler, und zwar
in all unseren Thüringer Schulen wollen. Natürlich
muss es dann darum gehen, auch genauer hinzu-
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schauen, ob und wie es um die Rahmenbedingun-
gen bestellt ist.

Ich will mal beginnen bei der richtigen und wichti-
gen Maßgabe, dass die individuelle Förderung in
unserem Schulgesetz allen Kindern zugute kom-
men soll, und zwar egal in welcher Schulart. Liebe
Frau Hitzing, wie Sie hier individuelle Förderung be-
schrieben haben, das hat mich ja ein wenig schau-
ern lassen. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht
vorstellen, auch wenn ich als Opposition sicherlich
manchmal nicht geizig bin mit Kritik an unserer Lan-
desregierung, dass es von dieser geheißen haben
soll, da setzen sich sechs oder sieben Kinder in ei-
ne Ecke und suchen mal, was sie so tun können.
Das jedenfalls, glaube ich, wäre falsch verstandene
individuelle Förderung, denn individuelle Förderung
heißt ja, alle Schülerinnen und Schüler entspre-
chend ihren Begabungen und Möglichkeiten opti-
mal zu unterstützen. Damit das gelingt, braucht es
natürlich pädagogische, didaktische und methodi-
sche Überlegungen, die dahinterstehen, und auch
Maßnahmen, die diesem Ziel auch innerhalb des
Unterrichts - und das gerade in heterogenen Klas-
senverbänden - soweit wie möglich Rechnung tra-
gen. Dann muss man dabei natürlich auch noch die
notwendige Individualisierung und die Differenzie-
rung von Inhalten betrachten, weil diese einen ganz
wichtigen Beitrag leisten, wenn wir individuelle För-
derung tatsächlich richtig machen wollen.

Da, liebe Kollegin Hitzing, sehe ich schon, dass Ge-
meinschaftsschulen sich einer besonderen Verant-
wortung an dieser Stelle stellen, im wahrsten Sinne
des Wortes, denn Gemeinschaftsschulen machen
genau das, was wir uns jedenfalls eigentlich für alle
Schulen wünschen. Sie öffnen sich tatsächlich allen
Schülerinnen und Schülern,

(Beifall SPD)

ganz egal, welche Potenziale sie in sich tragen,
welche Begabungen sie haben, welche Nachteile
sie vielleicht auch ausgleichen müssen. Sie setzen
darauf, dass beim gemeinsamen Lernen tatsächlich
bessere Lernerfolge für alle zutage kommen, vor al-
len Dingen aber streben sie an, dass jede Schülerin
und jeder Schüler den für sie bestmöglichen Ab-
schluss erreicht. Da ist eine ganze Menge Binnen-
differenzierung gefragt, gerade in den Gemein-
schaftsschulen, weil dort eben auch das sogenann-
ten Niveau, das mitgebracht wird, selbstverständ-
lich ganz unterschiedlich ist, aber genau das ist die
spannende Herausforderung, dieser Unterschied-
lichkeit gerecht zu werden. Wir haben hier schon oft
über reformpädagogische Ansätze beraten, wie
zum Beispiel die Wochenplanarbeit oder unter-
schiedliche auch lernzieldifferenzierte Möglichkei-
ten zu unterrichten, damit die Kinder zwar in einem
Klassenverband lernen, aber vielleicht zu unter-
schiedlichen Zeiten, nämlich zu denen, die genau
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gerecht werden,

zu dem Ziel gelangen, welches sie anstreben. Des-
halb können wir durchaus gutheißen, dass es bei
dem Aufbau einer neuen Schulart gerade für die
Schulorganisation und auch die Konzepterstellung
zusätzliche Ressourcen braucht. Deswegen kön-
nen wir nachvollziehen, dass Sie als Ministerium
hier entsprechend die Förderung erhöht haben. Ge-
rade im ersten Jahr sicherlich wird es hier besonde-
re Unterstützung brauchen. Da sehen wir auch kei-
ne Benachteiligung der anderen Schularten,

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

da es sich dort um besondere Aufwendungen han-
delt. So jedenfalls habe ich versucht, die Tabellen
zu verstehen, und die sind in der Tat nicht sehr ein-
fach zu verstehen, das muss man ehrlich sagen,
wenn man sich die anschaut. Aber da ich mir diese
angeschaut und verglichen habe, weiß, wie jetzt
der Fremdsprachenunterricht eingeführt wird, dann
komme ich zu dem Schluss, dass sich die Situation
jedenfalls nicht verschlechtert an den Gymnasien.
Nichtsdestotrotz stellt sich selbstverständlich immer
wieder die Frage, ob wir nicht noch mehr bräuch-
ten, noch mehr Lehrerinnen und Lehrer, um allem
gerecht zu werden, was auf die Gymnasien zu-
kommt, wie zum Beispiel das neue Wahlpflichtfach,
welches selbstverständlich auch mit Kompetenz
ausgestattet sein soll und noch mehr Möglichkeiten
der Binnendifferenzierung auch an Regelschulen
und Gymnasien. Da bin ich dann wieder bei der
Haushaltsdebatte, an die wir uns sicherlich alle er-
innern, wo es auch um die Neueinstellung von zu-
sätzlichen Lehrerinnen und Lehrern ging, und bei
unserer Überzeugung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, dass wir, ähnlich wie die GEW das errechnet
hat, mindestens 800 zusätzliche Lehrerinnen und
Lehrer brauchen an unseren Schulen, wenn wir gu-
te Bildung für alle ermöglichen wollen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das kostet Geld, das wissen wir, aber das sind In-
vestitionen in die Köpfe, das sind Investitionen in
die Bildung und damit in die Zukunft und deswegen
halten wir sie für richtig. Wir wissen aber auch,
dass nur eine begrenzte Menge Geldes da ist. Inso-
fern muss ich auch offen gestehen, musste ich den
Antrag auch so lesen, dass die FDP einmal mehr
deutlich gemacht hat, dass sie nicht besonders viel
von der neuen Schulart Gemeinschaftsschule hält,
weil sie - und das hat Frau Hitzing auch ausgeführt
in ihrem Redebeitrag - das gegliederte Schulsystem
für den richtigen Weg hält.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Ausdrücklich
Ja!)

Das ist auch Ihr gutes Recht. Das ist Ihre Meinung.
Bekanntlich haben wir aber eine etwas andere Per-
spektive auf das längere gemeinsame Lernen. Das
muss ich so deutlich sagen, und zwar auch mit
Blick auf das gegliederte Schulsystem.
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(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir sind der Überzeugung, dass wir, wie gesagt,
gute Schule für alle von Anfang an brauchen. Ich
sage ganz offen, mich überzeugt das Modell der
Nordrhein-Westfalen, die ganz konsequent auf eine
Ermöglichungsstrategie setzen und die sagen, wir
schreiben nichts vor, wir eröffnen aber allen
Schulen die Möglichkeit, sich tatsächlich weiterzu-
entwickeln. Das hat zur Folge, dass wir quasi un-
zählige Gemeinschaftsschulen haben, die nunmehr
in Nordrhein-Westfalen entstehen,

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Deswegen ist
Nordrhein-Westfalen so weit …)

weil unterm Strich doch alle gemerkt haben - lieber
Herr Barth, Sie können dann auch noch reden, an-
statt ständig dazwischenzurufen -,

(Unruhe FDP)

dass gute Schule für alle, die tatsächlich auf die in-
dividuellen Bedürfnisse eingeht, die nicht aussor-
tiert, sondern die Schülerinnen untereinander
stärkt, die auf Sozialkompetenz setzt, unterm Strich
allen hilft.

Vizepräsidentin Hitzing:

Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich, lassen Sie eine
Zwischenfrage zu?

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Natürlich.

Vizepräsidentin Hitzing:

Bitte, Herr Abgeordneter Recknagel.

Abgeordneter Recknagel, FDP:

Danke, Frau Rothe-Beinlich. Sie haben gerade auf
das nordrhein-westfälische Schulsystem verwiesen,
was ja über Jahrzehnte hinweg geprägt wurde von
SPD- und auch GRÜNEN- Regierungen, verfügen
Sie so wie ich über Detailkenntnisse, eigene Erfah-
rungen aus dem nordrhein-westfälischen Schulsys-
tem?

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Also ich persönlich bin, wie Sie wahrscheinlich wis-
sen, hier in Erfurt und auch in Leipzig zur Schule
gegangen, insofern verfüge ich nicht über die Er-
fahrung, dass ich selbst eine Schule in NRW be-
sucht habe, aber ich habe mich selbstverständlich
mit den Konzepten vertraut gemacht, lieber Herr
Recknagel.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Insofern verfüge ich da auch über Erfahrungen. Ich
spreche Ihnen ja auch nicht ab, über Thüringen zu
sprechen, nur weil Sie aus Nordrhein-Westfalen
kommen, lieber Kollege.

(Beifall SPD)

Uns geht es aber um eine konstruktive Diskussion
über gelingende und chancengerechte Bildung und
wir wollen hier auch keine ideologischen Graben-
kämpfe, das will ich ganz deutlich sagen, auf dem
Rücken von Lehrerinnen und Lehrern, von Schü-
lerinnen und Eltern, wie sie - und so ist mein Ein-
druck - leider die FDP an dieser Stelle vorführt.
Stattdessen braucht es eine sinnvolle Diskussion
darüber, wie wir zukunftsfähige und auch chancen-
gerechte Schulstrukturen schaffen, im Übrigen
auch und gerade angesichts des demografischen
Wandels in einem sehr ländlich geprägten Land.
Vielleicht sollten wir uns insofern eher ein Beispiel
an anderen Bundesländern nehmen, wo auch - ich
zitiere noch einmal Nordrhein-Westfalen, „breit ge-
tragene Schulkonsense“ erarbeitet wurden zwi-
schen SPD, CDU, DIE LINKE und den GRÜNEN,
weil ich denke, Schule kann nur gemeinsam gelin-
gen und Schule kann nur gelingen, wenn sie brei-
test möglichen Rückhalt erfährt.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen, das sage ich hier auch ganz deutlich,
halte ich überhaupt nichts von einer Polemik gegen
beispielsweise unsere Landesregierung an dieser
Stelle, weil ich denke, wir müssen uns zusammen-
setzen und müssen überlegen, wie gute Schule ge-
meinsam von uns allen auf den Weg gebracht wer-
den kann.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Hitzing:

Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich, es gibt den
Wunsch auf eine Zwischenfrage. Lassen Sie die
zu?

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Aber sicher doch.

Vizepräsidentin Hitzing:

Bitte, Herr Abgeordneter Barth.

Abgeordneter Barth, FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin, dass
Sie über keine persönlichen Erfahrungen im nord-
rhein-westfälischen Bildungssystem verfügen,
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Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sie ja auch nicht - oder?

(Beifall und Heiterkeit BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Abgeordneter Barth, FDP:

kann ich nachvollziehen. Wenn die Zwischenfrage
von der Kollegin zulässig ist, will ich sagen, ja, ich
auch nicht. Aber zurück zu meiner Frage. Ist Ihnen
aber trotzdem ohne persönliche Erfahrung bekannt,
auf welchem Platz Nordrhein-Westfahlen mit sei-
nem tollen Bildungssystem, was Sie gerade so ge-
lobt haben, im PISA-Ranking angekommen ist?

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Das ist mir sehr wohl bekannt, lieber Herr Barth.
Genau deshalb ist aber auch jetzt, seit einigen Jah-
ren erst, und Schulsysteme kann man nicht von ei-
nem Tag auf den anderen umbrechen, eine Ände-
rung vorgenommen worden.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Diese Ermöglichungsstrategie gibt es erst, seit Syl-
via Löhrmann Bildungsministerin in Nordrhein-
Westfahlen ist.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Da wissen Sie selbst, seit wann das der Fall ist.
Wenn Sie sich dann anschauen, wie schnell sich da
schon sehr vieles zum Positiven gewendet hat,

(Unruhe FDP)

übrigens auch und gerade in Kommunen, das hat
sie uns einmal sehr anschaulich berichtet, wo die
FDP oder auch die CDU beispielsweise in den
Kommunen über die Schulstandorte entscheidet,
dann hat sich da erstaunlich viel getan, und zwar
genau deshalb, weil die ideologische Schärfe raus-
genommen wurde aus der Debatte.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Heiterkeit CDU, FDP)

Das würde ich mir auch für Thüringen sehr wün-
schen. Lassen Sie mich jetzt zu dem Punkt zurück-
kommen, über den ich auch noch reden möchte.

(Zwischenruf Abg. Recknagel, FDP: Sie ha-
ben wirklich keine Ahnung.)

Sie haben natürlich die Weisheit für sich gepachtet,
lieber Herr Barth. Das lasse ich jetzt einmal so ste-
hen, dass die FDP die Bildungspartei ist. Wir müs-
sen aber auch, und darüber möchte ich jetzt spre-
chen, Personalprobleme ernst nehmen. Die Ängste

aus den Reihen der Lehrerinnen und Lehrer auch
angesichts der Einführung neuer Wahlpflichtberei-
che,

(Unruhe FDP)

die müssen uns zu denken geben, wenn die
Schulen beispielsweise über zu wenig Personal kla-
gen. Das ist ein Punkt, den wir hier auch schon
häufiger in die Debatte eingebracht haben. Ich ha-
be das Weimarer Herder-Gymnasium beispielswei-
se benannt, das große Schwierigkeiten hat, den
Fremdsprachenunterricht abzudecken, und das ist
nur ein Gymnasium als Beispiel. Und das will ich an
dieser Stelle noch einmal sagen, 400 Neueinstel-
lungen von Lehrerinnen und Lehrern sind ein guter
und richtiger Schritt, aber immer noch zu wenig und
gerade in diesen Bereichen, bei Mangelfächern,
eben beispielsweise in den Fremdsprachen, haben
wir, glaube ich, in der Tat noch Aufholbedarf. Zu-
dem wissen wir, dass sehr viele Lehrerinnen und
Lehrer in den nächsten Jahren in den Ruhestand
gehen werden, deswegen bräuchten wir eigentlich
die doppelte Anzahl von Neueinstellungen. Unsere
Forderungen sind jedenfalls dazu klar und wir ha-
ben diese auch bereits mehrfach deutlich gemacht;
wir wollen eine vorsorgende Personalpolitik auf der
Grundlage eines umfassenden und transparenten
Personalentwicklungskonzepts für den Schulbe-
reich, und zwar für alle Schulen gleich welcher
Schulart. Wogegen wir uns allerdings verwahren,
ist das Gegeneinander-Ausspielen einzelner
Schularten.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Ganz genau
darum geht es.)

Ich halte das für absolut hinderlich, was Sie hier
machen, für eine Debatte, die uns allen unterm
Strich nur schadet. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter
Möller für die Fraktion DIE LINKE.

Abgeordneter Möller, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren hier unten im Rund, meine sehr verehrten
Damen und Herren oben im Rund und meine sehr
verehrten Userinnen und User draußen an den
Bildschirmen,

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Jetzt wissen
es alle.)

damit wir wissen, über was wir eigentlich reden. Es
geht um diese Verordnung und weil offensichtlich
über viele Dinge geredet wird - mancher sehr hap-
tisch veranlagt ist, der möge es gern mal in die
Hand nehmen bzw. sehen, damit wir wissen, über
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was wir reden. Wieso reden wir über eine Verwal-
tungsvorschrift, Herr Minister? Das Parlament - ich
sehe es mal positiv - interessiert sich für Detailar-
beit der Ministerien und da kommt auch mal so eine
Verwaltungsvorschrift dran.

(Beifall DIE LINKE)

Jetzt wieder die Theorie: Wir reden über die Aus-
stattung der Schulen mit Unterrichtsstunden. Um
vor einem Schuljahresbeginn genau zu wissen, wie
viele es denn sein werden, gibt es ein Berech-
nungsmodell. Da spielen diverse Faktoren eine Rol-
le. Da spielt die Anzahl der Schüler eine Rolle und
da spielen dann weitere Faktoren eine Rolle. Das
wird dann addiert, in Summe gebracht, vorher mul-
tipliziert und am Ende stehen Unterrichtsstunden,
über die die Schulen selbstständig verfügen kön-
nen. Dieses sogenannte Sockelfaktorenmodell zur
Berechnung der Lehrerwochenstunden wurde mit
dem Schuljahr 1999/2000 eingeführt. Vorher gab es
eine Zuweisung der entsprechenden Stunden, eine
Zuweisung bzw. eine Ansage der Klassenstärken.
Damit war letzten Endes nichts von Flexibilität an
den Schulen möglich. Das ist jetzt mit diesem neu-
en Modell durchaus machbar. Diese Umwandlung
hatte natürlich auch folgende Ziele zum Anlass -
und ich beziehe mich dabei auf eine Antwort, die
die Landesregierung in der vorhergehenden Legis-
laturperiode unserem Mitglied der damaligen Frak-
tion Michaele Sojka gegeben hat, in Drucksa-
che 4/3279. Dort wurde zu den Gründen ausge-
führt, dass man die entsprechende Verantwortung
für die Verteilung der Stunden an die Schule über-
trägt, des Weiteren, dass man die Transparenz des
Verfahrens und damit auch die Ergebnisse deutli-
cher macht. Außerdem besteht dann die Möglich-
keit, dass die entsprechenden Mitwirkungsgremien
einbezogen werden können und somit auch letzten
Endes eine erhöhte Flexibilität beim Einsatz der
entsprechenden Lehrkräfte an den Schulen möglich
wird. So weit aus der besagten Drucksache.

Nun zu den Veränderungen, die das anstehende
Schuljahr, nämlich 2013/2014 betreffen. Ich habe
den Eindruck beim Lesen des Antrags der FDP-
Fraktion, dass ein unmittelbarer Zusammenhang
bei den Veränderungen der Faktoren zwischen den
Gymnasien und den Gemeinschaftsschulen gese-
hen wird. Wir haben bereits eine ganz ausführliche
Diskussion über die Ansicht bzw. die Präferierung
der verschiedenen Schulsysteme wahrnehmen
können. Wir sehen diesen Zusammenhang nicht.

(Beifall SPD)

Es ist diese entsprechende Verordnung bereits ge-
nannt worden, die im Amtsblatt des Thüringer Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur ver-
öffentlicht worden ist. Hier ist auch bereits gesagt
worden, dass es nicht nur Veränderungen bei den
Gymnasien geben wird, sondern auch bei den Thü-
ringer Gemeinschaftsschulen und bei den Regel-

schulen. Der Kollege war dankenswerterweise so
nett und hat sich die ganzen Tabellen mal vorge-
nommen und die Details aufgelistet. Wir haben uns
als Fraktion einmal die Mühe gemacht, die Auswir-
kungen dieser Veränderungen anhand des Fried-
richgymnasiums in Altenburg durchzurechnen. Wir
reden hier von 4,12 Lehrerwochenstunden, die die-
sem Gymnasium im kommenden Schuljahr nicht
mehr zur Verfügung stehen. Wenn man diese Sum-
me der Veränderungen nimmt und die vergleicht
mit den Veränderungen der Thüringer Gemein-
schaftsschule, dann stellen wir schon beim Volumi-
na Unterschiede fest, so dass es hier keinen unmit-
telbaren Zusammenhang geben kann.

Bei einer Nachfrage in einem Weimarer Gymnasi-
um zum hier diskutierten Sachverhalt erlebte ich
zunächst erst einmal Gelassenheit. Denn durch die
flexiblen Stunden und das Agieren im Rahmen der
Eigenverantwortlichkeit der Schule werden diese
Defizite ausgeglichen. Gleichzeitig allerdings wurde
ich mit der Frage konfrontiert, ob wir denn nicht an-
dere Probleme oder größere Probleme hätten. Wie
berechtigt diese Frage war, machen die heutigen
Schlagzeilen der Tagespresse deutlich. So ist in
der „Thüringer Allgemeinen“ zu lesen, dass an 44
Schulen in Thüringen Direktorenstellen unbesetzt
sind, allein davon an Grundschulen. Und ich halte
hier noch einmal fest: Der Minister hat bei der Er-
läuterung, bei der Berichterstattung zu dem ersten
Punkt dieses Antrags gesagt, ja, es gibt Schwierig-
keiten aufgrund längerer Erkrankungen. Hier erin-
nere ich an den Zwischenruf des Kollegen Emde in
der Haushaltsdebatte - richtig, Kassandra hat recht
behalten.

(Beifall DIE LINKE)

Im Übrigen ist mir damals eigentlich die Rückfrage
an Herrn Emde entgangen, ob er seine Kassandra
gelesen hat, denn die hat immer recht, aber es hört
ihr ja keiner zu.

Also es wird festgestellt vom Minister, wir haben
Lehrermangel aufgrund von diversen Erkrankungen
und anderen Problemen und demzufolge ist es not-
wendig, dass wir hier weiter über die Erhöhung der
einzustellenden Lehrer sprechen, auch deswegen,
weil demnächst Pensionen anstehen, und es ist
nicht gesichert, dass zahlenmäßig adäquat Ersatz
geschaffen wird. Wir haben nach wie vor das glei-
che Problem - Unterrichtsausfall wegen fehlender
Fachlehrer. Das sind die eigentlichen Probleme, um
die wir uns kümmern müssten und dazu lade ich
auch Frau Kollegin Hitzing mit ein.

(Beifall DIE LINKE)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum
zweiten Teil des Antrags wird die Landesregierung
aufgefordert, die aus der Sicht der FDP-Fraktion
einseitige Bevorzugung der Gemeinschaftsschule
rückgängig zu machen bzw. zukünftig zu unterlas-
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sen. Wenn man unterstellt und andere Begründun-
gen sind hier vorn auch schon gegeben worden,
wenn man unterstellt, dass über die Zuweisung von
Lehrerwochenstunden auch organisatorische Be-
lange der Schule abgedeckt werden, und man auch
weiterhin unterstellt, dass der Aufbau einer Ge-
meinschaftsschule mit einem besonderen organisa-
torischen Aufwand verbunden ist, da hier von den
Klassenstufen 1 bis 12 gearbeitet wird, dann hält
die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag eine
Anhebung von 0,16 auf 0,19 als Faktor für die Be-
rechnung von Lehrerwochenstunden pro Schüler
für gerechtfertigt.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Außerdem betrachten wir diese zusätzliche Lehrer-
wochenstundenzuteilung als einen guten Anreiz für
den weiteren Ausbau dieser Schulart. Aus diesen
Gründen können wir dem Punkt 2 Ihres Antrages
leider nicht zustimmen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete
Emde für die Fraktion der CDU.

Abgeordneter Emde, CDU:

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir reden über einen Antrag, der in der Sache si-
cherlich berechtigt ist, hier

(Beifall FDP)

im Landtag besprochen zu werden. Ich muss aber
auch sagen, die Frage ist immer, wie stelle ich
einen Antrag, wo stelle ich ihn, zu welchem Zeit-
punkt stelle ich ihn. Da, glaube ich, hat die FDP
nicht das richtige Handwerkszeug gewählt.

Aber es ist natürlich auch so, der Minister hat es
betont, er sagt, mit dieser Verwaltungsvorschrift be-
dient er ein entscheidendes Steuerelement und er
stellt damit wichtige schulpolitische Weichen. Inso-
fern ist es durchaus berechtigt, dass sich der Land-
tag mit dieser Thematik befasst. Allerdings, sie ist
veröffentlicht am 28. Februar im Amtsblatt und da-
mit in Kraft und es wäre gut gewesen, wenn man
sich damit in den Ausschüssen auseinandersetzen
möchte, dass man es vorher aufruft. Da mache ich
jetzt niemandem einen Vorwurf. Wir haben uns vor-
her damit auseinandergesetzt und haben natürlich
das Gespräch mit dem Kultusministerium gesucht,
ich will jetzt hier nicht verbreiten, ob ich nun zufrie-
den bin oder nicht zufrieden bin mit dem, was dabei
rausgekommen ist, denn wir leben in einer Koalition
und in einer guten Familie darf man sich eben nur
in geschlossenen Räumen streiten und nach außen
hin ist alles in Ordnung.

(Unruhe FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Beifall CDU)

Aber Kritik muss ich schon einmal sagen. Man
muss es rechtzeitig aufrufen und wir hätten Anfang
Februar einen Bildungsausschuss gehabt und wir
hätten uns mit Sicherheit nicht verweigert, dort per
Selbstbefassungsantrag dieses Thema aufzurufen
und im Vorfeld der Debatte oder der Verabschie-
dung über die Inhalte zu streiten. Das wäre viel-
leicht auch ganz gut gewesen, denn eines muss ich
auch sagen, Herr Minister, ich finde es nicht ganz
fair, wenn man den Vorwurf erhebt, da haben Leute
nicht so ganz gut zugehört. Also erstens kann das
jedem passieren und so sollte man nicht miteinan-
der umgehen. Ich sage aber dazu auch noch, wenn
man über etwas diskutiert, dann ist das auch noch
immer die Frage: Haben alle zur rechten Zeit die
Vorlagen bekommen und haben sie Vorlagen auch
vollständig bekommen? Das gehört nämlich auch
zur Diskussionskultur dazu. Das lasse ich dann
auch mal so im Raum stehen.

Meine Damen und Herren, mit dieser Verwaltungs-
vorschrift würde ein riesengroßer Personalapparat
verwaltet und eingesetzt. Damit kann ich natürlich
Stellschrauben drehen und das ist ja auch richtig
so, dass ich da schulpolitische Weichen stelle. Ob
die einem dann schmecken oder nicht, ist eine
ganz andere Frage, aber es ist Fakt, dass der Kul-
tusminister mit dieser Verwaltungsvorschrift ein
Handwerkszeug gewaltiger Art in der Hand hält.

Herr Möller, natürlich haben Sie recht, wenn Sie sa-
gen, wir müssen darüber reden, wie der Lehrerbe-
darf in Thüringen gesteuert wird. Das ist gar keine
Frage, aber wir haben hier einen Parlamentsbe-
schluss per Haushalt herbeigeführt, der dem Kul-
tusminister das entsprechende Personal mit dem
dazugehörigen Geld zur Verfügung stellt und diese
Verwaltungsvorschrift regelt nun, wie dieses Perso-
nal eingesetzt wird. Ich behaupte hier noch einmal,
der Kultusminister hat genügend Personal von uns
zur Verfügung gestellt bekommen. Ich behaupte
nicht, dass es überüppig ist und dass die Personal-
situation nicht schwierig ist aus den historischen
Gegebenheiten heraus, aber ich sage, er hat genü-
gend Personal zur Verfügung bekommen. Dazu
stehe ich auch.

Jetzt ist allerdings die Frage: Wie setze ich dieses
Personal ein? Dann ist natürlich die Frage: Ist es so
eingesetzt, dass das, was die Stundentafel abver-
langt, auch umgesetzt werden kann, damit so we-
nig wie möglich Unterricht ausfällt, am besten gar
keiner und dass er auch sach- und fachgerecht er-
teilt wird? Das ist eine Frage und wenn die Frage
beantwortet ist, danach, glaube ich, hat man erst
die Möglichkeit, über die eine oder andere Entwick-
lung zu reden, die man gern in Gang setzen möch-
te. So würde ich das sehen und jetzt muss jeder
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beurteilen, wie er das in dieser Verwaltungsvor-
schrift umgesetzt sieht.

Auf einen Punkt möchte ich hinweisen. Wir haben
ein umfangreiches Unterstützungssystem in der
Thüringer Schullandschaft bisher gehabt und haben
auch weiterhin ein Unterstützungssystem. Nach
den Berechnungen des Kultusministeriums sind da
ungefähr 150 Vollzeitstellen herausgezogen wor-
den, 120 sagt jetzt der Staatssekretär. Ein Problem
haben wir halt schon hier im Land, weil wir das ei-
gentlich nicht nachrechnen können. Das wäre so ei-
ne Sache, die würde mich wirklich mal interessie-
ren, wie wir dahin kommen, um das auch wirklich
mal alles am Ende nachrechnen zu können, aber
wir glauben es erst einmal, dass es so ist. Jetzt ist
natürlich die Frage, wie ist man mit den Leuten um-
gegangen, die im Unterstützungssystem arbeiten.
Hat man mit ihnen besprochen, welche Aufgaben
tatsächlich abgebildet waren und hat man dann nur
das aufgelöst, was wirklich herauszuschwitzen war
oder hat man vielleicht auch Dinge aufgelöst, die
man lieber erhalten würde. Ich nenne mal ein Stich-
wort, das ich in der nächsten Zeit noch einmal auf-
rufen werde, das ist die Frage der Sportkoordinato-
ren. Die üben eine Tätigkeit im Stillen aus, die von
vielen gar nicht gekannt wird. Ist ja klar, aber wir le-
ben hier in einer Zeit, wo wir wissen, dass es ganz
wichtig ist für die jungen Menschen, sich gesund
und auch sportiv zu bewegen durch dieses Leben
und dass Schule da einen wichtigen Beitrag leistet.
Da leisten Schulsportkoordinatoren einen großen
Beitrag. Ich habe den Eindruck, dass die Kürzun-
gen dort zu stark sind. Das habe ich jetzt einfach
nur exemplarisch einmal gesagt, damit man weiß,
was versteckt sich am Ende dahinter. 150 Vollzeit-
stellen oder 120 Vollzeitstellen dort weggenommen
heißt natürlich, das Unterstützungssystem kann be-
stimmte Aufgaben nicht mehr in dem Umfang leis-
ten und man weist sie jetzt den anderen Aufgaben
zu. Der Minister hat ja Teile aus dieser Verwal-
tungsvorschrift ausgeführt, da gibt man natürlich
mehr für eine Gemeinschaftsschule, man macht die
individuelle Schulausgangsphase verstärkt, man
gibt was an Grundschulen hin, man gibt etwas
mehr hin für Ganztagsschule und, und, und. Ich will
es jetzt hier nicht alles ausführen. Das ist völlig legi-
tim. Aber ich will jetzt auch mal eines sagen, für die
Gymnasien. Herr Möller hat eine Zahl vorgetragen
von ungefähr vier Lehrerwochenstunden für ein
normales dreizügiges Gymnasium, ich kann das
bestätigen, ich sehe das bis heute so, dass es so
ist, davon hat mich noch keiner überzeugt, dass
diese Stunden nicht weggenommen wurden beim
Gymnasium, ist am Ende kein Beinbruch. Davon
geht ein Gymnasium nicht unter, aber ich sehe,
dass es eine Kürzung an der Stelle gegeben hat
und das schränkt natürlich dann bei vier Lehrerwo-
chenstunden im Wahlbereich ein Stück weit ein und
das muss man dann auch so sagen.

Für die Gemeinschaftsschule, da kann man natür-
lich sagen, es sind neue pädagogische Konzepte
und die brauchen eine zusätzliche Unterstützung.
Okay, das kann ich auch verstehen. Ich finde es im
Übrigen überhaupt nicht gut, wenn wir hier über
Neiddebatten reden und das Ausspielen von
Schularten. Ich habe den Antrag der FDP auch nir-
gends so gelesen, deswegen will ich diese Debatte
auch nicht fortführen,

(Beifall CDU)

weil am Ende geht es mit dieser Verwaltungsvor-
schrift natürlich darüber, wie viel ich einer Schulart
zuweise und die Zuweisung an Stundendepot oder
an Lehrerpersonal sind nun mal nach Schularten
differenziert.

(Beifall FDP)

Das hat seine Berechtigungen, da bringt es über-
haupt nichts, über Neid zu reden, sondern man
muss darüber reden, was braucht die einzelne
Schulart, was erfordert sie ganz einfach. Da gibt es
Erfahrungswerte und natürlich auch neue bildungs-
politische Bewertungen. Ich habe aber trotzdem
den Eindruck, dass die Gemeinschaftsschule an
mancher Stelle bevorzugt wird. Was heißt bevor-
zugt, sie bekommen eine exponierte Behandlung.
Und das hat ja nicht nur etwas mit der Verwaltungs-
vorschrift zu tun. Da sind zum Beispiel die Fragen
bei der Personalauswahl, beim Personalzugriff, die
Fragen des Personalbudgets einer Schule, die Fra-
ge des Personalschlüssels haben wir mit der Ver-
waltungsvorschrift vorliegen, die Fragen der Finan-
zierung von Ganztagsangeboten, das Herausneh-
men, so ist es mir zu Ohren getragen worden, beim
gemeinsamen Unterricht, da ist es eine zusätzliche
Anschubfinanzierung und anderes mehr. Wie ge-
sagt, ich kann alles verstehen, wenn man neue Ide-
en ein Stück weit unterstützt. Ich sage aber auch
ganz bewusst, es gibt eine Menge Regelschulen,
die sich auf den Weg gemacht haben und die auf
dem Weg mit reformpädagogischen Konzepten
sind und die gehören genauso unterstützt wie die
Gemeinschaftsschule und darauf sollten wir auch
ein Stück weit achten.

Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es
um die gleichberechtigte Einführung der Thüringer
Gemeinschaftsschule mit allen anderen Schularten
geht. Ich kann verstehen, dass die Thüringer Ge-
meinschaftsschule das Lieblingskind der Sozialde-
mokraten ist, aber ich sage auch, ein guter Pädago-
ge bringt allen seinen Kindern ein gleiches Maß an
Liebe entgegen. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Emde. Es hat sich
jetzt Herr Minister Matschie zu Wort gemeldet.
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Matschie, Minister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur:

Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen,
ich hatte am Anfang der Debatte noch die Hoff-
nung, es geht wirklich darum, offene Fragen zu klä-
ren. Aber nach Ihrem Redebeitrag, Frau Hitzing,
war für mich klar, dieser Antrag hat einen einzigen
Grund, diese heutige Debatte hat einen einzigen
Grund, nämlich Schulen gegeneinander auszuspie-
len. Da sind welche, die haben es besser, die krie-
gen es dicker und die anderen kriegen es wegge-
nommen. Das war der einzige Grund, den diese
Debatte heute hat.

(Unruhe FDP)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das ist Ihr
Versuch.)

Und zu den ganzen Zahlen, die Sie vorgetragen ha-
ben, möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Ich la-
de Sie noch mal ein ins Ministerium, da können Sie
sich mit unseren Fachleuten zusammensetzen, sich
die Zahlen mal erläutern lassen. Dieses Klein-Klein
müssen wir, glaube ich, hier nicht im Plenum disku-
tieren, aber das Angebot mache ich gern.

Herr Möller, Sie hatten die Frage der Schulleiter
noch mal angesprochen, die ja heute auch in der
Presse eine Rolle spielt. Ich will noch mal deutlich
machen, dass wir hier in der letzten Zeit einen er-
heblichen Fortschritt hinbekommen hatten. Wir hat-
ten, das ist auch in dem Artikel nachzulesen, über
70 unbesetzte Schulleiterstellen in Thüringen. Wir
sind jetzt runter bis auf gut 40. Das kann noch nicht
befriedigen. Ich will auch noch mal zwei Punkte da-
zu sagen. Wir haben zum einen natürlich eine gan-
ze Reihe von Stellen, die deswegen offen sind, weil
die Besetzung beklagt ist, weil es Konkurrentenkla-
gen gibt. Oder wir haben offene Stellen und das be-
trifft insbesondere die Grundschulen und da möchte
ich auch mit Ihnen gemeinsam darüber nachden-
ken, wie wir da besser werden können, wo wir kei-
ne Bewerberinnen und Bewerber mehr finden, die
sagen, ich will Leiterin oder Leiter dieser Grund-
schule werden. Trotz mehrfacher Ausschreibungen
manchmal. In einem ersten Schritt haben wir jetzt
auch mit der Verwaltungsvorschrift die Situation
von Grundschulleitern verbessert, nämlich dass wir
mehr Stunden für die Schulleitungsaufgaben zur
Verfügung stellen. Vielleicht ist das ein erster
Schritt, der das ein Stück attraktiver macht.

Insgesamt, was die Personalsituation in Thüringen
angeht, haben wir wirklich eine sehr schwer aufzu-
lösende Situation. Rein rechnerisch hat kein ande-
res Bundesland eine bessere Schüler-Lehrer-Rela-
tion als Thüringen. Das heißt, wir bezahlen sehr viel
Personal, rein rechnerisch. De facto wissen wir,
dass ein ganzer Teil davon in der Altersteilzeit
steckt. Wir wissen, dass es sehr viele, gerade älte-
re Kolleginnen und Kollegen gibt, die langzeiter-

krankt sind und nicht zur Verfügung stehen. Wir
wissen außerdem, dass der Altersdurchschnitt der
Kollegen heute deutlich über 50 Jahre beträgt und
wir deshalb vor allem eines brauchen, Verjüngung
der Kollegien. Verjüngung der Kollegien geht nur
durch massive Neueinstellung von Lehrerinnen und
Lehrern. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich
denke, wir haben die Spielräume in einem sinken-
den Landeshaushalt dafür ausgereizt. Die Ausga-
ben, die wir für die Lehrerinnen und Lehrer tätigen
in Thüringen, steigen deutlich an in den kommen-
den Jahren und wir haben 800 Neueinstellungen im
Doppelhaushalt. Zu diesen Neueinstellungen, und
da komme ich noch mal auf das, was der Kollege
Emde gesagt hat, kommen ja noch die 120 Stellen,
die wir jetzt im Unterstützersystem rausgezogen
haben. Und natürlich haben wir versucht, Herr Kol-
lege Emde, jede einzelne Aufgabe noch mal zu be-
werten mit den Fachleuten, auch mit Praktikern ge-
meinsam, was geht, was geht nicht, wie gehen wir
dort vor im Unterstützersystem. Aber eines war für
mich klar, bei aller Wichtigkeit von Unterstützungs-
aufgaben für die Schulen, absolute Priorität hat zu-
erst mal die Unterrichtsversorgung.

(Beifall SPD)

Wichtig ist, dass der Unterricht stattfinden kann und
daran haben wir uns orientiert.

Zum Schluss noch einmal: Ich glaube, wer sich die
Verwaltungsvorschrift unvoreingenommen an-
schaut, der sieht, dass wir an den unterschiedlich-
sten Schularten Entwicklungen unterstützen. Es
geht nicht darum, ein Lieblingskind besonders zu
fördern. Ich sage ja klar und deutlich, ich stehe zur
Entwicklung der Gemeinschaftsschule in Thüringen
und ich will, dass wir mehr Gemeinschaftsschulen
bekommen. Aber die Entscheidung dafür, die treffe
nicht ich, sondern die treffen die Akteure vor Ort.
Und da muss ich leider auch sagen, es gibt auch
Akteure vor Ort, die aus ideologischen Gründen
diese Schulentwicklung bremsen als Schulträger.
Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Manchmal sagen Schulen, wir wollen diesen Weg
gehen, Eltern und Lehrer einigen sich in der Schul-
konferenz auf diesen Weg und dann gibt es politi-
sche Verantwortungsträger, die sagen, wir lassen
euch aber nicht. Das ist auch nicht akzeptabel. Ich
will, dass diese Schule gefördert wird in Thüringen,
dort, wo Eltern und Lehrer sie gemeinsam wollen.
Dafür gibt es auch Extra-Ressourcen. Aber Extra-
Ressourcen gibt es eben auch für die anderen
Schulen, auch Regelschulen, die ganztägige Ange-
bote machen, Extra-Möglichkeiten gibt es auch da,
wo Regelschulen reformpädagogische Konzepte
fahren. Die schulscharfe Ausschreibung beispiels-
weise ist ein Instrument, das steht nicht nur den
Gemeinschaftsschulen zur Verfügung, sondern al-
len Schulen, die reformpädagogische Konzepte ha-
ben, weil es natürlich an dieser Stelle besonders
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wichtig ist, dass man das Kollegium selbst zusam-
menstellen kann.

Mein Ziel ist, dass wir die Schularten auf ihrem je-
weiligen Entwicklungsweg unterstützen, egal ob sie
Grundschule heißen oder Regelschule oder Ge-
meinschaftsschule oder Gymnasium. Wir brauchen
ein gutes Angebot für alle Schülerinnen und Schü-
ler in Thüringen. Ich will mich an dieser Stelle für
die Unterstützung auch im Parlament bedanken,
dass wir diese zusätzlichen Einstellungen machen
können, dass wir die Personalbudgets ausweiten
konnten trotz sinkendem Landeshaushalt, denn das
bedeutet Verzicht an anderen Stellen im Landes-
haushalt. Aber ich glaube, es ist gut investiertes
Geld, das wir in die Bildung stecken, in die Zukunft
unserer Kinder. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, SPD)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Minister Matschie. Es
liegt jetzt eine weitere Wortmeldung aus den Rei-
hen der Abgeordneten vor. Herr Barth für die FDP
hat sich noch mal zu Wort gemeldet. Sie haben
noch 2 : 30 Minuten Redezeit.

Abgeordneter Barth, FDP:

Vielen Dank. Herr Minister, Entschuldigung, ich ha-
be es gerade gesagt, es war jetzt nicht geplant,
dass ich noch mal nach Ihnen rede, aber durch den
Wechsel im Präsidium hat sich das jetzt so erge-
ben. Aber auf den ersten Satz, den Sie gesagt ha-
ben, will ich trotzdem eingehen. Sie haben gesagt,
die Debatte hat einen einzigen Grund, nämlich
Schulen gegeneinander auszuspielen. Ich will Ih-
nen antworten, Teil 1 des Satzes stimmt. Die De-
batte hat einen einzigen Grund gehabt, und zwar zu
verhindern, dass Schulen gegeneinander ausge-
spielt werden. Das ist das Ziel der Veranstaltung.

(Beifall FDP)

Herr Möller, es geht auch nicht darum, ein Signal in
ein Ministerium zu senden, dass wir Verwaltungsar-
beit beobachten. Ich habe an sich relativ großes
Vertrauen in die Verwaltung, dass die ihren Job so
machen, wie das von der Hausspitze entsprechend
vorgegeben wird. Unser Ansatz ist die Frage der
Auswirkungen dieser Arbeit, die in den Ministerien
gemacht wird, der Verwaltungsvorschriften, die in
den Ministerien erarbeitet werden. Da ist es dann
einfach so, dass ich auch sage, wenn Sie die Frage
für sich so beantworten und sagen, wir haben
nichts Besseres zu tun, dann sage ich, wir haben
wirklich nichts Besseres zu tun, als uns um die Fra-
ge zu kümmern, wie Regierungshandeln sich in den
Schulen vor Ort auswirkt. Und es wirkt sich an der
Stelle so aus, wie das meine Kollegin Hitzing, die
wahrscheinlich die Einzige oder die jedenfalls im
Raum ist, die von der Materie hier am meisten

versteht, mehr als wir alle, weil sie nämlich jede
Woche einen Tag in ihrer Schule tätig ist und mit
diesen Stundentafeln, die aus dem Ministerium
kommen, wirklich jede Woche noch arbeitet. Sie ist
Lehrerin, sie hat den Beruf nicht nur einmal irgend-
wann gelernt, sondern sie übt ihn auch noch aus
und muss das auch jede Woche, jeden Montag in
ihrer Schule entsprechend umsetzen.

Deswegen, Herr Kollege Döring, ich will jetzt nicht
über die Wortwahl in Ihrer Rede reden, Sie sind
Kulturpolitiker, da darf man vielleicht gelegentlich
auch einmal zu etwas gewagten Bildern greifen.
Das will ich einmal dahingestellt lassen. Aber wenn
es um die Frage Lesekompetenz geht, dann will ich
zumindest auf den Punkt noch einmal reflektieren,
was Sie bezüglich der Haushaltsberatungen hier
von sich gegeben haben. Wir haben keinen Antrag
gestellt, bei Lehrerstellen zu kürzen.

(Beifall FDP)

Wir haben Anträge gestellt, im Bildungsbereich
mehr Geld auszugeben, Herr Kollege Döring, und
Sie haben diese Anträge alle abgelehnt. Herr Möl-
ler, zur Frage der Schulleiterstellen, so heißen die
Direktorenstellen seit, glaube ich, 17 oder 18 Jah-
ren in Thüringen schon.

(Beifall FDP)

Wir haben schon im letzten Jahr im Oktober eine
Kleine Anfrage - das Ministerium wird sich sicher-
lich auch daran erinnern - zu genau dieser Thema-
tik gestellt

(Beifall FDP)

und haben dann aus der Antwort heraus einen Ent-
schließungsantrag zum Haushalt hier im Plenum
gestellt, der übrigens auch abgelehnt worden ist.
Das zur Vollständigkeit an der Stelle.

(Beifall FDP)

Im Grundsatz, meine sehr verehrten Damen und
Herren, geht es, das will ich noch einmal deutlich
sagen, nicht darum, Gemeinschaftsschulen zu ver-
hindern, nicht zu wollen, dass es Gemeinschafts-
schulen gibt. Da, wo die funktionieren können, wo
sie gewollt sind, gerade in Jena, wo wirklich singu-
läre Bedingungen auch herrschen,

(Zwischenruf Abg. Döring, SPD: Welche
denn?)

jede Menge gute Bedingungen, ja, gar keine Frage.
Aber es ist eben nicht übertragbar auf Nordhausen,
auf Sondershausen, auf Zeulenroda. Nein, das sind
Rahmenbedingungen, die mit der guten Arbeit von
Lehrern und Lehrerinnen überhaupt nichts zu tun
haben, sondern die da sind und die Lehrer in Jena
können das eben einfach nutzen, eine Universität
zum Beispiel. Die Regelschule in Bleicherode kann
nicht auf die Universität in Bleicherode zugreifen,
um sich von dort Praktikanten oder Unterstützung
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von Studenten zu holen, das geht eben nicht im
Rahmen auch von Ganztagsangeboten und ähnli-
chen Dingen. Aber dort, wo die gewollt sind, wo sie
funktionieren können, soll es ja Gemeinschafts-
schulen geben. Die sind eine Ergänzung, ein Teil
des Bildungssystems, die auch niemand ernsthaft
infrage stellt. Aber eine Entwicklung hin zu einer
Einheitsschule ist das, was Sie im Kern wollen und
was auch die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen
in den letzten Jahren gewesen ist. Da hat es in den
70er-Jahren schon zum Glück damals immerhin er-
folgreiche Demonstrationen gegen Koop-Schulen
gegeben. Gesamtschulen, das ist das dortige Wort
für die Einheitsschule, gibt es da trotzdem und das
ist am Ende nämlich das, was zu dem Ergebnis
auch der PISA-Studien führt. Drittletzter ist Nord-
rhein-Westfalen im Bundesländervergleich in den
PISA-Studien.

(Beifall FDP)

Weil das vorhin nicht so genau rauskam, will ich
das an der Stelle noch einmal erwähnen. Ich sage
für meine Fraktion, für die FDP, ganz deutlich, wir
haben in Deutschland keine Einheitskinder und
deshalb darf es auch keine Einheitsschule geben.

(Beifall FDP)

Deswegen ist das gegliederte Schulsystem genau
das richtige. Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Barth. Nur für die
Richtigkeit des Protokolls, bei der Zeiterfassung
gab es einen Fehler. Es ist von der langen, also
nicht der doppelten Redezeit ausgegangen worden.
Wir haben Sie ja auch nicht gestoppt in Ihrer Rede,
Sie hatten noch 8 Minuten 50 Redezeit. Nur für die
Richtigkeit, das war aber hier falsch an mich weiter-
gegeben worden. Vielen herzlichen Dank.

Gibt es noch weitere Wortmeldungen in dieser De-
batte? Das ist nicht der Fall. Kann ich davon ausge-
hen, dass das Berichtsersuchen zu Nummer I des
Antrags erfüllt ist oder erhebt sich Widerspruch? Es
ist erfüllt. Es ist keine Ausschussüberweisung be-
antragt worden.

Damit kommen wir jetzt direkt zur Abstimmung, und
zwar über Nummer II des Antrags der Fraktion der
FDP in der Drucksache 5/5748. Wer diesem Punkt
zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen der FDP-Frak-
tion. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Stimmen
aus den Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD und CDU. Gibt es Enthaltungen?
Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag abge-
lehnt und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 12

Für ein modernes Thüringer
Polizeiaufgabengesetz eintre-
ten!
Antrag der Fraktion der FDP
- Drucksache 5/5808 -

Ich frage zunächst, wünscht die Fraktion der FDP
das Wort zur Begründung? Das ist der Fall. Dann
hat jetzt der Abgeordnete Herr Bergner das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank. Meine sehr verehrten Kolleginnen und
Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribü-
ne, die FDP-Fraktion hat den Antrag für ein moder-
nes Thüringer Polizeiaufgabengesetz eingebracht,
um zum einen anzumahnen, dass ein neues Poli-
zeiaufgabengesetz bis zum 30.09.2013 in Kraft ge-
treten sein muss, und zum anderen, um die nach
Auffassung der FDP-Fraktion wichtigsten Kern-
punkte des Urteils, aber auch der Verfassungsbe-
schwerde in das neue Gesetz einfließen zu lassen.

Ich will Ihnen hier noch einmal einen kurzen Rück-
blick geben. Im Jahr 2008 erfolgte eine tiefgreifen-
de Novellierung des Thüringer Polizeiaufgabenge-
setzes. Durch das Änderungsgesetz wurden die
Befugnisse der Polizei zur heimlichen Erhebung
von Daten neu geregelt. Zu diesen Maßnahmen ge-
hören beispielsweise der Einsatz verdeckter Ermitt-
ler, das Abhören von Telefonaten sowie die opti-
sche und akustische Überwachung von Wohnun-
gen. Diese Maßnahmen, meine Damen und Her-
ren, waren und sind zumeist mit massiven Grund-
rechtseingriffen verbunden und müssen deswegen
hinreichend bestimmt und normenklar sein. Auch
der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ist
vor Eingriffen hinreichend zu schützen. Durch eine
Verfassungsbeschwerde aus dem Jahre 2009 hat
der Thüringer Verfassungsgerichtshof am
21.11.2012 viele dieser geänderten Regelungen im
Thüringer Polizeiaufgabengesetz für verfassungs-
widrig erklärt. Der Verfassungsgerichtshof hat dem
Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 30.09.2013 eine
verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Bis zu
diesem Zeitpunkt bleiben die bestehenden Rege-
lungen anwendbar. Die Landesregierung hat ange-
kündigt, schon zu Beginn des Jahres 2013 einen
Gesetzentwurf vorzulegen. Meine Damen und Her-
ren, wenn wir aus dem Fenster schauen, kann man
zwar den Eindruck gewinnen, dass wir noch am Be-
ginn des Jahres sind, aber wir sind schon im März
und wir haben erst gestern Abend in der Post einen
Referentenentwurf vorgefunden. Insofern freue ich
mich auf die Aussprache. Danke schön.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Bergner. Für die Lan-
desregierung und den Sofortbericht darf ich jetzt
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Herrn Minister Geibert das Wort geben. Es wird ein
Sofortbericht zu Nummer I des Antrags erstattet.

Geibert, Innenminister:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten, die Landes-
regierung hat in der Kabinettssitzung am 13. März
2013 den Referentenentwurf für ein Thüringer Ge-
setz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes
und des Ordnungsbehördengesetzes zur Kenntnis
genommen. Der Entwurf wurde zwischenzeitlich
auch dem Landtag zugeleitet.

Lassen Sie mich kurz auf die Inhalte des Entwurfs
eingehen. Hauptinhalt ist die Umsetzung des Urteils
des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom
21. November 2012, mit dem verschiedene Bestim-
mungen des Polizeiaufgabengesetzes für unverein-
bar mit der Verfassung erklärt wurden. In diesem
Zusammenhang wird die Vorgabe aus der Koaliti-
onsvereinbarung umgesetzt, den Schutz des Kern-
bereichs privater Lebensgestaltung zu stärken und
den Schutz der Vertrauensverhältnisse zu Berufs-
geheimnisträgern zu verbessern. Der Entwurf dient
auch der vom Bundesverfassungsgericht im Urteil
zur Bestandsdatenspeicherung vom 24. Januar
2012 geforderten fachgesetzlichen Bestimmung
zum Zugriff auf Telekommunikationsbestandsdaten.
Darüber hinaus soll eine Anpassung des Polizeiauf-
gabengesetzes an mehrere Beschlüsse des Euro-
päischen Rats vorgenommen werden, welche die
Datenübermittlung in andere Mitgliedstaaten zum
Gegenstand haben. In Bezug auf das Ordnungsbe-
hördengesetz ist die Schaffung einer Regelung vor-
gesehen, die die Kommunen unter bestimmten ge-
setzlichen Voraussetzungen zum Erlass von örtlich
begrenzten Alkoholverbotsregelungen ermächtigt.
Die Anhörung nach den §§ 20 und 21 ThürGGO
wurde bereits veranlasst. Neben den kommunalen
Spitzenverbänden und den Polizeigewerkschaften
wurde der Entwurf auch dem Thüringer Landesbe-
auftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit, dem Thüringer Richterbund, den Kir-
chen sowie den Verbänden der freien Berufe zuge-
leitet. Die Landesregierung strebt eine abschließen-
de Beschlussfassung im Mai an.

Hinsichtlich der durch die FDP-Fraktion hervorge-
hobenen Eckpunkte wage ich die Einschätzung,
dass der Entwurf der Landesregierung diesen An-
forderungen im Wesentlichen Rechnung trägt. So
verzichtet der Regierungsentwurf auf die vom Ver-
fassungsgerichtshof gerügte Bezugnahme auf
Straftatenkataloge und gestaltet stattdessen die
Tatbestandsvoraussetzungen ausschließlich an-
hand von konkreten Gefahren für herausragende
Rechtsgüter. Auch werden sowohl für den Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung als auch für die
Vertrauensverhältnisse zu Berufsgeheimnisträgern
durchgängig eindeutige und klare Regelungen zu
Erhebungsverboten, zur Unterbrechung der Über-

wachung und zur Löschung dennoch erhobener
Daten getroffen. Über die Details werden wir mit Si-
cherheit noch eine angeregte Debatte im weiteren
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens führen. Die
grundsätzliche Richtung ist jedoch durch das Urteil
des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vorgege-
ben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Minister Geibert. Ge-
mäß § 29 Abs. 2 der Geschäftsordnung werden Be-
ratungen zu Berichten der Landesregierung grund-
sätzlich in langer, also doppelter Redezeit verhan-
delt. Ich frage jetzt: Wer wünscht die Beratung zum
Sofortbericht zu Nummer I des Antrags? Das sind
alle Fraktionen. Auf Verlangen aller Fraktionen er-
öffne ich die Beratung zum Sofortbericht zu Num-
mer I des Antrags. Gleichzeitig eröffne ich die Aus-
sprache zu Nummer II des Antrags und ich darf als
Erste die Abgeordnete Martina Renner für die Frak-
tion DIE LINKE aufrufen.

Abgeordnete Renner, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Zi-
tat: „Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
heute verkündeten Urteil entschieden, dass die Än-
derungen des Polizeiaufgabengesetzes im Jahr
2008 mit der Thüringer Verfassung überwiegend
nicht vereinbar sind.“ Diese Entscheidung hat in der
Sache in Thüringen keinen überrascht, aber normal
ist so eine Entscheidung nicht zu nennen, denn es
ist kein Qualitätssiegel für repräsentative Demokra-
tie und Gewaltenteilung, wenn ein Gericht einen
durch ein Parlament herbeigeführten, verfassungs-
widrigen Zustand beseitigt. Es ist, wie es Roland
Hahnemann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion
der PDS und später Linke.PDS im Jahr 2008 für die
Fraktion DIE LINKE dann ausführte, auch kein Aus-
druck „eines schlechten gesetzgeberischen Hand-
werks, sondern der Ausfluss eines grundfalschen
politischen Verständnisses in ihrer Innenpolitik. Es
ist doch nicht die Aufgabe der Gerichte, die Ge-
setze auf den Boden der Verfassung zu befördern
und die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat
zu sichern, sondern das Parlament selbst sollte von
Anfang an Grund- und Bürgerrechte zum Aus-
gangspunkt der Gesetzgebung machen.“ So 2008.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Es ist aber in der Tat kein Thüringer Einzelfall, die
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom
21. November 2012 fügt sich nahtlos in eine ganze
Reihe von gleichartigen Entscheidungen ein. Seit
Jahren ist zu beobachten, dass Regierung und Par-
lamente auf Landes- wie auf Bundesebene schwer-
wiegende Grundrechtsverletzungen mit Sicherheits-
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interessen begründen. Zumeist Bürgerrechtsorien-
tierte, manchmal auch Parlamentarierinnen und
Parlamentarier selbst schalten dann Verfassungs-
gerichte ein, um den Staat wieder in seine verfas-
sungsmäßigen Grenzen zu weisen.

Auch die Novellierung des Thüringer Polizeiaufga-
bengesetzes durch die damalige CDU-Alleinregie-
rung schuf - wie DIE LINKE schon 2008 kritisierte -
in weiten Teilen so offenkundig verfassungswidrige
Eingriffsrechte der Polizei, dass die Verfassungs-
richter diesbezüglich zu einer einstimmigen Ent-
scheidung gelangt sind. Die wesentlichen Punkte
aus dem Urteil, ich zitiere:

„1. Der Gesetzgeber hat den Grundsatz der Nor-
menklarheit nicht hinreichend beachtet. Den ange-
griffenen Vorschriften lassen sich die Vorausset-
zungen und die Reichweite der jeweiligen Grund-
rechtseingriffe nicht eindeutig entnehmen.

2. Ebenso unzureichend sind die Befugnisse zur
heimlichen Datenerhebung geregelt, die der Verhü-
tung von Straftaten dienen.

3. Insbesondere bleibt unklar, inwieweit nach der
Vorstellung des Gesetzgebers Berufsgeheimnisträ-
ger von polizeilichen Maßnahmen ausgenommen
bleiben sollen.

4. Der durch die Menschenwürde gebotene Schutz
des Kernbereichs privater Lebensgestaltung ist
lückenhaft ausgestaltet worden.

5. Zudem ist der Gesetzgeber den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen nicht gerecht geworden,
soweit er die nachträgliche Benachrichtigung über
heimliche Überwachung geregelt hat.“

So der Thüringer Verfassungsgerichtshof.

Wenn Sie sich jetzt die Mühe machen wollen, lesen
Sie die Protokolle der Beratungen zum Entwurf der
Landesregierung für das Thüringer Gesetz zur Än-
derung sicherheits- und verfassungsrechtlicher Vor-
schriften in Drucksache 4/2941 noch einmal durch.
Herr Fiedler ereiferte sich damals in Richtung Frak-
tion DIE LINKE mit bemerkenswerten Worten, die
ich Ihnen heute auch nicht vorenthalten will. Er sag-
te: „Eines muss ich Ihnen sagen. Was Sie hier vor-
getragen haben, wie Sie diese Sicherheitsgesetze
dargestellt haben, das waren die Stasi-Methoden,
die wir lange genug hatten, das hat mit rechtsstaat-
lichen Dingen überhaupt nichts zu tun. Es ist eine
Schande, wie so etwas hier dargestellt wird.“

Den eigenen Gesetzentwurf charakterisierte Herr
Fiedler dann mit folgenden Worten, auch ein Zitat:
„Sie werden noch in Kürze bemerken, wie die Fach-
welt das Ganze loben wird. Das werden Sie erle-
ben. Wir sprechen uns wieder im Hohen Haus.“

(Heiterkeit und Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das kommt
ja noch.)

Das tun wir heute an dieser Stelle. Herr Fiedler, Sie
haben sich geirrt. Ich hoffe, Sie sagen das auch
nachher in Ihrer Rede.

(Beifall DIE LINKE)

Die FDP-Fraktion fordert zunächst die Landesregie-
rung auf, einen Entwurf für ein Polizeiaufgabenge-
setz zu entwickeln, der der aktuellen Rechtspre-
chung der Verfassungsgerichte und der Bundesge-
setzgebung entspricht. Allein die Tatsache, dass
dieser Zusatz in Thüringen formuliert werden muss,
spricht eigentlich Bände. Zusätzlich formuliert die
FDP-Fraktion in fünf Punkten inhaltliche Anforde-
rungen an ein novelliertes Polizeiaufgabengesetz,
die ebenso selbstverständlich sein sollten:

1. Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes - Rechtswe-
gegarantie zu garantieren.

2. Artikel 19 Abs. 1 des Grundgesetzes - Zitiergebot
einzuhalten.

3. Artikel 1 Grundgesetz - Menschenwürdegarantie
und daraus abgeleitete Abwehrrechte bezogen auf
den Kernbereichschutz.

4. Den aus verschiedenen Artikeln des Grundge-
setzes abgeleiteten Schutz von Berufsgeheimnis-
trägern zu respektieren.

Wir stimmen diesen Forderungen ausdrücklich zu.
Etwas anderes wäre übrigens für ein Verfassungs-
organ auch unwürdig und eine Wiederholung des
Schauspiels aus 2008.

(Beifall DIE LINKE, FDP)

Unstrittig wird sich ein großer und weitreichender
Teil der Novellierung auf den Bereich der verdeck-
ten Datenerhebung in den §§ 34 ff. Polizeiaufga-
bengesetz konzentrieren müssen. Hier braucht es
nach Meinung der Fraktion DIE LINKE klare grund-
legende Eingriffschwellen, die sich nicht allein aus
einer abstrakten, sondern einer konkreten Gefahr
für hochrangige Rechtsgüter ableiten müssen. Die
Unantastbarkeit des Kernbereiches der privaten Le-
bensgestaltung muss vollständig, jederzeit und oh-
ne Einfallstor geschützt bleiben und dem Zugriff
des Staats entzogen sein. Die Eingriffe in Grund-
rechte durch die verdeckte Datenerhebung, insbe-
sondere im Bereich der Lausch- und Spähangriffe
sowie der personellen Täuschung durch verdeckte
Ermittler oder Observation müssen einem richterli-
chen Vorbehalt unterliegen, der auch nicht durch ei-
ne behauptete Gefahr im Verzug unterlaufen wer-
den darf. Benachrichtigungspflichten müssen wei-
testgehend ausgestaltet sein, so dass sich Betroffe-
ne von Grundrechtseingriffen gegen diese sich we-
nigstens nachträglich wehren können. Es wird auch
darüber zu sprechen sein, ob bei der Befugnis zum
Führen einer V-Person durch die Polizei harte Prüf-
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kriterien anzulegen sind, was uns in der Debatte,
und dann auch sicherlich in der Diskussion in den
Fachausschüssen auch zu dem Ergebnis bringen
könnte, diese Befugnis im Polizeiaufgabengesetz
zu streichen. Aber auch neben Befugnissen zur
verdeckten Datenerhebung und den zugehörigen
Regelungen sowie zu dem Schutzbereich für Be-
rufsgeheimnisträger, die sich allesamt aus Verfas-
sungsgerichtsurteilen ergeben, sind weitere Ände-
rungen im Polizeiaufgabengesetz notwendig und
zudem geboten und müssen im Rahmen der Ge-
setzgebung diskutiert werden. Dies betrifft die so-
genannte Racial Profiling ermöglichte Eingriffsnorm
der §§ 14 Abs. 1 Nr. 2 a) bb) zur Identitätsfeststel-
lung, nachdem das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz eine polizeiliche Maßnahme, die auf all-
gemeinen Kriterien wie ethnischer Zugehörigkeit,
Religion und nationale Herkunft einer Person basie-
ren, als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot
des Artikels 3 Grundgesetz kategorisiert hat. Auch
die Ermöglichung von Kontrollstellen bei Versamm-
lungen als Eingriff in das Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit in § 14 Abs. 1 Nr. 4 bedarf der Strei-
chung, um der anerkannten sogenannten Polizeife-
stigkeit des Polizeirechts Genüge zu tragen.

Dringend einer Überprüfung vor dem Hintergrund
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist die Befug-
nis zur verdachts- und ereignisunabhängigen Kont-
rolle von Menschen zu unterziehen, die regelmäßig
einen Grundrechtseingriff darstellt. Die Regelungen
zur Rasterfahndung in § 44 genügen nicht den An-
forderungen, die sich aus dem Bundesverfassungs-
gerichtsurteil aus dem Jahr 2006 ergeben. Ebenso
ist die Aufnahme des im damaligen Gesetzge-
bungsverfahren als Lex Baldus, einige werden sich
daran erinnern, charakterisierten Befugnis zum Be-
treten des durch Artikel 13 Grundgesetz geschütz-
ten Wohnbereichs im Falle von Nachbarschafts-
streitigkeiten zu korrigieren. Das gehört auch zur
Geschichte. Auch die Auskunftsrechte der von Da-
tenspeicherung durch die Polizei betroffenen Men-
schen in § 47 müssen dringend gestärkt werden.

Meine Damen und Herren, ohne konkreten Ge-
setzesvorschlägen und darauf gründenden parla-
mentarischen Debatten vorweggreifen zu wollen,
möchte ich auf zwei weitere zusätzliche im Polizei-
aufgabengesetz zu verankernde Regelungen hin-
weisen: Eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibe-
amte und Polizeibeamtinnen muss endlich eine Re-
personalisierung ermöglichen, wenn Betroffene von
polizeilichen Maßnahmen Beschwerden vortragen,
die Einleitung von dienstrechtlichen Verfahren oder
sogar das konkrete Stellen von Strafanträgen und
Strafanzeigen begehren. Wir können uns da
durchaus unterschiedliche Regelungen vorstellen,
nicht nur die namentliche Kennzeichnung, sondern
auch die Möglichkeit der Kennzeichnung mittels
leicht reproduzierbarer Dienstnummern in soge-
nannten geschlossenen Einheiten.

Der zweite Bereich, über den wir reden wollen, ist
die Frage nach der parlamentarischen Kontrolle der
Polizei und der Anwendung der ihr durch den Ge-
setzgeber übertragenen Befugnisse. Derzeit be-
schränkt sich die Möglichkeit zur Kontrolle durch
das Parlament auf das Stellen von Selbstbefas-
sungsanträgen im Innenausschuss oder der Einrei-
chung von parlamentarischen Anfragen. Ein weite-
res im Polizeiaufgabengesetz verankertes Instru-
mentarium ist die Unterrichtungspflicht entspre-
chend § 34 a Abs. 8 und § 35 Abs. 9 über durchge-
führte Eingriffe in Artikel 10, also Telefon-/Kommu-
nikationsüberwachung, und Artikel 13, Wohnraum-
überwachung. Wie unlängst diese einseitige Infor-
mationspflicht ausgestaltet ist, zeigte ja die im ver-
gangenen Jahr notwendige Korrektur der Unterrich-
tung für einen Zeitraum von fünf Jahren. Da es für
Grundrechtseingriffe durch den Verfassungsschutz
- solange dieser überhaupt in Thüringen noch
besteht - in Form der G-10-Kommission

(Beifall DIE LINKE)

und der PKK selbstverständlich ist, sollte es auch
für Grundrechtseingriffe der Polizei im Bereich des
Gefahrenabwehrrechts selbstverständlich sein. Ob
hierzu eine eigene Kommission gesetzlich veran-
kert werden muss oder ein Unterausschuss des In-
nenausschusses gebildet werden sollte,

(Beifall DIE LINKE)

darüber wollen wir dann auch im Fachausschuss
diskutieren. In einer Zeit, in der die Polizei quasi ge-
heimdienstliche Befugnisse erhält, ist die Inan-
spruchnahme dieser Befugnisse stärker öffentlich
zu kontrollieren, als dies bislang der Fall gewesen
ist und auch rechtlich bisher vorgesehen ist.

(Beifall DIE LINKE)

Meine Damen und Herren, bei Debatten um die öf-
fentliche Sicherheit wird gern Benjamin Franklin zi-
tiert über seine Definition des Verhältnisses von
Freiheit und Sicherheit und da bemüht man gern
das Bild der Waage. In der Debatte im Juli 2008
sagte Roland Hahnemann, ich möchte ihn erneut
zitieren: „Stellt man sich die von Ihnen immer wie-
der beschworene Balance von Freiheit und Sicher-
heit als eine Waage vor, so wird in Thüringen die
Freiheit sich nie bewegen. Auf der einen Seite der
Sicherheit lastet wie ein Granitblock der staatliche
Generalverdacht und das Misstrauen gegenüber
dem einzelnen Bürger.“

(Beifall DIE LINKE)

Anstatt damals zu schreien, wie unrecht Roland
Hahnemann damit hatte, sollten Sie nun den Be-
weis antreten.

(Beifall DIE LINKE)

Es sollte Ihnen eigentlich eine Herzensangelegen-
heit sein, DIE LINKE zu widerlegen. Der Thüringer
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Verfassungsgerichtshof hat Ihnen dazu eine zweite
Chance gegeben.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Frau Renner. Als Nächster
hat Herr Abgeordneter Wolfgang Fiedler für die
CDU-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, wir haben heute den Antrag der FDP-Frak-
tion für ein modernes Thüringer Polizeiaufgabenge-
setz hier zu beraten. Meine Damen und Herren, es
ist selbstverständlich, dass, nachdem das Verfas-
sungsgericht gesprochen hat, die Landesregierung
entsprechend auch die Änderung vorlegen wird. Da
gibt es überhaupt keine Frage, daran zu deuteln.
Das wird auch so passieren, der Innenminister hat
es vorgetragen. Ich denke, dass wir die Ausfüh-
rung, die das Verfassungsgericht dazu gemacht
hat, selbstverständlich beachten werden auch in
der Vorlage des Ministeriums und natürlich in der
parlamentarischen Beratung. Ich glaube auch, dass
wir insbesondere darauf achten werden, dass das
Gesetz verfassungskonform sein wird. Aber ich sa-
ge Ihnen auch, Frau Renner, Sie haben ja nun
mehrfach den Kollegen Hahnemann zitiert aus
2008: Sie sollten vielleicht einmal darüber nachden-
ken, wenn Herr Kollege Hahnemann, Sie waren ja
damals noch gar nicht hier,

(Zwischenruf Abg. Renner, DIE LINKE:
Doch.)

wenn Herr Kollege Hahnemann das vielleicht 1988
gesagt hätte, wäre es ja vielleicht auch nicht
schlecht gewesen. Frau Renner, weil Sie mich ja
auch mehrfach angesprochen haben, denken Sie
nur nicht, dass ich von dem, was ich damals gesagt
habe, auch nur ein Jota zurücknehme, nicht im Ge-
ringsten,

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Das ist uns klar.)

weil wir nach bestem Wissen und Gewissen damals
vorgegangen sind, auch und Sie wissen es, wenn
Sie sich zumindest damit befasst haben, dass das
Bundesverfassungsgericht gerade in den letzten
Jahren wirklich viele Urteile gesprochen hat, wo
viele Dinge, neu austariert wurden. Ich denke, auch
das ist versucht worden zu beachten. Es ist ein Bei-
spiel, inwieweit Rechtsanwälte und Strafverteidiger
unterschiedlich bewertet werden. Wir haben das
damals ausgiebig diskutiert und sind zu der Über-
zeugung gekommen, dass das reicht, wenn wir das
auf Strafverteidiger entsprechend ausdehnen. Ich
könnte noch einige Dinge nennen.

Aber, meine Damen und Herren, eines kann ich Ih-
nen ganz klar sagen, ob nun damals Alleinregie-
rung oder nicht, wir machen die Gesetze nicht für
uns in irgendeiner Form, sondern wir machen die
Gesetze, dass diejenigen, die sie anwenden müs-
sen, auch damit umgehen können. Wir werden
auch weiterhin der Polizei ein Instrumentarium an
die Hand geben, mit dem die Polizei entsprechend
arbeiten kann, denn was wir nicht wollen, dass wir
der Polizei Instrumentarien aus der Hand schlagen
und wenn dann irgendwas schiefgegangen ist, sind
Sie die Ersten, die dann rufen: Warum haben Sie
es denn nicht besser kontrolliert und nicht besser
aufgepasst oder nicht besser gehandelt? Deswe-
gen werden wir im Interesse der Polizei - und ich
will Ihnen sagen, es wird so dargestellt und das
wird die FDP natürlich nachher noch ausgiebig brin-
gen, weil der Altgenosse der FDP Hirsch an dem
Urteil mit beteiligt war. Aber Herr Kollege Bergner,
da ich nachher vielleicht nicht noch mal reden kann
- ich weiß nicht, wie viel Zeit sein wird -, auch der
geehrte Herr Kollege Hirsch hat immer nur daran
gearbeitet, die Rechte gegenüber der Polizei zu
schwächen. Aber gut, das lasse ich mal dahinge-
stellt. Sie wissen aber auch, dass das Urteil so aus-
gegangen ist, dass nicht das Verfassungsgericht et-
wa alles zerrissen hätte. Ich werde die Experten
noch mal dransetzen, was alles in dem Gesetz Be-
stand gehabt hat. Sie werden sich wundern, was
dort alles drinsteht, was Bestand hat. Es sind natür-
lich einige Dinge genannt worden. Sie wissen auch,
wenn Sie das so genau beobachtet haben, dass die
Kostenverteilung zwei Drittel/ein Drittel ist. Auch
das ist ein deutlicher Hinweis, dass der Kläger nicht
etwa umfänglich recht hat. Man muss auch solche
Dinge mal einfach sehen und nicht nur behaupten,
das ist alles verfassungswidrig. Es ist einiges nicht
verfassungskonform, sonst hätte nämlich das Ver-
fassungsgericht nicht gesagt, das Ganze kann bis
zum 30.09.2013 weitergemacht werden, dann hät-
ten die gesagt, es muss sofort geändert werden.
Auch das sind deutliche Hinweise, die dort gekom-
men sind.

Frau Renner, Sie wissen das ja, Sie sind dann so-
wieso zu Höherem berufen, wenn Sie dann im Bun-
destag sind, dann können Sie mit solchen Größen
solche Dinge aushandeln und sich so richtig rein-
steigern.

Ich will nur sagen, meine Damen und Herren, es
sind einige Dinge, die zu ändern sind. Wir werden
uns die genau anschauen. Wir brauchen aber dazu
weder die Beratung der LINKEN und auch nicht die
der FDP. Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen,
dass der nicht überwiesen wird, weil die Landesre-
gierung ihren Gesetzentwurf in Kürze bringt. Wir
werden bis zum 30.09. mit Ruhe und Gelassenheit
die Dinge nacharbeiten, die notwendig sind, aber
nicht mehr. Wir werden nur das nacharbeiten, was
dann gesetzeskonform angepasst werden muss.
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Wir werden auch weiterhin der Polizei ein Instru-
mentarium lassen, mit dem sie arbeiten kann. Das
Ordnungsbehördengesetz, was da mit hineinspielt -
es kommt ja gleich als Nächstes, ich glaube, im
nächsten Punkt -, das ist das mit dem Alkoholver-
bot. Wenn man sich natürlich hinstellt und vermutet,
jetzt soll hier generell Alkohol verboten werden und
solch dummer Quatsch, kann ich Ihnen nur sagen,
das will niemand, das braucht niemand, sondern es
geht um punktuelle Dinge, dass den Kommunen er-
öffnet wird, dass sie die Dinge in ihren entspre-
chenden Satzungen lösen können und nicht, dass
man hier irgendwo Alkoholverbot ausspricht. Das
ist einfach nur so herbeigeredet. Das nimmt man
als große Keule. Ich weiß, dass insbesondere der
OB Bausewein - es sind ja einige Abgeordnete hier
in Erfurt, die erleben die Horden, die sich dann teil-
weise zwischen den Geschäften platzieren, dass
das durchaus notwendig ist. Wir sollten dem nicht
im Wege stehen, sondern auch den Kommunen
helfen. Ablehnung, was die FDP hier will. Die Lan-
desregierung legt vor. Wir werden es beraten und
es wird zum 30.09. angepasst an die Forderungen
und ein neues Gesetz geben.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Fiedler. Nur zur Beru-
higung, Sie hätten noch mehr als 33 Minuten Rede-
zeit aufgrund des Berichts durch die Landesregie-
rung.

(Zuruf Abg. Fiedler, CDU: Mich braucht nie-
mand zu beruhigen.)

Als Nächster hat jetzt Abgeordneter Dirk Adams für
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen hier
im Thüringer Landtag, zunächst einmal, Herr
Bergner, vielen Dank für diesen Antrag, den Sie
hier eingebracht haben. Dieser Antrag hat schon
gewirkt, denn die Landesregierung - da dürfen wir
sicher sein, dass das ohne Ihren Antrag nicht so
gewesen wäre - hat uns gestern den Referenten-
entwurf zugeleitet. Alle wussten, dass er irgendwie
unterwegs ist, niemand hatte ihn, zumindest nicht
offiziell und das war natürlich eine schwierige De-
battenlage. Damit ist die Debatte über ein moder-
nes Thüringer Polizeigesetz eröffnet. Ich hoffe,
dass die Landesregierung diesen Gesetzentwurf
jetzt auch bald in den Thüringer Landtag einbringt,
so dass wir mit der Debatte anfangen können und
genug Zeit haben und nicht hasten müssen bei der
Anhörung, die hoffentlich auch eine mündliche An-
hörung im Innenausschuss werden wird.

Genau dieser Debatte möchte ich aber nicht vor-
greifen, auch weil die Kollegen Renner und Fiedler
hier vieles schon aus der Debatte als Vorge-
schmack eingebracht haben und es ist einfach
auch ein Stück Respekt vor dem parlamentarischen
Verfahren, dass wir ein Gesetz diskutieren, wenn
es hier im Landtag ordentlich eingebracht ist

(Beifall CDU)

und damit will ich schließen, nicht ohne anzukündi-
gen, dass der § 27 a des Ordnungsbehördenge-
setzes, der mit diesem Gesetz auch geändert wer-
den soll, natürlich noch einmal Thema sein wird.
Wir hätten, wenn die FDP dabei bleibt, diesen An-
trag abstimmen zu lassen, Ihren Punkten zuge-
stimmt, aber es ist eigentlich auch hier gesagt wor-
den, es sind Selbstverständlichkeiten, dass eine
Regierung wenigstens bemüht ist, verfassungs-
rechtlich einwandfreie Gesetze zu machen. Dass
es nicht immer gelingt, liegt auf der Hand und ist in
diesem Fall bestätigt worden. Vielen Dank.

(Beifall FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Adams. Als Nächstes
hat der Abgeordnete Heiko Gentzel für die SPD-
Fraktion das Wort.

Abgeordneter Gentzel, SPD:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, die Novelle des Polizeiaufgabengesetzes
hier in Thüringen steht auf der Tagesordnung und
die Landesregierung ist in der Pflicht. Die Gründe
sind hier schon genannt worden. Das eine ist die
Verpflichtung der Koalitionspartner im Koalitions-
vertrag. Wesentlich schwerer wiegt wohl der zweite
Grund, nämlich das Urteil des Verfassungsgerichts,
welches verschiedene Bestimmungen für verfas-
sungswidrig erklärt hat. Also nicht das angekündig-
te Loben der Fachwelt, sondern eine Klatsche ers-
ter Klasse, anders kann man das nicht formulieren.

(Beifall DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wenn man in das Zeugnis hineinschaut, das der
Verfassungsgerichtshof dem Gesetzgeber hier ge-
geben hat, muss man sich fragen, ob „Klatsche ers-
ter Klasse“ überhaupt noch spitz genug formuliert
ist. Von § 5 „Schutz der Berufsgeheimnisträger“ ur-
teilt das Verfassungsgericht „Verstoß gegen den
Grundsatz der Normenklarheit.“ Das stellt einen
Verstoß gegen die Schutzpflicht des Staates ge-
genüber seinen Bürgern dar.

Zur gesetzlichen Definition des Kernbereichs der
privaten Lebensgestaltung urteilt das Verfassungs-
gericht, dies engt zu weit ein und stellt daher einen
Verstoß gegen die Menschenwürde dar. Zu Passa-
gen der §§ 34 und 35 sagt das Verfassungsgericht,
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es enthält eine ungeeignete Regelungstechnik für
gefahrabwehrende Normen und führt so zu erhebli-
chen Grundrechtseingriffen usw.

Meine Damen und Herren, noch erschwerend - und
da muss ich leider die Abgeordneten Bergner und
Renner noch ergänzen - kommt dazu, wenn man
sich die Geschichte des PAG in Thüringen ansieht -
Sie haben die Geschichte ab 2008 hier richtig
dargestellt - , muss man auch wissen, dass wir
2008 das PAG novelliert haben, weil das Vorgän-
gergesetz schon in Teilen vom Verfassungsge-
richtshof kassiert worden ist. Das heißt, wir müssen
uns der traurigen Wahrheit stellen, dass wir in Thü-
ringen seit über 10 Jahren über kein in Gänze ver-
fassungskonformes Polizeiaufgabengesetz verfü-
gen.

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das ist unvor-
stellbar.)

Ja, es ist eigentlich unvorstellbar. Herr Fiedler, da
kann ich Ihnen in Ihrer Beurteilung an einem Punkt
überhaupt nicht recht geben, das ist nicht überra-
schend gekommen, das ist schon in den Debatten
um 2008

(Beifall DIE LINKE, FDP)

- schauen Sie doch mal in die Protokolle - und nicht
nur von den Oppositionsparteien hier im Landtag
angemerkt worden. Das ist von den Kirchen ge-
kommen, das ist von Vereinen und Verbänden ge-
kommen, das ist von den Juristenverbänden ge-
kommen. Sie sind sehenden Auges in dieses Mes-
ser gelaufen, es ist genug gewarnt worden.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Und niemand - an der Stelle hat Frau Renner leider
recht -, der einigermaßen in der Materie drinsteckt,
ich meine das im Sinne des Gesetzes -, kann wirk-
lich sagen,

(Unruhe CDU)

dass das Urteil des Verfassungsgerichtshofes so
überraschend ist. Deshalb, meine Damen und Her-
ren, bleibt für die SPD-Fraktion als allererste und
als die stärkste Prämisse bei der Novelle des PAG,
wir brauchen endlich ein in Gänze verfassungskon-
formes Gesetz.

So sehr ich den Antrag, meine Dame und Herren
der FDP, in einigen Passagen teile, bleibt ein sehr
großes irritierendes Element für mich und auch
Herr Adams hat es eben, ich möchte sagen, leider
formuliert.

(Zwischenruf Abg. Bärwolff, DIE LINKE:
Nicht leider.)

Ich sage Ihnen offen, nach so vielen PAG-Debat-
ten, ich kann die Forderung nicht mehr hören, ein
modernes PAG zu machen. Also jetzt mal ganz

ehrlich, das ist doch nichts anderes als Parteirheto-
rik. Gehen wir mal weg von den Parteien,

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Das ist der Titel.)

fragen Sie mal den normalen Bürger auf der Stra-
ße, der mit der Polizei zu tun hat, fragen Sie mal
die Polizisten, fragen Sie mal die Datenschützer
oder fragen Sie ganz und gar mal die Juristen, was
die unter einem modernen PAG verstehen. Da krie-
gen Sie fünf verschiedene Meinungen.

Also lassen Sie uns zu Beginn der Debatte nicht so
mit parteipolitischen oder ideologischen Schlagwör-
tern wie „modernes Gesetz“ oder sogar mal das
„modernste Gesetz in ganz Deutschland“ - das ist
übrigens dann vom Verfassungsgerichtshof kassiert
worden - lassen Sie uns von Anfang an nicht mit so
Schlagworten arbeiten, sondern lassen Sie uns in
der Sache arbeiten. Da sage ich noch einmal, wir
brauchen ein gutes - an der Stelle gebe ich übri-
gens Wolfgang Fiedler recht -, ein praktikables und
natürlich ein verfassungskonformes PAG. Auch da,
finde ich, ist es die Wahrheit, dass das jetzige PAG
außer den beklagten Teilen so schlecht gar nicht
ist. Es ist das Haupthandwerkszeug für die Thürin-
ger Polizisten, die kommen damit gut zurecht. Inso-
fern will ich davor warnen, außer den Dingen, die
uns das Gericht aufgibt, allzu viel in dieses Gesetz
hineinzugeben. Ich habe die Woche auch längere
Aussprachen mit Polizisten gehabt, die haben mir
auch noch einmal gesagt, Leute, ihr da im Landtag,
solche Gesetze brauchen wir auch mal mit einer
Konstanz über 10, 12 Jahre, weil zu jedem neuen
Gesetz gibt es wieder Auslegungsmöglichkeiten
und da gibt es wieder Unklarheiten. Also wir brau-
chen in so einem Gesetz in den wesentlichen Eck-
punkten eine gewisse Konstanz, um auch wirklich
von Anfang an auch richtig sicher mit diesem Ge-
setz zu arbeiten.

So warten wir also, meine Damen und Herren, ge-
spannt auf den Gesetzentwurf, nicht auf den Refe-
rentenentwurf, auf den Gesetzentwurf der Landes-
regierung. Dieses ist dann ein Auftakt zu einer hof-
fentlich sachlichen Debatte zum PAG. Die Debatte
hier im Landtag war notwendig. Der Antrag muss
aber nicht in den Ausschuss. Der Beginn der Sach-
und Fachdebatte ist die Vorlage des Gesetzes der
Landesregierung und der Debatte wollen wir uns
natürlich auch von der SPD-Landtagsfraktion gern
stellen. Danke.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen, herzlichen Dank, Herr Gentzel. Als Nächster
hat der Abgeordnete Dirk Bergner für die FDP-
Fraktion das Wort.
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Abgeordneter Bergner, FDP:

Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Kolleginnen
und Kollegen, an dieser Stelle wollte ich auch dem
Minister für seinen Bericht danken und ich will an
dieser Stelle gleich eines vorweg sagen. Herr Kolle-
ge Gentzel, ich verstehe Ihre Diskussion in Rich-
tung Parteirhetorik. An Ihrer Stelle hätte ich mir jetzt
auch irgendetwas einfallen lassen, um ein Argu-
ment zu finden, nicht zuzustimmen. Aber, ich glau-
be, es ist richtig und wichtig gewesen, mit dieser
Diskussion das Gesetz und den Gesetzentwurf an-
zuschieben, und ich glaube auch, wenn wir heute
hier nicht darüber diskutiert hätten, würde das noch
wesentlich länger auf dem Postweg schmoren.

(Zwischenruf Abg. Gentzel, SPD: Nein.)

Der Kollege Fiedler hat sich vorhin hingestellt, hat
so sinngemäß erzählt, so schlimm ist es ja nicht ge-
wesen. Ich darf Ihnen hier aus dem Urteil zitieren:
„Die im Tenor aufgeführten Vorschriften sind mit
der Thüringer Verfassung für unvereinbar zu erklä-
ren, § 37 Abs. 4 Satz 1 Thüringer Verfassungsge-
richtshofsgesetz, soweit sie dem Grundrechts-
schutz des Bürgers dienen, würde ihre Nichtigerklä-
rung zu einem Zustand führen, der von der verfas-
sungsgemäßen Ordnung noch weiter entfernt ist als
der bisherige.“ Das heißt also nur deswegen. Dar-
aus eine Auslegung zu machen nach dem Motto,
so schlimm war es nicht, das trifft nicht den Kern
der Sache und das ist schlicht und einfach auch so,
wie es verschiedene Reden, auch die von Herrn
Kollegen Gentzel, gezeigt haben, es war schon ei-
ne ziemliche Ohrfeige, die hier der Gesetzgeber
kassieren musste.

Wie schon in der Einbringung dargelegt, geht es
uns bei dem Antrag darum, die Verfassungswidrig-
keit des Thüringer PAG schnellstmöglich zu heilen.
Es ist schon, ich sage mal höflich ausgedrückt, un-
glücklich, dass wir auf das Urteil drei Jahre warten
mussten. Nach meiner Kenntnis ist die Landesre-
gierung an der langen Dauer des Verfahrens aber
eben nicht ganz unschuldig. Deswegen sollte sie
jetzt umso ehrgeiziger sein, schnellstmöglich einen
verfassungsmäßigen Zustand im Thüringer PAG zu
erlangen.

Unser Antrag, meine Damen und Herren, sieht un-
ter II fünf Punkte vor, die nach unserer Auffassung
bei der Novellierung des PAG Berücksichtigung fin-
den sollten oder sogar müssen. Ich will gern die
Aussage des Ministers zur Kenntnis nehmen, dass
das wohl in vielen Teilen so der Fall sein soll. Aber,
ich glaube, wir sind auch als Parlament gut beraten,
da ja dieser kurzfristig vorgelegte Referentenent-
wurf natürlich noch nicht ordentlich durchgearbeitet
werden konnte, auch diese Eckpunkte hier festzu-
zurren und sozusagen die Korsettstangen einzuzie-
hen, meine Damen und Herren.

In den fünf Punkten geht es um die Gewährung von
effektivem Rechtsschutz der Betroffenen einer
Überwachung, den Schutz des Kernbereichs der
privaten Lebensführung bzw. Lebensgestaltung
durch ein umfassendes Erhebungsverbot und um
klare und bestimmte Regelungen. Wenn man sich
das Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs
mal gründlich durchliest, wird man sich der Fest-
stellung nicht ganz erwehren können, dass das Ge-
setz entweder, mit Verlaub, sehr schlampig oder
mit einer sehr heißen Nadel verfasst worden ist.
Beides, meine Damen und Herren, ist im Falle ei-
nes Polizeiaufgabengesetzes, das weitreichende
Befugnisse für Eingriffe in Grundrechte hat, nicht
hinnehmbar.

Herr Kollege Fiedler, ich bin Herrn Burkhard Hirsch
ausgesprochen dankbar, dass er als Anwalt die
Schwachstellen treffsicher herausgearbeitet hat.
Burkhard Hirsch ist eben nicht nur ein exzellenter
Jurist, sondern auch ein anerkannter Streiter für
Bürgerrechte in diesem Land, und das ist gut so.

(Beifall FDP)

Herr Kollege Fiedler, statt in Ihrer Rede die Vokabel
„sehr“ zu streichen, hätten Sie sicher besser die
Vokabel „Altgenosse“ weggelassen. Ich glaube,
auch bei aller Unterschiedlichkeit von politischen
Auffassungen gehört gegenüber einem Mann wie
Burkhard Hirsch auch ein gewisser Respekt und
der würde Ihnen guttun, Herr Kollege Fiedler.

(Beifall SPD, FDP)

Elementare Verstöße liegen nach meiner Auffas-
sung darin, dass es bei der Normierung der §§ 34
ff. Thüringer PAG an einer Vorschrift fehlt, die bei
einer Verletzung des Kernbereichs die Unterbre-
chung der Datenerhebung und die Löschung be-
reits erlangter kernbereichsrelevanter Daten vor-
schreibt. Auch ist die Dokumentationspflicht solcher
Eingriffe nur unzureichend geregelt.

Außerdem, meine Damen und Herren, wird der
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung in § 5
Abs. 7 in unzulässiger Weise eingeschränkt. Das ist
kein Kavaliersdelikt, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, sondern ein Verstoß gegen Artikel 1 Abs. 1
der Thüringer Verfassung.

(Beifall FDP)

Ich glaube, wir sind gut beraten, das Urteil des Thü-
ringer Verfassungsgerichtshofs ernst zu nehmen
und sollten ihm mit dem entsprechenden gebote-
nen Respekt begegnen.

Aber es gibt auch noch einen weiteren Punkt in un-
serem Antrag. Nach dem jetzigen Thüringer PAG
genießen sogenannte sonstige Rechtsanwälte ent-
gegen Strafverteidigern und anderen Berufsge-
heimnisträgern - § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4
der StPO - nur einen relativen Schutz mit der Folge,
dass im Einzelfall abgewogen werden kann und
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muss, ob das individuelle Interesse an der Geheim-
haltung oder das allgemeine Strafverfolgungsinter-
esse überwiegt. Eine Abgrenzung, wann ein
Rechtsanwalt bei seiner Tätigkeit zum Strafverteidi-
ger wird, ist immer einzelfallabhängig und in der
Praxis kaum nachvollziehbar, meine Damen und
Herren, und deswegen ist uns dieser Punkt ganz
besonders wichtig.

(Beifall FDP)

Derselbe Sachverhalt muss oftmals sowohl zivil-
rechtlich als auch strafrechtlich beurteilt werden.
Wann es zu einer solchen Überschneidung kommt,
ist immer nur im Einzelfall feststellbar. Im Nachhin-
ein ist ein absoluter Schutz aber nicht mehr zu ge-
währleisten. Die christlich-liberale Bundesregierung
hat seit dem 1. Februar 2011 auch für sonstige
Rechtsanwälte ein absolutes Beweiserhebungs-
und -verwertungsverbot in § 160 a Abs. 1 StPO
normiert. Ich halte es für zweckmäßig, meine Da-
men und Herren, auch in Thüringen diesen Weg zu
gehen und hier eine einheitliche Linie mit der Bun-
desgesetzgebung zu fahren.

(Beifall FDP)

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, die FDP-Fraktion ist der Auffassung, dass
die Punkte im Antrag für ein modernes, und ich
bleibe bei der Vokabel, Herr Kollege Gentzel, und
verfassungsgemäßes Thüringer Polizeiaufgabenge-
setz wichtig und richtig sind. Ich werbe schon um
Ihre Zustimmung zu unserem Antrag, weil ich den-
ke, dass wir auch für die Beratung des Gesetzent-
wurfs im Ausschuss, wenn er dann dort ist, die Eck-
punkte festgelegt haben sollten.

Noch ein kurzes Wort zum Thema Alkoholverbot,
über das wir ja jetzt auch gleich noch mal sprechen
werden dürfen. Herr Kollege Fiedler, Ihre Aussage
hat mich so ein bisschen an den Satz erinnern: Nie-
mand hat die Absicht ein Alkoholverbot zu erlassen.
Ich danke Ihnen.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Bergner. Ich habe ei-
ne Frage: Sie wollen den Antrag gern an den Aus-
schuss überweisen?

Abgeordneter Bergner, FDP:

Nur abgestimmt haben.

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Sie wollen ihn nur abgestimmt haben. Gut, vielen
herzlichen Dank. Es liegen jetzt keine weiteren
Wortmeldungen vor.

Kann ich davon ausgehen, dass das Berichtsersu-
chen zu Nummer I des Antrags erfüllt ist oder er-
hebt sich Widerspruch? Das ist nicht der Fall.

Wir kommen jetzt direkt zur Abstimmung über Num-
mer II des Antrags der Fraktion der FDP in der
Drucksache 5/5808. Wer dieser zustimmen möchte,
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind
die Stimmen der Fraktionen FDP und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? Das
sind die Stimmen aus CDU- und SPD-Fraktion. Gibt
es Enthaltungen? Das sind die Stimmen der Frak-
tion DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag abgelehnt
und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt

Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 13

Alkoholkonsum auf öffentli-
chen Plätzen - eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und
Ordnung?
Antrag der Fraktion der FDP
- Drucksache 5/5813 -

Ich frage: Wünscht die Fraktion der FDP das Wort
zur Begründung? Das ist der Fall. Dann hat jetzt
der Herr Abgeordnete Dirk Bergner das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich wider-
spreche dem Gerücht, dass es nur um das Wasser
geht. Die Tagesordnung ist so, dass ich schon wie-
der dran bin. Das Thema, meine Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat in der letz-
ten Zeit wieder richtig Fahrt aufgenommen. Der In-
nenminister hatte kurz nach dem Urteil des OVG
vom 21. Juni 2012, in dem die Satzung der Stadt
Erfurt gekippt wurde, eine gesetzliche Regelung an-
gekündigt. Dann ist erst einmal nichts passiert. Nun
hat aber die CDU-Fraktion den Stein wieder ins
Rollen gebracht, nachdem sie das Alkoholverbot
auf ihrer Winterklausur zu einem Punkt ihres Ar-
beitsprogramms gemacht hat. Derzeit, meine Da-
men und Herren, wird bei der Union kräftig geru-
dert, wie man den Bürgern ein Alkoholverbot am
geschicktesten verkauft. Sehr interessant war für
mich aber insbesondere der Landesparteitag der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands am
16.03., in dem ein Antrag der Jusos „Kein Alkohol-
verbot in Thüringer Innenstädten“, angenommen
wurde. In diesem Antrag wird die SPD-Landtags-
fraktion aufgefordert, eine von der CDU stammende
Gesetzesinitiative zur Ermöglichung eines pauscha-
len Alkoholverbots in Thüringer Innenstädten durch
die Kommune abzulehnen. Ich durfte eben in einem
Referentenentwurf der Landesregierung einen
§ 27 a Ordnungsbehördengesetz lesen, der genau
ein solches Alkoholverbot durch die Kommunen er-
möglichen soll. Sehr geehrte Damen und Herren,
der Antrag der FDP-Fraktion spricht der SPD somit
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förmlich aus dem Herzen, da der Antrag unter III.
vorsieht, dass sich die Landesregierung gegen eine
Regelung ausspricht, die es ermöglicht, Alkoholver-
bote in Städten zu erlassen. Ich freue mich auf die
Aussprache.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Bergner. Die Landes-
regierung erstattet einen Sofortbericht zu Nummer I
des Antrags und für die Landesregierung erteile ich
Herrn Minister Geibert das Wort.

Geibert, Innenminister:

Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten,
für die Landesregierung nehme ich zu dem Antrag
der Fraktion der FDP in der Drucksache 5/5813 wie
folgt Stellung: Hintergrund der öffentlichen Diskus-
sion war eine landesrechtliche Normierung eines
generellen Alkoholverbots. Ich darf den vorliegen-
den Antrag der Fraktion der FDP nutzen, um das
ordnungsrechtliche und kommunalpolitische Anlie-
gen, das dem Referentenentwurf des Thüringer In-
nenministeriums zur Änderung des Ordnungsbe-
hördengesetzes zugrunde liegt, klarzustellen. Ent-
gegen einiger Pressemeldungen ging und geht es
nicht darum, den Alkoholkonsum in den Städten in
der Öffentlichkeit generell zu verbieten. Es geht
auch nicht darum, als Spaßbremse die Veranstal-
tung von Volksfesten, Märkten oder anderen Open-
Air-Veranstaltungen zu reglementieren. Es geht
vielmehr darum, den Kommunen eine Handhabe
zur Verfügung zu stellen, im Bedarfsfall ein solches
örtlich und gegebenenfalls auch zeitlich begrenztes
Alkoholverbot im Verordnungswege erlassen zu
dürfen.

(Beifall CDU)

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Verbots,
insbesondere die Festlegung der betreffenden Plät-
ze, bleibt dabei der Kommune vor Ort überlassen,
die die lokalen Gegebenheiten auch am besten
kennt und weiß, wo die kritischen Bereiche sind.
Sinn und Zweck ist es dabei, Einwohner und Gäste
vor dem mit dem öffentlichen Alkoholkonsum und
dem Konsum anderer berauschender Mittel übli-
cherweise einhergehenden negativen Begleiter-
scheinungen, die nicht selten mit der Begehung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verbunden
sind, zu schützen. Zweifellos ist denkbar, dass ver-
schiedene Kommunen gar nicht vorhaben, von ei-
ner solchen Verordnungsermächtigung Gebrauch
zu machen. Es gibt aber unter den Thüringer Kom-
munen auch solche, die bereits in der Vergangen-
heit ein entsprechendes Regelungsbedürfnis gese-
hen haben und abstrakte Alkoholverbote in der je-
weiligen Stadtverordnung vorgesehen haben. Als

prominentestes Beispiel sei hier die Stadtverord-
nung der Landeshauptstadt angeführt. Diese sah
konkret vor, dass in Fußgängerbereichen und im
Bereich der Krämerbrücke, auf dem Domplatz, den
Domstufen und auf dem Willy-Brandt-Platz das mit
dem Verzehr von Alkohol verbundene Lagern von
Personengruppen oder längere Verweilen einzelner
Personen untersagt ist.

(Beifall CDU)

Ausgenommen von diesem Verbot war der Alkohol-
genuss innerhalb zugelassener Freischankflächen
und während der Dauer von Veranstaltungen, bei
denen alkoholische Getränke ausgeschenkt werden
dürfen sowie zu Fasching und Silvester. Am 21. Ju-
ni 2012 hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht
eine Bestimmung der Erfurter Stadtordnung für un-
wirksam erklärt

(Beifall DIE LINKE)

und der Landeshauptstadt damit die ordnungsrecht-
liche Möglichkeit entzogen, den mit dem Alkohol-
konsum verbundenen Aufenthalt von Personen in
der Altstadt zu untersagen. Das OVG, dessen Ent-
scheidung inzwischen rechtskräftig ist, sieht die
Kommunen aufgrund der derzeitigen Fassung des
Ordnungsbehördengesetzes nicht ermächtigt, im
Verordnungswege Verbote gegen den öffentlichen
Alkoholkonsum an bestimmten Orten zu treffen. In-
folge dieses Urteils besteht aus der Sicht vieler
Thüringer Gemeinden dringender gesetzlicher
Handlungsbedarf. Dafür sprechen die folgenden
Zahlen der erfassten Straftaten unter Alkoholein-
fluss, 2008 9.721, davon Straßenkriminalität allein
1.468, 2009 10.735, 2010 9.687, 2011 9.460 und
2012 9.490. Die Straftaten werden unabhängig vom
Ort des Alkoholkonsums erfasst. Zwar stehen der
Polizei verschiedenste polizeirechtliche bzw. ord-
nungsbehördliche Handlungsinstrumentarien, zum
Beispiel Platzverweise, Gewahrsam und Betre-
tungsverbot zur Verfügung. Die Ergreifung dieser
Maßnahmen ist jedoch erst möglich, wenn eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung be-
reits eingetreten ist. Welchen Weg der Gesetzgeber
für eine notwendige präventive Gefahrenabwehr
beschreiten kann, wurde durch das OVG bereits
umrissen. Nach der Feststellung, dass die gelten-
den Bestimmungen keine ausreichende ordnungs-
rechtliche Grundlage für die Kommunen darstellen,
da ein Verbot des Verzehrs von Alkohol in der Öf-
fentlichkeit zunächst lediglich dem Bereich der Ge-
fahrenvorsorge zuzurechnen ist, stellt das Gericht
die Möglichkeiten des Gesetzgebers klar. Ich zitie-
re: „Denn die Kompetenz, entsprechende Maßnah-
men zur Erreichung dieser Ziele, die (lediglich) der
Gefahrenvorsorge dienen, zu ergreifen, hätte der-
zeit allein der Gesetzgeber. Er könnte - freilich auch
nur in den Schranken der verfassungsmäßigen
Ordnung und damit nur unter Wahrung der Grund-
rechte, namentlich der Freiheitsrechte - gesetzliche
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Regelungen schaffen, durch die er selbst Maßnah-
men zur Gefahrenvorsorge trifft oder durch die er
den Behörden eine weitergehende Ermächtigung
erteilt, als er dies mit § 27 OBG getan hat, das
heißt durch die er diesen gestattet, ordnungsbe-
hördliche Verordnungen unter bestimmten Voraus-
setzungen zur bloßen Gefahrenvorsorge zu erlas-
sen.“ Zusammengefasst lässt sich also feststellen,
dass sowohl der Wunsch Thüringer Kommunen, ei-
ne entsprechende Verordnung für ihr Gebiet zu er-
lassen, als auch das Urteil des Thüringer OVG mit
seinen Ausführungen gesetzgeberischen Hand-
lungs- und Klarstellungsbedarf ausgelöst haben.
Die Landesregierung hat daher in der Kabinettssit-
zung am 13.03.2013 einen entsprechenden Refe-
rentenentwurf als Artikel 2 eines Thüringer Ge-
setzes zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes
und des Ordnungsbehördengesetzes zur Kenntnis
genommen. Ich gehe davon aus, dass der Entwurf
zwischenzeitlich auch dem Landtag und den Frak-
tionen zugeleitet worden ist. Der Abgeordnete
Bergner hat es vorhin auch bestätigt.

Die Anhörung insbesondere der kommunalen Spit-
zenverbände nach den §§ 20 und 21 ThürGGO
wurde bereits veranlasst. Die Landesregierung
strebt eine abschließende Beschlussfassung An-
fang Mai an. In der dann anstehenden parlamenta-
rischen Befassung wird es noch ausreichende Ge-
legenheit zur ausführlichen Beratung geben, der ich
hier nicht vorgreifen will. Mit Blick auf die weiteren
Punkte des FDP-Antrags weise ich darauf hin, dass
es dann zuallererst von der konkreten Ausgestal-
tung durch die Kommune abhängt, welchen Um-
fang und welche Reichweite eine entsprechende
ordnungsbehördliche Verordnung hat. Dass die ge-
setzliche Ausgestaltung in den Schranken der ver-
fassungsmäßigen Ordnung und damit nur unter
Wahrung der Grundrechte, namentlich der Frei-
heitsrechte und dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz erfolgen kann, ist eine Selbstverständlichkeit,
die der Gesetzentwurf berücksichtigen wird.

Lassen Sie mich abschließend also das Folgende
zusammenfassen: Es geht der Landesregierung
nicht darum, mit der gesetzlichen Neuregelung eine
Art von Prohibition in Thüringer Innenstädten einzu-
führen. Es geht um eine sachgerechte Erweiterung
der ordnungsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten
der Kommunen für den innerstädtischen Bereich,
die für ihr Gebiet einen entsprechenden Bedarf
nach einer Regelung sehen. Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Minister Geibert. Ich
darf darauf hinweisen, dass Beratungen zu Berich-
ten der Landesregierung grundsätzlich in langer, al-
so in doppelter Redezeit verhandelt werden. Ich fra-

ge, wer wünscht die Beratung zum Sofortbericht zu
Nummer I des Antrags? Das sind alle Fraktionen.
Auf Verlangen aller Fraktionen eröffne ich die Bera-
tung zum Sofortbericht zu Nummer I des Antrags
und gleichzeitig die Aussprache zu den Nummern II
und III des Antrags. Ich darf als Ersten den Abge-
ordneten Heiko Gentzel für die SPD-Fraktion aufru-
fen.

Abgeordneter Gentzel, SPD:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich will nicht sagen, das sich mich auf diese
Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt gefreut
habe, begrüßen tue ich sie auf jeden Fall, weil wir
da endlich mal raus aus dieser ein bisschen nebu-
lösen Debatte in den Medien kommen, wer denn
nun eigentlich welche Position vertritt.

Ich will aber auch sagen, der Antrag der FDP ist da-
zu allerdings nur bedingt geeignet, denn er hat
nach meiner Meinung - nein, hören Sie doch erst
mal zu, bevor Sie sich wundern, vielleicht wundern
Sie sich dann über sich selbst. Also zuerst ist es ja
vollkommen richtig, dass Sie ein Berichtsersuchen
an die Landesregierung schicken. So ein Berichts-
ersuchen hat ja immer etwas mit Erkenntnisgewinn
zu tun, aber dass Sie, bevor der Erkenntnisgewinn
da ist, in Ihrem Punkt II schon schreiben, was Sie
wollen, wenn Sie dann den Bericht hätten, das
passt nicht so richtig. Sich den Bericht anhören und
sich dann eine Meinung bilden - Sie wollen ja im-
mer die offene Debatte - und dann diskutieren und
sich dann positionieren, das wäre an dieser Stelle
wohl der richtige Weg gewesen.

(Beifall SPD)

Welche Position hat nun die SPD-Landtagsfraktion
zu diesem Thema? Ich kann das kurz und knackig
in drei Punkte fassen.

Erstens: Eine präventive Regelung zum totalen
Verbot von Alkohol in bestimmten Bereichen halten
wir für wünschenswert, so an Kindertagesstätten
und an Bildungseinrichtungen.

Zweitens: Ich will das mal so formulieren, denn eine
andere Formulierung ist mir nicht eingefallen. Der
normale Alkoholkonsum - ich meine jetzt die erste
oder vielleicht die zweite Flasche Bier - stellt keine
Gefahr für die öffentliche Ordnung dar. Dieses soll-
te und kann wohl nicht verboten werden. Niemand
kann irgendjemandem mit der Prämisse der Gefah-
renabwehr verbieten, in Erfurt vor der Hauptpost,
auf dem Marktplatz in Eisenach oder am Bahnhof in
Weimar eine Flasche Bier zu trinken.

Meine Damen und Herren, dann gibt es den dritten
Punkt. Die Lebenswirklichkeit - wie es der Innenmi-
nister immer wieder richtig formuliert - zeigt uns,
dass es einige Zeitgenossen gibt, die einen mitun-
ter recht seltsamen Freiheitsbegriff pflegen. In die-
sem Fall meine ich die, die eben nicht nach der ers-
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ten und zweiten Flasche Bier ihre Grenzen erken-
nen. Es gibt sie eben auch, die vereinzelten Trink-
gelage, die ein unschönes Bild in manchen Innen-
städten zeichnen, aber ich bin mir sicher, diese will
wohl keiner hier in diesem Raum. Findet die Lan-
desregierung einen juristisch sauberen und einen
praktikablen Weg, dieses, aber eben nur dieses
präventiv zu unterbinden, werden wir dieses - das
kann ich an dieser Stelle durchaus sagen - wohl-
wollend prüfen. Geht das nicht, gibt es immerhin
noch die Möglichkeit von Platzverweisen und die
Möglichkeit, Ordnungswidrigkeiten oder gar Strafta-
ten durch Ordnungsamt, Polizei und Justiz zu ahn-
den. So wenig ist das ja auch nicht und vielleicht
überlegen sich die einen oder anderen, die hier im-
mer wieder fabulieren über den Stellenabbau bei
der Thüringer Polizei, wie das eine oder andere
dann hier noch zusammenpassen soll.

Herr Innenminister, aber auch Herr Justizminister,
ich bin gespannt auf die Vorlage. Auf Referen-
tenentwürfe war ich nie gespannt, ich bin gespannt
auf die Gesetzesvorlage hier im Landtag. Danke
schön.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Gentzel. Als Nächster
hat jetzt der Abgeordnete Dirk Adams für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolle-
gen, liebe Gäste und Zuschauer an den Bildschir-
men, als Andreas Bausewein als Oberbürgermeis-
ter - ich glaube, in den ersten Monaten seiner
Amtszeit - diese Trinkersatzung, so nannten wir
das, auf den Weg brachte, war ich Stadtrat und ha-
be dagegen heftig protestiert, war damals aber
auch schon Aufsichtsratsvorsitzender der Erfurter
Tourismusgesellschaft. Man hat damals versucht,
uns - ich sage es mal salopp - vors Loch zu schie-
ben und damit zu begründen, dass die Touristen
sich schwer gestört fühlten, wenn junge Menschen
an der Krämerbrücke einen Sommerabend verbrin-
gen, so wie das viele andere in der Erfurter Innen-
stadt auch machen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aus-
führungsbestimmungen - und der Herr Innenminis-
ter hat es ja auch gerade kurz skizziert - wurden
dann so abstrus, weil man nämlich definieren
musste, was das Lagern mit Alkohol bedeute. Und
so, wie Herr Gentzel das beschrieben hat, so eine
ganz einfache klare Regelung, das ist sehr schwer.
Am Ende ist es so gewesen, dass es sich definierte
auf drei Personen, zehn Minuten und eine Flasche
Bier. Die große Frage, was passiert wäre, hätten

zwei zusammengestanden, ein Dritter kommt vor-
bei, reicht eine Flasche Bier, geht, kommt nach
dem Eisessen wieder vorbei und nimmt die Flasche
Bier wieder weg. Wäre das auch eine Eingriffs-
grundlage für die Thüringer Polizei gewesen? Es
bleibt offen. Mit einer solchen Satzung schafft man
keine Rechtssicherheit und vor allen Dingen schafft
man überhaupt nicht mehr Sicherheit. Das wurde in
der Ausführung besonders im Vollzug außerordent-
lich albern.

Ich glaube, viel wichtiger ist aber, sich noch einmal
einer abstrakteren Debatte zu widmen, nämlich
welches Gesellschaftsbild sich dahinter verbirgt.
Hinter diesem Vorstoß von SPD und CDU verbirgt
sich ein exklusives Gesellschaftsbild. Sie sind tat-
sächlich der Meinung, dass auf öffentlichen Flä-
chen, auf denen konzessionierte Freischankflächen
eingerichtet sind, man sich den Kopf volllaufen las-
sen darf und dann alkoholisiert auf der gleichen
Wiese sitzen darf, Lärm und Ruhestörung vollzie-
hen darf, ohne dass die Polizei eine besondere Ein-
griffsbefugnis hätte, so wie Sie es uns darstellen.
Aber die jungen Leute, die gerade einen Kümmer-
ling getrunken haben, die werden von der Thüringer
Polizei auf Grundlage der Satzung der Landes-
hauptstadt Erfurt mit einem Platzverweis oder an-
deren Grundrechtseingriffen bedroht. Das kann
nicht wirklich die Idee eines ordentlichen, freiheitli-
chen Parlaments sein.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Innenmi-
nister Geibert hatte selbst ein zweites Argument ge-
gen diese rechtliche Normierung ins Feld geführt.
Wie kann es denn sein, dass heute auf der Wiese
das Trinken eines Kümmerlings, einer Flasche Bier
ein Problem, eine Grundlage ist, polizeilich tätig zu
werden, aber morgen beim Stadtfest oder sechs
Monate zuvor beim Karneval ist es ausdrücklich er-
wünscht, wirbt die Stadt damit: Kommt in unsere
Stadt und seid lustig! Bitte trinkt an den Getränke-
ständen möglichst viel, weil wir dann nämlich einen
guten Verdienst haben. Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, hier wird doch wohl der Gleich-
heitsgrundsatz mit Füßen getreten. Eine solche Re-
gelung darf es in Thüringen nicht geben, meine
sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Drittens, lassen wir es uns noch einmal im Kopf
oder auf der Zunge zergehen.

(Heiterkeit im Hause)

Es wird die Tatsache argumentiert, dass an wun-
derschönen Sommerabenden die Touristen auf der
Suche nach einem gemütlichen Plätzchen für ein
Schlückchen, das jedem gewährt sein soll, das ein
großes Maß von Geselligkeit und einen Teil guter
Kultur ausmacht, sich von denjenigen gestört füh-
len, die das Gleiche gerade tun. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, das kann doch wohl nicht
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Sinn einer solchen Regelung sein. Nein, dieses Ge-
setz darf es nicht geben. Diesen § 27a dürfen wir
niemals in das Ordnungsbehördengesetz hineinlas-
sen.

Ich will Sie noch mal, sehr geehrter Herr Minister
Geibert, auf einen Fehler in Ihrem Vorschlag hin-
weisen. Sie verbieten nämlich nur das Trinken von
Alkohol, das Konsumieren. Hiergegen kann sich die
Satzung wenden, aber nicht, dass Alkoholisierte
sich aufhalten. Wenn Sie aber ganz nüchtern
durchdeklinieren, woher denn die möglicherweise
zu begründende Gefahr kommt oder die präventive
Maßnahme der Polizei greifen muss, dann ist es
doch nicht das Trinken des Alkohols, weil zu dem
Zeitpunkt bin ich noch nicht alkoholisiert, sondern
das Alkoholisiertsein erfassen Sie aber eben nicht.
Das habe ich versucht, an mehreren Stellen deut-
lich zu machen. Man kann sich mit Ihrer rechtlichen
Norm in einer Gaststätte die Birne volllaufen lassen
und randalierend durch die Innenstadt ziehen, und
es gibt keine weiteren Grundlagen für polizeiliche
Eingriffe als die, die wir schon haben, meine sehr
verehrten Damen und Herren.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Der Indikator kann nicht der getrunkene oder gera-
de getrunkene Alkohol sein, sondern Indikator müs-
sen die von Ihnen angeführten straf- oder ord-
nungsrechtlichen Tatbestände wie Lärmbelästi-
gung, Beleidigung, Pöbeln und Ähnliches sein. Es
geht nicht um den Alkohol, es geht um das Pöbeln,
es geht um die Lärmbelästigung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer an-
fängt, solche restriktiven Gesetze zuzulassen, der
verbietet bald auch in der Thüringer Landeshaupt-
stadt das Grillen auf Freiflächen. Lachen Sie an der
Stelle nicht, denn das hat die Stadt Erfurt schon
probiert. Das ist des Geistes Kind, was Sie hier un-
terstützen wollen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um das
in aller Deutlichkeit dreimal unterstrichen zu sagen:
Wer in der Erfurter Innenstadt lebt oder in den wun-
derschönen Innenstädten von Eisenach bis Greiz in
diesem Land, von Nordhausen bis Hildburghausen,
weiß, dass es sehr störend sein kann, wenn Men-
schen abends noch durch die Straßen ziehen. Die-
se Menschen haben auch, die Bewohner unserer
Innenstädte, die Bewohner von Markt- oder Dorf-
plätzen haben ein Recht auf Schutz. Das muss
dringend unterstrichen werden, weil es sonst in den
falschen Hals kommt, aber unser Ordnungsbehör-
dengesetz, unser ORG und unser Polizeiaufgaben-
gesetz haben hinreichende Möglichkeiten, diese
Belästigungen abzustellen und dafür wollen wir
auch plädieren, dass das hier eingesetzt wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD
hat sicherlich einen klugen, möglicherweise haben

Sie weitere, aber an der Stelle einen klugen Be-
schluss auf Ihrem Landesparteitag gefasst auf Vor-
schlag der Jusos.

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Das machen
wir immer.)

Und Jusos und die Junge Union sind gar nicht so
schlecht, wie es mancher aus diesem Haus manch-
mal macht. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Adams. Als Nächster
hat - Entschuldigung, Sie wollten noch etwas sa-
gen.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Wenn Sie es erlauben.

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Natürlich, Sie haben ja noch Redezeit.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Kollege Fiedler sagte, wenn es einmal passt, sagt
man das. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so
fantastische Veranstaltungen mit der Jungen Union
erlebt, die sind mir immer recht. Ich habe noch nicht
erlebt, dass die mir unrecht waren.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Dann treten
Sie doch ein, das ist doch wunderbar.)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Adams. Als Nächster
hat jetzt der Abgeordnete Jörg Kellner für die CDU-
Fraktion das Wort.

Abgeordneter Kellner, CDU:

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist Wasser, es ist kein Bier. Ich muss jetzt aber,
bevor ich etwas zu dem Antrag von der FDP sage,
etwas zu Herrn Adams sagen. Also, Sie denken
doch recht schwarz-weiß muss ich sagen.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Grün.)

Sie nehmen das alles so tierisch ernst, was Sie hier
vorgetragen haben. Sie haben da ein Bild gezeich-
net, was mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu
tun hat, was wirklich nichts zu tun hat. Ich bin nun
fast in Erfurt wohnhaft, bin sehr oft in Erfurt, fast
täglich und ich kenne die Verhältnisse sehr gut
auch in Erfurt, ob das die Krämerbrücke ist, der
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Wenigenmarkt, Anger usw. Sie haben hier ein Bild
gezeichnet, was so nicht ist, dass im Prinzip die
Ordnungsbehörde, so wie Sie tun, wenn da zwei
Leute mit einer Flasche Bier sind, kommt und greift
da ein. Da gibt es eine Verhältnismäßigkeit, die
würden ja gar nicht mehr rumkommen. Um was es
hier ging und geht, ist ja, dass es, ich sage mal, bei
Auswüchsen auf öffentlichen Plätzen die Möglich-
keit der Kommune gibt, die zu unterbinden, einzu-
grenzen, die öffentliche Ordnung damit nicht zu ge-
fährden. Wir haben das ja auf dem Anger, wir ha-
ben das auf dem Wenigenmarkt gehabt in Größen-
ordnungen, das wissen Sie. Das war nicht nur,
dass sich Touristen daran gestört haben, daran ha-
ben sich auch die Einheimischen gestört. Da haben
sich ältere Leute nicht hin getraut. Ich habe hier
Verwandte, die haben mir das mehrfach gesagt, ich
habe das auch selber schon erlebt. Es hat auch
einen reellen Bezug, eine Stadt macht das nicht
aus Jux und Tollerei. Da muss ich sagen, es ist ja
nicht nur Erfurt, die das gemacht haben, insgesamt
sind es 74 Städte. Da hat mich gewundert, dass
Herr Begner das auf den Weg gebracht hat. Einer
hat geklagt, das war Erfurt, von den anderen 73 hat
man bisher und bis heute nichts gehört. Aber es
gibt immerhin in den 74 Städten, ich nehme jetzt
nur mal die kreisfreien Städte, allein 1.650 Verstö-
ße. Das war eine Kleine Anfrage von Herrn Ku-
schel, Fraktion DIE LINKE, wo das alles aufgeführt
wurde, wie viele Kommunen Verstöße in diesem
Zusammenhang mit den Alkoholverbotsregelungen
hatten, Erfurt z.B. 471 in einem Jahr, Gera 713 und
so geht das weiter und es geht durch 74 Gemein-
den.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Dass
er sich nicht schämt, mich zu zitieren.)

Da habe ich mich schon gewundert, als Herr
Bergner seinen Antrag gebracht hat, er hat ja auch
eine Kleine Anfrage gestellt und wollte wissen, das
ist die Anfrage 5/5010, genau, und da steht unter
Frage 1. Welche Thüringer Gemeinden haben
durch Satzungen ein Alkoholverbot auf öffentlichen
Plätzen erlassen (bitte Einzelaufstellung)? Ich habe
mich gewundert, als ich Einzelaufstellung gelesen
habe. Da ist die Verwaltungsgemeinschaft Leubatal
dabei.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Die VG,
nicht die Stadt.)

Die VG hat keine Plätze.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Na klar, ...)

Ja, aber die trifft für die Gemeinden zu.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Genau,
deswegen weiß ich, wovon ich rede.)

Erklären Sie mir das. Ich habe mich sehr gewun-
dert, Sie sind doch in der Gemeinschaftsversamm-
lung.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das erkläre
ich Ihnen gern nachher.)

Da hätten Sie ja schon mal etwas machen können.
Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mich da sehr
gewundert, aber das eine, denke ich mir, ist eher
ein Einzelfall. Im ländlichen Raum ist wahrschein-
lich nicht das Problem, dass Sie das mit einer Sat-
zung erlassen haben, aber in den Städten sieht das
etwas anders aus. Ich hatte die Verstöße genannt
in Größenordnungen, die stattgefunden haben oder
die letztendlich registriert wurden und dass sich bis-
her bis auf Erfurt keine Beschwerde weiter gegen
diese Satzung ergeben hat. Durch das Urteil vom
Oberverwaltungsgericht vom 21.06.2012, das die
Regelung in Erfurt beanstandet hat, haben natürlich
zu Recht die Kommunen gefordert, dass der Lan-
desgesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, dass die
Gemeinden weiterhin an ihrer Regelung festhalten
können und damit die Handlungsfähigkeit behalten.
Das ist nichts Neues. Das wird schon gemacht und
das schon seit 2006/2007. Das ist nichts Neues,
aber die Rechtsgrundlage hat gefehlt. Das hat man
jetzt erst festgestellt, nachdem einer geklagt hat.
Das ist keine Neuerfindung, es ist keine Erfindung
von der CDU, ist auch keine Erfindung von der
SPD, das haben die Kommunen selber geregelt.
Ich denke, da versteht es sich von selbst, dass wir
als Gesetzgeber, wenn die Kommunen und die
74 Gemeinden, davon alle kreisfreien Städte, aber
auch andere Städte, angehörige Städte, natürlich
die Bitte haben und auch den Ruf senden, wir
möchten an der Regelung festhalten, wir brauchen
die Rechtsgrundlage, dann versteht es sich von
selbst, dass wir uns damit beschäftigen. Es wäre
schlimm, wenn wir es nicht machen würden, weil
die Städte auch diesen Bedarf haben und auch die
Notwendigkeit sehen. Aus diesem Grund ist es auf
den Weg gebracht worden.

Was mich so ein bisschen ärgert oder auch uns in
der Fraktion ärgert, dass man immer von einem ge-
nerellen Alkoholverbot in den Städten spricht. Das
ist eine völlig falsche Darstellung. Es gibt die Mög-
lichkeit der Kommunen, dieses punktuell an Brenn-
punkten auszusprechen und das auch nur befristet.
Die können das, wenn der Brennpunkt entschärft
ist,

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Was macht man denn da?)

auch wieder für diesen Bereich aufheben. Das ist
kein generelles Alkoholverbot.

(Zwischenruf Abg. Bärwolff, DIE LINKE:
Wenn es brennt, muss man die Feuerwehr
rufen.)

Hier wird immer so getan, als würden wir Volksfeste
austrocknen wollen. Das ist einfach Unfug. Wir sind
die Letzten, die das machen. Wir haben das größte
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Herz für alle Volksfeste, das können Sie mir glau-
ben.

(Heiterkeit DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das ist so. An der Stelle, muss ich sagen, wird hier
ein Popanz aufgebaut, den es nicht gibt. Die Ge-
meinden kommen damit in die Notlage,

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Ihnen geht es nur darum, Grup-
pen auszuschließen, die Sie nicht mögen.)

unter Umständen nicht da handeln zu können, wo
sie es für erforderlich halten. Die kommunale
Selbstverwaltung ist ein hohes Gut.

(Beifall DIE LINKE)

An der Stelle sollten wir die Kommunen auch mit al-
lem unterstützen, was uns möglich ist. Das an die-
ser Stelle von meiner Sicht und die Fraktion sieht
das genauso ganz deutlich, wir lassen uns hier
nicht irgendwelche generelle Alkoholverbote für
ganze Städte aufdrücken. Das ist im Prinzip Angst-
mache und realitätsfern.

Herr Adams, Sie hatten hier noch etwas gesagt, ich
hatte mir noch etwas notiert, das war auch so inter-
essant. Ja, Sie haben gesagt, Moment mal, hier
kann man sich - ich bleibe mal bei der Krämer-
brücke am Steinhaus - im Prinzip in der Gaststätte,
ich sage mal salopp, die Kante geben und wird
dann ausfällig, weil Alkohol bekanntlich die Hemm-
schwelle senkt. Dann wird er das Problem, aber ge-
trunken hat er in der Gaststätte oder draußen im
Biergarten, weil es davor ist.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Ist das so?)

Aber hier gibt es einen kleinen Unterschied, ob sich
welche auf der Wiese betanken und hinterher die
öffentliche Ordnung stören, oder ob sie es in der
Gaststätte im Biergarten machen. Da gibt es näm-
lich einen, der dafür verantwortlich ist, das ist näm-
lich der Wirt.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Wenn die nachher durch den öf-
fentlichen Raum gehen ...)

Nein, dort ist es der Wirt. Wenn der auf die Straße
geht, dann müssten Sie alle Betrunkene einsper-
ren, wenn sie auf die Straße gehen. Was soll denn
das?

(Unruhe DIE LINKE)

Das regelt aber nicht das Gesetz. Entschuldigung.
Sie erzählen hier Sachen, die damit nichts zu tun
haben. Ich finde das unverantwortlich, was Sie hier
alles konstruieren.

(Heiterkeit DIE LINKE)

Herr Adams, es wird nicht besser, wenn Sie das
noch dreimal wiederholen. Wenn die Gaststätte die
Konzession hat, dann hat sie die Konzession auch
auszuschenken. Es geht nicht darum, dass wir das
Gewerbe stärken wollen, dass wir den Leuten das
Geldverdienen lassen wollen. Hier geht es um öf-
fentliche Ordnung und Sauberkeit.

(Heiterkeit DIE LINKE)

Herr Adams, wenn Sie sich mal den Platz hinter der
Krämerbrücke angeschaut haben, am nächsten
Morgen, gehen Sie mal morgens raus, bevor die
Stadtwirtschaft kommt und den Mist wegräumt, da
können Sie vielleicht auch Ihren Oberbürgermeister
verstehen, der nicht von unserer Fraktion ist.

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Den kriegen
Sie nie wieder.)

Doch, doch, nächstes Mal schon. Dieser nicht, die-
ser nicht, da gebe ich Ihnen recht.

Also, wenn Sie da mal vorher hingehen, dann
schauen Sie sich das mal an, vielleicht haben Sie
dann auch Verständnis, wenn die Stadtverwaltung
und auch der Oberbürgermeister so einen Antrag
einbringen. Also das sollte man alles mit in die
Waagschale werfen. Aus unserer Sicht ist es auf je-
den Fall der richtige Weg, den Kommunen die Mög-
lichkeit zu geben. Sie sind eigenverantwortlich, sie
können das ausgestalten wie sie es möchten. Ich
bin gespannt auf den Entwurf. Diesen Antrag, Herr
Bergner, den lehnen wir natürlich ab. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Kellner. Als Nächste
hat Abgeordnete Martina Renner für die Fraktion
DIE LINKE das Wort.

Abgeordnete Renner, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr
Kellner, was ist für Sie ein Auswuchs?

(Beifall DIE LINKE)

Für Sie offensichtlich oder offenkundig der Punker
in Erfurt. Für mich vielleicht der Burschenschaftler
in Eisenach.

(Beifall DIE LINKE)

Ich sage Ihnen aber, das ist Geschmacksache.

(Unruhe CDU)

Und wo kommen wir denn her, wenn der Gesetzge-
ber in Zukunft hier über Geschmacksachen ent-
scheiden soll.

(Beifall DIE LINKE)

Was ein Gesetzgeber nicht machen darf, ist,
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(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Das hat mit
Geschmack gar nichts zu tun.)

darüber bestimmen zu wollen, wer den öffentlichen
Raum nutzen darf und wer aus ihm vertrieben wird.
Das hat mit einem ernsthaften politischen Anliegen
nichts mehr zu tun. Das ist ordnungspolitischer
Wahn.

(Beifall DIE LINKE)

Das sage ich Ihnen ganz deutlich. Um es gleich
vorweg zu sagen, und FDP bitte nicht erschrecken,
wir unterstützen Ihren Antrag und werden diesem
zustimmen.

Eigentlich, nach den Ankündigungen der Regie-
rungskoalition der letzten Tage, dass wir alles
falsch verstanden haben und niemand Prohibition
möchte, hätten wir es ja bewenden lassen können
und hätten kurz sprechen können, dem Antrag zu-
stimmen können und die Debatte wäre zu Ende ge-
wesen. Aber die Debatte ist nicht zu Ende. Denn ei-
ne Änderung des Ordnungsbehördengesetzes ist
nicht vom Tisch und wie wir heute erfahren haben,
liegt es schon in unseren Postfächern.

Wir lehnen diese Änderung des Ordnungsbehör-
dengesetzes ab. Denn um Einschränkungen beim
Alkoholkonsum und -genuss im öffentlichen Raum
etwa durch kommunalrechtliche Satzungen zu er-
möglichen, braucht es eine gesetzliche Grundlage.
Diese aber fehlt im Ordnungsbehördengesetz, wie
das Oberverwaltungsgericht im Juni des vergange-
nen Jahres feststellte und eine entsprechende Re-
gelung in § 8 a Abs. 2 der Erfurter Stadtordnung für
unwirksam erklärte. Die Stadt Erfurt wollte mit der
Regelung kein generelles Verbot, das ist richtig,
aber sehr wohl den Verzehr von Alkohol in Fußgän-
gerbereichen sowie im touristischen Bereich der
Altstadt untersagen. Bereits bei der Beschlussfas-
sung wurde diese Regelung öffentlich heftig kriti-
siert, Herr Adams ist darauf eingegangen, da die
Absicht dahinter vollkommen klar zu erkennen war,
die Stadt Erfurt wollte nicht etwa einen Missbrauch
von Alkohol aus gesundheitspolitischen oder sozial-
politischen Erwägungen reglementieren, sondern
ein vorwiegend von Touristen frequentierten und
zugegebenermaßen attraktiven Teil der Innenstadt
von Menschen freihalten, die es vorziehen, ihr Bier
eben nicht in der Kneipe, in der Gaststätte oder im
Biergarten zu entsprechenden Preisen zu konsu-
mieren, sondern öffentlichen Raum auch als für die
Öffentlichkeit bestimmt in Anspruch zu nehmen.

Also noch einmal zusammengefasst: Die Stadt Er-
furt wollte kein generelles Verbot, sondern eines an
markanten Punkten und scheiterte vor dem Ober-
verwaltungsgericht. Und was passiert jetzt? CDU
und SPD bringen offensichtlich jetzt ein Gesetz auf
den Weg, das eine Regelung wie die in § 8 a Abs. 2
der Erfurter Stadtordnung dann in Zukunft möglich
machen sollen.

Wir bleiben bei unserer Position, wir lehnen jede
Veränderung am Ordnungsbehördengesetz in die-
ser Richtung ab. Denn es braucht - das hat der Kol-
lege Adams auch schon sehr deutlich gesagt - kei-
ne weitere und zusätzliche gesetzliche Normierung,
um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung abzuwenden bzw. diesen zu begegnen, wie
der Abgeordnete Fiedler irreführend und fälschli-
cherweise auch in der Presse vermitteln wollte.

Eine erweiterte gesetzliche Grundlage braucht es
nur dann, wenn beabsichtigt ist, menschenunab-
hängig einer konkret benennbaren wie auch ab-
strakten aber hinreichend wahrscheinlichen Gefahr
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, also
auch im Falle des Fehlens einer solchen Gefahr
durch Verbot in ihrem Handeln einzuschränken.
Dort, wo es eine begründbare und hinreichend
wahrscheinliche Gefahr gibt, ist ein Verzehrverbot
auch im Rahmen einer kommunalrechtlichen Sat-
zung auf der Grundlage des § 27 Abs. 1 Thüringer
Ordnungsbehördengesetz ohne Weiteres möglich,
rechtlich nicht zu beanstanden und wird auch prak-
tiziert. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat
aber sehr deutlich formuliert: Es gibt keinerlei trag-
fähige tatsächliche Grundlage für die Annahme,
hier bestehe eine abstrakte ordnungsrechtlich rele-
vante Gefahr aufgrund derer der Erlass der ange-
griffenen Ordnungsbestimmung des § 8 a Abs. 2
der Stadtordnung gerechtfertigt wäre und eine sol-
che abstrakte Gefahr kann auch nicht durch gesetz-
liche Normierung geschaffen oder herbeigeredet
werden. Eine gesetzliche Verbotsermächtigung und
damit ein zwangsläufiger Eingriff in Artikel 2 Grund-
gesetz ohne konkrete oder auch abstrakte Gefahr
ist willkürlich und findet unsere entschiedene Ableh-
nung.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Schauen wir uns mal die möglichen Gründe an,
räumlich und zeitlich begrenzt Verzehrverbote von
Alkohol auszusprechen und die bereits heute
bestehenden rechtlichen Möglichkeiten hierzu. Da
wäre zunächst ein Blick in § 8 a Abs. 1 der Stadt-
ordnung der Stadt Erfurt zu werfen, die die rechtli-
che Würdigung durch das OVG vollkommen unbe-
schadet überstanden hat. Dort heißt es: „Der Ver-
zehr von Alkohol ist auf Kinderspielplätzen und zu
den Betriebszeiten von Schulen und Kindertages-
einrichtungen untersagt. Das Verbot gilt auch für
die nähere Umgebung.“ Im Rahmen der Grund-
rechtsabwägung und des schutzwürdigen Perso-
nenkreises ein zulässiges Verbot, wie wir meinen,
ganz ohne Änderung des Ordnungsbehördenge-
setzes.

2. Bei Versammlungen erlassen die Behörden re-
gelmäßig Alkoholverbote im Rahmen eines ver-
sammlungsrechtlichen Auflagenbescheides zur Ab-

Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 113. Sitzung - 21.03.2013 10893

(Abg. Renner)



wehr einer hinreichend bestimmbaren und hinrei-
chend wahrscheinlichen Gefahr.

3. Bei besonderen Veranstaltungslagen existiert
das Instrument der Allgemeinverfügung nach § 5
Ordnungsbehördengesetz, der sogenannten Gene-
ralklausel, wie sie beispielsweise die Stadt Arnstadt
einmal erlassen hatte, als sich Neonazis zu einer
Konzertversammlung versammelten und wie es
auch in vielen anderen Kommunen praktiziert wird.

4. Sollten Personen unter dem Einfluss von Alko-
hol, egal zu welchem Preis sie ihn gekauft haben,
oder anderer berauschender Substanzen, wie auch
völlig nüchterne Menschen, andere in ihren Rech-
ten einschränken oder gar Straftaten wie Sachbe-
schädigung, Belästigung, Beleidigung begehen,
gibt es das Instrument des Platzverweises sowie im
Ordnungsbehördengesetz als auch im Polizeiaufga-
bengesetz. Es gibt zudem die Möglichkeit, Perso-
nen für einen längeren Zeitraum zur Abwehr einer
Gefahr eines bestimmten Ortes zu verweisen. Alle
diese Möglichkeiten gibt es, um tatsächlich, wo Ge-
fahren bestehen, Straftaten begangen werden, zu
agieren. Weiteres ist nicht vonnöten,

(Beifall DIE LINKE)

denn, meine Damen und Herren, der Genuss von
Alkohol ist keine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung. Um Missbrauch von Alkohol vor-
zubeugen, sind Verbote, auch zeitlich oder räumlich
begrenzt, vollkommen ungeeignete Instrumente.

(Beifall DIE LINKE)

Dort, wo aus dem Alkoholgenuss konkrete und hin-
reichend wahrscheinliche Gefahren entstehen, gibt
es nach unserer Meinung ausreichende gesetzliche
wie auch rechtliche Instrumentarien, diesen Gefah-
ren dann konkret zu begegnen. Wer dennoch da-
rüber nachdenkt, die landesgesetzlichen Grundla-
gen zu schaffen, ohne konkrete oder abstrakte Ge-
fahr an bestimmten Plätzen oder zu bestimmten
Zeiten den Verzehr von Alkohol verbieten zu wol-
len, weil er sich Sorgen um das Image oder das
Stadtbild macht und die Menschen, die in der Öf-
fentlichkeit außerhalb der gastronomischen Einrich-
tungen trinken, unter Generalverdacht stellt, wirft
tatsächlich mit diesem Vorgehen die Frage auf, in
welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wir spre-
chen uns dafür aus, den öffentlichen Raum den
Menschen zu überlassen, in dem sie sich frei bewe-
gen können und auch frei handeln können. Wir
sprechen uns dagegen aus, Menschen mit be-
stimmten Lebensweisen ordnungsrechtlich zu ver-
folgen und aus etablierten Stadtvierteln zu vertrei-
ben und wir sprechen uns dafür aus, Missbrauch
von Alkohol und anderen Drogen zu begegnen
auch dann, wenn dafür viel Geld ausgegeben wird
und dieser in scheinbar gesellschaftlich etablierten
Kreisen und Einrichtungen stattfindet, aber ein Ver-

bot halten wir auch hier für das denkbar falscheste
Mittel.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Frau Renner. Als Nächster
hat jetzt der Abgeordnete Dirk Bergner für die FDP-
Fraktion das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Vielen Dank. Vielen Dank auch, Herr Minister, für
Ihren Bericht. Und vielen Dank, meine sehr geehr-
ten Kolleginnen und Kollegen für die bisherigen
Diskussionen, die ja auch bereits viel Wahres ent-
halten haben, nicht in jedem Fall.

Ich will auf den Vorwurf des Kollegen Gentzel zu
sprechen kommen. Ich will ihm das ganz klar und
deutlich sagen, warum wir auch gleich nach dem
Berichtsersuchen entsprechende Antragsformulie-
rungen gemacht haben. Nach der Antwort auf un-
sere Kleine Anfrage in der Drucksache 5/4854 habe
ich, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass die
Fragen, die wir stellen, zufriedenstellend beantwor-
tet würden. Ich habe auch nicht mit einem großen
Erkenntnisgewinn daraus gerechnet. Ich muss sa-
gen …

(Zwischenruf Abg. Gentzel, SPD: Hättet ihr
sie doch weggelassen.)

Nein, Moment, Herr Gentzel, genau diese Fragen,
die wir gestellt haben, darf man eben nicht weglas-
sen, sondern die gehören zur Grundlage für diese
fachliche Diskussion.

(Beifall FDP)

Und ich muss sagen, ich bin auch enttäuscht, dass
wir da nicht tiefgründigere Antworten darauf erhal-
ten haben. Ich glaube, darauf müssen wir in der
weiteren Debatte genau eingehen.

Ich will auch zu dem freudigen Hinweis von Herrn
Kollegen Kellner mit dem Blick auf die Verwaltungs-
gemeinschaft Leubatal zurückkommen. Lieber Kol-
lege Kellner, ich mag Sie ja sehr, aber ich kann Ih-
nen diese Freude doch nicht ganz ungetrübt las-
sen. Ich will an der Stelle erklären, eine ordnungs-
behördliche Verordnung erlässt in einer Verwal-
tungsgemeinschaft der Vorsitzende der Verwaltung.
Das ist bekanntlich nicht ein ehrenamtlicher Bürger-
meister, sondern das erlässt die Verwaltung in ei-
gener Zuständigkeit als Angelegenheit der laufen-
den Verwaltungen. Ich sage es ganz offen, bei die-
sem Thema sind auch der Vorsitzende der Verwal-
tungsgemeinschaft und der Bürgermeister der Stadt
Hohenleuben eben nicht einer Meinung, weil ich se-
he, wie das umgesetzt wird. Dort haben wir nämlich
den Punkt. Wer setzt denn diese ordnungsbehördli-
che Verordnung durch? Abgesehen davon, dass
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man über die rechtlichen Grundlagen sehr streiten
kann. Herr Kollege Emde, Sie können dann gern
hier noch mal reden. Sie müssen ja nicht so schrei-
en.

(Unruhe CDU)

Es ist eben so, dass die Umsetzung von vorn bis
hinten nicht funktioniert. Ich bin auch sicher, dass
es diese ordnungsbehördliche Verordnung, wenn
es denn jemanden geben würde, der klagen würde,
nicht über einen Prozess bringen würde. Das ist
dort schlicht und einfach der Punkt, wo dieser Dis-
sens besteht und ich Ihnen diese Freude auch nicht
so ganz lassen kann.

Meine Damen und Herren, es gibt eben keine gesi-
cherten Erkenntnisse darüber, dass Alkoholkonsum
für eine gesicherte Gefahrenprognose ausreicht.
Man kann es unterstellen, aber es ist eben nicht
ausreichend für eine gesicherte Gefahrenprognose.
Es bleibt somit auch weiterhin die Frage offen, ob
eine Kausalität von Alkoholkonsum vor Ort mit den
damit einhergehenden Straftaten besteht.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Differenzierung von Konsum vor und nach Ein-
tritt in eine solche Verbotszone bleibt offen. Und,
meine Damen und Herren, die unterschiedliche Be-
handlung von Freischankflächen und Volksfesten
etc. zur Verbotszone bleibt offen.

(Beifall FDP)

Ich möchte auch ein paar praktische Beispiele hier
bringen. Es ist eben nicht erkennbar, wie zum Bei-
spiel mit Personen umgegangen werden soll, die
sich wegen eines Rauchverbots in der Gaststätte
mit einem alkoholischen Getränk ins Freie in eine
Verbotszone begeben. Also, das ist schon das ers-
te Mal, wo wir dann wieder einen hanebüchenen
Konflikt haben.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Darüber ist durchaus nachzuden-
ken.)

Oder wie wollen Sie mit einem Pärchen umgehen,
das auf einer Wiese einen Piccolo im Park trinkt?

(Zwischenruf Abg. Bärwolff, DIE LINKE: Pfui
Teufel!)

Ich glaube nicht daran, dass bei diesem Pärchen
auf der Wiese die Gefahrenprognose gegeben ist.

(Heiterkeit im Hause)

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das kommt
drauf an!)

Was wollen Sie mit einem Hochzeitspaar machen,
das nach der Trauung aus dem Rathaus kommt
und mit einem Sekt anstoßen will? All das, meine
Damen und Herren, zeigt doch, wie albern solche
Überlegungen sind.

Diese Fragen wird man sich stellen müssen und ei-
ne befriedigende Antwort, meine Damen und Her-
ren, haben wir bis jetzt nicht erhalten. Ich glaube
auch, es wird darauf keine befriedigenden Antwor-
ten geben können.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der
Union, ein solches Gesetz, das Alkoholkonsum auf
bestimmten Plätzen verbietet, aber bei Volksfesten
eine Ausnahme vorsieht, erweckt den Anschein,
dass es sich um eine Regelung handelt, damit so-
ziale Randgruppen aus dem Stadtbild verbannt
werden, ganz nach der Methode „aus den Augen,
aus dem Sinn“.

(Beifall DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wir sollten wirklich nicht wollen, dass die Ord-
nungsbehörden der Kommunen oder die Polizei
jenseits der Gefahrenabwehr für eine wie auch im-
mer geartete positive Ordnung dafür sorgt, dass
kein Raum mehr für bestimmte gesellschaftliche
Gruppen in unseren Städten möglich ist. Die Debat-
te um die Recht- und Verhältnismäßigkeit von Alko-
holverboten betrifft ja nicht nur den Freistaat Thü-
ringen, meine Damen und Herren. Bereits im Jahr
2009 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen
der Stadt Freiburg aufgehoben. Auch hier war das
Alkoholverbot von der Generalermächtigung des
Polizeigesetzes nicht gedeckt. Im Kern ähneln sich
die Urteile aus Thüringen und Baden-Württemberg.
Nach den ergangenen Urteilen verlangte die Fest-
stellung einer Gefahr eine in tatsächlicher Hinsicht
abgesicherte Prognose. Das ist der Knackpunkt. Es
müssten danach hinreichende Anhaltspunkte vorlie-
gen, dass all diejenigen, die mitgebrachten Alkohol
konsumierten oder auch nur in Konsumabsicht mit
sich führten, in Konsumabsicht - wie definiere ich
das nun wieder - oder regelmäßig gewalttätig wür-
den und von ihnen jedenfalls eine erhebliche Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus-
geht.

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vorhin
schon Beispiele genannt, wo ich mir nicht vorstellen
kann, dass diese Nachweisführung gelingen wird.
Davon kann nach meiner festen Überzeugung eben
weder aufgrund der Lebenserfahrung noch auf-
grund polizeilicher Erhebungen zur Entwicklung der
Gewaltkriminalität ausgegangen werden. Auch der
Bericht der Landesregierung hat dort keine anderen
Punkte gebracht, meine Damen und Herren.

Eine Prognose, ob die Auswirkungen des Alkohols
geeignet sind, Dritte zu belästigen, kann eben erst
durch den Polizeivollzugsbeamten an Ort und Stelle
getroffen werden. Das Problem ist nur, es müssen
auch welche vor Ort sein. Und Polizeivollzugsbe-
amte durch eine abstrakt generelle Regelung zu er-
setzen, das wird und kann nicht funktionieren, mei-
ne Damen und Herren.
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(Beifall FDP)

Ein Alkoholverbot über Gefahrenvorsorge durchzu-
setzen, ist darüber hinaus rechtlich bedenklich und,
wie ich meine, obendrein auch überflüssig.

(Beifall FDP)

Ich bin der Auffassung, dass eine Regelung zur Ge-
fahrenvorsorge Grundrechtseingriffe gegen Perso-
nen, die Alkohol konsumieren, aber keine Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten begehen, nicht rechtfer-
tigen kann.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Heranziehung von nicht Verantwortlichen kann
nur in Ausnahmefällen zulässig sein. Ein solcher
Ausnahmefall liegt hier aber klar und deutlich nicht
vor. Ohne eine Normierung eines Alkoholverbots
besteht auch keine Lücke beim Schutz von öffentli-
cher Sicherheit und Ordnung, wie es hier gern sug-
geriert wird. Bei einer konkreten Gefahr stellt das
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz alle notwen-
digen Befugnisse bereit, unabhängig davon, ob sich
die Maßnahme gegen jemanden richtet, der zu ei-
ner sozialen Randgruppe gehört, oder einen Millio-
när.

Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die
Landesregierung hier auch den Kommunen etwas
vorgaukelt an Lösungsmöglichkeiten, was am Ende
keiner Klage standhalten wird. Das ist nicht der
richtige Weg, Kommunen erst auf diesen Weg zu
schicken.

(Beifall DIE LINKE, FDP)

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein
generelles Alkoholverbot würde nicht nur einen Ein-
griff in die Handlungsfreiheit bedeuten, es würde
auch den öffentlichen Raum als Spiegelbild der ge-
sellschaftlichen Realität zerstören und bestimmte
Gruppen aus dem gesellschaftlichen Leben aus-
grenzen. Ich hoffe, die SPD steht zu dem Antrag,
den sie am 16.03.2013 beschlossen hat.

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Der lässt al-
les offen.)

Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem Antrag
und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Bergner. Es gibt jetzt
eine weitere Wortmeldung des Abgeordneten Kell-
ner für die CDU-Fraktion.

Abgeordneter Kellner, CDU:

Danke, Frau Präsidentin. Nur ganz kurz, ich habe
noch mal nachgesehen, weil, Frau Renner, das hat
mir keine Ruhe gelassen, Sie haben gesagt, Aus-

wüchse, das sind Punker. Habe ich das richtig ver-
standen?

(Zwischenruf Abg. Renner, DIE LINKE: Sie
haben gesagt, es gibt Personen, die auf dem
Anger sitzen.)

Es gibt Auswüchse, habe ich gesagt. Ja, ich habe
nachgesehen, also da steht, wenn ich das google:
Entwicklungen, die als übertrieben und deshalb als
schädlich gelten. Nicht, dass ich da etwas verpasst
habe. Das zur Richtigstellung.

(Zwischenruf Abg. Hennig, DIE LINKE: Was
meinen Sie damit?)

Und noch einmal zu Herrn Bergner. Wenn Sie den
Kommunen das ermöglichen, unter Umständen ist
ja auch Bad Langensalza einmal dabei und möchte
das auch machen, diese Regelung würde sich dann
an Sie wenden, dass Sie ihnen helfen dabei, dass
die Regelung kommt. Aber an der Stelle noch zum
Schluss eine kleine Einladung, wir werden Alkohol-
verbot auf öffentlichen Plätzen Mitte April, die CDU-
Fraktion, ein Forum machen und dazu sind alle
herzlich eingeladen. Da kann man vielleicht einmal
in der Runde beim Bier ein Alkoholverbot auf öffent-
lichen Plätzen diskutieren.

(Heiterkeit im Hause)

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Vielen herzlichen Dank, Herr Kellner. Es liegt jetzt
keine weitere Wortmeldung vor. Kann ich davon
ausgehen, dass das Berichtsersuchen zu Nummer I
des Antrags erfüllt ist oder erhebt sich Wider-
spruch? Es erhebt sich Widerspruch.

Abgeordneter Bergner, FDP:

Ich erhebe Widerspruch namens der FDP-Fraktion
und bin der Auffassung, dass das Berichtsersuchen
nicht erfüllt ist.

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Sie haben aber keine Ausschussberatung bean-
tragt.

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Ist ja uner-
hört.)

Abgeordneter Bergner, FDP:

Frau Präsidentin, ich danke für diesen Hinweis und
werde diesen Lapsus gern nachholen und beantra-
ge Ausschussüberweisung.

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich:

Da vorhin alle Fraktionen der Beratung zugestimmt
haben, müsste auch der Überweisung des Berichts-
ersuchens an den Ausschuss durch alle Fraktionen
zugestimmt werden. Ich gehe davon aus, dass Sie
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Überweisung an den Innenausschuss beantragen.
Gut, gibt es dazu Widerspruch? Ich habe gerade
den Hinweis bekommen, es gibt die Möglichkeit,
den Landtag entscheiden zu lassen, ob das Be-
richtsersuchen erfüllt ist. Das würde ich jetzt gern
machen. Herr Bergner hatte für seine Fraktion mo-
niert, dass das Berichtsersuchen nicht erfüllt sei.
Wer ist der Meinung, das Berichtsersuchen ist er-
füllt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen von CDU- und SPD-Fraktion. Gibt
es Gegenstimmen? Das sind die Stimmen der
Fraktionen FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE. Gibt es Enthaltungen? Es gibt einige
wenige Enthaltungen. Damit ist aber die Mehrheit
der Abgeordneten der Meinung, das Berichtsersu-
chen sei erfüllt.

Und Sie beantragen jetzt dennoch, die Punkte II
und III an den Ausschuss, an den Innenausschuss,
nehme ich an, zur weiteren Beratung zu überwei-
sen? Gut. Dann stimmen wir jetzt zunächst über die
Überweisung an den Innenausschuss ab. Wer die
Nummern II und III des Antrags der Fraktion der
FDP in der Drucksache 5/5813 an den Innenaus-
schuss überweisen möchte, den bitte ich jetzt um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen der Frak-
tionen FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE
LINKE. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Stim-
men aus den Fraktionen CDU und SPD. Gibt es
Enthaltungen? Ich sehe 2 Enthaltungen.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Viel mehr.)

Es gibt drei Enthaltungen aus der Fraktion DIE LIN-
KE und eine Enthaltung aus der Fraktion der SPD.
Nichtsdestotrotz ist die Überweisung damit abge-
lehnt.

Wir kommen jetzt direkt zur Abstimmung über die
Nummern II und III besagten Antrags. Wer diesen
zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen der Fraktionen
FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE.
Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Stimmen aus
den Fraktionen CDU und SPD. Gibt es Enthaltun-
gen? Es gibt zwei Enthaltungen aus der Fraktion
DIE LINKE und der Antrag ist hiermit abgelehnt.

Ich schließe den Tagesordnungspunkt.

Gestatten Sie mir noch zwei Hinweise, bevor ich
die Sitzung für heute schließe. Es tagen nämlich
jetzt noch zwei Ausschüsse. Der Beginn ist jeweils
10 Minuten nach Ende der Plenarsitzung. Das ist
zum einen der Haushalts- und Finanzausschuss,
dieser trifft sich im Raum F 202. Und das ist der
Untersuchungsausschuss 5/1, dieser trifft sich im
Raum F 004.

Ich darf für heute die Sitzung schließen und freue
mich, Sie morgen früh um 9.00 Uhr hier wieder be-
grüßen zu dürfen.

Ende: 19.20 Uhr
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